
576 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (186 der' Bei­
lagen): Bundesgesetz über das Kraftfahrwesen 

(Kraftfahrgesetz 1966 - KFG. 1966) 

Die obgenannte Regierungsvorlage wurde vom 
Nationalrat am i9. Oktober 1966 dem Handels­
,ausschuß zur Vorberatung zugewiesen. 

das Kraftfahrwesen" geregelt und die einzelnen 
Vorschriften der Regelung durch die Kraftfahr­
verordnung überlassen. Diese bei den Vorschriften 
wurden mit der "Kundmachung des Bundesmini­
steriums für Handel und Wiederaufbau vom 
28. März 1947 über die Wiederverlautbarung des 
Kraftfahrgesetzes und der Kraftfahrverordnung", 
BGBI. Nr. 83, in der sich aus dem Kraftfahr-

Der Handeisausschuß hat am 3. November rcchts-überleitungsgesetz vom 12. Dezember 
1966 zur weiteren Beratung der Regierungsvor- 1946, BGBl. Nr. 47/1947, ergebenden Fassung als 
lage einen neungliedrigen Unterausschuß ein- "Kraftfahrgesetz 1946" wiederverlautbart. In 
gesetzt, dem von der österreichischen Volkspartei der Folge hatte der Verfassungs gerichtshof wie­
die Abgeordneten Dr. F i e die r (Vorsitzender), derholt zum Ausdruck gebracht, daß die Basis 
Mi n k 0 w i t s c h, lng. Karl Hof s t e t t e r des Kraftfahrgesetzes 1946 mit seinen 20 Para­
(BeriChterstatter), M a r w a n - S chi 0 s s er und graphen nicht ausreicht, um die Kraftfahrverord­
lng. S p i n deI e g ger, von der Sozialistisclien nung "mit ihren 121 Paragraphen" zu tragen, und 
Partei österreichs die Abgeordneten Dr. B rod a, daher "eine Reihe von Bestimmungen der Kraft­
E b e rh a r d, K 0 n i rund S k r i t e k ange- fahrverordnung" als durch das Gesetz nicht ge­
hörten. Von der Freiheitlichen Partei österreichs deckt angesehen werden müsse. Das dritte Kraft-
wurde der Abgeordnete Dr. va n Ton gel mit' fahrgesetz, das "Bundesgesetz vom 6. Juli 1955 
,beratender Stimme beigezogen. über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1955)", 

Der Unterausschuß hat in der Zeit vom 
23. Jänner 1967 bis 15. Juni 1967 15 Sitzungen 
abgehalten, in denen die Regierungsvorlage ein­

,gehend beraten und eine Reihe von Abänderun­
'gen vorgeschlagen wurden, worüber dem Han­
delsausschuß in seiner Sitzung am 16. Juni .1967 
vom Berichterstatter ein umfassender Bericht vor­

:gelegt wurde. 

Der vorliegende Entwurf eines Kraftfahrgeset­
zes 1967 sieht das vierte österreichische Kraft­
fahrgesetz vor. Das erste, das "Bundesgesetz vom 
20. Dezember' 1929 über das Kraftfahrwesen 

,(Kraftfahrgesetz)", BGBl. Nr. 437, hatte 20 Para-
,graphen und wurde durch das zweite, das "Bun­
desgesetz über das Kraftfahrwesen (Kraftfahr­
gesetz 1937)", BGBl. Nr. 29/1937, mit ebenfalls 
20 Paragraphen abgelöst. Das Kraftfahrgesetz 
1937 hat, wie in den Erläuternden Bemerkungen 
,zu seiner Regierungsvorlage ausdrücklich erwähnt 
'wird, lediglich "grundlegende Bestimmungen über 

BGBl. Nr. 223, hat diesen verfassungsrechtlidien 
Bedenken Rechnung getragen und in seinen 
113 Paragraphen zahlreiche Bestimmungen der 
Kraftfahrverordnung 1947 übernommen und 
auch zahlreiche Verordnungsermächtigungen er­
lassen, um der Kraftfahrverordnung 1955 für 
ihre 79 Paragraphen einen festen Rahmen und 
die erforderlichen Richtlinien zu geben. 

Das Kraftfahrgesetz 1955 wurde seit seinem 
Inkrafttreten am 1. Jänner 1956, abgesehen von 
zwei Novellen, betreffend Verschiebungen des in 
§ 113 festgesetzten Zeitpunktes des Inkrafttre­
tens des § 56, inhaltlich nur durch die Kraftfahr­
gesetznovelle 1958, betreffend die Bestimmungen 
des § 56 über die Haftung für ausländische Kraft­
hhrzeuge und Anhänger, ,die Kraftfahrgesetz­
novelle 1965, betreffend die Höchstgeschwindig­
keit bei Großviehtransporten, und durch die 
Streichung der Verordnungsermächtigung für den 
Geschäftsplan für die Kraftfahrzeug-Haftpflicht­
versicherung im § 54 abgeändert. 
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2 576 der Beilagen 

Die praktischen Erfahrungen bei der Anwen­
dung des Heereskraftfahrgesetzes 1958, BGB1. 
Nr. 52, zeigen weiters auch die Notwendigkeit, 
die Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in das 
Kraftfahrgesetz aufzunehmen und die bewährte 
Regelung des Kraftfahrgesetzes 1937 wiederher­
zustellen, das auch die Vorschriften für die 
Heereskraftfahrzeuge und ihre Lenker enthielt. 
Die Anwendung dieser Vorschriften ist sehr er­
schwert, weil sie in zwei verschiedenen Gesetzen 
enthalten sind, von denen das eine, das Heeres­
kraftfahrgesetz 1958, mit seinen neun Paragra­
phen zum großen Teil aus Hinweisen auf das 
andere, nämlich das Kraftfahrgesetz 1955, besteht. 
Die Bestimmungen des Artikels lIdes Heereskraft­
fahrgesetzes 1958 über die Kraftfahrzeugsteuer­
befreiung sind jedoch nicht in das Kraftfahrgesetz 
aufzunehmen, da sie inhaltlich eine Novelle zum 
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBI. Nr. 110, 
darstellen. 

Die seit dem Jahre 1959 durchgeführte ein­
gehende Prüfung der zahlreichen, zum Teil wie­
derholt und nachdrücklich vorgebrachten Novel­
lierungswünsche zum Kraftfahrgesetz 1955 hatte 
ergeben, daß auch eine Gesamtnovellierung dieses 
Gesetzes, deren Entwurf (mit 129 Paragraphen) 
im Jahre 1961 versendet wurde, den Erforder­
nissen der Praxis nicht mehr gerecht zu werden 
vermag. 

Daraufhin wurde im Jahre 1962 ein Entwurf 
eines Kraftfahrgesetzes 1962 mit 139 Paragraphen 
versendet und nach vier Jahren dauernden Vor­
arbeiten am 3. Mai 1963 beim Nationalrat die 
Regierungsvorlage eines Kraftfahrgesetzes 1963 
(98 der Beilagen, X. GP.) eingebracht. Diese Re­
gierungsvorlage wurde nach zweijähriger erschöp­
fender parlamentarischer Behandlung ·zu einer 
Fassung umgearbeitet, die zwar allen Bedürfnissen 
und Wünschen soweit als möglich zu entsprechen 
schien, in folge der Selbstauflösung des National­
rates aber nicht mehr verabschiedet werden 
konnte. 

In Anbetracht der nunmehr insgesamt sechs­
jährigen sorgfältigen Bearbeitung der gesamten 
Materie des Kraftfahrwesens unter intensiver Mit­
arbeit aller hiezu berufenen Stellen und Beteili­
gung der öffentlichkeit darf angenommen wer­
den, daß der vorliegende Entwurf allen Erforder­
nissen Rechnung trägt und in jeder Hinsicht ver­
tretbar ist. 

Der Handelsausschuß hält folgende Feststel­
lungen zum angeschlossenen Gesetzentwurf für 
geboten: 

Zu § 1 Abs. 2 lit. d: 

Als Heeresfahrzeuge, die "durch Bewaffnung, 
Panzerung oder 'sonstige Vorrichtungen für den 
unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und 
ausgerüstet und diesem Zweck gewidmet sind", 

kommen insbesondere in Betracht: Kettenfahr­
zeuge verschiedenster Art wie etwa Kampfpanzer, 
Sch ü tzen panzer , Bergepanzer, Kettenz,!gmaschinen 
oder Funkfahrzeuge verschiedener Art, zum Bei­
spiel solche von besonderer Größe, die für den 
Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgestattet 
sind. Sonderfahrzeuge für den Pioniereinsatz zu 
Wasser und zu Lande, zum Beispiel Brücken­
gerätefahrzeuge, oder Schwerlastzüge vornehm­
lich zum Abtransport oder zur Bergung verschie­
dener Geräte oder Fahrzeuge. 

Zu § 2 Z. 2: 

Bei den Vorschriften über das Ziehen von An­
hängern kann nur der Lenker des Zugfahrzeuges 
Normadressat sein und nicht das Zugfahrzeug. 
Daher kommt es auf die rechtlich erhebliche, vom 
Lenker gesetzte Tat an, daß dieser einen Anhän­
ger "mit" einem Kraftfahrzeug zieht, und nicht 
auf den physikalischen Vorgang, daß dabei der 
Anhänger "vom" Kraftfahrzeug gezogen wird. 

Zu § 2 Z. 38: 

Das wesentliche Merkmal des Heereskraftfahr-· 
zeuges ist, daß es zur Verwendung im Bereich 
des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung .be­
stimmt ist. Diese Verwendung unterscheidet sich 
von der allgemeinen zivilen Verwendung dadurch, 
daß sie unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
und damit verbundenen internen Sonderregelun­
gen erfolgt, die sich aus der Eigenart des mili­
tärischen Dienstbetriebesund dem besonderen 
Aufgabenbereich des Bundesheeres ergeben. So 
steht etwa jeder Lenker eines Heereskraftfahr­
zeuges unter der unmittelbaren Kontrolle eines 
veran twortlichen F ahrzeugkommandan ten. 

Zu § 4 Abs. 5: 

Auch die handelsüblichen Heeresfahrzeuge sind. 
von den Bestimmungen des § 4 Abs. 5 ausgenom­
men, weil auch für diese Fahrzeuge das zu § 2 
Z. 38 Gesagte gilt, nämlich daß sie unter beson­
deren Verhältnissen verwendet werden müssen,. 
sodaß sich die Verwendung von Sicherheitsgurten 
durch ihre Lenker oder beförderte Personen hin­
derlich oder sogar gefährlich auswirken kann. 

Zu § 7 Abs. 1 und 4: 

Diese Bestimmungen stellen in Zusammenhalt 
mit § 102 Abs. 1 erster Satz und § 103 Abs. 1 
erster Satz die besonderen Maßnahmen gegen 
das verkehrsgefährdende Verwenden abgefah­
rener Reifen dar. Die technischen Erprobungen 
und Untersuchungen über die Auswirkung von 
Kotschutzlappen sind noch nicht abgeschlossen. 
über die Zweckmäßigkeit dieser Vorrichtungen 
und allfällige ungünstige Folgen ihrer' Verwen­
dung herrschen noch zuwenig einheitliche Auf­
fassungen, um diese gesetzlich. allgemein vor­
schreiben zu können. Es wird daher Sache des .. 
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Verordnungsgebers sein, wirksame n'ähere Be­
stimmungen über die verschiedenen Arten 
geeigneter Radabdeckungen und insbesondere 
auch über die Beschaffenheit und die Anbringung 
von Kotschutzlappen zu erlassen. 

Zu § 27 Abs.l: 

Unter "Marken" sind nur "registrierte Marken" 
im Sinne des Markenschutzgesetzes 1953 zu ver­
stehen. 

Zu § 34 Abs.4: 

Eine wesentliche Vereinfachung des Verfahrens 
wird durch die Betrauung des Landeshaupt­
mannes mit der Durchführung des Verfahrens 
vor allem in jenen Fällen erzielt werden können, 
in denen die Entscheidung nicht mehr grund­
sätzlichen und präjudizierenden Charakter trägt, 
weil schon Grundsatzentscheidungen der Zentral~ 
stelle vorliegen und diese Fälle routinemäßig 
behandelt und entschieden werden können; so 
zum Beispiel bei Ausnahmegenehmigungen für 
Fahrzeuge, die die im § 4 Abs. 6 bis 8 ange­
führten Grenzen für Abmessungen, höchste 
zulässige Gesamtgewichte oder Achslasten über­
schreiten und die alle in einer ähnlichen Weise 
Verwendung finden (zum Beispiel im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes), 
bei Baumaschinen u. dgl., bei geringfügigen Ab­
weichungen von Bekuchtungsvorschriften oder 
bei der Genehmigung von Notausstiegen oder 
Reiseleitersitzen von Omnibussen. In Fällen, in 
denen auf Grund der Ausnahmegenehmigungen 
eine eingeschränkte Zulassung gemäß § 39 zu 
erteilen ist, wird von einer Yereinfachung nur 
dann gesprochen werden können, wenn die Aus­
nahmegenehmigung nur für ein Bundesland 
angestrebt wird. Eine erhebliche Erleichterung 
für den Antragsteller wird dagegen dann gegeben 
sein, wenn sich bei einem Verfahren insbesondere 
in Routinefällen für den Antragsteller aus der 
großen geographischen Entfernung zwischen 
seinem Wohnsitz und dem Sitz ,der Zentralstelle 
unverhältnismäßige Mühen und Kosten ergeben 
und diese durch die Delegierung an den für den 
Wohnsitz des Antragstellers örtlich zuständigen 
Landeshauptmann vermieden werden können. 

Zu § 48 Abs. 4: 

Das Kennzeichen beginnt mit dem Buchstaben 
des Bundeslandes. Daran schließt sich die Zahl 
der Zulassungbehörde an, der Rest des Kenn~ 
zeichens ist das individuelle Zeichen des Fahr­
zeuges. Wien und die Landeshauptstädte können 
eine gemeinsame Bezeichnung für das Land und 
die Zulassungsbehörde haben, auf die nur das 
Zeichen des Fahrzeuges folgt. Da Niederöster­
reich keine Hauptstadt hat, gilt als fiktiver 
Standort für die Fahrzeuge der in Wien ge­
legenen Dienststellen des Landes wie bisher Tulln. 
Die Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheits-

dienstes, der Zollwache, der Bundesbahn, der 
Post und des Bundesheeres haben anstelle 
des bisherigen Wiener Kennzeichens eigene 
Serien -zu erhalten, die mit der Bezeichnung 
ihres sachlichen Bereiches anstelle des bisherigen 
"WH beginnen. Die Fahrzeuge der Diplomaten 
und Konsuln erhalten ebenfalls eigene Kenn­
zeichenserien. Diese beginnen mit dem Buch­
staben des Landes, an den das Zeichen für ihren 
sachlichen Bereich und weiter das Zeichen des 
Fahrzeuges ·anschließt. 

Zu § 48 Abs.5: 

Während die im Abs. 4 angeführte hnderung 
der Kennzeichen, denen der sachliche Bereich zu 
entnehmen sein muß, mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zu gelten beginnt, können bei der Ein­
führung eines allgemeinen neuen Kennzeichen­
systems die bisherigen Kennzeichen bis zur Ab­
meldung des Fahrzeuges weiter geführt werden. 
Die Zuweisung neuer Kennzeichen wird jedoch 
nur nach dem neuen System möglich sein. 

Zu § 59 Abs. 4: 

Die Möglichkeit, durch Verordnung höhere 
als die im Abs. 3 angeführten Versicherungs­
summen festzusetzen, ist durch die Worte "jedoch 
nur" ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer 
Annäherung an die Mindestversicherungssummen 
der Pflicht-Haftpflichtversicherung in Nachbar­
ländern beschränkt. Diese Notwendigkeit könnte 
eintreten; wenn die geplante Novelle des Eisen­
bahn- und Kraftfahrzeug-Haftpflichtgesetzes, die 
eine Erhöhung der Haftungssummen auf das 
Dreifache vorsieht, nach dem Inkrafttreten des 
Kraftfahrgesetzes 1967 in Kraft tritt. 

Zu § 60 Abs. 2: 

Unter Betriebsgrundlagen sind insbesondere 
zu verstehen die aufsichtsbehördlich angeordnete 
Schadensstatistik, die Betriebsorganisation und die 
aufsichtsbehördlich angeordneten Vorschriften 
über die Rechnungslegung. Das Prämi~nsystem 
ist die Einteilung der Fahrzeuge und ihrer Ver­
wendungsbestimmungen in Ober- und Unter­
gruppen für die Festsetzung der Prämien. 

Die gegenüber 186 der Beilagen zu den' steno­
graphischen Protokollen des . Nationalrates 
XI. GP. abgeänderte Fassung will klarstellen, 
daß die beteiligten' Bundesministerien bei einer 
Bedachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und 
die Betriebsergebnisse der Kfz.-Haftpflichtver­
sicherung nicht etwa die Daten eines ungünstig 
arbeitenden Betriebes, sondern jene des Durch­
sdmittes aller Betriebe zu herücksichtigen haben 
und daß bei der Einrechnung der Verwaltungs­
kosten die Grundsätze der Betriebswissenschaft 
einzuhalten sind. Innerhalb des Grundsatzes, daß 
die gesamten Aufwendungen für die Kfz.-Haft~ 
pflichtversicherung von der ·Gesamtheit der Ver­
sicherungsnehmer dieses Versicherungszweiges 
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aufzubringen sind, sind die Jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse und damit auch die 
Leistungsfähigkeit der Versicherungsnehmer zu 
berücksichtigen. 

Das Prämiensystem im einzelnen soll so ge­
staltet werden, daß volkswirtschaftliche Gesichts­
punkte berücksichtigt werden können, etwa die 
Begünstigung eines schadenfreien Fahrens durch 
Einführung eines Bonus. 

Für die Gestaltung der allgemeinen Versiche­
rungsbedingungen liegt das Schwergewicht auf 
den folgenden Ziffern 1 bis 5; bei ihnen steht 
die Wahrung ,der Interessen der Versicherten und 
geschädigten Dritten im Vordergrund; es ist 
jedoch allf die wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Versicherungsunternehmungen, die durch den 
Tarif und seine Grundlagen bestimmt sind, Rück­
sicht zu nehmen. 

Zu § 66 Abs.l: 

Die Worte "beim Lenken von Kraftfahrzeugen 
der in Betracht kommenden Gruppe" besagen, 
daß der 'Mangel an Verkehrszuverlässigkeit nicht 
immer hinsichtlich der Berechtigung zum Lenken 
von Kraftfahrzeugen aller Gruppen angenom­
men wer,den muß. Die Verkehrszuverlässigkeit 
einer Person kann für die Berechtigung zum 
Lenken einer Zugmaschine, die zur Verwet;ldung 
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes bestimmt ist, noch hinreichen, für eine 
Berechtigung zum Lenken eines Kraftwagens mit 
hoher Höchstgeschwindigkeit oder hohem höchst­
zulässigen Gesamtgewicht oder eines Omnibusses 
jedoch nicht mehr ausreichen. 

Zu § 66 Ahs. 2 lit. d: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Tat­
sache des "Diebstahls" wurde nicht beibehalten, 
weil der Tatbestand des Verbrechens des Dieb­
stahls an sich noch nichts über die Verkehrs­
zuverlässigkeit auszusagen vermag. Eine Person 
gilt jedoch gemäß Abs. 1 nicht als verkehrs­
zuverlässig, wenn auf Grund erwiesener be­
stimmter Tatsachen "und ihre Wertung" ,;ange­
nommen werden muß", daß sie "auf Gru'nd ihrer 
Sinnesart" heim Lenken von Kraftfahrzeugen 
der in Betracht kommenden Gruppe sich "wegen 
der erleichternden Umstände, die beim Lenken 
von Kraftfahrzeugen gegeben sind", schwerer 
strafbarer Handlungen schuldig machen wird. 
Für die Wertung der Tatsachen sind ferner gemäß 
Abs. 3 bei strafbaren Handlungen "ihre' Ver­
werflichkeit" und "die Gefährlichkeit der Ver­
hältnisse, unter denen sie begangen wurden" 
maßgebend. Da als bestimmte Tatsachen nur 
"insbesondere", also niCht ausschließlich die im 
Abs. 2 angeführten, zu gelten haben, wird bei 
Autodiebstählen oder bei Diebstählen, die unter 
Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeuges begangen 
wurden, eiri Mangel an Verkehrszuverlässigkeit 
anzunehmen sein. 

Zu § 66 Ahs.2 lit. e: 

Die starre Bestimmung der Regierungsvorlage. 
daß eine Person nicht mehr als verkehrszuver­
lässig gelten soll, wenn sie nur einmal in alko­
holisiertem Zustand ein Kraftfahrzeug gelenkt 
oder in Betrieb genommen hat, wurde nicht bei­
behalten, weil sie zu unrealistischen Härten 
führen kann. Es wäre unrealistisch, jedem 
Menschen, der aus unüberwindlichen Umständen 
die absolute und daher in ihrer Auswirkung bei 
den einzelnen Menschen sehr unterschiedliche, 
höchste zulässige Grenze der Alkoholisierung 
überschritten hat und in einer Zwangslage auf 
verkehrsarmer Strecke mit Vorsicht ein Kraft­
fahrzeug lenkt, die existenzbegründende Lenker­
berechtigung zu entziehen. Die nunmehr vor­
gesehene Bestimmung, daß der Mangel der Ver­
kehrszuverlässigkeit erst anzunehmen ist, wenn 
eine Person "wiederholt" heim Lenken alkoholi­
siert war oder alkoholisiert "einen Verkehrsunfall 
verschuldet hat", schließt jedoch nicht aus, daß 
auch schon beim ersten Mal eines Lenkens im 
alkoholisierten Zustand ohne Verschuldung eines 
Verkehrsunfalles der Mangel an Verkehrs­
zuverlässigkeit angenommen wird. Auch die Tat­
sache eines erstmaligen alkoholisierten Lenkens 
kann, wegen ihrer Verwerflichkeit und "der Ge­
fährlichkeit der Verhältnisse, unter denen die 
Tat begangen wurde" zur Annahme zwingen, daß 
der Lenker "auf Grund seiner Sinnesart beim 
Lenken der in Betracht kommenden Gruppe, die 
Verkehrssicherheit insbesondere durch Trunken­
heit gefährden wird". 

Zu § 66 Abs. 3: 

Die Bestimmung, daß getilgte Strafen bei der 
Wertung nicht zu beachten sind, soll vermeiden, 
daß die Behörde Nachforschungen über Straf­
verfahren mit getilgter Strafe anzustellen und die 
bezüglichen Strafakten zu beschaffen und ein­
zusehen hat. . 

Zu § 67 Ahs.8: 

Der Besitz einer Heereslenkerberechtigung 
stellt kein Hindernis für eine Bewerbung um 
eine Lenkerberechtigung dar. 

Zu § 71: 

Die Bezeichnung "Führerschein" für die Be­
stätigung über die Lenkerberechtigung wurde bei­
behalten, weil sich dieser Begriff seit Jahrzehnten 
so eingebürgert hat, daß die Einführung einer 
neuen Bezeichnung auf allg,emeine Ablehnung 
stoßen würde. 

Zu § 76: 

Der in Regierungsvorlage vorgesehene Lenker­
ausweis für Motorfahrrader wurde nicht bei­
behalten, weil sich die Unfalls quote bei Motor­
fahrrädern seit 1961 unter Berücksichtigung der 
zahlenmäßigen Zun;lhme dieser Fahrzeuge als 
geringfügig und überdies relativ rückläufig 
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erwiesen hat. Die große Belastung der Verwal­
tung und der Bevölkerung, die durm die Neu­
einführung des Lenkerausweises verursacht 
werden würde, kann daher nimt als vertretbar 
angesehen werden. Die Verpflichtung, einen 
Lenkerausweis für Motorfahrräder zu bean­
tragen und einen solmen beim Lenken mit sich 
zu führen, würde insbesondere jene Bevöl­
kerungsgruppen belasten, die Motorfahrhäder aus 
beruflichen Gründen verwenden müssen so vor 
allem in der Landwirtschaft oder in d;r Indu­
strie tätige Personen, die einen weiten oder 
beschwerlichen Weg zu ihrer Arbeitsstätte zurück­
zulegen haben u. dgl. Die Einführung eines 
Lenkerausweises wäre aber auch für die Behörde 
mit einer übermäßigen Arbeitsbelastung ver­
bunden, Diesen Namteilen gegenüber wäre die 
Einführung eines Lenkerausweises für Motor­
fahrräder nur als sehr geringer Vorteil einzu­
schätzen, weil die Ausstellung dieses Dokumentes 
ohne Erbringung der Nachweise der Verkehrs­
z';lverlässigkeit, der körperlichen und geistigen 
Elg~ung und der fachlichen Befähigung nur 
wemg zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei­
tragen kann: ~m übrigen ist eine derartige beson­
dere BeschemIgung für das Lenken von Motor­
f~~rrädern nur ~n Frankreich als einzigem euro­
palschen Land emgeführt. 

Zu § 77 Abs.3: 
Der ,Eintritt in das Bundesheer erfolgt in der 

Regel Im Alter von 18 Jahren, sodaß die Heeres­
lenkerberechtigung meist mit 18 oder 19 Jahren 
erworben wird. Die Heereskraftfahrzeuglenker 
v..:erden an~chließend zwei Jahre lang unter stän­
dIger A~fslcht ~nd intensiver Kontrolle geschult, 
sodaß dIe Errdung einer Heereslenkerberemti­
gung für Kraftfahrzeuge der Gruppe D oder H an 
Personen, die das zwanzigste Lebensjahr voll­
endet haben, durchaus vertretbar ist. ' 

Die Möglichkeit, eine Heereslenkerberechtigung 
für Kraftfahrzeuge der Gruppe D oder H Per­
sonen zu erteilen,. di~ das ~wa?zigste Lebensjahr 
vollendet haben, 1st 1m HmblIck auf die beson­
d~ren Aufgaben des Bundesheeres unerläßlich, um 
seme volle Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. 

Zu § 81 Abs.5 und 6: 
Der Zweck der Ermächtigung besteht in einer 

Entl~stung . der B~~ör~e durcJ;t die ermächtigten 
Vereme. DIe Ermachtigung WIrd daher die Ver­
p~ichtung zu enthalten haben, daß der Verein 
dIe Ausstellung der Dokumente nicht davon 
ab~ä~gig mamen. darf, daß der Antragsteller 
MItglIed des Veremes ist. ' 

Zu § 92 Abs. 1 lit. c: 
In den Vorschriften über den Betrieb wird 

auch festzusetzen sein, daß diese Fahrzeuge mit 
roten Flaggen gekennzeichnet sein müssen wenn 
mit ihnen gefährliche entzündbare Flüssi~keiten 
befördert werden. 

Zu § 99 Abs.4 lit. e: 

Die geltende Bestimmung des § 83 Abs. 1 fünfter 
Satz des Kraftfahrgesetzes 1955, wonach "bei 
größeren Mensmenansammlungen ... eine Blend­
wirkung vermieden werden" muß, bedarf im 
Interesse der Verkehrssimerheit einer Verschär­
fung auf Gruppen von Fußgängern. Eine Gruppe 
von Fußgängern liegt vor, wenn mehrere Fuß­
gänger entweder durm Bilden einer Formation 
oder durch sonstige geringe Entfernung von­
einander' sich durch eine Blendung gegenseitig 
daran hindern würden, sim in Simerheit zu 
bringen. 

Zu § 102 Ab. 2: 

Der Lenker wird der Verpflichtung, "dafür zu 
sorgen", daß die Kennzeichen nicht durch Ver­
schmutzung und Schneebelag unlesbar sind, 
Genüge geleistet haben, wenn er sich vor. dem 
Inbetriebnehmen des Fahrzeuges von der' Les­
bar keit überzeugt. Ein Anhalten und Verlassen 
des Fahrzeuges, um sich über die noch bestehende 
Lesbarkeit zu vergewissern, kann ihm nicht 
zugemutet werden und würde überdies zu Ver­
kehrs gefährdungen und -behinderungen führen. 

Zu § 106 Abs.6: 

Für solche Schülertransporte genügt somit eine 
Lenkerberechtigung für die Gruppe B. Der 
Lenker wäre überfordert, wenn er sich vor jeder 
Fahrt durm Kontrolle des Körpergewichtes 
je.des einzelnen Schülers vergewissern müßte, daß 
dIe Gesamtheit der beförderten Personen das 
höchste zulässige Gesam~gewicht des Fahrzeuges 
durch die beförderten Personen nicht über­
schritten wird. Es wird daher vor allem eine 
entsprechende Regelung der Versicherungsbedin­
gungen zum Ausschluß der Leistungsfreiheit des 
Versicherers erforderlich sein, die eine Abgeltung 
des Zusatzrisikos durch Sonderprämien vorzu-
sehen haben wird. ' 

Zu § 119 Abs.3: 

Unter Lehranstalten sind auch die in Landes­
gesetzen als Smulen bezeichneten Lehranstalten 
zu verstehen. 

Zu § 123 Abs. 2: 

Die Verordnungen der Bundesregierung BGBl. 
Nr. 266 bis 277/1960 bestimmen, daß der sach­
lime Wirkungsbereich der Bundespolizeibehärden 
die Aufgaben umfaßt, die diesen Behörden durch 
Bundes- oder Landesgesetze übertragen sind. 
Daraus ergibt sim die Zuständigkeit der Bundes­
polizeibehärden und ihrer Organe für die im' 
Kraftfahrgesetz vorgesehenen Amtshandlungen' 
bereits auf Grund der Bestimmungen des § 123 
Abs. 1 über die Behördenzuständigkeit. 

Anders bei der Bundesgendarmerie. Gemäß 
§ 20 Abs. 3 des Behördenüberleitungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 94/1945, ist das Landesgendarmerie-
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kommando "bei Führung des öffentlichen I sendung knapp nach der Verabschiedung des 
Sicherheitsdienstes der zuständigen Sicherheits- Kraftfahrgesetzes 1967 und mit der Gewährung 
direktion, das Bezirksgendarmeriekommando bei einer ausreichenden Begutachtungsfrist für die 
Führung dieser Angelegenheiten der Bezirks- begutachtenden Stellen gerechnet werden kann. 
hauptmannschaft unterstellt". Diese Bestimmung Da zu erwarten ist, daß das Ergebnis des Begut­
regelt also ausschließlich die Heranziehung der achtungsverfahrens bis Ende des laufenden Jahres 
Gendarmerie zu Dienstleistungen im Bereich des zu einem einwandfreien Verordnungstext ver­
öffentlichen Sicherheitsdienstes. Daraus ergibt arbeitet werden kann, steht dem Inkrafttreten 
sich, daß sich die Heranziehung der Gendarmerie des Kraftfahrgesetzes 1967 mit 1. Jänner 1968 
zu Amtshandlungen, die nicht auf dem Gebiet nichts entgegen. 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes liegen, nur 
dann erfolgen kann, wenn dies in den betref­
fenden materiellrechtlichen Vorschriften aus­
drücklich bestimmt wird. Die Mitwirkung der 
Bundesgendarmerie bei der Vollziehung des 
Kraftfahrgesetzes muß daher ausdrücklich fest­
gesetzt werden. 

Zu § 124 Abs.2 und § 125 Abs.2: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
formalunterschiedliche Behandlung der beamteten 
und der nichtbeamteten Sachverständigen wurde 
nicht übernommen, sondern durch eine formale 
Gleichstellung ersetzt. Dies soll jedoch nichts 
daran ändern, daß die Behörde materiell bei der 
Bestellung der Sachverständigen auf deren er­
forderliche besondere Eignung im Sinne des 
§ 124 Abs. 1 zweiter Satz und des § 125 Abs.l 
zweiter Satz Bedacht zu nehmen hat. 

Zu § 130 Abs. 2 II Z. 2: 

Die Zahl der Vertreter aus dem Interessenkreis 
der Sozialversicherung wird auf zwei Vertreter 
erhöht, um auch einen besonderen Vertreter des 
landwirtschaftlichen Unfallverhütungsdienstes 1ll 

den Kraftfahrbeirat entsenden zu können. 

Zu 135 Abs. 1: 

Der Handelsausschuß hat nach einer Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter die Ab­
geordneten Dr. F i e dIe r, S k r i t e k, Doktor 
B rod a, E b er h ar d, Mi n k 0 w i t s c h, Dok­
tor Mus s i 1, K 0 n i r, R e gen s bur ger und 
Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r sowie der Ausschuß­
obmann Abg. Mit t e r er und - der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
Vizekanzler Dr. B 0 c k beteiligten, die Regie-­
rungsvorlage unter Berücksichtigung der vom 
Unterausschuß vorgeschlagenen und einiger 
weiteren im Handelsausschuß von den Abge­
ordneten Dr. F i e dIe r, S k r i te k, Mi n k 0-

w i t s c h, Dr. B rod a und Genossen gestellten 
Abänderungsanträge in der beige druckten Fassung 
angenommen. 

Ferner hat der Handelsausschuß auf Antrag 
der Abgeordneten Dr. -F i e dIe r, S k r i te k 
und Genossen die dem Bericht beigefügte Ent­
schließung einstimmig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt abschließend den 
An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z­
e n t w u r f die verfassungmäßige Zustimmung 
erteilen und 

Die Vorarbeiten des Bundesministeriums für 2 d' b· d k E t h 1· ß 
Handel, Gewerbe und Industrie für die Erstel- . h 1e el ger u c t en seI e u n g 
ung eInes ntwur es eIner ra t a rveror nung -1 . E f· K f f h d I anne men. 

1967 sind SO weit gediehen, daß mit dessen Aus- I Wien, am 16. Juni 1967 

Ing. Karl Hofstetter 

Berichterstatter 

Mitterer 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXX 1967 
über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 

1967 - KFG. 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1. Anwendungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind, sofern. im Abs. 2 nimts anderes festgesetzt 
ist, auf Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf 
Straßen mit öffentlich·em Verkehr (§ 1 Abs. 1 

Verkehr gesperrten Straße verwendet wer­
den, für die Dauer einer solmen Ver\lnstal­
tung; 

d) Heeresfahrzeuge (§ 2 Z. 38), die durch 
Bewaffnung, Pap.zerung oder sonstige 
Vorrichtungen für den unmittelbaren 
Kampfeinsatz besonders gebaut und ausge­
rüstet und diesem Zweck gewidmet sind; 
diese Fahrzeuge unterliegen jedoch den Be­
stimmungen des § 97 Abs. 2. 

(3) Auf Sonderkraftfahrzeuge und Sonderan­
hänger (§ 2 Z. 23 und 27) sind die Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes, soweit nimts anderes 
festgesetzt ist, nur sinngemäß anzuwenden. 

der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO. 1960, (4) Ist die Entsmeidung einer Verw:iltungsbe­
BGBL Nr. 159) verwendet werden, und auf den hörde oder eines Gerimtes von der Vorfrage ab­
Verkehr mit ·diesen Fahrzeugen auf solchen hängig, ob ein Fahrzeug als Kraftfahrzeug oder 
Straßen anzuwenden. als Anhänger oder eine Type von Fahrzeugen 

(2) Von der Anwendung der Bestimmungen als Type von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 
des 11. bis XI. Abschnittes dieses Bundesgesetzes im Sinne dieses Bundesgesetzes zu gelten hat, so 
sind ausgenommen: ist das Verfahren zu unterbrechen und die Ent-

a) Kraftfahrzeuge, bei denen nach ihrer Bau- scheidung des Bundesministeriums für .Handel, 
Gewerbe und Industrie hierüber einzuholen. Dies art und Ausrüstung dauernd gewährleistet' 

ist, daß mit ihnen auf gerader, waagrechter gilt jedoch nicht für den Verfassungsgerimtshof 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindig- und den Verwaltungsgerichtshof. 
keit von 10 km/h nicht überschritten 
werden kann, und mit solchen Kraftfahr­
zeugen gezogene Anhänger; . diese Fahr­
zeuge unterliegen jedoch den Bestimmun­
gen der §§ 27 Abs. 1 und 96; 

b) Transportkarren (§ 2 Z. 1'9), selbstfah!1ende 
Arbeitsmasminen (§ 2 Z. 21) und Anhän­
ger-Arbeitsmaschinen (§ 2 Z. 22), mit denen 
im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr nur überquert oder auf ganz kurze 
Strecken oder gemäß § 50 Z. 9 der StVO. 
1960 als Baustelle gekennzeichnete Strecken 
befahren werden, und mit Transportkarren 
oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auf 
solchen Fahrten gezogene Anhänger; 

c) Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahr­
sportlichen Veranstaltung und ihren Trai­
ningsfahrten auf einer für den übrigen 

§ 2. Beg r i f f s b e s tim m u n gen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf 
Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 
Fahrzeug, das durm tedmism freigemamte 
Energie angetrieben wird und nimt an Gleise 
gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie 
Oberleitungen entnommen wird; 

2. Anhänger ein nimt unter Z. 1 fallendes 
Fahrzeug, das nam seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu bestimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf 
Straßen gezogen zu werden, oder mit einem 
Kraftfahrzeug auf Straßen gezogen wird; als 
leimter Anhänger gilt ein Anhänger mit einern 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nit..ht 
mehr als 750 kg; 
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3. Kraftwagen ein mehrspuriges Kraftfahrzeug fläche, seines höchsten zulässigen Gesamt­
mit mindestens vier Rädern oder mit drei Rädern . gewichtes belastet; 
und einem Eigengewicht von mehr als 400 kg; 13. Gelenkkraftfahrzeug ein mehrteiliger 
zwei Räder mit einer gemeinsamen Nabe, Kraftwagen (Z. 3) zur Beförderung von Per­
Zwillings räder, sind als ein Rad zu zählen; sonen oder Gütern, dessen Teile für' sich kein 

4. Kraftrad ein Kraftfahrzeug mit nicht mehr selbständiges Fahrzeug bilden und miteinander 
als drei Rädern und einem Eigengewicht von dauernd gelenkig verbunden sind; 
nicht mehr als 400 kg; 14. Motorfahrrad ein Kraftrad (Z. 4), dessen 

5. Personenkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), Antriebsmotor einen Hubraum von nicht mehr 
der nach seiner Bauart und Ausrüstung aus: als 50 cm3 hat und bei dem nach seiner Bauart 
schließlich oder vorwiegend zur Beförderung von und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, daß 
Personen bestimmt ist und außer dem Lenker- mit ihm auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
platz für nicht mehr als acht Personen Plätze Windstille mit einer Belastung von 75 kg eine 
aufweist; Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten 

werden kann; 
6. Kombinationskraftwagen ein Kraftwagen 

(Z. 3), der nach seiner Bauart und Ausrüstung 15. Motorrad ein nicht unter Z. 14 fallendes 
dazu bestimmt ist, wahlweise vorwiegend zur Be- einspuriges Kraftrad (Z. 4); 
förderung von Personen oder vorwiegend zur 16. Motorrad mit Beiwagen ein Motorrad, das 
Beförderung von Gütern verwendet zu werden, an der Seite mit einem zur Beförderung von Per­
und außer dem Lenkerplatz für nicht mehr als sonen oder Gütern bestimmten Beiwagen fest 
acht Personen Plätze aufweiSJt; verbunden ist und dessen Eigengewicht samt dem 

7. Omnibus ein Kraft~agen (Z. 3), der nach Beiwagen nicht größer ist als 400 kg; 
seiner Bauart und Ausrüstung zur Beförderung 17. Motordreirad ein nicht unter Z. 14 und 16 
von Personen bestimmt ist und außer dem Len- fallendes Kraftrad (Z. 4) mit drei Rädern; 
kerplatz für mehr als acht Personen Plätze auf- 18. InvaIidenkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug 
weist; mit einem Eig,engewicht von nicht mehr als 

8. Lastkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
bestimmt ist; 

9. Zugmaschine ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zum Ziehen von Anhängern 
oder Geräten oder zur Verwendung als Geräte­
träger bestimmt ist, auch wenn er eine be­
schränkte Ladefläche aufweist; 

10. Sattelkraftfahrzeug ein zweiteiliger Kraft­
wagen (Z. 3) zur Beförderung von Personen oder 
Gütern, der aus einem Sattelzugfahrzeug (Z. 11) 
und einem so auf diesem aufliegenden Sattel­
anhänger (Z. 12) besteht, daß ein wesentlicher 
Teil seines Eigengewichtes oder, bei gleichmäßiger 
Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, seines 
höchsten zulässigen Gesamtgewichtes vom Sattel­
zugfahrzeug getragen wird; 

11. Sattelzugfahrzeug ein Kraftwagen, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
einen Sattelanhänger (Z. 12) so zu ziehen, daß 
ihn dieser mit einem wesentlichen Teil seines 
Eigengewichtes oder, bei gleichmäßiger Vertei­
lung der Ladung al,lf der Ladefläche, seines höch­
sten zulässigen Gesamtgewichtes belastet; 

12. Sattelanhänger ein Anhänger, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
so mit einem Sattelzugfahrzeug (Z. 11) gezogen 
zu werden, daß er dieses mit einem wesentlichen 
Teil seines Eigengewichtes oder, bei gleich­
mäßiger Verteilung der Ladung auf der· Lade-

300 kg, das nach seiner Bauart und Ausrüstung: 
dazu bestimmt ist, von Körperbehinderten ge­
lenkt zu werden, und bei dem dauernd gewähr­
leistet ist, daß mit ihm auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille mit einer Belastung: 
von 75 kg eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
nicht überschritten werden kann (Krankenfahr­
stühle und dergleichen); 

19. Transportkarren ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausrüstun.g ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
sowie in erster Linie zur Verwendung innerhalb 
von Betriebsanlagen bestimmt ist; 

20. Motorkarren ein Kraftwagen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 3500 kg, der nach seiner Bauart und 
Ausrüstung daz,u bestimmt ist, wahlweise als 
Lastkraftwagen oder als Zugmaschine, als Last­
kraftwagen oder als selbstfahrende Arbeits­
maschine, als Zugmaschine oder a.Is selbstfah­
rende Arbeitsmaschine oder als Lastkraftwagen, 
als Zugmaschine oder als selbsttahrende Arbeits­
maschine verwendet zu werden und bei dem 
dauernd gewährleistet ist, daß mit ihm auf 
gerader, waagrechter· Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht über­
schritten werden kann; 

21. selbstfahrende Arbeitsmaschine ein Kraft­
fahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
ausschließlich oder vorwiegend zur Durch­
führung von nicht· in der Beförderung von Per­
sonen oder Gütern auf Straßen bestehenden Ar­
beitsvorgängen bestimmt ist; 
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22. Anhänger-Arbeitsmaschine eine als An­
hänger ausgebildete Arbeitsmaschine, die nach 
ihrer Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder 
vorwiegend zur Durchführung von nicht in der 
Beförderung von Personen oder Gütern auf 
Straßen bestehenden Arbeitsvorgängen bestimmt 
ist; 

zeuges zu verstehen, die symmetrisch oder im. 
wesentlichen symmetrisch zur Längsmittelebene 
des Fahrzeuges liegen, Achsen von Rädern, die 
ausschließlich der Stützung des Fahrzeuges dienen, 
gelten nicht als Achsen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes; 

35, höchste zulässige Achslast die höchste Achs-
23. Sonderkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, last, die mit einem bestimmten stehenden Fahr­

das nicht oder nicht ausschließlich auf Rädern zeug auf eine waagrechte, ebene Fahrbahn über­
läuft oder das unter keine der Z .. 5 bis 21 fällt, tragen werden darf; 
sowie Einachszugmaschinen, die mit einem ande- 36 h"ch t I'" Bit d h"ch 
ren Fahrzeug oder Gerät so verbunden sind, daß I " " 0 s e zu a~slge e aso ung as 0 st~ zu-
, 'd' ,.. K f f h b'ld lasslge Gesamtgewicht, vermIndert um das EIgen-sIe mit lesern em emzlges ra t a rzeug I en; , h gewlc t; 

24. Ausgleichkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug; 37 h"ch I'" N t I d h"ch G 
d d ch b ch b d T 'I od V . 0 ste zu asslge u z ast as 0 ste e-

as ur ange ra te esonere el e er or- 'ch· d d' L d ' b' F h 
richtungen geeignet ist, die Körperbehinderung Wl t, as .~e ~ urg emesestlmrnten a r-
seines Lenkers beim Lenken des Fahrzeuges aus- zeuges errel en ar; 
zugleichen; 38. Heeresfahrzeug ein Kraftfahrzeug oder ein 

25 A h" "ch Z . 2 f I Anhänger, die Zur Verwendung im Bereich des 
. n angewagen em m t unter ,1 a - B d h d d H 1 b 1 d A h" ' h l' A h un es eeres 0 er . er eeresverwa tung e-

en 'er n anger mit me ras emer c se; stimmt sind. 

26. Einachsanhänger ein nicht unter Z. 12 fal-
lender Anhänger mit einer Achse; 

27. Sonder anhänger ein Anhänger, der nicht 
oder nicht ausschließlich auf Rädern läuft; 

28. Feuerwehrfahrzeug ein Kraftwagen oder 
ein Anhänger, die nach ihrer Bauart und Aus­
rüstung ausschließlich oder vorwiegend zur Ver­
wendung für Feuerwehren bestimmt sind; 

29. Mannschaftstransportfahrzeug ein Kraft­
wagen oder ein Anhänger, die nach ihrer Bauart 
und Ausrüstung ausschließlich oder yorwiegend 
zur Beförderung von Mannschaften für den Ein­
satz bestimmt sind und außer dem Lenkerplatz 
für mehr als acht Personen Plätze aufweisen; 

30. Kraftwagenzug ein Kraftwagen mit einem 
Anhänger mit einem höchsten zulässigen Gesamt­
gewicht von mehr als 750 kg oder mit mehr 
als einem Anhänger; Sattelkraftfahrzeuge gelten 
jedoch nicht als Kraftwagenzüge; 

31. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig 
ausgestatteten, betriebsbereiten, ad waagrechter, 
ebener Fahrbahn stehenden Fahrzeuges ohne 
Ladung, bei Kraftfahrzeugen einschließlich des 
vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der als 
Kraftquelle bestimmten Akkumulatorenbatterie; 

32. Gesamtgewicht das Gewicht des stillstehen­
den, fahrbereiten Fahrzeuges samt der Ladung, 
dem Lenker und allen gleichzeitig beförderten 
Personen; 

33. höchstes zulässiges Gesamtgewicht das 
höchste Gesamtgewicht, das ein bestimmtes Fahr­
zeug erreichen darf; 

34. Achslast die Summe al1er bei stehendem 
Fahrzeug auf eine waagrechte, ebene Fahrbahn 
wirkenden Radlasten einer Achse oder zweier 
Achsen mit einem Achsabstand bis zu 1 m. Unter 
,,Räder einer Achse" sind die Räder eines Fahr-

§ 3. Ein t eil u n g der K r a f t f a h r z e u g e 
und Anhänger 

(1) Die Kraftfahrzeuge und Anhänger werden 
in nachstehende Ober- und Untergruppen ein­
geteilt: 

1. Krafträder, das sind 
a) Motorfahrräder, 
b) Motorräder, 
c) Motorräder mit Beiwagen, 
d) Motordreiräder. 

2, Kraftwagen, das sind 
a) Personenkraftwagen,· 
b) Kombinationskraftwagen, 
c) Omnibusse, 
d) Lastkraftwagen, 
e) Zugmas.chinen,· 
f) Motorkarren, 
g) Kraftwagen, die nicht unter lit. abis f 

fallen, 

3. Sonderkraftfahrzeuge. 

4, Anhänger, das sind 
a) Anhäng,ewagen, 
b) Einachsanhänger, 
c) Sattelanhänger, 

5, Sonderanhänger. 

(2) Sattelkraftfahrzeuge, Sattelzugfahrzeuge, 
Gelenkkraftfahrzeuge, Transportkarren, selbst­
fahrende Arbeitsmaschinen, Anhänger-Arbeits­
maschinen, Invalidenkraftfahrzeuge, Ausgleich­
kraftfahrzeuge fiUen jeweils in die ihrer Bauart 
und Verwendungsbestimmung entsprechende, in 
Abs. 1 angeführte Ober- und Untergruppe; das 
gleiche gilt für Einachszugmaschinen, die mit 
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einem anderen Fahrzeug oder Gerät so verbun­
den sind, daß sie mit diesem ein einziges Kraft~ 
fahrzeug biLden. 

II. ABSCHNITT 

Bauart und Ausrüstung der Kraftfahrzeuge und 
Anhänger 

§ 4. A 11 gern ein e s 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen ver~ 
kehrs- und betriebssicher gebaut und aus~ 
gerüstet sein. Die Sicht vom Lenkerplatz aus 
muß für das sichere Lenken des Fahrzeuges aus~ 
reichen. Die Vorrichtungen zum Betrieb eines 
Kraftfahrzeuges müssen so angeordnet sein, daß 
sie der Lenker, ohne das Augenmerk von der 
Fahrbahn abzuwenden, leicht und ohne Gefahr 
einer Verwechslung betätigen und das Fahrzeug 
sicher lenken kann. Die Wirksamkeit und 
Brauchbarkeit der für die verkehrs- und be­
triebssichere Verwendung dieser Fahrzeuge maß­
gebenden Teile muß bei sachgemäßer Wartung 
und Handhabung zu erwarten sein. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen so 
gebaut und ausgerüstet sein, daß durch ihren 
sachgemäßen Betrieb weder Gefahren für den 
Lenker oder beförderte Personen oder für andere 
Straßenbenützer noch Beschädigungen der 
Straße oder schädliche Erschütterungen noch 
übermäßiger Lärm, Rauch, übler Geruch oder 
vermeidbare Beschmutzungen anderer Straßen~ 
benützer oder ihrer Fahrzeuge entstehen. Sie 
müssen so gebaut und ausgerüstet sein, daß der 
Lenker, beförderte Personen und andere Straßen­
benützer bei Verkehrsunfällen möglichst ge­
schützt sind.' Sie dürfen innen und außen keine 
vermeidbaren vorspringenden Teile, Kanten oder 
zusätzlichen Vorrichtungen aufweisen, die bei 
Ver kehrsunfällen schwere körperliche Ver~ 
letzungen erwarten lassen. Unvermeidbare vor~ 
springende Teile, Kanten oder zusätzliche Vor~ 
richtungen, die bei Verkehrsunfällen schwere 
körperliche Verletzungen erwarten lassen, 
müssen durch geeignete Schutzvorrichtungen 
entsprechend abgedeckt oder, wenn dies nicht 
ohne schwere Beeinträchtigung der Verwendbar­
keit des Fahrzeuges im Rahmen seiner Zweck­
bestimmung durchführbar ist, 'entsprechend ge­
kennzeichnet sein. 

(3) Hochspannungszündanlagen von Verbren­
nungsmotoren müssen so funkentstört sein, daß 
der Betrieb von Funkempfangsanlagen außerhalb 
des Fahrzeuges durch sie nicht beeinträchtigt 
werden kann (Fernentstörung). 

(4) Kraftfahrzeuge außer Zugmaschinen ohne 
Führerhaus, Motorkarren und selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen müssen mit mindestens einer 

Vorrichtung ausgestattet sein, die der Inbetrieb~ 
nahme durch Unbefugte ein beträchtliches Hin­
dernis entgegensetzt. 

(5) Personenkraftwagen und Kombinations~ 
kraftwagen müssen für jeden der an eine Außen~ 
wand des Fahrzeuges angrenzenden Sitzplätze 
der vordersten Reihe mit Sicherheitsgurten oder 
mit Vorrichtungen zum Anbringen von Sicher­
heitsgunen ausgerüstet sein; dies gilt jedoch nicht 
für Heeresfahrzeug.e. 

(6) Die Abmessungen von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern dürfen nicht überschreiten 
1. eine größte Höhe von ............. 4 m, 
2. eine größte Breite von ............. 2'5 m, 
3. eine größte Länge von 

a) bei Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern, ausgenommen Sattelkraft­
fahrzeuge und Ge1enkkraftfahr~ 
zeuge .;...................... 12 m, 

b) bei Sattelkraftfahrzeugen ....... 15 m, 

c) bei Gelenkkraftfahrzeugen ...... 18 m. 

(7) Das Gesamtgewicht eines Kraftwagens oder 
Anhängers darf nicht überschr,eiten 

a) bei zwei Achsen ............. 16.000 kg, 

b) bei mehr als zwei Achsen ..... 22.000 kg, 

c) bei Sattelkraftfahrzeugen und 
Gelenkkraftfahrzeugen ....... 38.000 kg, 

d) bei Einachsanhängern ........ 8.000 kg. 

Als Achse im Sinne der lit. a, bund d gelten 
auch zwei Achsen mit einem Achsabstand bis 
zu 1 m. 

(8) Die Achslast (§ 2 Z. 34) darf 10.000 kg 
nicht überschreiten. Die Summe der Achsl'.lsten 
zweier Achsen mit einem Achsabstand' von 
mehr als 1 m und nicht mehr als 2 m darf un­
beschadet der Bestimmungen des Abs. 10 lit. a 
16.000 kg nidlt überschreiten. 

(9) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs~und Betriebssidlerheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

a) die Teile und Ausrüstungsgegenstände, die 
bei der Bestimmung der Abmessungen 
von Fahrzeugen (Abs. 6) außer Betracht 
zu bleiben haben; 

b) vorspringende Teile, Kanten oder zu­
sätzliche Vorrichtungen an Kraftfahrzeu­
gen und Anhängern; 

c) die höchste zulässige Dichte des Rauches, 
der mit den. einzelnen Arten von 
Kraftfahrzeugen verursacht werden darf, 
und die zur Verhinderung einer unzulässi­
gen Dichte des Rauches erforderlichen Vor­
richtungen. 
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(10) Durch Verordnung können nach- den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
-chend, nähere Bestimmungen erlassen werden 

a) hinsichtlich der Achslasten, die bei Fahr­
zeugen mit mehr als drei Achsen nicht 
überschritten werden dürfen; 

b) über die Motorleistung, die bestimmte 
Arten von Kraftfahrzeugen im Hinblick 
auf ihr höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
erreichen müssen; 

c) über die im Abs. 3 angeführten elektrischen 
Anlagen; hiebei können aus der Wissen­
schaft und der Erfahrung abgeleit.ete, von 
fachlichen Stellen herausgegebene technische 
Bestimmungen für allgemein verbindlich er­
klärt werden (elektrotechnische Sicherheits­
vorschriften), sofern hiebei angegeben wird, 
von welcher Stelle diese Vorschriften ver­
öffentlicht wurden; 

cl) über die im Abs. 4 angeführten Vor­
richtungen und die im Abs. 5 angeführten 
Sicherheitsgurte; , 

e) über die Zusammensetzung der Gase und 
Dämpfe, die mit den einzelnen Arten von 
Kraftfahrzeugen verursacht werden dürfen, 
und die zur Verhinderung einer gefähr­
lichen Luftverunreinigung erforderlichen 
Vorrichtungen; 

f) über Erleichterungen für Einrichtungen an 
Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge) zum 
Schutz der persönlichen Sicherheit des 
Lenkers. 

'§ 5. Gen e h m i gun g s p f1 ich t i g e Teil e, 
Ausrüstungsgegenstände und 

Sturzhelme 

_ (1) Teile und Ausrüstungsgegenstände von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern, die für die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit von besonderer 
Bedeutung sind und deren Wirksamkeit unab­
hängig vom Fahrzeug beurteilt werden kann, 
dürfen unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 
für Fahrzeuge, die für den Verkehr in Öster­
reich bestimmt sind, nur dann feilgeboten oder 
verwendet werden, wenn sie den jeweils für sie 
geltenden Bestimmungen entsprechen, einer ge­
mäß § 35 genehmigten Type angehören und an 
ihnen das für diese Type festgesetzte Genehmi­
gungszeichen vollständig sichtbar und dauernd 
gut lesbar und unverwischbar angebracht ist oder 
wenn für sie eine gemäß § 35 Abs, 4 anerkannte 
ausländisch,e Typengeneh'migung und Kennzeich­
nung vorliegt. Das gleiche gilt für das Feilbieten 
von Sturzhelmen für Kraftfahrer. 

(2) Durch Verordnung ist nach den Erforder­
:nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 

jeweiligen Stand der Technik entsprechend, fest­
zusetzen, welche Teile und Ausrüstungsgegen­
stände für die Verkehrs- und Betriebssicherheit 
von besonderer Bedeutung sind und hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit unabhängig vom Fahrzeug 
beur:teilt werden können. 

(3) Auf nicht typengenehmigte Teile und Aus­
rüstungsgegenstände, die zur V,erwendung auf 
einzeln genehmigten Fahrzeugen oder zur Ver­
sorgung von Fahrzeugen nicht mehr erzeugter 
Typen bestimmt sind, finden die Bestimmungen 
der Abs. 1 und 2 keine Anwendung. 

(4) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungen über die Be­
schaffenheit von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
festgesetzt werden. 

§ 6. B rem sen 

(1) Kraftfahrzeuge, außer den im Abs.2 ange­
führten, müssen mindestens zwei voneinander 
unabhängig wirkende Bremsanlagen aufweisen, 
von denen jede aus einer Betätigungsvorrich-­
tung, einer übertragungsvorrichtung und den 
unmittelbar oder mittelbar auf Räder wir­
kenden Bremsvorrichtungen besteht; diese 
Bremsanlagen dürfen jedoch auch gemeinsame 
Bremsvorrichtungen haben. Bei jeder Brems­
anlage eines Kraftfahrzeuges muß die Anzahl der 
mit ihr gebremsten Räder auf beiden Seiten der 
Längsmittelebene des Fahrzeuges gleich sein. Jede 
der beiden Bremsanlagen muß vom Lenkerplatz 
aus betätigt werden können. Die Bremsanlagen 
müssen einfach und übersichtlich und mit ein­
fachen Mitteln zu warten und auf ihre Wirksam­
keit zu prüfen sein. 

(2) Zugmaschinen der Klasse I, Motorkarren 
(§ 91 Abs. 2) und Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94) 
sowie Zugmaschinen der Klasse 11, Transport­
karren (§ 91 Abs. 1) und selbstfahrende Arbeits­
maschinen (§ 93), mit denen auf gerader, waag­
rechter Fahrbahn bei Windstille eine Geschwin­
digkeit von 30 km/h nicht überschritten werden 
kann, müssen nur eine Bremsanlage mit einer 
Betätigungsvorrichtung aufweisen, sof.ern diese 
nicht mit elektrischer Energie betrieben wird; 
diese Bremsanlage muß in der im Abs. 3 ange­
führten Weise feststeUbar sein. 

(3) Bei Kraftwagen muß es dem Lenker, 
unbeschadet der Bestimmungen -der Abs. 2 und 4, 
möglich sein, mit jeder der beiden in Abs. 1 
angeführten Bremsanlagen auch bei höchster 
zulässiger Belastung des Fahrzeuges, auf allen 
in Betracht ~ommenden Steigungen und Gefällen 
und auch beim Ziehen von Anhängern bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit diese, der jeweiligen Ver­
kehrslage entsprechend, sicher, schnell und auf 
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eine möglichst geringe Entfernung bis zum StiU­
stand des Fahrzeuges zu verringern und das un­
beabsichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszu­
schließen. Eine dieser beiden Bremsanlagen muß, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 9, vom 
Lenker auch betätigt werden können, wenn er' 
die Lenkvorrichtung mit beiden Händen festhält. 
Diese Bremsanlage gilt als Betriebsbremse, die 
andere als Hilfsbremse. Die Wirksamkeit der 
Hilfsbremse darf geringer sein als die der 
Betriebsbremsc. Die Hilfsbremse muß so betätigt 
werden können, daß der Lenker hiebei die Lenk­
vorrichtung mit mindestens einer Hand festhält. 
Eine von der Betriebsbremse unabhängige oder 
bis auf die B1"emsvorrichtungen unabhängige 
Bremsanlage muß vom Lenkerplatz aous so 
feststellbar sein, daß mit ihr das Abrollen des 
Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Lenkers 
durch eine ausschließlich mechanische Vorrich­
tung dauernd verhindert werden kann. Diese 
Bremsanlage gilt als Feststellbremse. 

(4) Bei Kraftwa.gen ist eine von der Be­
triebsbremsanla,ge verschiedene Hilfsbremsanlage 
nicht erforderlich, wenn die Betriebsbrems­
anlage auch beim Ausfallen eines der Teile, 
dessen Ausfallen nicht ausgeschlossen werden 
kann, die für die HiHsbremse vorgeschrie­
bene Wirksamkeit gewährleistet. 

(5) Bei Krafträdern muß es dem Lenker 
mit jeder der im Ab's,. 1 angeführten Brems­
anlagen möglich sein, auch bei höchster zu­
lässiger Belasliung des Fahrzeuges, auf allen in 
Betracht kommenden Steigungen und Gefällen 
und auch beim Ziehen von Anhängern bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit diese, der jeweiligen Ver­
kehrslage entsprechend, sicher, schnell und auf 
eine möglichst geringe Entferm,mg bis zum Still­
stand des Fahrzeuges zu verringern und das 
unbeabsichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszu­
schließen. Bei mehrspurigen Krafträdern muß 
eine Bremsanlage vom Lenkerplatz aus so fest­
stell bar sein, daß mit ihr das Abrollen des Fahr­
zeuges auch bei Abwesenheit des Lenkers durch 
eine ausschließlich mechanische Vorrichtung 
dauernd verhindert werden kann. Diese Brem's­
anla.ge gilt als Feststellbremse. 

(6) Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einem Eigengewicht von mehr als 3500 kg, 
Omnibusse und La~tkraftwagen, die zur Beför­
derung von mehr als ach·t Personen, abgesehen 
vom Lenker, verwendet werden dürfen (§ 106 
Abs.' 5), müssen außer den im Abs. 1 ange­
führten Bremsanlagen eine Motorbremse oder 
eine in ihrer Wirkung gleichartige Bremse auf­
weIsen. 

(7) Bei Omnibussen, bei Lastkraftwagen, die 
zur Beförderung von mehr als acht Personen, 
abgesehen vom Lenker, verwendet werden. dür­
fen (§ 106 Abs. 5), bei Lastkraftwagen mit einem 

höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
12.000 kg und bei Kraftfahrzeugen zur Beförde­
rung gefährlicher Güter (§ 92) muß die Betriebs­
bremse eine Zweikreisbremse sein. Die Zwei­
kreisbremse ist eine Bremse mit zwei übertra­
gungsvorridttunge!-1, von denen jede auch dann 
auf die Bremsvorrichtungen von mindestens zwei 
auf verschiedenen Seiten der Längsmittelebene 
des Fahrzeuges liegenden Rädern wirkt, wenn die 
ander,e verS<Lgt. 

(8) Zweisitzige Beiwagen von Motorrädern und 
'Beiwagen mit einer höchsten zulässigen Radlast 
von mehr als 75 kg müssen mit einer auf das 
Beiwagenrad wirkenden, vom Lenker zu 'be­
tätigenden Bremse versehen sein. 

(9) Bei Invaliden- und Ausgleichkraftfahr­
zeugen darf die Betriebsbremse, sofern keine 
andere Möglichkeit besteht, auch so zu betätigen 
sein, daß der Lenket die Lenkvorrichtung hiezu 
mit einer Hand loslassen muß. 

(10) Anhänger müssen mindestens eine Bremse 
haben, die wirkt, wenn die Betriebsbremse des. 
Zugfahrzeuges betätigt wird, und deren Wirk­
samkeit dem Gesamtgewicht des Anhängers ent­
sprechend geregelt werden kann; dies gilt nicht 
für 

a) leichte Anhänger, wenn sie dazu bestimmt 
sind, ausschließlich mit Kraftfahrzeugen ge­
zogen zu werden, deren Eigengewicht das 
Doppelte des höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes des Anhängers überschreitet, und 

b) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 1500 kg, 
die zur Verwendung 1m Rahmen eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
bestimmt sind und die dazu bestimmt sind, 
mit Zugfahrzeugen gezogen zu werden, 
deren Eigengewicht nicht geringer ist als 
das höchste zulässige Gesamtgewicht dieser 
Anhänger. ' 

Eine Bremse des Anhängers muß so feststell­
bar sein, daß sein Abrollen mit ihr, auch wenn 
er nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden ist" 
durch eine ausschließlich mechanische Vorrich­
tung dauernd verhindert werden kann. 

(11) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
außer Sattelanhängern, Omnibusanhängern und 
Anhängern zur Beförderung gefährlicher Güter 
(§ 92), dürfen auch' als einzige Bremse eine Auf­
laufbremse haben. Die Auflaufbremse ist eine 
Bremse, die nur wirkt, wenn sich der Anhänger 
dem Zugfahrzeug nähert. Anhänger, die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und forstwirt­
schaftlichen Betriebes bestimmt sind und mit 
denen eine, bestimmte, bei der Genehmigung 
festgesetzte Geschwindigkeit nicht übersdu·itten 
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werden -darf, dürfen auch bei einem hömsten 
zulässigen Gesamtgewimt von mehr als 3500 kg 
als einzige Bremse eine Auflaufbremse oder eine 
Bremse haben, die unabhängig von der Betriebs­
bremse des Zugfahrzeuges zu betätigen ist. 

(12) Anhänger müssen eine Vorrimtung auf­
weisen, durm die sie selbsttätig zum Stehen ge­
bramt werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nimt mehr durm die Anhängevorrim­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind; dies 
gilt jedom nimt für Anhänger mit einem 
hömsten zulässigen Gesamtgewimt von nimt 
mehr als 1500 kg und nur einer Amse oder mit 
zwei Amsen, deren Abstand 1 m ni mt übersteigt, 
und die mit dem Zugfahrzeug außer durm die 
Anhängerdeimsel aum durm eine Simerungsver­
bindung (§ 13 Abs. 5) verbunden werden können. 

(13) Durm Verordnung sind nam den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssimerheit, dem 
jeweiligen Stand der Temnik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Besmaffenheit 
und Wirkung der Bremsen, insbesondere hin­
si·chtlim der Bremsverzögerungswerte, festzu­
setzen. 

§ 8. L e n k v 0 rr ich tun g 

(1) Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 
Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger müssen. eine 
verläßlim wirkende Lenkvorrimtung aufweisen, 
mit der' das Fahrzeug lei,mt, schnell und simer 
gelenkt werden kann. 

(2) Kraftfahrzeuge, die, insbesondere wegen der 
Radlast der lenkbaren Räder, nimt leimt gelenkt 
werden können, müssen mit einer Lenkhilfe ver­
sehen sein. Die Lenkvorrichtung muß, auch wenn 
die Lenkhilfe ausfällt, verläßlich wirken und das 
simere Lenken ermöglimen. 

(3) Durm Verordnung sind nam den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über den größten' zu­
lässigen Durchmesser des Wendekreises, die 
größte zulässige Breite des beim B~smreiben des 
Wendekreises mit dem äußersten und innersten 
Punkt des Fahrzeuges besmriebenen Kreisringes 
und das Erfordernis einer Lenkhilfe (Abs. 2) fest­
zusetzen. Der Wendekreis ist der Kreis, den der 
äußerste Punkt eines mit größtem Einschlag der 
Lenkvorrimtung fahrenden Fahrzeuges be­
schreibt. 

§ 7. R e i f e n, Rad a b d eck u n gen, G lei s-
k e t t e n, G lei t s c hut z vor r ich tun gen § 9. Vor r ich tun g zum A n las sen und 

und Unterlegkeile zum Rückwärtsfahren 

(1) Kraftfahrzeuge und die mit ihnen gezogenen 
Anhänger außer Anhängesmlitten müssen. mit 
Reifen oder Gleisketten versehen sein, die nam 
ihrer Bauart, ihren Abmessungen und ihrem Zu­
stand auch bei den höchsten für das Fahrzeug 
zulässigen Amslasten und der höchsten zulässigen 
Fahrgesmwindigkeit verkehrs- und betriebssicher 
sind und durm die die Fahrbahn nimt besmädigt 
werden kann. Räder von Kraftfahrzeugen, mit 
denen auf gerader, waagremter Fahrbahn bei 
Windstille eine Gesmwindigkeit von 20 km/h 
übersmritten werden kann, und Räder von An­
hängern müssen mit ausreichenden Radabdeckun­
gen wie Kotflügel und dergleichen versehen sein. 

(2) Gleitsmutzvorrimtungen müssen so be­
smaffen sein, daß bei ihrer Verwendung die Fahr­
bahn nimt besmädigt und andere.Straßen­
benützer nimt gefährdet werden können. 

(3) Kraftfahrzeuge mit einem hömsten zu­
lässigen Gesamtgewimt von mehr als 3500 kg 
und andere als leimte Anhänger müssen mit 
mindestens zwei Unterlegkeilen ausgestattet sc:in. 

(4) Durm Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Temnik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
Reifen, insbesondere hinsichtlim des Reifen­
profils, Gleisketten und Gleitsmutzvorrimtungen 
sowie Radabdeckungen zu entspremen haben. 

(1) Kraftwagen mit' Verbrennungsmotoren 
müssen mit einer durm Maschinenkraft zu be­
tätigenden Vorrimtung zum Anlassen versehen 
sein; dies gilt jedom nicht für Zugmaschinen der 
Klasse I (§ 90 Abs. 2), Transportkarren (§ 91 
Abs. 1) und selbstfahrende Arbeitsmasminen, 
wenn der Antriebsmotor dieser Fahrzeuge einen 
Hubraum von nicht mehr als 1000 cm3 hat. Wenn 
der Motor mit einer Handkurbel angelassen wer­
den kann, muß eine Vorrichtung vorhanden sein, 
durch die ein Antreiben der Kurbel durm den 
Motor, das Abschleudern der Kurbel und andere 
Ursachen von Verletzungen vermieden werden. 

(2) Kraftwagen müssen mit einer vom Lenker­
platz aus zu betätigenden Vorrichtung zum 
Rückwärtsfahren versehen sein. 

§ 10. W i n d s c hut z s ehe i ben und V e r­
glasungen 

(1) Windsmutzsmeiben und Klarsimtsmeiben 
von Kraftfahrzeugen müssen aus einem unver­
änderlimen, vollkommen durmsimtigen Stoff 
bestehen. Sie dürfen Gegenstände nimt verzerrt 
ersmeinen lassen und müssen auch bei Brum 
so weit Sicht lassen, daß das Fahrzeug bis zum 
Anhalten simer gelenkt werden kann. 

(2) Windsmutzsmeiben, Klarsichtsmeiben, Sei­
ten- und Heckfenster und Innenverglasungen von 
Kraftfahrzeugen sowie Außenfenster und Innen-
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verglasungen von Anhängern müssen' aus einem 
Stoff bestehen, der bei Bruch nicht in Stücke zer­
fällt, die schwere körperliche Verletzungen er­
warten lassen; dies gilt jedoch nicht für Heck­
fenster, deren Abstand von den Plätzen für Per­
sonen so groß ist, daß bei Bruch keine schweren 
körperHchen Verletzungen des Lenkers oder be­
förderter Personen zu erwarten sind, und für 
Räume, die nicht für den Lenker oder zur Be­
förderung von Personen bestimmt sind. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Voraussetzun­
gen, die die im Abs. 1 und 2 angeführten Stoffe 
erfüllen müssen, und über die Prüfung zur Fest­
stellung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
festzusetzen. 

§ 11. K raft s toff b eh ä I t e r, K r a f t­
S t 0 f f lei tun gen und Gas gen e r a­

toren 

(1) Kraftstoffbehälter und' Kraftstoffleitungen 
müssen betriebssicher und so angebracht sein; daß 
sie gegen Beschädigungen von außen möglichst 
geschützt sind und daß der Kraftstoff leicht und 
ohne Gefahr eingefüllt werden kann. Kraftstoff­
leitungen zu Vergasern müssen, wenn der Kraft­
stoff nicht durch eine Pumpe gefördert wird, 
mit einer vom Lenkerplatz aus leicht zu betäti­
genden Absperrvorrichtung versehen sein. 

(2) Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung 
von Kraftgas müssen betriebssicher und so ange­
bracht sein, daß sie gegen Beschädigungen von 
außen möglichst geschützt sind. Einrichtungen 
dieser Anlagen, die Gas enthalten oder leiten, 
müssen dicht sein und dauernd dicht erhalten 

. werden können. Teile, die hohe Temperaturen 
annehmen können, müssen von brennbaren 
Teilen des Fahrzeuges entsprechend isoliert sein. 
Absperr- und Regulierungsvorrichtun,gen in Gas­
leitungen müssen so beschaffen sein, daß gut zu 
erkennen ist, ob sie offen oder gesclrlossen oder 
ein- oder ausgeschaltet sind, und so angebracht 
sein, daß auch, wenn sie undicht werden, weder 
der Lenker noch beförderte Personen durch aus­
tretende Gase gefährdet werden können. 

§ 12. Vor r ich tun gen zur L ä r m v e r­
hütung und Auspuffanlagen 

(1) Kr~ftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
müssen zur Vermeidung von übermäßigem Lärm 
mit in ihrer Wirkung gleichbIeibenden, nicht 
ausschaltbaren Vorrichtungen zur Dämpfung des 
Auspuffgeräusches versehen sein. Wird durch das 
Ansauggeräusch übermäßiger Lärm verursacht, 
so muß das Fahrzeug mit einer in ihrer Wirkung 
gleichbleib enden, nicht ausschaltbaren Vorrichtung· 
zur Dämpfung dieses Geräusches versehen sein. 
Fahrzeugmotoren mit starkem' Motorgeräusch 

müssen zur Dämpfung dieses Geräusches aus­
reichend abgeschirmt sein. 

(2) Mündungen von Auspuffrohren dürfen 
nicht gegen die Fahrbahn und nicht nach rechts 
gerichtet sein. Sie dürfen bei Kraftfahrzeugen 
zur Beförderung gefährlicher Güter nur nach 
links gerichtet sein. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Vor­
richtungen zur Vermeidung von übermäßigem 
Lärm und die höchste zulässige Stärke des 
Betriebsgeräusches von Kraftfahrzeugen und An­
hängern sowie über die Richtung der Mündungen 
von Auspuffrohren sind nach dem jeweiligen 
Stand der Technik durch Verordnung festzu­
setzen. 

§ 13. Vor r ich tun gen zum Z i ehe n 
und zum S t ü t zen von A n h ä n g.e rn 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, müssen 
eine sichere Anhängevorrichtung aufweisen, .die 
es ermöglicht, einen Anhänger so zu ziehen, daß 
dessen Radspur auf gerader, waagrechter Fahr­
bahn von der Richtung der Radspur des Zug­
fahrzeuges nur geringfügig abweichen kann (§ 104 
Abs. 2 lit. a). Sie müssen Vorrichtungen zum 
Anschließen der elektrischen Leitungen für. vor­
geschriebene Leuchten und der übertragungs­
vorrichtungen für vorgeschriebene Bremsen des 
Anhängers aufweisen. 

(2) Sind Fahrzeuge zum Ziehen von Anhängern 
bestimmt, die nicht selbsttätig zum Stehen ge­
bracht werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind, so 
müssen diese Fahrzeuge eine Vorrichtung auf­
weisen, an die die Sicherungsverbindung des An­
hängers (Abs. 5) angeschlossen werden kann; 
dies gilt jedoch nicht für Zugmaschinen, die Zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind und mit 
denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h' nicht 
überschritten werden darf. Die Sicherungs­
verbindung muß so anschließbar sein, daß die 
Radspur des Anhängers auf gerader, waag­
rechter Fahrbahn von der Richtung der 
Ra,dspur des Zugfahrzeuges nur geringfügig ab­
weichen und die Anhängerdeichsel nur gering­
fügig abfallen kann, wenn der Anhänger ohne 
den Willen des Lenkers nicht mehr durch die 

. Anhängevorrichtung mit dem Zugfahrzeug ver-
bunden ist. 

(3) Fahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3500 kg, die zum Ziehen von Anhän­
gern bestimmt sind, müssen mit einer selbst­
tätig schließenden Anhängevorrichtung ausge­
rüstet sein; Omnibusse, die zum Ziehen von 
Omnibusanhängern (§ 87 Abs. 3) bestimmt sind, . 
dürfen jedoch auch mit einer nicht selbsttätig 
schließenden Anhängevorrichtung ausgerüstet 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)14 von 77

www.parlament.gv.at



576 der Beilagen 15 

sein, die mit dem Ende· der Deichsel des Omni­
busanhängers spielfrei und doppelt gesichert ver­
bunden werden kann. 

(4) Anhänger außer Nachläufern und Sattel­
anhängern müssen mit einer Anhängerdeichsel 
ausgerüstet sein, die das sichere Anhängen an das 
Zugfahrzeugermöglicht. Als Na·chläufer gilt ein 
Anhänger, der nach seiner Bauart und Aus­
rüstung ·dazu bestimmt ist, auch nur durch das 
La;degut des Zugfahrzeuges gezogen zu werden. 

(5) Anhänger, die nicht selbsttätig zum Stehen 
gebracht werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden sind, 
müssen außer der Anhängerdeichsd (Abs. 4) eine 
Sicherungsverbindung aufweisen, mit der sie, 
auch wenn der Anhänger ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, so ge­
zogen werden können, daß ihre Radspur auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn von der Richtung 

. der Radspur des Zugfahrzeuges nur geringfügig 
abweichen und die Anhängerdeichsel nur gering­
fügig abfallen kann; dies gilt jedoch nicht für 
Anhänger, die zur Verwendung im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
bestimmt sind und mit denen eine Geschwin­
digkeit von 25 km/h nicht überschritten werden 
darf. 

(6) Anhängewagen müssen eine Anhänger­
deichsel aufweisen, die bleibend auf die Höhe 
der Anhängevorrichtung (Abs. 1) eingestellt 
werden kann und so am Fahrzeug ang,ebracht 1st, 
daß sie, wenn das Fahrzeug ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhängevorrich­
tung mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, auch 
bei Unebenheiten der Fahrbahn diese nicht be­
rührt. 

(7) Sattelanhänger und Einachsanhänger außer 
Nachläufern müssen mit der Höhe nach einstell­
baren Vorrichtungen versehen sein, durch die das 
unbeabsichtigte Kippen verhindert werden kann 
(Anhängerstützen); dies gilt jedoch nicht bei 
Einachsanhängern, deren Achse vom Ende der 
Deichsel so weit entfernt ist, daß diese auch 
bei hö.chster zulässiger Belastung von einer Per­
son aufgehoben werden kann, und bei Nach­
läufern mit einer Achse, die unbeladen von einer 
Person in eine zum Beladen geeignete Stellung 
gebracht werden können. 

§ 14. Sc he i n w e rf e r, Leu eh t e nun d 
Rückstrahl·er für Kraftwagen 

(1) Kraftwagen müssen vorne mit Scheinwer­
fern ausgerüstet sein, mit denen paarweise weißes 
oder gelbes Fernlicht und weißes oder gelbes 
Abblendlicht ausgestrahlt werden kann. Abblend­
licht darf nur mit einem Scheinwerferpaar aus-

gestrahlt werden können. Für .Fern- und Ab­
blendlicht sind getrennte Scheinwerfer zulässig. 
Bei Kraftwagen, mit denen auf gerader, waag­
rechter Fahrbahn bei Windstille eine Ge­
schwindigkeit von. 40 km/h nicht überschrit­
ten werden kann,. ist jedoch kein Fernlicht 
erforderlich. Scheinwerfer, mit denen auch nur 
der rechte Teil der Straße mit Fernlicht be­
leuchtet werden kann (Teilfernlicht), sind zu­
lässig. Die Scheinwerfer eines jeden Paares 
müssen in gleicher Höhe und symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht sein. 
Der oberste Punkt der Lichtaustrittsflächen 
der Scheinwerfer darf nicht mehr als 120cm 
über der Fahrbahn liegen. Das Fernlicht muß 
eine gerade, in der Richtung parallel zur Längs­
mittelebene des Fahrzeuges verlaufende Straße 
bei Dunkelheit und klarem Wetter auf min­
destens 100 m, das Abblendlicht, ohne andere 
Straßenbenützer zu blenden, auf mindestens 
40 m ausreichend beleuchten können. Der 
Lenker muß von seinem Platz aus erkennen 
können, daß die Scheinwerfer für Fernlicht ein­
~eschalret sind. Die Scheinwerfer dürfen nur 
gleichzeitig und mit der gleichen Wirkung ab­
blendbar sein. Fällt das Scheinwerferlicht ganz 
oder teilweise aus, so müssen Leuchten wirksam 
sein, dur·ch die ·anderen Straßenbenützern das 
Fahrzeug erkennbar gemacht und das richtige 
Abschätzen seiner Breite ermögliCht werden 
kann. 

(2) Kraftwagen, bei denen die äußersten 
Punkte der Lichtaustrittsflächen, der der Längs­
mittelebene des Fahrzeuges am. nächsten liegen­
den Sch.einwerfer mehr als 40 cm vom äußersten 
Rand des Fahrzeuges entfernt sind, müssen 
vorne mit zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet 
sein, mit denen nach vorne nur weißes oder nur 
gelbes Licht ausgestrahlt und dadurch ander~n 
Straßenbenützern das Fahrzeug erkennbar ge­
macht und das richtige Abschätzen seiner Breite 
ermöglicht werden kann. Die Begrenzungsleuch­
ten müssen in gleicher Höhe und in gleichem 
Abstand von der Längsmittelebene des Fahr­
zeuges und so angebracht sein, daß die äußersten 
Punkte ihrer Leuchtflächen nicht mehr als 40 cm 
vom äußersten· Rand des Fahrzeuges und die 
obersten Punkte ihrer Leuchtflächen nicht mehr 
als 120 cm über der Fahrbahn liegen. Die 
Begrenzungsleuchten müssen Licht ausstrah­
len, wenn die im Abs. 1 angeführten Schein­
werfer Licht ausstrahlen. Als Begrenzungs­
leuchten gelten Scheinwerfer, mit denen Abblend­
licht oder Stadtlicht ausgestrahlt werden kann, 
wenn die äußersten Punkte ihrer Lichtaustritts­
flächen nicht mehr' als 40 cm vom äußersten Rand 
des Fahrzeuges entfernt sind. 

(3) Kraftwagen müssen vorne mit zwei Stadt­
leuchten ausgerüstet sein, mit denen nThr w~ißes 
oder nur gelbes Licht ausgestrahlt und dadurch 
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anderen Straßenbenützern das Fahrzeug erkenn­
bar gemacht und das richtige Abschätzen seiner 
Breite ermöglicht werden kann (Stadtlicht). Stadt­
leuchten müssen in gleicher Höhe und in gleichem 
Abstand von der Längsmittelebene des Fahr­
zeuges und so angebracht sein, daß die äußer­
sten Punkte ihrer Leuchtflächen nicht mehr als 
40 cm vom äußersten Rand des Fahrzeuges und 
die obersten Punkte ihrer Leuchtflächen nicht 
mehr als 120 cm über der Fahrbahn liegen. Als 
Stadtleuchten gelten auch die Begrenzungsleuch­
ten (Abs. 2) oder Scheinwerfer, mit denen Stadt­
licht ausgestrahlt werden kann. 

(4) Kraftwagen müssen hinten mit zwei 
Schlußleuchten ausgerüstet sein, mit d.enen nach 
hinten rotes Licht ausgestrahlt und anderen 
Straßel1lbenützern das Fahl"zeug erkennbar ge­
macht und das 1'lidttige A·bfchätzen seiner Breite 
ermöglicht werden kann (Schlußlicht). Die 
Schlußleuchten müssen in gleicher Höhe und so 
angebracht sein, daß die innersten Punkte ihrer 
Leuchtflächen gleich weit und mindestens 30 cm 
von der Längsmittelebene des Fahrzeuges und 
die äußersten Punkte ihrer Leuchtflächen höch­
stens 40 cm vom äußersten Rand des Fahrzeuges 
entfernt sind und daß die untersten Punkte 
ihrer Leuchtflächen nicht weniger als 40 cm und 
die obersten nicht mehr als 140 cm über der 
Fahrbahn liegen. Sie müssen Licht ausstrahlen, 
wenn die im Abs. 1 angeführten Schein­
werfer sowie Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, 
Teilfernlichtscheinwerfer und Stadtleuchten Licht 
ausstrahlen. 

(5) Kraftwagen müssen hinten mit mindestens 
zwei Rückstrahlern ausgerüstet sein, mit denen 
im Licht eines Scheinwerfers rotes Licht rückge­
strahlt und anderen Straßen.benützern das Fahr­
zeug erkennbar gemacht und das richtige Ab­

gerüstet sein, mit denen im Licht eines Schein­
werfers weißes oder, gelbes Licht rückgestrahlt 
werden kann und die so am i:üußersten Rand 
des Fahrzeuges angebracht sind, daß dessen 
größte Breite anderen Straßenbenützern erkenn­
bar gemacht werden kann; die obersten Punkte 
der Lichteintrittsflächen dieser Rückstrahler 
dürfen nicht mehr als 60 cm über der Fahrbahn 
liegen. 

(6) Kraftwagen müssen mit Kennzeichenleuch­
ten ausgerüstet sein, mit denen die hintere oder 
d,ie gemäß § 49 Abs. 6 seitlich angebrachten 
Kennzeichentafeln mit weißem, nicht nach hin­
ten ausgestrahltem Licht beleuchtet werden 
können. Die Kennzeichenleuchten müssen bei 
Dunkelheit 1lJ1ld klarem Wetter das Ablesen des 
Kennzeichens auf mindestens 20 m gewährleisnen 
und müssen Licht ausstrahlen, wenn die vorne 
am Fahrzeug angebrachten Scheinwerfer oder 
Leuchten mit Ausnahme der SuchsCheinwerfer 
Licht ausstrahlen; sie müssen das Kennzeichen 
auch dann beleuchten, wenn am Fahrzeug eine 
Vorrichtung zum Abgeben von optischen Warn­
zeichen betätigt wird. 

(7) Kraftwagen, bei denen die größte Breite 
die im § 4 Abs. 6 Z. 2 festgesetzte Höchstgrenze 
überschreitet, müssen außer mit den in Abs.2 
und 4 angeführten Begrenzungs- und Schluß­
leuchten auf beiden Seiten vorne mit je einer 
weiteren Begrenzungsleuchte und hinten mit je 
einer weiteren Schlußleuchte ausgerüstet sein, 
die so. am äußersten Rand des Fahrzeuges an­
gebracht sind, daß anderen Straßenbenützern 
dessen größte Breite erkennbar gemacht werden 
kann. Diese Leuchten müssen Licht ausstrahlen. 
wenn die vorne am Fahrzeug angebrachten 
Scheinwerfer oder Leuchten mit Ausnahme der 
Suchscheinwerfer Licht ausstrahlen. 

schätzen seiner Breite ermöglicht werden kann. (8) Die in den Abs. 1 bis 4, 6 und 7 an­
Diese Rückstrahler dürfen nicht die Form eines geführten Scheinwerfer und Leuchten der Kraft­
Dreieckes haben; Gelenkkraftfahrzeuge müssen wagen müssen auch bei stillstehendem Motor 
jedoch mit Rückstrahlern ausgerüstet sein, wirksam sein; Scheinwerfer, Leuchten und 
die die Form eines gleichseitigen Dreieckes Rückstrahler gleicher Art dürfen paarweise 
haben und so angebracht sind, daß eine nur gleichstarkes Licht gleicher Farbe aus­
Spitze des Dreieckes nach oben gerichtet ist. Die oder rückstrahlen, doch dürfen bei Personen­
Rückstrahler müssen in gleicher Höhe und so an- kraftwagen sowie Fahrzeugen, die nicht länger 
gebracht sein, daß die innersten Punkte ihrer -als 6 m und nicht breiter als 2 m sind, auch 
Lichteintrittsflächen gleich weit und mindestens nur die Leuchten emer Seite des Fahr-
30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges zeuges einschal tb ar sem (Parklichtschaltung). 
und die äußersten Punkte ihrer Lichteintritts- Begrenzungsleuchten (Abs. 2), Stadtleuchten 
flächen höchstens 40 cm vom äußersten Rand des (Abs. 3), Schlußleuchten (Abs. 4), Rückstrahler 
Fahrzeuges entfernt sind und daß die obersten im Lichte eines Scheinwerfers (Abs. 5), Brems­
Punkte ihrer Leichteintrittsflächen nicht mehr leuchten (§ 18) und Blinkleuchten (§ 19) dürfen 
als 90 cm über der Fahrbahn liegen. Kraftwagen, nicht blenden und müssen ein auf eine hin­
deren Länge 8 m übersteigt, müssen an beiden reichende Entfernung sichtbares Licht aus- oder 
Längsseiten mit je einem Rückstrahler ausge- rückstrahlen können. Die vorderen Schei!lwerfer 
rüstet sein, mit dem im Licht eines Scheinwerfers und Leuchten sowie die hinteren Scheinwerfer, 
gelbrotes Licht quer Zur Längsmittelebene des Leuchten und Rückstrahler der Kraftwagen dür­
Fahrzeuges rückgestrahlt werden kann. Omni- fen auf jeder Seite jeweils auch gemeinsame 
busse müssen vorne mit zwei Rückstrahlern aus- Lichtaus- und Lichteintrittsflächen haben. 
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(9) Durch' Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren. Bestimmungen festzusetzen, denen 
die in den Abs. 1 bis 7 vorgeschriebenen Schein.:. 
werfer, Leuchten.und Rückstrahler, insbeson­
dere hinsichtlich ihrer Bauart und Anbringung 
am Fahrzeug und ihrer Wirkung, zu entspreChen 

die Form eines glei9Iseitigen Dreieckes haben 
und so angebracht sein, daß eine Spitze des Drei­
eckes nach oben gerichtet ist. Anhänger,. deren 
größte Breite 80 cm nicht übersteigt und die 
dazu bestimmt sind, mit einspurigen Krafträdern 
gezogen zu werden, müssen mit. nur einer der 
sonst für Anhänger vorgeschriebenen Leuchten 
ausgerüstet sein. 

(2)j\nhänger müsseri vorne mit zwei Rück­
strahlern ausgerüstet sein, init denen im Licht 

§ 15. S c h ein wer f e r, Leu c h t e n u'n d eines Scheinwerfers weißes. oder gelbes Licht rück-
R ü c k s t rah I e r für K r a f t r ä der gestrahlt werden kann und die so am äußersten 

haben.' .. 

Rand des Fahrzeuges angebracht sind, daß ande­
(1) Für einspurige Krafträder gelten die Be- ren' Straßenbenützern dessen größte Breite' er· 

stimmungen des § 14 mit folgender Einschrän- kennbar gemacht werden kann. Anhänger, deren 
kung: Länge, einsdUießlicheiner Deid:lscl, 5 m über-

a) einspurige Krafträder müssen vorne mit. steigt, und Nachläufer müssen an bei den Längs­
mindestens einem Scheinwerfer ausgerüstet seiten mit je einem Rückstrahler ausgerüstet sein, 
sein, mit dem weißes oder gelbes Fernlicht mit dem im Lichte eines Scheinwerfers gelbrotes 
und weißes oder gelbes Abblendlicht aus~ Licht quer zur Längsmittelebene des Fahrzeuges 
gestrahlt werden kann. Sie. dürfen auch mit rückgestrahlt werden kann. Unabhängig vom 
je einem besonderen Scheinwerfer für das Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger müssen vorne 
Fernlicht und für das Abblendlicht oder mit Scheinwerfern ausgerüstet sein, mit denen 
mit mehreren Scheinwerfern für das Fern- nur Abblendlicht ausgestrahlt werden kann. Für 
licht ausgerüstet sein. Sie müssen mit je diese Rückstrahler und Scheinwerfer gelten die 
einer der vorgeschriebenen Leuchten und Bestimmungen des. § 14 .Abs. 1, 2 und 5 sinn­
je einem der vorgeschriebenen Rückstrahler gemäß. 
ausgerüstet sein; (3) Durch.Verordnung sind nach den Erforder-

b) wenn der. Motor stillsteht, müssen bei Mo- nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
torrädern mit einem Eigengewicht von jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
nicht mehr als 100 kg und bei Motorfahr- näheren Bestimmungen festzusetzen, denen die 
rädern die· Scheinwerfer. und Leuchten in den Abs. 1 und 2 angeführten Scheinwerfer, 
nicht wirksam sein, bei Motorrädern mit Leuchten und Rückstrahler, insbesondere hin­
einem Eigengewicht von mehr als 100 kg sichtlich ihrer Bauart und Anbringung am Fahr­
müssen nur die Stadt~ und . Schlußleuchten zeug und jhrer Wirkung, zu entsprechen haben. 
wirksam sein; 

c) ·Motorfahrräder müssen nicht mit Schein­
wer'fern ausgerüstet sein, mit denen Fern­
licht ausgestrahlt werden kann; 

d) Motorfahrräder müssen nicht mit Leuchten 
ausgerüstet sein, die' anderen Straßenbe­

. nützern das Fahrzeug erkennbar machen, 
wenn das Scheinwerferlicht ganz oder teil­
weise ausfällt. 

(2) Für mehrspurige Krafträder gelten die Be­
stimmungen des § 14; jedoch unterliegen mehr­
spurige Krafträder, deren Räder nicht sym­
metrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges an­
geordnet sind oder deren größte Breite 1 m 
nicht überschreitet, hinsichtlich der Scheinwerfer 
den Bestimmungen des Abs .. 1 lit. a. 

S 16. Scheinwerfer, Leuchten und 
R ü c k 5 t rah I e r für A n h ä n g er .. 

(1) Für Anhänger gelten die Bestimmungen 
des § 14 über die hinteren Leuchten und Rück­
strahler; die Rückstrahler müssen jedoch von den 
Lichtau-strittsflächen der Leuchten getrennt sein, 

§ 17. Sc h ein w e rf er und i eu c h t e n 
für F a h r z e u g e des S t r a ß e n- . 

dienstes 

(1) Fahrzeuge, die ausschließlich oder vor­
wiegend zur Verwendung im Bereich des Stra­
ßendienstes im Sinne des § 27 Abs. 1 derStVO . 
1960 bestimmt und zur Verrichtung von Streu­
oder Schneeräumarbeiten besonders' gebaut oder 
ausgerüstet sind, müssen, sofern sie nicht aus­
schließlich oder vorwiegend zur Verwendung auf 
beleuchteten Straßen bestimmt sind, aufweisen: 

a) oben am Fahrzeug eine von allen Seiten 
sichtbare Leuchte, mit der gelbrotes Dreh­
licht; ausgestrahlt werden kann; 

b) bei. Schneeräumfahrzeugen außer den in 
§ 14 Abs. 1 angeführten Scheinwerfern auf 
jeder Seite einen weiteren Scheinwerfer, 
mit 'dem auch bei vorgebautem Schnee­
räumgerät auf die zu räumende Fahrbahn 
hinreichend Licht ausgestrahlt werden 
kann; 

c) sofern das Streu- oder Schneeräumgerät die 
Breite des übrigen Fahr'zeuges überragt, 

2 
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am äußersten Rand einer nidlt am Gerät 
befestigten Vorrichtung vorne zwei Be-

"grenzungsleuchten "und hinten zwei 
Schlußleuchten, die so angebracht sind, daß 
durch diese anderen Straßenbenützern die 
größte Breite des Gerätes erkennbar ge­
macht werden kann. An Stelle" dieser 
Begrenzungs- und Schlußleuchten darf auch 
auf jeder Seite des Fahrzeuges nur eine 
Leuchte angebracht sein, mit der nach 
vorne weißes und nach hinten rotes Licht 
ausgestrahlt werden kann. 

(2) Für die im Abs. 1 angeführten Scheinwerfer 
und Leuchten gelten die Bestimmungen des § 14 
Abs. "8 sinngemäß. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
die im Abs. 1 angeführten Scheinwerfer und 
Leuchten, insbesondere hinsichtlich ihrer Bauart 
und Anbringung am Fahrzeug und ihrer Wir­
kung, zu entsprechen haben. 

§ 18. B rem sie u c h te n 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen sowie Anhänger müssen, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2, hin­
ten mit zwei Bremsleuchten ausgestattet sein. 
Bremsleuchten sind Leuchten, mit denen beim 
Betätigen der Betriebsbremse (§ 6 Abs. 3), bei 
Anhängern der Betriebsbremse des Zugfahrzeuges, 
paarweise "rotes Licht ausgestrahlt" wird (Brems­
licht). Dieses Licht muß sich vom Schlußlicht 
(§ 14 Abs. 4) durch größere Lichtstärke deutlich 
unterscheiden. 

(2) Motorräder müssen nur mit einer Brems­
leuchte (Abs. 1) ausgerüstet sein. Bremsleuchten 
sind nicht erforderlich bei 

a) Motorfahrrädern, 
b) Zugmaschinen der Klasse I (§ 90 Abs. 2) 

und mit diesen gezogenen Anhängern, 
c) Motorkarren, 

d) Einachszugmaschinen, di~ mit einem an­
deren Fahrzeug oder Gerät so verbunden 
sind, daß sie mit diesem ein einziges Kraft­
fahrzeug bilden, 

e) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn 
bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht überschritten werden kann, 
und mit diesen gezogenen Anhängern, 

f) Anhängern, die zur Verwendung im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes bestimmt sind und mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf, 

g) Anhängern, deren Abmessungen so gering 
sind, daß eine Bremsleuchte des Zugfahr-

zeuges für Lenker nachfolgender Fahr­
zeuge sichtbar bleibt, 

h) Invalidenkraftfahrzeugen. 

(3) Die Bremsleuchten müssen bei mehrspu­
rigen Fahrzeugen in gleicher Höhe und so an­
gebracht sein, daß sie gleich weit und mindestens 
30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges 
entfernt sind und daß die äußersten Punkte 
ihrer Lichtaustrittsflächen höchstens 40 cm vom 
äußersten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. 

(4) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen festzusetzen,. denen 
Bremsleuchten, insbesondere hinsichtlich ihrer 
Bauart und Anbringung am Fahrzeug und ihrer 
Wirkung, zu entsprechen haben. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1, 3 und 4 
sind auch dann auf Bremsleuchten an Kraftfahr­
zeugen und Anhängern anzuwenden, wenn sie 
für diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben sind. 

§ 19. Fahrtrichtungsanzeiger 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen, mehrspurige Motorfahr­
räder und Invalidenkraftfahrzeuge, sofern" bei 
diesen das Anzeigen der bevorstehenden Ände­
rung der Fahrtrichtung oder des bevorstehenden 
Wechsels des Fahrstreifens durch deutlich er­
kennbare Armzeichen möglich ist, müssen mit 
Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein; deren 
Blinkleuchten (Abs. 2) symmetrisch zur Längs­
mittelebene des Fahrzeuges und so angebracht 
sind, daß von vorne und von hinten jeweils min­
destens zwei symmetrisch zur Längsmittelebene 
des Fahrzeuges liegende sichtibar sind; wenn je­
doch zwingende Gründe vorliegen, ist esauch zu­
lässig, daß Blinkleudtten nicht symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht sind. 
Die auf einer Seite des Fahrzeuges angebrachten 
Blinkleuchten müssen durch dieselbe Betätigungs­
vorrichtung ein- und ausschaltbar sein. Sie dürfen 
nur ein- und ausschaltbar sein, wenn die Blink­
leuchten der anderen Seite ausgeschaltet sind; 
eine zusätzliche Schaltung, durch die alle Blink· 
leuchten zugleich ein- und ausschaltbar sind, 
ist jedoch für eine Pannenwarnvorrichtung zu­
lässig. Der Lenker muß von seinem Platz aus 
erkennen können, daß die Blinkleuchten des von 
ihm gelenkten Fahrzeuges und eines mit diesem 
gezogenen Anhängers (Abs. 3) wirksam sind. 

(2) Fahrtrichtungsanzeiger dürfen nur unbe­
wegliche Leuchten mit Blinklicht, Blinkleuchten, 
aufweisen, mit denen gelbrotes Licht ausgestrahlt 
werden kann. Die Blinkleuchten müssen in 
gleicher Höhe an den Längsseiten des Fahrzeuges 
oder vorne und hinten oder an" den Längsseiten 
und vorne und "hinten angebracht sein. Sie müs-
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sen gleich weit und mindestens 30 em von der 
Längsmittelebene des Fahrzeuges entfernt sein. 

(3) Anhänger müssen hinten mit Blinkleuchten 
ausgerüstet sein, die den Bestimmungen des Abs. 2 
über die hinteren-Blinkleuchten entsprechen; An­
hänger, deren Abmessungen so gering sind, daß 
die Blinkleuchten des Zugfahrzeuges für Lenker 
nachfolgender Fahrzeuge sichtbar bleiben, müs­
sen jedoch nicht mit Blinkleuchten ausgerüstet 
sem. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind 
auch dann auf Fahrtrichtungsanzeiger an 
Kraftfahrzeugen und Anhängern anzuwenden, 
wenn sie für diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben 
sind. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissender Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
Fahrtrichtungsanzeiger, insbesondere hinsichtlich 
ihrer Bauart und Anbringung am Fahrzeug und 
ihrer Wirkung, zu entsprechen haben. 

§ 20. Schein wer f er, Leu eh ten, R ü ck­
strahler und Lichtfarben für be­

so n d er e Z we c k e 

(1) Außer den im § 14 Abs. 1 bis _ 7 und 
in den §§ 17 bis 19 angeführten Schein­
werfern,Leuchten und Rückstrahlern dürfen 
ohne Bewilligung gemäß Abs. 4 an Kraftfahr­
zeugen und Anhängern nur angebracht werden: 

a) Leuchten für die Beleuchtung des Wagen­
innern, der dem Betrieb dienenden Kon­
trollgeräte, der Zeichen für Platzkraftwagen 
(Taxi-Fahrzeuge), der Fahrpreisanzeiger; 

b) Freizeichen, -Linienzeichen, Zielschilder und 
dergleichen sowie Parkleuchten; 

e) Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, Such-
scheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, Teil-

_ fernlichtscheinwerfer und Nebelschluß-
leUchten; 

d) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Militärstrdfe bestimmt sind, sowie 
bei Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen 
des Rettungsdienstes im Besitz von Gebiets­
körperschaften oder der österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuz Scheinwerfer 
und Leuchten mit blauem Licht oder 
blauem Drehlichtund Leuchten, mit gelb­
rotem Drehlicht; 

arbeiten besonders gebaut oder ausgerüstet 
sind - und deren äußerste Punkte durch 
Flaggen erkennbar gemacht werden, je ein 
quer zur Fahrtrichtung wirkender Schein­
werfer, mit dem zur Beleuchtung dieser 
Flaggen weißes Licht ausgestrahlt werden 
kann. 

(2) Nebelscheinwerfer und Breitstrahler müssen 
so angebracht sein, daß ihre Lichtausti-ittsfläche 
nicht höher liegt, als der höchste Punkt der 
Lichtaustrittsfläche der Sd1einwerfer, mit denen 
Abblendlicht ausgestrahlt werden kann.Siemüs­
sen, außer bei Motorrädern mit Beiwagen, gleim 
weit von der Längsmittelebene des Fahrzeuges, 
mindestens aber 30 em von dieser entfernt und 
so angebradlt sein, daß die äußersten Punkte ihrer 
Lichtaustrittsflächen höchstens 40 em vorn äußer­
sten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. An mehr_ 
spurigen Kraftfahrzeugen außer Motorrädern mit 
Beiwagen und Motordreirädern mit nur einern 
Vorderrad dürfen nur zwei, an einspurigen 
Kraftfahrzeugen, Motorrädern mit Beiwagen und 
Motordreirädern mit nur einem Vorderrad nur 
ein Nebelscheinwerfer oder Breitstrahler ange­
bracht sein. Mit Rückfahrscheinwerfern muß 
weißes oder gelbes Licht ausgestrahlt werden 
können; sie müssen so beschaffen sein, daß mit 
ihnen -andere Straßenbenützer nicht geblendet 
werden können und nur Licht ausgestrahlt wer­
den kann, wenn die Vorrichtung zum Rück­
wärtsfahren eingescha.ltet ist. Mit Nebelsd1luß­
leuchten darf nur rotes Licht ausgestrahlt werden 
können. Nebelschlußleuchten dürfen nur an 
mehrspurigen Fahrzeugen außer Motorrädern 
mit Beiwagen und Motordreirädern mit nur 
einem Hinterrad angebracht sein. Sie dürfen nur 
hinten am Fahrzeug, links von dessen Längs­
mittelebene und in einem Abstand von minde­
stens 10 em von der Bremsleuchte angebraCht 
sein. An einem Fahrzeug darf nur eine Nebel­
schlußleuchte angebracht sein. Der -Lenker muß 
von seinem Platz aus erkennen können, daß die 
Nebelsch!ußleuchte eingeschaltet ist. -

(3) Mit Parkleuchten dürfen nur Personen­
kraftwagen sowie Fahrzeuge, die nicht länger als 
6 m und nicht breiter als 2 m sind, ausgerüstet 
sein; Parkleuchten müssen so beschaffen und an­
gebradn sein, ditßmit ihnen während des Parkeris 
bei Dunkelheit und klarem Wetter nach vorne 
und nach hintellanderen Straßenbenützerndas 
Fahrzeug auf mindestens 50 merkennbargemaebt 
werden kann. Mit Parkleuchten darf nach vorne 
nur _ gelbrotes, gelbes oder weißes und nach hin­
ten nur gelbrotes odetrotes Licht ausgestrahlt 
werden können. 

e) bei Fahrzeugen, die ausschließlidl oder (4) Andere als die im §14 Abs.l bis 7, 
vorwiegend zur Verwendung im Bereich in den §§ 17 bis 19 und in den Abs.l 
des Straßendienstes im Sinne des § 27 'bis 3 angeführten Scheinwerfer, Leuchten 
Abs. 1 der StVO. 1960 bestimmt und zur und Rückstrahler oder andere Lichtfarben 
Verrichtung von -Streu- oder Schneeräum- dürfen nur mit Bewilligung des Landes-
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hauptmannes an Kraftfahrzeugen und. Anhän- § il. Vor r ich t ti n gen zum Fr e i haI t e n 
gern angebracht werden. Diese Bewilligung des B I i c k fe 1 des für den L e n k e r 
ist nach Maßgabe der Bcestimmungen der Abs. 5 
und 6 zu erteilen, wenn die Verkehrs- und Be­
triebssidlerheit dacdurdl nicht bc~inträd1tigt wird. 

(5) Scheinwerfer und Leudlten mit blauem 
Licht oder blauem Drehlicht dürfen nur für 
Fahrzeuge, die nicht unter Abs. 1 lit. d fallen 
und die ausschließlich oder vorwiegend zur Ver­
wendung für Feuerwehren oder die zur Verwen­
dung für -den öffentlichen Hilfsdienst oder für 
den Rettungsdienst (§ 107) bestimmt sind, be­
willigt werden. 

Mehrspurige Kraftfahrzeuge c mit WindsdlUtz­
scheiben, deren oberer Rand' höher liegt als die 
Augen des Lenkers beim Lenken, müssen mit 
Scheibenwischern oder ähnlichen Vorrichtungen 
ausgerüstet sein, die dem Lenker selbsttätig auf 
der Windschutzscheibe ein ausreichendes Blickfeld 
freihalten. Sie müssen mit Scheibenwasmvorrim­
tungen und Vorrichtungen gegen das Beschlagen 
und Vereisen ausgerüstet sein; dies gilt jedoch 
nicht fürZugmasminen. 

(6) Leuchten mit. gelbrotem Drehlimt dürfen § 22. War n vor r ich tun gen' 
nur für Fahrzeuge bewilligt werden, , (1) Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 

a) die ausschließlich oder vorwiegend zur Zugfahrzeug zu lenkende Anhänger müssen 
Verwendung für das Abschleppen von mit mindestens einer Vorrichtung zum Ab­
teilweise hochgehobenen Kraftfahrzeugen geben von akustischen Warnzeichen ausge­

rüstet sein, die vom Lenker mit der Hand auch 
bestimmt sind (§ lOS Abs. 1), ,betätigt ·werden kann; wenn er die Lenkvorrich'-

b) die zur Verwendung im Bereich des Stra~ . tung mit beiden Händen festhält. Die Vorrich­
ßendienstes hestimmt sind (§ 27 Abs. 1 der . tung zum Abgeben' von akustismen W,arnzeimen 
StVO. 1960), muß außer bei Krafträdern mit einem Eigen­

gewicht von nidlt mehr als 100 kg auch 
c) deren größte Breite die im § 4 Abs. 6 Z. 2 bei stillstehendem Motor wirksam betätigt 

festgesetzte Höchstgrenze wesentlich über:" werden können. Sie muß einen gut wahrnehm­
sdueitet, . baren, nicht auf- und abschwellenden, nicht smril-

d)die zur Verwendung für den Pannenhilfs- len Klang haben und . auch wirksam betätigt 
dienst von Vereinen von Kraftfahrzeug~ werden können, wenn die Vorrichtung zum Ab­
besi tzern oder von Vereinen zur Förderung . geben von optischen Warnzeichen eingeschaltet 
der Verkehrssicherheit bestimmt sind odeI: ist. Glocken, Gongs' und Ratschen dürfen an 

Kraftfahrzeugen und Anhängern nicht angebpcht 
c) die im Abs. 5 angeführt sind. sein. Glocken sind jedoch bei Motorfahrrädcr;l 

(7) Die in den Abs. 1 bis 6 angeführten Sdtei~­
werfer, Leudtten und Rückstrahler dürfen nidlt 
blenden; sie dürfen die Wirkung der vo~geschr:ie­
benen Seheinwerfer, Leumten und Rückstrahler 
nidtt beeinträchtigen. Nadt vorne darf nie rotes 
Limt, nach hinten, außer bei Rückfahrscheinwer­
fern, rückstrahlenden Kennzeichentafeln und 
Zeidten für Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge), 
nie' weißes oder gelbes Lidtt aus- oder rück­
gestrahlt werden können. Leudtten mit Blinklimt' 
sind aussdtließlich bei Fahrtridttungsanzeigern 
(§ 19), Leudtten mit Drehlidlt aussdtließlidt bei 
blauem und gelbrotem Lidtt (Abs. 5 und ,6). zu­
lässig. Leudtten mit Drehlidtt sind Leudlteri; bei 
denen die die Ridttung der Lidttaussendung 
bestimmenden Teile rotieren. 

.' (8) Durch Verordnung können nach den. Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssimer­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
mend, nähere Bestimmungen festgesetzt werden, 
denen die in den Abs. l' bis' 6 angeführten 
Smeinwerfer, Leuchten und Rückstrahler insbe­

zulässig. 

'(2) Kraftfahrzeuge außer Motorfahrrädern 
müsse~ mit mindestens einer Vorridttung zum 
Abgeben von optischen Warnzeichen ausgerüstet 
sein, die vom Lenker mit der Hand audt be­
tätigt werden kann, wenn er die Lenkvorridttung 
mit beiden Händen festhält. Mit d~r Vorridltung 
zum Abgeben von optisdten Warnzeidlen müssen 
gut wahrnehmbare, kurze Blinkzeidten abge­
'geben werden können; sie muß nur bei laufen­
dem Motor wirksam betätigt werden können. 
Bei Pannenwarnvorrichtungen mit Blinkleumten 
muß' der Lenker von seinem Platz aus erkennen 
kannen, daß diese V örridltung eingesdtaltet ist. 

; (3) Durdl Verord~ung sind nam den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssimerheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entspredtend, die 
näheren Bestimmungen über die erforderlidte 
und- .odie hömste zulässige Lautstärke der akusti­
schen Warnzeidlen und die Art und Besdtaffen­
heit der Vorridttungen zum Abgeben von opti­
smen Warnzeichen festzusetzen. 

sondere hinsichtlich ihrer Bauart 'und Anbrin~ (4) Vorrichtungen zum Abgeben von Warn­
gung am Fahrzeug und ihrer Wirkung tu ent- zeidten· mit· aufeinanderfolgen den·, verschieden 
spremen haben. " " 'hohen Tönen dürfen, außer in den in den Abs. 5 
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und 6 angeführten Fällen, nur mit Bewilligung 
des Landeshauptmannes al)gebracht werden. Die 
Bewilligung darf nur für nicht unter .. Abs .. 6 
fallende Fahrzeuge erteilt werden, die ausschließ­
lich oder vorwiegend ~ur Verwendung für Feuer­
wehren oder die zur Verwendung für de:n öffent­
lichen Hilfsdienst oder für den Rettungsdienst 
(§ 107) bestimmt sind, und nur, wenn diese Vor­
richtungen sonst den Bestimmungen des Abs. 1 
dritter und vierter Satz entsprechen. 

(5) An Omnibussen, die zur Verwendung im 
Bereidt der Post- und Telegraphenverwaltung 
bestimmt sind, dürfen Vorrichtungen zum Ab­
geben von Warnzeichen mit der Tonfolge des 
Posthornes (a-fis-a-d) angebracht sein, wenn sie 
sonst den Bestimmungen des Abs. 1 dritter und 
vierter Satz entsprechen. ' 

(6) An Fahrzeugen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheits dienstes oder 
der Militärstreife bestimmt sind, sowie an Feuer~ 
wehrfahrzeugen und an Fahrzeugen des ;Ret­
tungsdienstes im Besitz von Gebietskörperschaf­
ten oder der österreidtischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuz dürfen Vorrichtungen zum Abgeben 
von Warnzeichen mit aufeinanderfolgenden, ver­
schieden hohen Tönen außer der in Abs. 5· ange­
führten Tonfolge des Posthornes angebracht sein, 
wenn die Vorrichtungen sonst den Bestimmun­
gendes Abs. 1 dritter und vierter Satz· entspre­
chen. 

§ 23. R ü c k b I i c k s pie ge I 

(~) Mehrspurige Kraftfahrzeuge 'müssen mit 
,geeIgneten, entsprechend großen Rückblick­
spiegeln ausgerüstet sein, die so angebracht sind, 
daß der Lenker von seinem Platz aus <;lie Straße 
neben und hiliter dem Fahrzeug aus.reichend 
überblicken kann, auch wenn dieses voll besetzt 
oder beladen ist. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere.' Bestimmungen über die 
Anzahl, Anbringung und Beschaffenheit der 
Rückblickspiegel festgesetzt werden. 

§ 24. G e s c h w i n d i g k e i t s m e s s er, 
Fa h r t sehr e i b e'r . und Weg s t r eck e n­

m es se r 

(1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem geeig­
neten, im Blickfeld des Lenkers liegenden Ge­
schwindigkeitsmesser ausgerüstet sein; dies gilt 
jedoch nicht für Zugmaschinen . der Klassen I 
und II (§ 90 Abs. 2) und Motorkarren (§ 91 

bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
'30 km/h nicht überschritten werden kann. 

(2) Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg, Omnibusse und Kraft­
wagen zur Beförderung gefährlicher 'Güter (§ 92) 
müssen mit geeigneten Fahrtschreibern und Weg­
streckerimessern ausgerüstet sein, die so 
beschaffen sind, daß sie nicht von Unbefugten 
in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden 
können; mit Fahrtschreibern und Wegstrecken­
messern müssen jedoch nicht ausgerüstet sein: 

a) Lastkraftwagen, die zur Verwendung im 
.Bereich des öffentlichen Sicherheits dienstes 
bestimmt sind, sowie Heereslastkr.aftwagen, 

b) Mannschaftstransportfahrzeuge, die zur 
Verwendung im· Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und der Zollwache be­
stimmt sind, sowie Heeresmannschaftstrans­
portfahrzeuge und 

c) Mannschaftstransportfahrzeuge, die aus­
schließlich oder vorwiegend zur Verwen­
dung für Feuerwehren bestimmt sind. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik e~t­
sprechend, nähere Bestimmungen über die Art 
und Beschaffenheit und die Anbringung der Ge­
schwindigkeitsmesser, Fahrtschreiber und Weg­
streckenmesser festgesetzt werden. 

§ 25. H e i z vor r ich tun gen 

(1) Heizvorrichtungen zur Erwärmung der In­
nenräume von Kraftfahrzeugen und Anhängern 
müssen· so . beschaffen sein, daß durch ihren Be­
trieb der Lenker oder beförderte Personen nicht 
gefährdet werden können. Das gleiche gilt' für 
anderen Zwecken dienende Vorrichtungen; die 
innerhalb des Fahrzeuges angebracht sind und 
Wärme abgeben. 

(2) Durch Verordnung können nach ·den Er;. 
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik entspre­
chend, nähere Bestimmungen festgesetzt werden, 
denen die im Abs .. 1 angeführten Heizvorrich-

I trugen, insbesondere hinsichtlich ihrer Bauart, 
entsprechen müssen. 

§ 26. S i t z e von. K r a f t f a h r z e u g en 
und Anhängern 

(1) Der Lenkersitz eines. Kraftfahrzeuges muß 
so beschaffen sein, daß der Lenker das Fa.hrzeug 
sicher lenken kann. 

Abs. 2) sowie für Transportkarren (§ 91 A1;>s. 1) (2) Die Sitze in Lastkraftwagen und Kom­
und für selbstfahrende Arbeitsmasd1inen binationskraftwagen müssen so geschützt sein, 
(§ 93), mit denen auf gerader, waagrechter Fahr- I daß durch die Ladung weder die . Sicherheit des 
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Lenkers oder anderer Personen gefährdet noch 
die Bewegungsfreiheit des Lenkers beeinträchtigt 
werden kann; dies gilt sinngemäß auch für An-
hänger. ' 

(3) Auf Zugmaschinen ohne Führerhaus und 
auf offenen Anhängern müssen bei den Sitzen für 
zu befördernde Personen sichere Haltegriffe, Fuß­
rasten und Lehnen, bei offenen Anhängern auch 
Auffangstangen, vorhanden sein. 

(4) Auf nidlt gesmlossenen Krafträdern müssen 
bei Sitzen für den Lenker und, außer in Bei­
wagen, bei Sitzen für zu befördernde Personen 
Fußrasten oder Trittbretter vorhanden sein; bei 
Motorfahrrädern können jedoch an Stelle der 
Fußrasten oder Trittbretter Tretkurbeln ange­
bracht sein. Bei getrennt angebrachten Sitzen 
muß ein hinreichend fester Haltegriff, bei Sitz­
bänken ein nimt dehnbarer, knapp an diesen 
anliegender Haltegurt angebracht sein. 

(5) Sitze für Kinder unter amt Jahren auf Mo­
torfahrrädern (Kindersitze) müssen mit dem 
Fahrzeug fest und simer verbunden sein. Sie 
müssen so angebracht und beschaffen sein, daß 
durm das Kind ni mt die Sicht oder die Bewe­
gungsfreiheit des Lenkers behindert, seine Auf­
merksamkeit abgelenkt oder sonst die Sicherheit 
des Lenkers oder des Kindes selbst gefährdet 
werden kann. 

(6) Beiwagen von Motorrädern dürfen nicht 
mehr als zwei Sitze aufweisen; diese müssen 
hintereinander angeordnet sein. 

(7) Anhänger, deren Bremsen vom Lenker 
des Zugfahrzeuges nimt oder nur unter Ge­
fährdung der Verkehrs- oder Betriebssicherheit 
unmittelbar oder mittelbar betätigt werden kön­
nen, müssen für den im § 104 Abs. 3 angeführten 
Bremser einen Sitz aufweisen, der mit simeren 
Haltegriffen, .' Fußrasten, einer Auffangstange 
und einer Lehne ausgerüstet ist. 

(8) Durch Verordnung können nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, nähere Bestimmungen über die 
Beschaffenheit, die Abmessungen und die Anbrin­
gung der Sitze und zusätzlicher SdlUtzvorrichtun­
gen festgesetzt werden. 

S 27. Fa h r g e s tell n u m m e r, M 0 t 0 r­
nummer und Aufschriften 

(1) Am Fahrzeug müssen der Name oder die 
Marke des Erzeugers und die Fahrgestellnummer, 
am Fahrzeugmotor die Motornummer vollstän­
dig sichtbar und dauernd gut lesbar und unver-

. wisch bar angeschrieben oder zuverlässigange­
\\:>rach t sein. 
~~; . 

;'~ (2) An Omnibussen, Lastkraftwagen und Zug­
~schinent1nd an Anhängern außer Wohn-

anhängern müssen an der rechten Außenseite 
vollständig sichtbar· und dauernd grit ·lesbar und 
unverwischbar das Eigengewicht, das höchste 
zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen 
Achslasten, bei Lastkraftwagen und Anhängern 
außerdem die höchste zulässige Nutzlast ange­
schrieben sein. 

III. ABSCHNITT 

Typengenehmigung und Eir;tzelgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern und ihrer Teile 

und Ausrüstungsgegenstände 

§ 28. A 11 g e m ein e s 

(1) Typen von Kraftfahrzeugen oder An­
hängern oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge 
und einzelne Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder 
Fahrgestelle solmer Fahrzeuge sind auf Antrag 
behördlim zu genehmigen, wenn sieden Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
nungen entsprechen. I 

(2) Die Genehmigung einer Type oder eines 
einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles· gilt ohne 
Rücksicht darauf, wer der Erzeuger der Type 
oder, bei ausländischen Erzeugern, ihr Bevoll­
mächtigter in österreich oder wer der Besitzer 
des Fahrzeuge~ ist. Wenn eine nach früheren Vor­
schriften genehmigte Type oder ein geneh­
mig~es einzelnes Fahrzeug oder Fahrgestell nicht 
oder nicht mehr den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes und der auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Verordnungen entspricht und 
die Verkehrssicherheit dadurch gefährdet wird, 
ist die Genehmigung von der Behörde,' die 
den Bescheid in letzter Instanz erlassen hat, vori 
Amts wegen aufzuheben oder entspremend ab­
zuändern. 

(3) Bei der Genehmigung sind, der Bauart des 
Fahrzeuges entsprechend, festzusetzen:· 

a) . das hömste zulässige Gesamtgewimt, 

b) die höchsten zulässigen Achslasten, 

c) d·ie größte Anzahl der Personen, die mit 
dem Fahrzeug und die a·uf jeder einzelnen 
Sitzbank befördert werden dürfen, 

d) soweit dies nach den Erfordernissen der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, 
Bedingungen, die zur Gültigkeit der Ge­
nehmigung erfüllt sein müssen, oder Auf­
lagen, die zur Gültigkeit der Genehmigung 
bei der Zulassung zum Verkehr '(Or-
gesduieben sein müssen, und .' 

e) bei Zugmasminen die Klasse . 

(4) Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
dürfen nur gesondert genehmigt werden. Bei der 
Genehmigung der Sattelzugfahrzeuge . ist vorzu-
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schreiben, wie mit ihnen gezogene Sattelanhänger 
beschaffen sein müssen; bei der Genehmigung von 
Sattelanhängern ist vorzuschreiben, wie Sattel­
zugfahrzeuge, mit denen sie ßezogen werden, 
beschaffen sein müsSen. Die Bestimmungen dieses 
Absatzes sind auch· auf Typen solcher Fahrzeuge 
anzuwenden. 

Bundesgebiet darJ jedoch den Antrag nur durch 
eine Person stellen, die im Bundesgebiet ihren 
ordentlichen Wohnsitz oder ihren Sitz hat und 
als einzige von ihm bevollmächtigt ist, in 
österreich seFbst oder durch einen Vertreter 
(§ 10 des A VG. 1950) Anträge auf· Ge­
nehmigung einer Type von ihm her­
gestellter Fahrzeuge oder FahrgesteUezu 

(5) Einachszugmaschinen (§ 2 Z. 23) oder Ty- stellen. Das Bundesministerium für Handel, Ge­
pen solcher Fahrzeuge sind nur gemäß Abs. 1 zu werbe und Industrie kann jedoch· Anträge auf 
genehmigen, wenn sie dazu bestimmt sind, mit Genehmigung einer Type von besonderen BevoU­
einem anderen Fahrzeug oder einem Gerät so mächtigten für einzelne Untergruppen von. Fahr­
verbunden zu werden, daß sie mit diesem ein zeugen oder Fahrgestellen entgegennehmen, wenn 
einziges Kraftfahrzeug bilden. Bei der Genehmi- glaubhaft gemacht wird, daß· dies im Hinblick 
gung ist auch auszusprechen, lIlit welchen Arten auf Instandsetzungs- oder Wartungsdienste, 
von Fahrzeugen sie verbunden werden dürfen Handelsbräuche oder die Organisation der Unter­
und welche Voraussetzungen hiebei zu erfüllen nehmung dringend erforderlich ist. 
sind. Kraftfahrzeuge, die nicht ausschließlich auf 
Rädern laufen, dürfen nur unter der Bedingung (3) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
genehmigt werden, daß sie nur auf bestimmten werbe und Industrie hat vor der Entscheidung 
Arten von Straßen verwendet werden. . über den Antrag auf Typengenehmigung ein 

(6) Bei der Genehmigung ist auf Antrag auch 
auszusprechen, unter welchen Voraussetzungen 
Geräte, zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vor­
richtungen zur Beförderung von Gütern. oder 
Typen von ihnen mit dem Fahrzeug auch so 
verbunden werden dürfen, daß sie die Fahr­
eigenschaften des Fahrzeuges verändern, und 
unter welchen Bedingungen und Auflagen 
im Sinne des Abs. 3 lit. d, insbesondere 
hinsichtlich der bei der Belastung der einzelnen 
Achsen des Fahrzeuges nach den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit einzuhalten­
den höchsten und zu gewährleistenden mindesten 
Achslasten, ein solches Fahrzeug auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verwendet werden darf. 

§ 29. Typ eng e n e h mi gun g 

(1) Als Typen im Sinne des § 28 Ahs. 1 gelten 
nur Typen von Fahrzeugen oder Fahrgestellen, 
die serienmäßig hergestellt werden; Fahrzeuge 
zur Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) 
dürfen jedoch nur gemäß §§ 31 oder 34 
einzeln· genehmigt werden. Ist die Type 
genehmigt, so gelten unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 6 alle Fahrzeuge, die dieser 
Type entsprechen und für die gemäß § 30 ein 
Typenschein ausgestellt wurde, als genehmigt. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes sind sinn­
gemäß auch auf Fahrgestelle anzuwenden. 

(2) Ober einen Antrag auf Genehmigung einer 
Type (§ 28 Abs. 1) hat das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie zu entschei­
den. Bei Heeresfahrzeugen ist hiebeivor der Ent­
scheidung das Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung herzustellen. 
Der Antrag darf nur vom Erzeuger, bei Heeres-:" 
fahrzeugen auch vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung gestellt werden; ein ausländi­
scher Erzeuger ohne Hauptniederlassung im 

Gutachten eines oder mehrerer gemäß § 124 
bestellter Sachverständiger darüber einzuholen, 
ob die Type den Erfordernissen der Verkehrs­
und Betriebssicherheit entspricht. 

(4) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten 
(Abs. 3) auf Grund einer Prüfung, der Typen­
prüfung, abzugeben. Das Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie hat den Sachver­
ständigen die für die Vornahme der Typen­
prüfung erforderlichen Einrichtungen zur Ver­
fügung zu stellen. Das Ergebnis der Typenprü­
fung ist in einem Prüfungsbefund festzuhalten, 
der eine technische Beschreibung der Type mit 
allen den Gegenstand der angestrebten Typen­
genehmigung bildenden Angaben zu enthalten 
hat. 

(5) Wird die Type genehmigt, so hat sich der 
Spruch des Bescheides auf eine zeichnerische Dar­
stellung der Type zu beziehen. 

(6) Bei Anträgen auf Genehmigung einer J:ype 
von Heeresfahrzeugen ist zur Erstellung des im 
Abs. 3 angeführten Gutachtens auch ein gemäß 
§ 124 bestellter Sachverständiger aus dem Per­
sonalstand des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung heranzuziehen. Heeresfahrzeuge 
gelten nur als genehmigt im Sinne des Abs. 1 
zweiter Satz, wenn die im Typenschein vorge­
sehenen Angahen für sie gemäß § 30 Abs. 7 in 
den AufZeichnungen des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung festgehalten sind, und nur so­
lange sie zur Verwendung im Bereich des Bundes­
heeres oder der Heeresverwaltung bestimmt sind. 

(7) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bes~immungen über die Typenprüfung 
(Abs. 4) und über Unterlagen, die bei der Typen­
prüfung vorzulegen sind, festzusetzen. 
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§ 30. Typ e n sc h.e in 

(1) Wurde eine Type genehmigt, so ist der je­
weilige Erzeuger dieser Type, bei ausländischen 
Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte, 
verpflichtet, für jedes der von ihm in 
den Handel gebrachten Fahrzeuge dieser Type 
einen Typenschein auszustellen. Der Typenschein 
ist die Bestätigung, daß ein durch die Fahrgestell­
nummer, bei Kraftfahrzeugen auch durch die 
Motornummer, bestimmtes Fahrzeug der ge­
nehmigten Type entspric;ht. Die. Ausstellung 
eines Typenscheines ist jedoch unzulässig, wenn 
die Type nicht mehr den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bun­
desgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. 

(2) Der Typenschein muß nach einem vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und In­
dustrie genehmigten Muster ausgestellt sein und 
eine vollständige wörtliche Wiedergabe des 
Typengenehmigungsbescheides samt seiner Zeich­
nung enthalten. 

(3) Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahr­
zeuge einer genehmigten Type zu erzeugen, oder 
nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 
Abs. 2 bevollmächtigt ist, in österreich Anträge 
auf Typengenehmigung einzubringen, darf für 
diese Fahrzeuge keine Typen5cheine ausstellen. 
Er hat den Verlust dieses Rechtes oder den Ver-

. lust der Bevollmächtigung dem Bundesministe­
rium für Handel, Gewerbe und Industrie unver­
züglich anzuzeigen und den Typengenehmigungs­
bescheid für diese Type abzuliefern. 

(4) Die zur Ausstellung von Typenscheinen ' 
Verpflichteten (Abs. 1) haben ein Verzeichnis 
über die ausgestellteri Typenscheine zu führen. 
Dieses ist zehn Jahre, gerechnet vom Tage der 
Ausstellung des letzten darin angeführten Typen­
scheines, aufzubewahren und den mit Angelegene 
heiten des Kraftfahrwesens befaßten Behörden 
auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Wird der Verlust eines Typenscheines 
glaubhaft gemacht, so hat der zur Erzeugung 
der Type des Fahrzeuges Berechtigte, bei aus­
ländischen Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 
Bevollmächtigte, einen neuen Typenschein au,zu­
stellen. Er darf diesen nur mit Zustimmung der 
Behörde ausstellen,. die zuletzt einen Zulassungs­
schein für das Fahrzeug ausgestellt hat. Diese 
Behörde.hat die Zustimmung zu erteilen, wenn 
keine Bedenken dagegen bestehen, daß das Fahr­
zeug noch der genehmigten Type und gem:iß 
§ 33 Abs. 3 genehmigten Änderungen am Fahr,. 
zeug entspricht. Sie hat die Genehmigung solcher 
Knderungen' in den neuen Typenschein ein­
zutragen. Ein für einen in Verlust geratenen 
Typenschein ausgestellter neuer Typenschein 
muß als solcher bezeichnet sein. 

(6) Werden die in den Abs. 1, 2 und 4 ange­
führten Verpflichtungen hinsichtlich der Ausstel-

lung·.von Typenscheinen ... nicht ordnungsgemäß 
erfüllt, so hat das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie die weitere Ausstel­
lung von Typenscheinen zu verbieten. Dieses 
Verbot. darf: erst· widerrufen werden, wenn die 
ordnungsgemäße Ausstellung der Typenscheine 
gewährleistet ist. 

(7) Bei Fahrzeugen, die einer Type angehören, 
deren Genehmigung vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung beantragt wurde, ist die Aus­
stellung eines Typenscheines nicht erforderliich, 
wenn die im Typenschein vorgesehenen Angaben 
in den Aufzeichnungen des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung festgehalten werden. 

§ 31. Einzelgenehmigung 

(1) Die Genehmigung eines einzelnen Kraft­
fahrzeuges oder Anhängers oder eines Fahr,. 
gestelles solcher Fahrzeuge darf nur erteilt 
werden, wenn das Fahrzeug oder Fahrgestell 

a) keiner genehmigten Type angehört, 

b) einer .. genehmigten Type angehört und 
wesentliche technische Merkmale dieser 
Type am Fahrzeugverändert wurden (§ 33 
Abs. 2), 

c) einer genehmigten Type angehört und der 
Nachweis erbracht wurde, daß für das Fahr­
zeug oder Fahrgestell kein Typensmein er­
langt werden kann, oder 

d) einer Type angehört, deren Genehmigung 
vom Bundesministerium für Landesverteidi- . 
gung beantragt wurde, und nicht mehr zur 
Verwendung im Bereich des Bundesheeres 
oder der Heeresverwaltung bestimmt ist 
(§ 30 Abs. 7). 

(2) Ober die Genehmigung eines einzelnen 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers oder eines Fahr­
gestelles solcher. Fahrzeuge hat unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5 und des § 34 der Lan­
deshauptmann zu en'tscheiden. Dieser hat 
vor der Entscheidung über den Antrag auf Ein­
zelgeriehmigung ein Gutachten eines oder 
mehrerer gemäß § 125 bestellter Sachverständiger 
oder der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
(§ 131) darüber einzuholen, ob das Fahrzeug den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssi cher-
heit entspricht. . 

(3) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten 
auf Grund einer Prüfung, der Einzelprüfung, 
abzugeben. Der Landeshauptmann hat den Sach­
verständigen die für die Vornahme der Einzel­
prüfung erforderlichen Einrichtungen, zur Verfü­
gung zu stellen. Das Ergebnis der Einzelprüfung 
ist in einem Prüfungsbefund festzuhalten, der 
eine technische Beschreibung des hhrzeuges mit 
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aUen den Gegenstand der angestrebten Einzelge- § 33. ~ nd e r u 'n gen a n ein z ein e n F a h r-
nehmigung bildenden Angaben zu enthalten hat. z eu gen 

(4) Der Spruch des Bescheides über die Einzel­
genehmigung hat sich auf eine zeichnerische oder 
bildliche Darstellung des Fahrzeuges zu beziehen. 

(5) Ober einen Antrag auf Genehmigung eines 
einzelnen, im § 97 Abs. 1 angeführten Fahrzeuges 
hat das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie zu entscheiden. Hiebei sind die 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden, doch ist 
das Gutachten gemäß Abs. 3 bei gemäß § 124 
bestellten Sachverständigen einzuholen. Von .die­
sen muß mindestens einer dem Personalstand des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung' an­
gehören. Vor der Entscheidung ist das Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Landes­
verteidigung herzustellen. 

(6) Die Genehmigung eines Fahrzeuges gemäß 
Abs. 5 gilt nur, solange das Fahrzeug zur Ver­
wendung im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung bestimmt ~t. 

(7) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Einzelprüfung 
(Abs. 3) und über Unterlagen, die bei der Einzel­
prüfung vorzulegen sind, festzusetzen, 

§ 32. Ä nd e run gen a n gen e h m i g te n 
Typen 

(1) Änderungen an einer genehmigten Type, 
die im Typengenehmigungsbescheid enthaltene 
Angaben betreffen, hat der jeweilige Erzeuger, 
bei ausländischen Erzeugern der gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigte, unverzüglich dem' Bun­
desministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie anz~zeigen. 

(2) Betreffen die Änderungen (Abs. ,1) wesent­
liche technische Merkmale der genehmigten Type, 
so bedarf die veränderte Type einer lleuen 
Typengenehmigung (§ 29). 

(3) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) nicht 
wesentliche tedmische Merkmale der genehmigten 
Type, so sind sie im Sinne des § 28 Abs. 1 zu 
genehmigen-und der Typengenehmigungsbescheid 
entsprechend abzuändern. Das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe. und Industrie kann im' 
Zweifelsfall unter Anwendung der Bestimmung 
des § 29 Abs. 3 und 4 ein Gutachten darüber 
einholen, ob durch die ~nderung wesentliche 
technische Merkmale verändert wurden. 

(4) In Typenscheinenfür Fahrzeuge der geän­
derten Type muß die Genehmigung der ~nde­
rung wiedergegeben sein. 

(1) ~nderungen an einem einzelnen zum Ver­
kehr zugelassenen Fahrzeug einer genehmigten 
Type, die im Genehmigungsbescheid enthaltene 
Angaben betreffen,' hat der Zulassungsbesitzer 
des Fahrzeuges unverzüglich dem Landeshaupt­
mann anzuzeigen, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat; durch Verordnung kann jedoch festgesetzt 
werden, daß ~nderungen durch das Anbringen 
bestimmter Arten von gemäß § 35' typen­
genehmigten Teilen, Ausrüstungsgegenständen 
oder zusätzlichen Aufbauten oder Vorrichtungen 
an Fahrzeugen, für die sie in der Typengenehmi­
gung als geeignet erklärt wurden, nicht angezeigt 
werden müssen, wenn diese ~nderungen 

a) nicht wesentliche technische Merkmale der 
genehmigten Type betreffen, . 

b) den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen nicht zuwider­
laufen und 

e) die Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
Fahrzeuges erhöhen. 

(2) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) wesent­
li.me technische Merkmale der Type, der das 
Fahrzeug angehört, so bedarf das geänderte Fahr­
zeug einer Einzelgenehmigung. Mit dieser Ein­
zelgenehmigung verliert der für das Fahrzeug 
ausgestellte Typenschein seine Gültigkeit und ist 
dem Landeshauptmann abzuliefern. 

. (3) Wurden Änderungen angezeigt, die nicht 
wesentliche technische Merkmale der Type be­
treffen, so hat der Landeshauptmann diese ~n­
derungen im Sinne ,des § 28 Abs. 1 zu geneh­
migen und auf dem Typenschein zu bestätigen. 

(4) Der Landeshauptmann kann im Zweifels­
fall unter Anwendung der Bestimmungen des 
~ 3<1 Abs. 2 und 3 ein Gutachten darü'ber ein­
holen, ob durch eine angezeigte ~nderung we­
sentliche technische Merknl;lle verändert wurden. 

(5) Für Änderungen an einem gemäß §§ 31 
oder 34 einzeln genehmigten Fahrzeug gel­
ten die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sinn­
gemäß. 

§ 34. Aus nah m e gen e h m i ~ u n g 

(1) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann a·uf Antrag des Er­
zeugers, bei ausländischen Erzeugern ihres gemäß 
§ 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahr­
zeugen oder von Fahrgestellen oder, auf Antrag 
des Besitzers, einzelne Fahrzeuge oder Fahrge­
stelle, die den Vorschriften dieses· Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas-
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~nen Verordnungen nicht entsprechen, zum helmen, dieser Type angebracht sein. Das An­
Zwecke der Erprobung, für die Beförderung bringen ,eines Zeichens an Teilen" Ausrüstungs­
unteilbarer Güter oder wegen anderer besonderer gegenständen, zusätzlichen Aufbauten und Vor­
Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge richtungen, durch das eine Verwechslung mit 
verwendet werden, gemäß § 29 als Type oder in einem festgesetzten oder einem ausländischen 
sinngemäßer Anwendung des § 31 einzeln ge- Genehmigungszeichen möglich ist, ist unzulässig. 
nehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
bestehen (AusnahmegenehmiO'ung). sinngemäß auch auf Typen von zusätzlichen 

, . . '" . . .. Aufbauten, Sitzen und Vorrichtungen zur Be-
(2) DIe Ausnahmeg~nehmigung 1st, soweIt dIes I förderung von Gütern anzuwenden, die mit 

nach. de~. Erf~rderms~en ~er. Verkehrs- und einem Kraftfahrzeug oder einem Anhänger auch 
BetnebSSIcherheit oder 1m Htnbhck auf den Aus- so verbunden werden sollen, daß sie die Fahr­
bauzustand der Straßen und Brücken geboten ist, eigenschaften des Fahrzeuges verändern. 
unter den entsprechenden Bedingungen oder Auf-
lagen im Sinne des § 28 Abs. 3 lit. d zu erteilen. (4) Das Bundesministerium für Handel, Ge-

, werbe und Industrie hat auf Antrag die auslän-
(3) Die Ausnahmegenehmigung ist aufz.uheben, dische Genehmigung und Kennzeichnung einer 

wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt Type von Teilen oder A'llsrüstungsgegenständen 
worden ist, nicht mehr gegeben sind. von Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder von 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge- Sturzhelmen für Kraftfahrer als einer inländi­
werbe und Industrie kann, sofern es sich nicht schen gleichgestellt anzuerkennen, wenn der Ge­
um die. Genehmigung einer Type handelt, den nehmig~ng zu .entnehmen ist, daß die Type den 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs- Vorschnf.ten dIeses Bundesgesetzes und der auf 
bereich der Antragsteller seinen ordentlichen Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
Wohnsitz, seine Hauptniederlassung oder seinen I nu~gen entspricht; und das ausländische Verfahren 
Sitz hat, mit. der Durchführung des im Abs. 1 bel der .Genehn:lgung und d~r .~est;setzung des 
angeführten Verfahrens betrauen und ihn er- Genehmlg'llngszelchens dem tnlandlschen Ver­
mächtigen, in seinem Namen zu entscheiden, fahre~ gleich~ertig ist. Für dieses Verfahren gel­
wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung des t~n die .~est1mmungen des § 29 Abs. 2 und 3 
Verfahrens oder eine erhebliche Erleichterung für smngemaß. 
den Antragsteller erzielt wird. 

IV. ABSCHNITT 
§ 35. Typ eng e n e h m i gun g von T eil e n I 
und Aus r ü s tun g s g e gen s t ä n den S 0- Zulassung zum Verkehr, Probe- und Ober­
wie von z u sät z I ich e n Auf bau t e n stellungsfahrten und Kennzeichen der Kraftfahr-

und Vor r ich tun gen· zeuge und Anhänger 

(1) Für die Genehmigung einer Type der im § 36. All gern ein e s 
§ 5 angeführten Teile und Ausrüstungsgegen-
stände von Kraftfahrzeugen oder Anhängern Kraftfahrzeuge und Anhänger außer Anhän­
oder einer Type von Sturzhelmen für Kraftfahrer gern, die mit Motorfahrrädern gezogen werden, 
und für die Genehmigung von Änderungen einer dürfen unbeschadet d~~ Besti~mungen der §§ 82, 
solchen Type gelten die Bestimmungen der §§ 28, 83 und 104 Abs. 7 uber d~.e Verwen?ung ,:~n 
29, 32 und' 34 sinngemäß. Die Type darf nur K:raftfahrzeugen. und Anhang~rn mit auslan­
genehmigt werden, wenn der Teil oder Aus- dls0~m Kennzeichen und v~n ~Icht z~gelassenen 
rüstungsgegens.tand hinsichtlich seiner Wirksam-, Anhangern auf Straßen mit offenthchem Ver­
keit unabhängig vom Fahrzeug beurteilt werden kehr nur verwendet werden, wenn 

kann. a) sie zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 

(2) Bei der Genehmigung ist ein besonderes 
Genehmigungszeichen für die Type festzusetzen. 
Dieses' darf an Teilen, Ausrustungsgegen­
ständen, Aufbauten, Vorrichtungen oder 
Sturzhelmen der genehmigten Type nur vom 
jeweiligen Erzeuger, bei ausländischen Erzeugern 
vom jeweiligen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmäch­
tigten angebracht werden. Es muß gut sichtbar 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar ange­
bracht sein. Das Genehmigungszeichen für eine, 
Type darf nur an Teilen, Ausrüstungsgegen-I' 
ständen, Aufbauten, Vorrichtungen und Sturz-, 

bis 39) oder mit ihnen behördlich be­
willigte Probe- oder übersteIlungsfahr­
ten (§§ 45 und 46) durchgeführt werden, 

b) sie das behördliche Kennzeichen (§ 48) 
führen, 

c) bei der Zulassung oder Bewilligung einer 
Probe- oder überstellungsfahrt vorgeschrie­
bene Auflagen erfüllt werden und 

d) für sie die vorgeschriebene Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung (§§ 59 und 60) 
oder Haftung (§ 62) besteht. 
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§37. Z u las s u n g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind,auf An­
trag und, soweit dies erforderlich ist, unter Vor­
schreibung entsprechender Auflagen zum Ver­
kehr zuzulassen, wenn die im Abs. 2 angeführten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Zulassung 
ist auch auszusprechen, welches Kennzeichen ge­
mäß § 48 das Fahrzeug zu führen hat. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur 
zugelassen werden, wenn der Antragsteller glaub­
haft macht, daß er der rechtmäßige Besitzer des 
Fahrzeuges ist oder das Fahrzeug auf Grund eines 
Abzahlungsgeschäftes im Namen des recht­
mäßigenBesitzers innehat, wenn er seinen or­
dentlichen Wohnsitz oder Sitz, bei Antragstellern 
ohne Sitz im Bundesgebiet eine Hauptniederlas­
sung im Bundesgebiet hat, wenn er eine Erklä­
rung über die beabsichtigte Verwendungsbestim­
mung des Fahrzeuges abgibt und wenn er fol­
gende Nachweise erbringt: 

a) den Typenschein oder den Bescheid über 
die Einzelgenehmigung, bei Fahrzeugen, 
die unter aufschiebenden Bedingungen ge­
nehmigt wurden, eine Bescheinigung der 
Genehmigungsbehörde darüber, daß diese 
Bedingungen erfüllt sind; 

b) eine Versicherungsbestätigung für das Fahr­
zeug gemäß § 62 Abs. 1 in zweifach,er Aus­
fertigung; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge, die gemäß § 59 Abs. 2 von 4er Ver­
sicherungspflicht ausgenommen sind; 

c) bei beabsichtigter Verwendungsbestimmung 
des Fahrzeuges zur gewerbsmäßigen Beför­
derung oder zur gewerbsmäßigen Ver­
mietung ohne Beistellung eines Lenkers 
gemäß § 1 a Abs. .1 lit. b Z. 30 der Ge­
werbeordnung eine Bestätigung der zu­
ständigen gesetzlichen Interessenvertretung 
über das Vorliegen der Berechtigung zu 
dieser Verwendung; 

d) bei der erstmaligen Zulassung eines Fahr­
zeuges, das in das Bundesgebiet eingebracht 
wurde, eine Bestätigung eines Zollamtes, 
daß gegen die Zulassung vom Standpunkt 
der Zollvorschriften keine Bedenken beste­
hen. Diese Bestätigung ist jedoch nicht er­
forderlich, wenn das Fahrzeug im Zoll­
gebiet aus Bestandteilen hergestellt wurde, 
die in das Bundesgebiet eingebracht wur­
den; sie ist bei Fahrzeugen, die ihren dau­
ernden Standort in einem österreichischen 
Zollausschlußgebiet haben, der Behörde 
erst vorzulegen, wenn der dauernde Stand­
ort in das Zollgebiet verlegt wurde; 

e) den Nachweis der ordnungsgemäß entrichte­
ten Kraftfahrzeugsteuer oder der Steuer­
befreiung; 

f) bei rechtmäßigem Besitz auf Grund eines 
Bestandvertrages eine Zustimmungser-

. klärung des Bestandgebers zur beantragten 
Zulassung. 

(3) Fahrzeuge, die unter der Bedingung geneh­
migt wurden, daß sie nur unter einer bestimmten 
Auflage zugelassen werden, dürfen nur unter 
dieser Auflage zugelassen werden. Fahrzeuge, die 
gemäß§ 43 Abs. 4 lit. b wegen Verlegung des 
dauernden Standortes inden örtlichen Wirkungs­
bereich einer anderen Behörde abgemeldet wur­
den, . dürfen erst zugelasseri werden, wenn der 
bisherige Zulassungsschein und die bisherigen 
Kennzeichentafeln gemäß § 43 Abs. 1 abgeliefert 
wurden. Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
dürfen nur gesondert zugelassen werden. 

(4) Wird bei einem Antrag auf Zulassung kein 
Nachweis gemäß Abs. 2 lit.a beigebracht, so 
darf die Zulassung ein Jahr hefristet ausge­
sprochen werden, ,wenn auf Grund einer beson­
deren überprüfung im Sinne des § 56 Abs. 1 
festgestellt wurde, daß das Fahrzeug oder dessen 
Type den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen entspricht. Wird der Typenschein 
oder der Bescheid über die Einzelgenehmigung 
der Behörde vor Ablauf dieses Jahres vorgelegt, 
so erlischt die Befristung. Die Behörde hat das 
Erlöschen der Befristung auf dem Zulassungsschein 
zu bestätigen. 

§ 38. Vor übe r gehe nd e Z u las s u n g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf 
Antrag für die Dauer von höchstens einem Jahr 
vorübergehend zuzulassen, wenn der Antrag­
steller seinen ordentlichen Wohnsitz, seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz nicht im 
Bundesgebiet hat und die im § 37 Abs. 2 ange­
führten Unterlagen und Nachweise ordnungs­
gemäß erbracht sind. 

(2) Bei einem Antrag auf vorübergehende Zu­
lassung von Fahrzeugen, die in das Bundesgebiet 
eingebracht wurden, gilt" sofern keine Bedenken 
hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
des Fahrzeuges bestehen, als Nachweis gemäß 
§ 37 Abs. 2 lit. a auch ein Dokument, 
aus dem zu ersehen ist, daß das Fahrzeug 
oder die Type, der das Fahrzeug an~ 
gehört, im Ausland genehmigt ist, oder die Fest­
stellung auf Grund einer besonderen überprü­
fung gemäß § 56 Abs. 1, daß das Fahrzeug den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen entspricht. 

(3) Vorübergehend zugelassene Fahrzeuge dür­
fen nicht zur gewerbsmäßigen Beförderung ver­
wendet werden. 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 27 von 77

www.parlament.gv.at



28 576 der Beilagen 

§ 39. Ein g e s ehr ä n k t e Z u 1 ass u ng 

(1) Fahrzeuge, die unter der Bedingung ge­
nehmigt wurden, daß sie nur auf bestimmten 
Arten von Straßen verwendet werden, dürfen 
nur für bestimmte ,Straßenzüge dieser Art 
(Routen) zugelassen werden; 'bei dieser Zulassung 
sind, soweit dies insbesondere im Hinblick auf 
örtliche Gegebenheiten erforderlich ist, die ent­
sprechenden Auflagen vorzuschreiben. 

(2) Bei Fahrzeugen, die nach Abs. 1 zugelas­
sen sind, muß neben der vorderen und hinteren 
Kennzeichentafel je eine kreisrunde gelbe Tafel 
mit mindestens 20 cm Durchmesser, schwarzem 
Rand und dem lateinischen Buchstaben "RH in 
dauernd, gut lesbarer und unverwischbarer 
schwarzer ·Schrift vollständig sichtbar angebracht 
sem. 

§ 40. Ver f a h ren bei der Z u 1 ass u n g 

(1) Ober einen Antrag auf Zulassung eines 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers zum Verkehr, 
hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 ange­
führten FäHen, die Behörde zu entscheiden, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort hat. Als dauernder 
Standort eines Fahrzeuges gilt der ordentliche 
Wohnsitz des Antragstellers, bei Fahrzeugen von 
Unternehmungen der Ort, von dem aus der 
Antragsteller über das Fahrzeug hauptsächlich 
verfügt; jedoch gilt 

a) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sidlerheitsdienstes, 
der Zoll wache, der österreichischen Bun­
desba:hnen oder der Post- und Telegraphen­
verwaltung bestimmt sind sowie für 
Heeresfahrzeuge als dauernder Standort 
Wien, 

b) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung für 
Dienststellen des Landes Niederösterreich 
mit dem Sitz in Wien, für das Feuerwehr­
kommando für Niederösterreich oder für 
den Landesverband vom Roten Kreuz für 
Niederösterreich bestimmt sind, als dauern­
der Standort Tulln. 

(2) Ober einen Antrag auf vorübergehende Zu­
lassung (§ 38) hat die Behörde zu entscheiden, in 
deren 'örtlichem Wirkungsbereich der Antrag­
steller seinen Aufenthalt hat. 

(3) Ober einen Antrag auf eingeschränkte Zu­
lassung (§ 39) hat, unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 5, der Landeshauptmann, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
verwendet werden soll, nach Anhörung der 
Straßen verwaltungen, denen die Erhaltung der 
in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt, 
zu entscheiden. 

(4) Ober einen Antrag auf eingeschränkte Zu­
lassung (§ 39) eines Fahrzeuges, das in den ört­
lichen Wirkungsbereichen von 'mehr als zwei 
Landeshauptmännern verwendet werden soll, 
hat, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5, 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie nach Anhörung der Straßenverwaltun­
gen, denen die Erhaltung der in Betracht kom­
menden Straßenzüge obliegt, zu entscheiden. 

(5) Heeresfahrzeuge sind vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung zuzulassen. Wurde 
für ein solches Fahrzeug eine Ausnahmegenehmi­
gung (§, 34) unter der Bedingung erteilt, daß es 
nur auf bestimmten Arten von Straßen ver­
wendet wird, so sind vor der eingeschränkten 
Zulassung (§ 39 Abs. 1) die Straßenverwaltungen 
anzuhören, denen die Erhaltung der in Betracht 
kommenden Straßenzüge obliegt. 

§ 41. Zu las s u n g s s c h ein 

(1) Die Behörde hat dem Zulassungsbesitzer 
über die Zulassung eine Bescheinigung, den Zu­
lassungsschein, auszustellen; bei der einge­
schränkten Zulassung durch den Landeshaupt­
mann oder das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie (§ 39, § 40 Abs~ 3 und 4) 
ist der Zulassungsschein jedoch von der Behörde 
auszustellen, in deren örtlichem Wirkungsbe-' 

'reich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat. Wurde gemäß § 48 Abs. 1 letzter Satz ein 
Deckkennzeichen zugewiesen, so ist ein mit dem 
ersten gleichlautender zweiter' Zulassungsschein 
auszustellen, jedoch an Stelle des ersten Kennzei­
chens das Deckkennzeichen einzutragen. 

(2) In den Zulassungsschein (Abs. 1) sind ein­
zutragen: 

a) Name, ordentlicher Wohnsitz, Hauptnieder­
lassung oder Sitz des Zulassungsbesitzers so­
wie der Ort, von dem aus der Zulassungs­
besitzer über das Fahrzeug hauptsächlich 
verfügt, 

b) das Kennzeichen (§ 48), 
c) die Untergruppe (§ 3), m die &15 Fahr­

zeug fällt, 
d) die Marke und Type des Fahrzeuges, 
e) die Fahrgestellnummer und die Motor­

nummer, 
f) die Besteuerungsgrundlage für die Ermitt­

lung der Kraftfahrzeugsteuer, 
g) das Eigengewicht, 
h) das höchste zulässige Gesamtgewicht, bei 

Lastkraftwagen und. Anhängern zur 
Güterbeförderung auch die höchste zu­
lässige Nutzlast und die höchsten zu­
lässigen Achslasten, 

i) die größte Anzahl der Personen, die mit 
dem Fahrzeug, und die größte Anzahl der 
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Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank 
befördert werden darf, 

j) eine gemäß § 37 Abs. 2 angegebene Ve~­
wendungsbestimmung des Fahrzeuges, 

k) Auflagen, die bei der Zulassung vorge­
schrieben wurden (§, 37 Abs. 1), 

1) eine befristete(§ 37 Abs. 4), vorüber­
gehende (§ 38) oder eill:geschränkte (§ 39) 
Zulassung, 

m) im Typenschein oder im Bescheid über die 
Einzelgenehmigung gemäß §28 Abs. 6 an­
geführte Geräte, zusätzliche Aufbauten, 
Sitze oder Vorrichtungen zur Beförderung 
von Gütern, die mit dem Fahrzeug auch 
so verbunden werden dürfen, daß sie des­
sen Fahreigenschaften verändern. 

(3) Bei :Anhängern und bei Kraftfahrzeugen, 
die zur gewerbsmäßigen Vermietung ohne Bei­
stellung eines Lenkers gemäß § 1 a Abs. 1 lit. b 
Z. 30 der Gewerbeordnung bestimmt sind, sind 
dem Zulassungsbesitzer auf Antrag zwei gleich­
lautende Zulassungsscheine auszustellen; die 
Aasstellung eines zweiten Zulassungsscheines ist 
auf jedem der bei den Zulassungsscheine zu ver­
merken. 

(4) Ein Zulassungsschein ist ungültig, wenn 
behördliche Eintragungen, Unterschriften oder 
Stempel unkenntlich geworden sind oder Beschä­
digungen oder Merkmale seine Vollständigkeit, 
Einheit oder Echtheit in Frage stellen. Ist ein 
Zulassungsschein ,ungültig od,er in Verlust 
geraten, so hat der Zulassungsbesitzer bei 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausge-' 
stellt hat, unverzüglich um Vornahme erforder­
licher Ergänzungen oder um Ausstellung eines 
neuen Zulassungsscheines anzusuchen. Bestehen 
keine Bedenken, ob die Voraussetzungen für die 
Zulassung noch gegeben sind, so hat die Behörde 
die' Ergänzungen vorzunehmen oder den neuen 
Zulassungsschein auszustellen. 

(5) Die Behörde, die den Zulassungsschein aus­
gestellt hat, hat die Zulassung des Fahrzeuges, 
das zugewiesene Kennzeichen und den Namen 
des Z1,llassungsbesitzers auf dem Typenschein 
oder auf dem Bescheid über die Einzelgenehmi­
gung zu bestätigen; dies gilt jedoch nicht für ge­
mäß § 48 Abs. 1 letzter Satz zugewiesene Deck­
kennzeichen. 

(6) Wird ein Fahrzeug vom Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung zum Verkehr 
zugelassen, 'so hat dieses hierüber unter sinn­
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 bis 4 den Heeres­
zulassungsschein auszustellen. 

(7) Bei der Zuweisung' von Wechselkenn­
zeichen (§ 48 Abs. 2) darf nur 'ein Zulassungs­
schein ausgestellt werden. In diesen sind beide 
Kraftfahrzeuge einzutragen. 

§ 42. 1\ n der u n gen für die Z u las s u n g 
maßgebender Umstände 

(1) Der Zulassungsbesitzer hat der Behörde, 
die den Zulassungsschein ausgestellt hat" binnen 
einer Woche jede 1\nderung von Umständen 
anzuzeigen, durch die behördliche Eintragungen 
im Zulassungsschein berührt werden, wie ins­
besondere die Verlegung seines ordentlichen 
Wohnsitzes, seiner Hauptniederlassung oder 
seines Sitzes und des Ortes, von dem ,aus er über 
das Fahrzeug hauptsächlich verfügt, innerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches derselben Behörde 
oder 1\nderungen des Typenscheines oder des Be­
scheides über die Einzelgenehmigung. 

(2) Wurde in ein Fahrzeug ein anderer Fahr­
zeugmotor derselben Type eingebaut, so hat' 
der Zulassungsbesitzer dessen Motornummer 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausge­
steLlt hat, anzuzeigen. Die Behörde hat die neue 
Motörnummer in den Zulassungsschein und in 
den Typenschein oder den Bescheid über die 
Einzelgenehmigung einzutragen. Bei der An­
zeige d·er Motornummer eines anderen Fahr­
zeugmotors, der im Ausland in das Fahrzeug ein­
gebaut wurde, ist die Bestätigung eines Zollamtes 
vorzulegen, daß der Motor einem entsprechenden 
Zollverfahren unterzogen wurde; dieser Nach­
weis ist jedoch bei Fahrzeugen, die ihren dauern­
den Standort in einem österreichischen Zollaus~ 
schlußgebiet haben, der Behörde erst vorzule­
gen, wenn der dauernde Standort in das Zollge­
biet verlegt wurde. 

(3) Die Behörde hat den Zulassungsbesitzer 
auf Antrag von der im Abs. 2 erster, Satz ange­
führten Verpflichtung der Anzeige der Motor­
nummer zu bef.reien, wenn er nachweist, daß er 
für das Fahrzeug zwei oder mehrere Fahrzeug­
motoren derselben Type besitzt, die dazu be­
stimmt sind, im Zuge der Wartung des Fahr­
zeuges regelmäßig gegeneinander ausgetauscht zu 
werden. Die erteilte Befreiung ist auf dem Zu­
lassungsschein zu verme·rken. 

§ 43. A b m eid u n g 

(1) Die Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers erlischt, wenn der Zulassungs besitzer 
das Fahrzeug "bei der Behörde abgemeldet hat, 
die den Zulassungs schein für das Fahrzeug aus­
gestellt hat oder in deren örtlichem Wirkungs­
bereich er seinen Aufenthalt hat. Bei der' Abmel­
dung sind der Zulassungsschein und die Kenn­
zeichentafeln abzuliefern. Die Ablieferung be­
gründet keinen Anspruch auf Entscllädigung. 
Bei Fahrzeugen, die zur Verwendung zur ge­
werbsmäßigen Beförderung oder zur gewerbs­
mäßigen Vermietung ohne Beistellung eines 
Lenkers gemäß § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 30. der Ge­
werbeordnung bestimmt waren, hat die Behörde 
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'die zuständige gesetzliche Interessenvertretung meldet hat, darf auch der jeweilige Besitzer das 
von der Abmeldung zu verständigen. Fahrzeug abmelden, sofern er glaubhaft macht, 

(2) Wurde das Fahrzeug abgemeldet und der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln ab­
geliefert (Abs. 1) oder ihr Verlust oder Unter­
gang glaubhaft gemacht, so sind der Behörde, 
sofern nicht zwingende entgegenstehende 
Gründe glaubhaft gemacht werden, der Typen­
schein oder der Bescheid über die Einzelgeneh­
migung und der Nachweis der ordnungsgemäß' 
entrichteten Kraftfahrzeugsteuer oder der 
Steuerbefreiung zur Einsichtnahme vorzulegen. 
Die Behörde hat auf diesen Dokumenten die Ab­
meldung und den Tag der Abmeldung zu bestä­
tigen. Als Tag der Abmeldung gilt der 
Tag der Ablieferung des Zulassungsscheines und 
der Kennzeichentafeln oder der Tag, an dem 
ihr Verlust oder Untergang glaubhaft ge­
macht wurde. 

(3) Das Kennzeichen ist auf Antrag des Zulas­
sungsbesitzers längstens sechs Monate, gerechnet 
vom Tage der Abmeldung an, freizuhalten und, 
dem Antragsteller für ein anderes Fahrzeug der­
selben Untergruppe (§ 3), dessen Zulassung er 
vor Ablauf der Frist von sechs Monaten bean­
tragt hat, zuzuweisen. 

(4) Der Zulassungsbesitzer hat sem Fahrzeug 
abzumelden, wenn 

a) das Fahrzeug nicht mehr zur Verwendun3 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr be-
stimmt ist, 

daß er der rechtmäßige Besitz'er ist. 

§ 44. Auf heb u n g der Z u las s u n g 

(1) Die Zulassung ist von der Behörde, die das 
Fahrzeug zugelassen hat, aufzuheben, wenn 

a) sidt das Fahrzeug nicht in verkehrs- und 
betriebssicherem Zustand befindet und 
nicht glaubhaft gemacht wird, daß es erst 
nach Behebung dieses Zustandes weiter auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr ver­
wendet wird, 

b) der Versicherer des Fahrzeuges die im § 61 
Abs. 3 angeführte Anzeige erstattet hat; 
das Verfahren zur Aufhebung der Zuhs­
sung ist spätestens einen Monat gerechnet 
vom Einlangen der Anzeige einzuleiten, 
sofern der Versidterer nicht die Behörde 
verständigt hat, daß seine Verpflichtung zur 
Leistung wieder besteht, 

, c) der Versicherer des Fahrzeuges eine im §61 
Abs. 4 angeführte Anzeige erstattet hat 
oder 

d) der Typenschein oder der Bescheid über 
die Einzelgenehmigung seine Gültigkeit 
verloren hat; dies gilt jedoch nicht bei der 
Genehmigung von l\nderungen an einem 
Fahrzeug 'gemäß § 33 Abs. 2. 

(2) Die Zulassung kann von der Behörde, die 
'das Fahrzeug zugelassen hat, aufgehoben werden, 

b) er den dauernden Standort des Fahrzeu~es wenn 
in den örtlichen Wirkungsbereich einer 
anderen Behörde verlegt hat, 

c) er' nicht mehr der rechtmäßige Besitzer 
oder, bei Fahrzeugen, die der Zulassungs­
besitzerauf Grund eines Abzahlungs­
geschäftes im Namen des Besitzers innehatte 
(§ 37 Abs. 2), nkht mehr Inhaber des Fahr­
zeuges ist; die Pflicht zur Abmeldung des 
Fahrzeuges entfällt bei Zulassungsbesitzern, 
die das Fahrzeug in Bestand gegeben haben 
und keine Zustimmungs erklärung zu einer 
vom Bestandnehmer beantragten Zulassung 
abgegeben haben (§ 37 Abs. 2 lit. f), oder 

d) die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung für das Fahrzeug nidlt 
besteht, beendet ist oder ihre Ver­
sicherungssummen' ,die vorges,chriebenen 
Mindestsummen (§ 59 Abs. 3 und 4) nicht 
erreichen. 

(5) Wenn der Zulassungsbesitzer eines Fahr­
zeuges, das er auf Grund eines Abzahlungs­
geschäftes im Namen des Besitzers innehatte 
(§ 37 Abs. 2) oder das er als Bestandnehmer 
innehatte", nicht mehr Inhaber des Fahrzeuges 
ist und dieses nicht gemäß Ahs. 4 lit. c' ab ge-

a) der Aufforderung, ein Fahrzeug zur Ober­
prüfung vorzuführen (§ 55 Abs. 2), wie­
derholt nicht entsprochen wurde, 

b) ein Fahrzeug, das nur für bestimmte Stra­
ßenzüge (Routen) zugelassen ,ist, wieder­
holt auf anderen Straßen mit öffentlichem 
Verkehr verwendet wurde, 

c) Auflagen, unter denen das Fahrzeug, zu­
gelassen worden ist, nicht eingehalten wur­
den, 

d) ein vorübergehend zugelassenes Fahrzeug 
zur gewerbsmäßigen Beförderung ver­

, wendet wurde (§ 38 Abs.3) oder 
e) der Typenschein oder der Besdteid über 

die Einzelgenehmigung durdt die Geneh­
migung von Änderungen am Fahrzeug 
seine Gültigkeit verloren hat und der Be­
hörde nicht abgeliefert wurde (§ 33 Abs. 2). 

(3) Eine Berufung gegen die Aufhebung der 
Zulassung gemäß Abs. 1 lit. a oder c hat keine 
aufsdtiebende Wirkung: 

(4) Nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des Be­
scheides tiber die Aufhebung der Zulassung hat 
der bisherige Zulassungsbesitzer den Zulassungs-
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schein und die Kennzeichentafeln unverzüglich 
einer der im § 43 Abs. 1 angeführten Behörden 
abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen, 
Anspruch auf Entschädigung. 

(5) Die Bestimmungen des § 43 Abs. 2 über 
die Bestätigung der Abmeldung gelten sinnge­
mäß auch für die Aufhebung der Zulassung. 

§ 45. Pro b e f a h r t e n 

(1) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zuge­
lassenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder 
Fahrgestellen solcher Fahrzeuge dürfen aufStra­
ßen mit öffentlichem Verkehr nur mit Bewilli­
gung der Behörde durchgeführt werden, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich der Ort liegt, von 
dem aus der Antragsteller hauptsächlich über 
die Verwendung der Probefahrtkennzeichen ver­
fügt. Probefahrten sind Fahrten zur Feststellung 
der Gebrauchsfähigkeit oder der Leistungsfähig­
keit von Fahrzeugen oder ihrer Teile oder Aus­
rüstungsgegenstände oder Fahrten, um Fahrzeuge 
vorzuführen. Als Probefahrten gelten auch 
Fahrten zur überführung eines Fahrzeuges an 
einen anderen Ort im Rahmen des Geschäfts­
betriebes und Fahrten zum Ort der Begutachtung 
oder überprüfung des Fahrzeuges nach dem 
III. und V. Abschnitt. 

(2) Der Besitzer einer im Abs. 1 angeführten 
Bewilligung darf Probefahrten mit zum Verkehr 
zugelassenen Fahrzeugen nur durchführen, wenn 
sie ein Probefahrtkennzeichen führen oder wenn 
der Zulassungsbesitzer oder dessen Bevollmäch­
tigter an der Fahrt teilnimmt oder einen schrift­
lichen Auftrag zu dieser Fahrt erteilt hat. 

(3) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung 
ist auf Antrag zu erteilen, wenn' 

a) sich der Antragsteller i~ Rahmen seines 
gewerblichen Betriebes, gewerbsmäßig oder 
zur Versorgung einer größeren Anzahl 
von Fahrzeugen des eigenen Betriebes, mit 
der Erzeugung oder Instandsetzung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern befaßt, 
mit solchen Handel treibt oder solche ge­
werbsmäßig befördert oder eine Anstalt 
oder einen Betrieb besitzt, der sich im 
öffentlichen Interesse mit der Instand­
setzung oder Prüfung von Fahrzeugen be­
faßt, 

b) die Notwendigkeit der Durchführung sol­
cher Fahrten' glaubhaft gemacht wird und 

c) für jedes beantragte Probefahrtkennzei­
chen eine Versicherungsbestätigung gemäß 
§ 61 Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung bei­
gebracht wurde. 

(4) Bei der Erteilung der im Abs~l angeführ­
ten Bewilligung ist auch auszusprechen, welche 
Kennzeichen bei den Probefahrten zu führen 

sind. Diese Kennzeichen sind Probefahrtkenn­
zeichen (§ 48 Abs. 3) und dürfen nur bei Probe­
fahrten geführt werden. über die Erteilung der 
im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist dem An­
tragsteller eine Bescheinigung, der Probefahrt­
schein, auszustellen. 

(5) Probefahrten'mit nicht zum Verkehr zuge~ 
lassenen Fahrzeugen, deren Abmessungen oder 
höchste zulässige Gesamtgewichte oder Achslasten 
die im § 4 Abs. 6 bis 8 festgesetzten Höchstgrenzen 
überschreiten, sind nur mit Bewilligung des 
Landeshauptmannes zulässig, in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich die Probefahrten durch­
geführt werden sollen. Die Bewilligung darf 
nur für bestimmte Straßenzüge erteilt wer­
den. Vor der Erteilung der Bewilligung sind die 
Straßenverwaltungen zu hören, denen die Erhal­
tung der in Betracht kommenden Straßenzüge 
obliegt. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der Besitzer einer Bewilligung zur Durch­
führung von Probefahrten hat über die Ver­
wendung der mit dieser Bewilligung zugewiese­
nen Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu 
führen und darin vor jeder Fahrt den Namen 
des Lenkers und das Datum des Tages sowie die 
Marke, die Type und die Fahrgestellnummer des 
Fahrzeuges., sofern dieses zugelassen ist, jedoch 
nur sein Kennzeichen einzutragen. Der Nachweis 
ist drei Jahre gerechnet vom Tag der letzten Ein­
tragung aufzubewahren und der Behörde auf Ver­
langen zur Einsichtnahme vorzulegen. Für Probe­
fahrten auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 Z.16 der , 
StVO. 1960) und für Probefahrten an Sonn­
und Feiertagen hat der Besitzer der' Be­
willigung für den Lenker eine Bescheinigung 
über das Ziel und den Zweck der Probefahrt aus- , 
zustellen (§ 102 Abs. 5 lit. c). Bei Betrieben, die 
außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der 
StVO. 1960) liegen, muß diese Bescheinigung nur 
für Probefahrten an Sonn- und Feiertagen ausge­
stellt werden. Die Behörde kann die Bewilligung 
bei Mißbrauch oder wenn die Vorschriften dieses 
Absatzes nicht eingehalten wurden, aufheben. 

(7) Erlischtdie Berechtigung zur Durchführung 
von Probefahrten (Abs. 1), so sind die Kennzei-' 
chentafeln mit den Probefahrtkennzeichen und 
der Probefahrtschein (Abs. 4) abzuliefern. Die 
Ablieferung begründet keinen Anspruch auf 
Entschädigung. 

(8)' Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung kann die Durchführung von Probefahr­
ten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, wenn solche 
Fahrten zur Erfüllung der dem Bundesheer odet 
der Heeresverwaltung obliegenden Aufgaben er­
forderlich sind. Hiebei sind die Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 
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§ 46. Übe r s tell u n g s f a h r t e n 

(1) Die Behörde hat Personen, die in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereidl ihr,en Aufenthalt 
haben, die Bewilligung zu erteilen, nicht zugelas­
sene Kraftfahrzeuge und Anhänger oder zugelas­
'sene, deren Kenrizeichentafeln in Verlust geraten 
sind oder für die ein Wedlselkennzeichen (§ 48 
Abs. 2) zugewiesen wurde, vorübergehend auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verwenden, 
wenn glauhhaft gemacht, wird, daß dies für 
Fahrten zur Übers teIlung des Fahrzeuges an 
einen anderen Ort, zu ÜbersteIlungsfahrten, er­
forderlich ist, oder wenn der Verlust glaubhaft 
gemacht wird. 

(2) Die Bewilligung (Abs. 1) da.rf bei 
nicht zugelassenen Fahrzeugen oder bei Fahr­
zeugen, für die ein Wechselkennzeichen (§ 48 
Abs. . 2) ,zugewiesen wurde, nur erteilt 
werden, wenn eine Versicherungsbestätigung ge­
mäß § 61 Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung bei­
gebracht wurde, Bei der Erteilung der Bewilli­
gung ist auch auszusprechen, welches Kennzei­
chen das Fahrzeug bei diesen Fahrten zu führen 
hat. Diese Kennzeichen sind Oberstdlungskenn­
zeichen(§ 48 Abs. 1) und dürfen nur bei Ober­
stellungsfahrten (Abs. 1) geführt werden. Die 
Bewilligung ist für die beantragte Dauer, jedoch 
höchstens für eine Woche, wenn sie wegen des 
Verlustes von Kennzeichentafelnoder für Fahr­
zeuge, für die ein Wechsel kennzeichen (§ 48 
A'bs. 2) zugewiesen wurde, beantragt wurde, 
höchstens für drei Wochen zu erteilen. 

(3) ObersteIlungsfahrten mit Fahrzeugen, deren 
Abmessungen oder höchste zulässige, Gesamt­
gewichte oder Achslasten die im § 4 Abs. 6 bis 8 
festgesetzten Hödlstgienzen überschreiten, sind 
nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes zu­
lässig, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die 
Oberstellungsfahrten durchgeführt werden sollen. 
Die Bewilligung darf nur für bestimmte Straßen­
züge erteilt werden. Vor der Erteilung der Bewil­
ligung sind die Straßenverwaltungen zu hören, 
denen die Erhaltung der in Betracht kommen­
den Straßenzüge obliegt. Die :Bestimmungen des 
§ 40 Abs. 4 sind s'inngemäß anzuwenden. 

(4) Ober die Erteilung der Bewilligung (Abs. 1) 

lungsfahrten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, 
wenn solche Fahrten zur Erfüllung der dem Bun­
desheer oder der Heeresverwaltung obliegenden 
Aufgaben erforderlich sind. Hiebei sind.die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzu­
wenden. 

§ 47. Zu las s u n g s kar t e i 

(1) Die Behörde hat eine Kartei über die zum 
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und An­
hänger, für die sie einen ZulaS5ungsschein aus­
gest,ellt hat, und über die erteilten . Bewilligungen 
zur Durchführung von Probe- oder von Ober­
stellungsfahrten (§§ 45 und 46) zu führen. 

(2) Die Behörde hat aus der im Abs. 1 ange­
führten Kartei auf Anfrage und Angabe des von 
einem Fahrzeug geführten Kennzeichens den 
Organen des Bundes, der Länder und der Ge­
meinden, den gesetzlichen Interessenvertretungen 
sowie Privatpersonen, sofern letztere ein recht­
liches Interesse glaubhaft machen, den Namen 
und die Anschrift des Zulassungsbesitzers oder 
des Besitzers der Bewilligung zur Durchführung 
von Probe-oder von ObersteIlungsfahrten (§§ 45 
und 46) und den Versicherer, bei dem für dieses 
Fahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung (§ 59 Abs. 1) besteht, bekanmzugeben. 

(3) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung hat eine Kartei über alle von ihm gemäß 
§ 40 Abs. 5 zugelassenen Fahrzeuge und über 
die erteilten Bewilligungen zur Durchführung 
von Probe- oder von Obeistellungsfahrten (§§ 45 
und 46) zu führen. Es hat außer den Organen 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden auch 
gesetzlichen Interessenvertretungen, wenn ein 
rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird, 
auch Privatpersonen Auskunft über die Person 
des Lenkers eines solchen Fahrzeuges zu erteilen, 
und bei Fahrzeugen, für die eine Kraftfahrzeug­
Haftpflichtverskherung besteht, den Versicherer 
bekanntzugeben. 

§ 48. K e n n z eie h e n 

ist eine Bestätigung, der überstellungsfahrt- (1) Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhän­
schein, auszustellen. Bei der Ausstellung sind die ger ist, unbeschadet der Bestimmungen der 
Bestimmungen des § 41 über den Zulassungs- Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) 
schein sinngemäß anzuwenden. ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung 

(5) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung' von ObersteIlungsfahrten ein eigenes Oberstel­
von Überstellungsfahrten (Abs. 1), so sind die lungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen. Für 
Kennzeichentafeln mit den überstellungskenn- Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des 
zeichen und der überstellungsfahrtschein (Abs. 4) öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollwache 
der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich oder der Steuerfahndung bestimmt sind, 
ihr Besitzer seinen Aufenthalt hat, abzuliefern. sowie für Heeresfahrzeuge darf jedoch, sofern 

dies zur Durchführung besonderer amtlicher 
(6) Das Bundesministerium für Landesvertei- Erhebungen unerläßlich ist, außer dem zu­

digung kann die Durchführung von ,Oberstel- gewiesenen 'Kennzeichen auch ein zweites noch 
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nicht für .. ein anderes Fahrzeug zugewiesenes 1(5). Durch Verordnung sind' die Bezeichnung 
Kennzeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen, der Bundesländer, der Landeshauptstädte und 
werden. Ein Deckkennzeichen darf auch für der sachlichen Bereiche, das System der Zeidten, 
Fahrzeuge zugewiesen werden, die zur Ver wen- unter denen die Fahrzeuge bei der Behörde vor­
dung von Fahrten der im § 103 Abs. 6 lit. azumerken sind (Abs. 4), und, soweit dies erfor-

. angeführten Personen bestimmt sind. derlich ist, der Zeitpunkt, bis zu dem die bisher 

(2) Bei der Zulassung zweier oder dreier 
Kraftfahrzeuge derselben Untergruppe (§ 3) oder 
zweier oder dreier Personenkraftwagen oder 
Kombinationskraftwagen desselben Antragstellers 
ist auf Antrag ein einziges Kennzeichen, ein 
Wechselkennzeichen, zuzuweisen. Dies gilt jedoch 
nicht für Motorfahrräder. Das Wechselkenn­
zeichen darf zur selben Zeit nur auf einem der 
Fahrzeuge geführt werden. 

(3) Mit der Erteilung der Bewilligung zur 
Durchführung von Probefahrten sind auf An­
trag ein oder mehrere Probefahrtkennzeichen 
für Probefahrten mit Kraftwagen, mit Kraft­
rädern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhän­
gern oder mit allen Arten von Fahrzeugen zu­
zuweisen (§ 45 Abs. 4). Ein mit einer Bewilli­
gung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf 
erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer 
anderen Bewilligung zugewiesen werden: 

(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen 
Buchstaben und arabischen Ziffern 'bestehen. 
Das Kennzeichen muß mit einem Buchstaben als 
Bezeichnung des Bun<teslandes, in dem· die Be­
hörde, die den Zulassungsschein ausgestellt hat, 
ihren Sitz hat, beginnen und, außer bei Kenn­
zeichen· für vorübergehend zugelassene Fahr­
zeuge, anschließend an die Bezeichnung des· Bun­
deslandes die Bezeichnung der Behörde, die den 
Zulassungsschein ausgestellt hat, in arabischen 
Ziffern enthalte!!. Werden jedoch Kennzeichen' 
von Behörden zugewiesen, deren örtlicher Wir­
kungsbereich den Bereich einer Landeshauptstadt 
oder von Wien umfaßt, so kann anstelle der 
Bezeidinung des Bundeslandes und der Behörde 
die Bezeichnung des Bundeslandes allein oder ein 
anderer Buchstabe treten. Bei Kennzeichen für 
die im § 40 Abs. 1 lit. b angeführten Fahrzeuge 
kann ferner die Bezeichnung der Behörde ent­
fallen. Das Kennzeichen hat weiters, sofern es 
kein Deckkennzeichen gemäß Abs. 1 ist, bei Fahr­
zeugen, die zur Verwendung im Bereich des 
öffentlichen Sicherheits dienstes, der Zollwache, 
der österreichischen Bundesbahnen oder der 
Post- und Telegraphenverwaltung bestimmt 
sind, sowie bei Heeresfahrzeugen anstelle der Be~ 
zeichnung des Bundeslandes und der Behörde die 
BezeidlOung des sachlichen Bereiches und bei den 
im § 54 Abs. 3 erster Satz angeführten Fahr­
zeugen anstelle der Bezeichnung der Behörde die 
Bezeichnung des sachlichen Bereiches zu enthal­
ten. Der Bezeichnung der Behörde oder, 
wenn diese entfällt, des Bundeslandes oder der 
Bezeichnung des sachlichen Bereiches hat das 
Zeichen zu folgen, unter dem das Fahrzeug bei 
der Behörde vorgemerkt ist. 

geführten Kennzeichen gegen Kennzeichen eines 
neu festgesetzten Systems ausgetauscht sein müs­
sen, festzusetzen. Der Landeshauptmann hat die 
Bezeichnung der Behörden seines örtlichen Wir­
kungsbereiches festzusetzen. Dieselben Kenn­
zeichenserien dürfen nur je für Kraftwagen, für 
Krafträder außer Motorfahrrädern und für 
Motorfahrräder festgesetzt werden. Für zugelas­
sene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene 
Fahrzeuge, für überstellungsfahrten und für 
Probefahrten dürfen nicht dieselben Kennzeichen­
serien festgesetzt werden. 

§ 49. Kennzeichentafeln 
(1) Die Behörde hat für· ein von ihr zuge­

WIesenes Kennzeichen, überstellungskennzei­
chen oder Probefahrtkennzeichen Kennzeichen­
tafeln auszugeben. Diese sind öff~ntliche Urkun·· 
den. Ken,nzeichentafeln mit Kennzeichen oder 
mit Probefahrtkennzeichen sind nur gegen Er­
satz der Gestehungskosten auszugeben. Kenn­
zeichentafeln mit übersteIlungskennzeichen sind 
nur gegen Erlag einer kostendeckenden Benüt­
zungsgebührund einer angemessenen Sicher­
steIlung auszugeben. 

(2) Kennzeichentafeln für Kennzeichen, Pro­
befahrtkennzeichen oder übersteIlungskennzei­
chen, die vom Landeshauptmann (§ 40 Abs. 3, 
§ 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) oder vom Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
(§ 40 Abs. 4, § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) zuge­
wiesen wurden, sind von der Behörde auszuge­
ben, die den Zulassungsschein, den Probefahrt­
schein ooer den Uberstellungsfahrtschein ausge­
stellt hat .. 

(3) Für Anhänger mit ausländischem Kennzei­
chen, die mit einem Kraftfahrzeug mit öster­
reichischem Kennzeichen gezogen werden sollen 
(§ 83), hat die Behörde auf Antrag des Zulas­
sungsbesitzers dieses Kraftfahrzeuges Kennzei­
chentafeln mit dessen . Kennzeichen auszugeben, 
wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß er 
im. Rahmen seines gewerblichen Betriebes häufig 
Güterbeförderungen vom Ausland in das Inland 
durchzuführen hat. Die Ausgabe solcher Kenn­
zeichen tafeln ist im Zulassungsschein für das 
Kraftfahrzeug zu vermerken. 

(4) Auf den Kennzeichentafeln muß das 
Kennzeichen in weißer Schrift eingepreßt sein. 
Diese Schrift muß bei Tag und klarem 
Wetter auf mindestens 20 m lesbar sein. Der 
Grund der Kennzeichentafeln muß· schwarz 
sein, jedoch bei Motorfahrrädern und bei Kenn­
zeichentafeln gemäß Abs. 3 rot, bei Probefahrt­
kennzeichen und bei vorübergeliend zugelassenen 

3 
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Fahrzeugen blau und bei Oberstellungskennzei­
men grün. Die Kennzeimentafeln müssen bei Mo­
torfahrrädern weiß, bei Anhängern rot umran­
det sein. Auf Kennzeimentafeln für vorüber­
gehend zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem 
roten Streifen am rechten Rand der Tafel in 
weißer Sdtrift die zwei letzten Ziffern der Jahres­
zahl des Kalenderjahres angegeben sein, in dem 
das Kennzeichen zugewiesen wurde. Kennzeichen­
tafeln müssen dauerhaft und widerstandsfähig 
ausgeführt und mit einer Hohlprägung ver­
sehen sein, die das Staatswappen mit der 
Umschrift "Republik Osterreich" und die dem 
Hersteller der Kennzeichentafeln (Abs. 5) vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zugewiesene Kontrollnummer zeigt. 

(5) Die Kennzeichentafeln dürfen nur von Per­
sonen hergestellt werden, denen die Berechtigung 
hiezu vom Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie verliehen wurde, und nur zu 
den vom Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie festgesetzten Bedingungen. 
Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie hat festzusetzen, aus welchem Stoff und 
in welcher Ausführung die Tafeln herzustellen 
sind und zu welchen Bedingungen und an welche 
Auftraggeber die Tafeln zu liefern sind. Die Be­
rechtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen 
verliehen .werden. Sie ist zu entziehen, wenn die 
Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist; 
sie kann entzogen werden, wenn die "festgesetzten 
Bedingungen nicht eingehalten wurden. Wurde 
die Beremtigung entzogen, so sind die Präge­
stempel mit dem Staatswappen unverzüglich dem 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie abzuliefern. Die Ablieferung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(6) An Kraftwagen und Motordreirädern muß 
vorne und hinten, an Motorfahrrädern, Motor­
rädern, Motorrädern mit Beiwagen und an An­
hängern hinten, die vorgesehene Kennzeiehentafel 
mit dem für das Fahrzeug zugewiesenen Kenn­
zeimen angebracht sein. Das Anbringen weiterer 
Kennzeichentafeln ist unzulässig; bei Probefahrten 
dürfen jedoch auch Kennzeichentafeln mit Probe­
fahrtkennzeichen angebracht sein. Die Kenn­
zeichen tafeln müssen senkrecht zur Längsmittel­
ebene des Fahrzeuges annähernd lotrecht und so 
am Fahrzeug angebracht sein, daß das Kenn­
zeimen vollständig sichtbar und gut lesbar ist und 
durch . die Kennzeichenleuchten im Sinne' des 
§ 14 Abs. 6 ausreichend beleuchtet werden 
kann. Bei Anhängern und Motorfahrrädern 
muß auch die Umrandung vollständig sichtbar 
sein. Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln 
hinten am Fahrzeug nicht möglich, wie bei 
Theaterkulissenwagen und dergleichen, so ist je 
eine Kennzeimentafel an jeder Seite des Fahrzeu­
ges parallel zu seiner Längsmittelebene anzu­
bringen. 

(7) Die Kennzeichentafeln müssen mit dem 
Fahrzeug dauernd fest verbunden sein; Kenn­
zeichentafeln mit Probefahrt- oder übersteI­
lungskennzeichen und Kennzeichentafeln gemäß 
Abs. 3 dürfen jedoch, sofern sie in der im Abs. 6 
angeführten Weise angebracht sind, auch be­
helfsmäßig mit dem F;lhrzeug verbunden sein. 

§ 50. Z u S t a n d der K e n n z eie h e n­
tafeln 

(1) Das i\ndern. der Kennzeichentafeln und 
das Anbringen von Vorrichtungen, mit denen 
das Kennzeichen eines Fahrzeuges ganz oder 
teilweise verdeckt oder unItesbar gemamt wer­
den kann, ist verboten. 

(2) Ist das Kennzeichen auf einer Kennzeichen­
tafel nicht mehr dauernd gut lesbar, so ist dem 
Zulassungsbesitzer auf Antrag eine neue Kenn­
zeiChentafel auszufolgen. Der Betrag für den 
Ersatz der Gestehungskosten der neuen Kenn­
zeichentafel ist gleichzeitig mit dem Antrag zu 
erlegen. Die neue. Kennzeichentafel ist nur 
gegen Ablieferung der alten Kennzeichentafel 
auszufolgen. Der Anspruch auf Ausfolgung der 
Tafel erlischt, wenn sie vom Antragsteller sechs 
Monate nach Einbringung des Antrages nicht 
abgeholt wurde. 

§ 51. Verlust von Kennzeich'en­
tafeln 

(1) Der Lenker hat den Verlust von Kenn­
zeichen tafeln eines von ihm gelenkten Kraft­
fahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen An­
hängers unverzüglich der Behörde, in deren 
örtlimem Wirkungsbereich er sich zur Zeit der 
Wahrnehmung des Verlustes aufhält, oder der 
nächsten Dienststelle des öffentlichen Sicherheits­
dienstes anzuzeigen. 

(2) Die Erstattung der Anzeige (Abs. 1) ist dem 
Lenker zu bestätigen. Die Anzeige ist an die Be­
hörde, die den Zulassungsschein ausgestellt hat, 
weiterzuleiten. Diese hat für das Fahrzeug ein 
anderes Kennzeichen zuzuweisen. Kennzeichen:' 
tafeln für dieses Kennzeichen sind nur gegen Ab­
lieferung der über die Anzeige des Verlustes aus­
gestellten Bestätigung auszufolgen. Vorhandene 
Kennzeimentafeln für das bisherige Kenn­
zeichen sind der Behörde abzuliefern. Die Ab­
lieferung begründet keinen Ansprum auf Ent­
schädigung. 

(3 ) Nach dem Verlust von Kennzeichentafeln 
darf das Fahrzeug auf Straßen mit öff·enclichern 
Verkehr nur auf Grund einer Bewilligung zur 
Durchführung von Oberstellungsfahrten (§ 46) 
oder eine Woche vom Tage' des Verlustes an 
mit einer behelfsmäßigen ErsatztafeI, die in 
ihrer Form den von der Behörde ausgegebenen 
Kennzeichentafeln möglimst gleicht, weiter ver­
wendet werden. 
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(4) Ist die Kennzeichentafel für ein Kenn­
zeichen in Verlust geraten, so darf dieses erst ein 
Jahr nach der Anzeige des Verlustes (Abs. 1) 
wieder zugewiesen werden. 

§ 52. Hin t erle gun g des Z u las s u n g s­
s c h ein e s und der K e n n z eie h e n­

tafeln 

(1) Der Zulassungsbesitzer kann den Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln für 
sein Fahrzeug für eine bestimmte, ein Jahr 
ni mt überschreitende Zeit bei der Behörde, die 
den Zulassungsschein ausgestellt hat, hinter­
leg,en. Durch die Hinterlegung wird die Zulas­
sung des Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36) nicht 
berührt; sie erlischt jedom, wenn der Zulas­
sungsbesitzer nicht vor ·Ablauf eines Jahres 
nach der Hinterlegung den Antrag auf Ausfol­
gung des Zulassungssmeines und der Kenn­
zeichentafeln gestellt oder neuerlich ihre Hinter­
legung verfügt hat. 

(2) Der Zulassungsscheinund die Kenn­
zeichentafeln dürfen nam ihrer Hinterlegung 
(Abs. 1) erst wieder ausgefolgt werden, wenn 
eine Versimerungsbestätigung gemäß § 61 
Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung und ein 
Nachweis über die ordnungsgemäß entrichtete 
Kraftfahrzeugsteuer im Sinne des § 37 Abs. 2 
lit. e vorgelegt wurden. 

§ 53. K e n n z eie h n u ngd e r K r a f t­
wagen des Bundespräsidenten 

Bei Kraftwagen, die zur Verwendung für 
Fahrten des Bundespräsidenten bei feierlichen 
Anlässen bestimmt sind, dürfen die Kennzeichen­
tafeln durm Tafeln mit dem Staatswappen ver­
deckt oder ersetzt sein. Das gleiche gilt bei Be­
sumen ausländischer Staatsoberhäupter sinn­
gemäß auch hinsimtlim der jeweiligen aus­
ländischen Staatswappen für die bei solmen An­
lässen verwendeten Kraftwagen. 

§ 54. A b z eie h e n a n K r a f tf a h r­
zeugen und Anhängern 

(1) Standarten, Flaggen und Wimpel in den 
Farben der Republik österreich mit dem Staats­
wappen dürfen nur bei offiziellen Anlässen ge­
führt werden und nur an Kraftwagen, die zur 
Verwendung für Fahrten des Bundespräsidenten, 
der Präsidenten des Nationalrates, des Vor­
sitzenden des Bundesrates, der übrigen Ab­
geordneten zum Nationalrat, der übrigen Mit­
glieder des Bundesrates, der Mitglieder der 
Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Landes­
hauptmänner oder Präsidenten oder Vize­
präsidenten des Rechnungshofes, des Verfassungs­
gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes oder 

des Obersten Gerichtshofes bestimmt sind. Das 
Führen dieser Standarten, Flaggen und Wimpel 
vorne am Fahrzeug in der Mitte ist nur b"i 
Fahrten des Bundespräsidenten sowie bei Fahrten 
mit Kraftwagen des Bundespräsidenten bei fei~r­
lichen Anlässen zulässig. 

(2) Das ausländischen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungsbehörden und ihrem 
Personal auf Grund von Staatsverträgen oder 
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes 
zustehende Recht, ihre Hoheitszeichen zu füh­
ren, bleibt unberührt.· 

(3) Das Zeichen "CD" (corps diplomatique) 
darf nur an Kraftfahrzeugen angebracht sein, 
die ausschließlim oder vorwiegend zur Verwen­
dung für Personen bestimmt sind, die eine vom 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen­
heiten ausgestellte gültige Legitimationskarte für 
Mitglieder des Diplomatismen Korps in Wien, 
für Angestellte der ausländismen diplomatismen 
Vertretungsbehörden in österreim oder für 
Beamte der internationalen, Organisationen in 
österreich besitzen; das Zeichen "Ce" (corps 
consulaire) darf nur an Kraftfahrzeugen ange­
bramt sein, die ausschließlich oder vorwiegend 
zur Verwendung für Personen bestimmt sind. 
die eine vom Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten ausgestellte gültige Legiti­
mationskarte für Mitglieder des Konsularkorps 
in österreim oder für Angestellte der auslän­
dischen konsularischen Vertretungsbehörden in 
österreich besitzen. Dies gilt je dom ni mt für 
österreichische Staatsbürger oder Staatenlose, die 
vor ihrer Anstellung bei der ausländischen Ver­
tretungsbehörde oder bei internationalen 
Organisationen ihren ordentlimen Wohnsitz in 
österreich gehabt haben. Die Zeichen "CD" und 
"CC" müssen in der bei Kennzeimentafeln 
üblimen Art am Fahrzeug angebracht sein.: Das 
Remt, diese Zeimen zu führen, ist in den Zu­
lassungsschein einzutragen. 

(4) Das Anbringen anderer als der in den 
Abs. 1 und 3 angeführten Zeimen, bildlichen 
Darstellungen, Aufschriften und Fahnen an Fahr­
zeugen kann aus simerheitspolizeilimen Grün­
den oder zum Schutze der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit von der Behörde untersagt oder 
beschränkt werden. 

V. ABSCHNITT 

überprüfung der Kraftfahrzeuge und Anhänger 

§ 55. Wie der k ehr end e 0 b e r p r ü fun g 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind von 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausgestellt 
hat, wiederkehrend zu überprüfen, ob sie den 
Vorsmriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver~ 
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ordnungen entsprechen. Von der wiederkehren­
den überprüfung sind jedom ausgenommen: 

a) Fahrzeuge im Besitz .desBundes, der Län­
der, der .Gemeindeverbände, der Ortsge­
meinden mit mehr als 50.000 Einwohnern 
und der von diesen Gebietskörpersmaften 
unter' ihrer Haftung betriebenen Unter­
nehmungen-, sofern die Fahrzeuge von den 
Dienststellen dieser Gebietskörperschaften 
oder Unternehmungen durch hinreichend 
geeignetes, die Voraussetzungen des § 125 
Abs. 2 Z. 2 erfüllendes' Personal und mit 
Hilfe der erforderlichen Einrichtungen 
selbst im Sinne der für die wiederkehrende 
überprüfung bestehenden Vorschriften 
überprüft werden; 

b) Zugmaschinen der Klasse I (§ 90 Abs. 2); 
c) Transportkarren (§ 91 Abs. 1), mit denen 

auf gerader, waagremter ,Fahrbahn bei 
Windstille eine' Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht _überschritten werden kann, 
und Motorkarrert; 

d) selbstfahrende Arbeitsmasminen (§ 9'3), 
mit denen auf gerader, waagrechter Fahr­
bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit 
von 30km/h nicht überschritten - werden 
kann, und 

er Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94). 
, . . .'. 

(2) Die wiederkehrende überprüfung ist drei 
Jahre; ,bei 'Kraftwagen und Anhängern zur ent­
geltlichen Personenbeförderung und zur Beför­
derung gefährlicher Güter (§ 92) ein Jahr nach 
der ersten Zulassung sowie einmal in jedem 
darauffolgenden Kalenderjahr vorzunehmen; 
bei Personenkraftwagen und Kombinationskraf.t­
wagen sowie bei Lastkraftwagen und Zugmaschi­
nen -der Klasse II mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg ist 
jedom die zweite wiederkehrende über­
prüfung erst zwei Jahre nam der ersten vor­
zunehmen. Wurde der Nachweis über den 
Zeitpunkt der ersten Zulassung nicht erbracht, 
so hat die Behörde den Zeitpunkt der ersten 
überprüfung festzusetzen. Wenn ein Fahrzeug 
länger als vier Monate abgemeldet war oder 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
hinterlegt waren, kann die Behörde auf Antrag 
einen späteren Zeitpunkt für die nächste über­
prüfung festsetzen. 

(3) Für die wiederkehrende überprüfung ist 
ein Kostenbeitrag zu leisten. Dieser ist vor der 
im § 57 Abs. 1 angeführten Prüfung zu erlegen 
und rückzuerstatten, wenn die Prüfung unter­
bleibt. Wurden bei der Oberprüfung Mängel 
festgestellt, so ist auch für mehrere neuerliche 
überprüfungen gemäß § 57 Abs. 7 nur ein 
weiterer Kostenbeitrag in derselben Höhe zu 
leisten. Der Kostenbeitrag ist von der Behörde 
einzuheben, die die wiederkehrende überprü-

fung durmführt, und fließt der Gebietskörper­
schaft zu, die den Aufwand dieser Behörde zu 
tragen hat. 

(4) Durch Verordnung sind unter Berücksim­
tigung der Art der Fahrzeuge, der Art der er­
forderlichen Prüfungen und Untersuchungen und 
der Angemessenheit im Hinblick auf die jeweils 
bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse die 
näheren Bestimmungen über das Ausmaß des im 
Abs. 3 angeführten Kostenbeitrages festzusetzen. 

§ 56. Besondere überprüfung 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, bei denen 
Bedenken bestehen, ob sie sich in verkehrs­
und -betriebssicherem Zustand befinden, oder 
mit denen mehr Lärm, Rauch oder übler Ge­
ruch verursamt wird, als bei ordnungsmäßigem 
Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeid­
bar ist, sind von der' Behörde noch vor Ablauf 
der in § 55 Abs. 2 festgesetzten Fristen zu über­
prüfen, ob sie den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen entsprechen. 

(2) Das Bundesministerium -für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann jederzeit Fahrzeuge 
einer bestimmten Art gemäß Abs. 1 überprüfen, 
wenn diese Fahrzeuge Fehler oder Mängel 
aufweisen, durch die die Verkehrs- oder Be­
triebssimerheit beeinträmtigt wird, oder wenn 
mit diesen Fahrzeugen mehr Lärm, Rauch oder 
übler Geruch verursamt werden kann, als bei 
ordnungsmäßigem Zustand und sachgemäßem 
Betrieb unvermeidbar ist. 

(3) Die besondere überprüfung von Fahr­
zeugen einer bestimmten Art kann auch durch 
Verordnung angeordnet werden; hiebei kann 
auch bestimmt werden, daß Fahrzeuge, bei denen 
die überprüfung ergeben hat, daß sie den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nungen entsprechen, als solche erkennbar sein 
müssen und in welcher Weise sie erkennbar ge- . 
macht sein müssen. 

(4) Wurden bei der besonderen überprüfung 
Mängel festgestellt, so ist ein Kostenbeitrag ge­
mäß § 55 Abs. 3 und 4 zu entrimten. 

§ 57. V e cf a h ren bei der 0 b e r p r ü­
fung 

(1) Bei der wiederkehrenden überprüfung 
(§ 55) und bei der besonderen überprüfung 
(§ 56) ist ein Gutachten darüber einzuholen, ob 
das Fahrzeug den Erfordernissen der Verkehrs­
und . Betriebssimerheit entspricht. Dieses Gut­
achten ist auf Grund einer Prüfung des Fahr-
zeuges abzugeben. . 
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(2) Das Gutachten (Abs. 1) ist bei ein~m gemäß 
§ 125 bestellten Sachverständigen, bei der Bun­
desprüfanstalt für Kraftfahrzeuge oder bei einem 
vom Bundesministerium. für Handel, Gewerbe 
und Industrie gemäß Abs. 4 zur Abgabe von 
solchen Gutachten ermächtigten Verein einzu­
holen. 

(3) Der Landeshauptmann hat dem im Abs. 2 
angeführten Sachverständigen die für die Prü­
fung des Fahrzeuges erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. Der Sachverständige 
hat sich dieser Einrichtungen, soweit dies erfor­
derlich ist, bei der Prüfung zu· bedienen. Hiebei 
hat die Gebietskörperschaft, die den Aufwand 
der das Gutachten einholenden Behörde . zu 
tragen hat, bei Sachverständigen, die dem Per­
sonalstand einer anderen Gebietskörperschaft an­
gehören, dieser für die Benützung der zur Ver­
fügung gestellten Einrichtungen eine Aufwands­
vergütung zu leisten. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann für bestimmte 
Gebiete Vereine, die hinreichend über hiezu 
geeignetes, die Voraussetzungen des § 125 
Abs. 2 Z. 2 erfüllendes Personal und die 
erforderlichen Einricht.ungen verfügen, zur 
Abgabe von Gutachten für die wiederkehrende 
überprüfung ermächtigen, wenn die Zur Ver­
fügung stehenden gemäß § 125 bestellten Sach­
verständigen, die erforderlichen, vom Landes­
hauptmann zur Verfügung gestellJ:en Einrich­
tungen und die Bundesprufanstait für Kraftfahr­
zeuge nicht ausre·ichen, um alle Gutachten gemäß 
Abs. 1 rechtzeitig zu erstatten. 

(5) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
zur überprüfung (Abs. 1) vorzuführen und den 
Typenschein oder den Bescheid über die Einzel­
genehmigung vorzulegen. Er hat dafür zu sorgen, 
daß das zur überprüfung vorgeführte Fahrzeug 
gereinigt ist. 

(6) Ergibt die überprüfung, daß das Fahrzeug 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen entspricht, so hat die Behörde dies 
auf dem Typenschein oder dem Bescheid über 
die Einzelgenehmigung und auf dem Zulassungs­
schein zu bestätigen. Diese Bestätigung unter­
liegt keiner Stempelgebühr. 

(7) Entspricht das Fahrzeug nicht den Vor­
schriften (Abs. 6), so hat die Behörde auszu­
sprechen, welche Mängel zu beheben sind und 
bei Fahrzeugen, die sich nicht in verkehrs- und 
betriebssicherem Zustand befinden, wann das 
Fahrzeug zur neuerlichen überprüfung vorzu­
führen ist. 

(8) Wird die Verkehrssicherheit durch die 
weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährdet, 
so sin.d bei Gefahr im Verzug, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 

Aufhebung der Zulassung, der Zulassungs schein 
und die Kennzeichentafeln unverzüglich ab~ 
zunehmen. 

§ 58. P r ü fun g a n 0 r tun d S tell e 

(1) Die Wirksamkeit der Teile und Aus­
rüstungsgegenstände eines Fahrzeuges, die bei 
seinem Betrieb betätigt werden und für die 
Verkehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung 
sind, und der Zustand seiner Reifen kann jeder­
zeit von der Behörde, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von 
den ihr zur Verfügung stehenden Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes an Ort und Stelle 
geprüft werden. Wird die Verkehrssicherheit 
durch die weitere Verwendung des ·Fahrzeuges 
gefährdet, so sind die. Bestimmungen des § 57 
Abs. 8 anzuwenden. 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich sich ein Fahrzeug befindet, oder 
die ihr zur Verfügung stehenden Organe des 
öffentlichen Sicherheits dienstes können jederzeit 
an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem Fahrzeug 
mehr Lärm, Rauch oder übler Geruch verursacht 
wird, als bei or,dnungsgemäßem Zustand und 
sachgemäßem Betrieb unvermeidbar. ist. 

(3) Kraftfahr:zeuglenker, die mit ihrem Fahr­
zeug mehr Lärm, Rauch oder üblen Geruch ver­
ursacht haben, als bei ordnungsgemäßem Zustand 
und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist, 
haben das Fahrzeug auf Verlangen der Organe 
des öffentlichen Sicherheits dienstes an einem ge­
eigneten, nicht mehr als 3 km von ihrem Weg 
zum Fahrtziel entfernten Ort zur Prüfung gemäß 
Abs. 2 vorzuführen. 

VI. ABSCHNITT 

Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge und 
Anhänger 

§ 59. Ver sich e run g s p fl ich t für 
Kraftfahrzeuge und Anhänger 
mit inländischem Kennzeichen 

(1) Eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung Zu den vorgeschriebenen Mindestversiche­
rungssummen und Versicherungsbedingungen 
muß bei einem für diesen Versicherungszweig in 
österreich zugelassenen Versicherer bestellen 

a) für Kraftfahrzeuge und Anhäriger, die 
zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 
bis 39), 

b) für Probefahrten (§ 45), 
c) für übersteIlungsfahrten (§ 46). 

(2) Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Län­
der, der Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden 
mit mehr als' 50.000 Einwohnern und der von 
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fähigkeit der Versicherungsnehmer jedoch nur 
zwecks Annäherung an die Mindestvetsichemmgs­
summen der Pflicht-Haftpflichtversicherung in 
den Nachbarländern höher aIs nach Abs. 3 fest­
gesetzt werden. 

diesen Gebietskörperschaften. unter ihrer Haf­
tung betriebenen Unternehmungen sind von der 
im Abs. 1 angeführten Versicherungspflicht aus­
genommen. Diese Fahrzeugbesitzer haben bei 
Schäden, für die ohne die eingeräumte Ausnahme 
eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu 
bestehen hätte, für Personen, die mit ihrem 
Willen beim Betriebe des Fahrzeuges tätig sind, § 
in gleicher Weise und in gleichem Umfang ein­
zutreten wie ein Haftpflichtversicherer bei Be­
stehen einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung. Diese Verpflichtung beschränkt sich auf den 
Betrag der festgesetzten Mindestversicherungs­
summen; sie entfällt, insoweit die befreiten Fahr­
zeugbesitzer eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherung abgeschlossen haben. 

60. Versicherungsbedingungen 
und Tarif 

(1) Die Kraftfahrzeug~Haftpflichtversicherung 
(§ 59 Abs. 1) muß nach allgemein verbindlichen 
Versicherungs bedingungen und einem festge­
setzten Tarif (Abs. 2) abgeschlossen sein. Auf 
Vereinbarungen, die von diesen Versicherungs­
bedingungen zum Nachteil geschädigter Dritter 
abweichen, kann sich der Versicherer nicht be­
rufen. (3) Die Versicherungssummen für die im Abs. 1 

angeführte. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
müssen gleich hoch sein wie 

1. hinsichtlich der Tötung oder Verletzung 
eines Menschen die im § 15 Abs. 1 Z. 2 des 
Eisenbahn- und Kraftfahrzeug-Haftpflichtgeset­
zes - EKHG. angeführten Haftungshöchst­
beträge; 

2. hinsichtlich der Tötung oder Verletzung 
mehrerer Menschen 

I) für Kraftfahrzeuge und Anhänger, ausge­
nommen Omnibusse, Omnibusanhänger 
und Lastkraftwagen, die zur Beförderung 
von mehr als acht Personen verwendet 
werden dürfen (§ 106 Abs. 5), die im § 15 
Abs. 3 Z. 1 des EKHG. angeführten Haf­
tungshöchstbeträge, 

1:» für Omnibusse und Lastkraftwagen, die 
zur BefÖrderung von mehr als acht Per­
sonen verwendet werden dürfen (§ 106 
Abs. 5), das Doppelte der in der Ht. a an­
geführten Beträge; wenn das Fahrzeug 
außer dem Lenkerplatz für mehr als 
19 Personen gemäß § 28 Abs. 3 Ht. c 
genehmigte Plätze aufweist, erhöhen sich 
diese BetJ;"äge für je angefangene fünf Plätze 
um die Hälfte der in der lit. a angeführten 
Beträge, , 

c) für Omnibusaahänger die in der Ht. a an­
geführten. Beträge; wenn der Omnibus­
anhänger für mehr als zehn Personen ge­
mäß § 28 Abs. 3 lit. c genehmigte Plätze 
aufweist, erhöhen sich diese Beträge für je 
an gefangene fünf Plätze um die Hälfte der 
:n der lit. ~a angeführten Beträge; 

3. hinsichtlich Schäden an Sachen der im § 16 
Abs.1 Z.2 des EKHG. angeführte Betrag, min­
destens jedoch ein Zehntel, für Kraftfahrzeuge 
und Anhänger zur Beförderung gefährlicher 
Güter (§ 92) ein Viertel der sich nach der 
Z. 2 ergebenden Kapitalsbeträge. 

(4) Die im Abs. 3 angeführten Versicherungs­
summen können durch Verordnung unter Be­
rücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-

(2) Die Versicherungsbedingungen und' der 
Tarif (Abs. 1) sind für die Zukunft unter Be­
dachtnahme auf die Betriebsgrundlagen und die 
durchschnittlichen, Betriebsergebnisse der Kraft­
fahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließli ch 
der betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Ver­
waltungskosten der Versicherer durch Verord­
nung festzusetzen. Bei der Gestaltung des 
Prämiensystems sind insbesondere auch die Inter­
essen der Versicherungsnehmer in volkswirt­
schaftlich angemessener Weise zu berücksichtigen. 
Die Festsetzung erfolgt nach Maßgabe der 
jeweils bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse 
im Hinblick auf die im § 59 Abs. 3 und 4 ange­
führten Versicherungssummen für die einzelnen 
Arten der Fahrzeuge und deren Verwendungs­
bestimmung, wobei folgendes zu gelten hat: 

1. Bei der Festsetzung der Versicherungsbedin­
gungen darf von den Bestimmungen des Ver­
sicherungsvertragsgesetzes 1958 nicht zum Nach­
teil der Versicherten und geschädigter Dritter 
abgewichen werden. 

2. Durch die Versicherung muß die gesetzliche 
Haftpflicht des Eigentümers, des Halters und der 
Personen, die mit Willen des Halters beim Be­
trieb des Fahrzeuges tätig sind oder mit Willen 
des Halters mit dem Fa.hrzeug befördert wer­
den, gedeckt sein. 

3. Aus der Versicherung können ausgeschlossen 
werden Ersatzansprüche 

a) von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, denen er' zur Zeit des Unfalles 
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist und 
U nterhal t gewährt, 

b) von gesetzlichen Vertretern des Versiche­
rungsnehmers und deren Angehörigen 
gemäß lit. a, 

c) des Eigentümers, des Versicherungsnehmers, 
des Halters oder, bei Vermietung des Fahr­
zeuges ohne Stellung eines Lenkers, des 
Mieters und der Personen, denen der 
Mieter das Fahrzeug überläßt, gegen mit­
versicherte Personen, 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)38 von 77

www.parlament.gv.at



576 der Beilagen 39 

d) wegen Beschädigung, Zerstörung oder Ab­
handenkommens von Sachen, die dem Ver­
sicherungsnehmer oder seinen Dienstneh­
mern· zur Beförderung übergeben oder zur 
Benützung überlassen worden sind oder die 
sich zu anderen Zwecken in ihrem Gewahr­
sam befunden haben, 

e) aus Schäden, die mit Aufruhr, inneren Un­
ruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von 
hoher . Hand und Erdbeben unmittelbar 
oder mitte1bar zusammenhängen. 

4. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die 
Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung 
zur Leistung bewirken, können bestimmt wer­
den 

a) die VerpflichtUIig, mit dem Fahrzeug nicht 
eine größere Anzahl von Personen zu be­
fördern als jene, für welche die tarif­
mäßige Prämienberechnung erfolgt ist 
(§. 6 Abs. 1 des Versicherungsvertrags­
gesetzes 1958); 

b) die im § 36 lit. c, § 64 Abs. 1 und § 106 
Abs. 3 erster Satz und Abs·. 4, ferner die 
im § 5 Abs. 1 der StVO, 1960 angeführten 
Verpflichtungen (§ 6 Ahs. 2 des Versiche-

. rungsvertra.gsgesetzes 1958); 

c) die im § 4 Abs. 1 und 2 der StVO. 1960 
angeführten Verpfli.chtungen (§ 6 Abs. 3 
des Versicherungsvertragsgesetzes 1958); 

d) die Verpflichtung des Versicherten, ohne 
Einwilligung des Versicherers den geschä­
digten Dritten nich,t zu befriedigen oder 
dessen Ersatzanspruch anzuerkennen (§ 6 
Abs. 3 des Versicherungsvertra.gsgesetzes 
1958); 

e) die Verpflichtung des Versichert,en, dem 
Versicherer, außer im Falle der Freiheit 
des Versicherers von. der Verpflichtung 
zur Leistung, die Führung eines Rechts­
streites über den Ersatzanspruch zu über­
lassen (§ 6 Abs. 3 des. Versicherungsver­
tragsgesetzes 1958). 

5. Die Versicherungsbedingungen können Ver­
einbarungen vorsehen nach welchen 

a) der Versicherer, außer im FaHe der Frei­
hert von der Verpflichtung zur Leistung, 
bevollmächtigt ist, ~lle ihm zur Befriedi­
gung oder zur Abwehr der Ersatzansprüche 
des ,geschädigten Dritten zweckmäßig er­
scheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherten im Rahmen der Versiche­
rungssumme und der übernommenen Ge­
fahr abzugeben; 

b) die Versicherungsansprüche vor ihrer end­
gültigen Feststellung ohne ausdrückliche 
Zustimmung ,des Versicherers weder abge­
treten noch verpfändet werden dürfen. 

(3 ) Werden Versicherungsbedingungenoder ein 
Tarif festgesetzt, so gelten sie auch für die im 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestehen­
den Versicherungsverträge. 

§ 61. übe r w ach u n g der Ver sie h e­
ru ng 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungs­
nehmer auf Verlangen binnen fünf Tagen nach der 
übernahme der Verpflichtungen aus einer vor­
geschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung (§§ 59 und 60) eine Bestätigung über die 
übernahme dieser Verpflichtungen, die Ver­
sicherungsbestätigung, kostenlos in zweifacher 
Ausfertigung auszust~l1en. 

(2) Die Behörde hat nach der Ausstellung des 
Zulassungsscheines das zugewiesene Kennzeichen 
in eine der Ausfertigungen der Versicherungs­
bestätigung {Abs. 1) einzutragen und diese dem 
Versicherer' zu übersenden. Sie hat den Ver­
sicherer von jeder Zuweisung eines anderen 
Kennzdchens für das versicherte Fahrzeug zu 
verständigen. Sie hat den Versicherer auch von 
der Abmeldung oder Aufhebung der Zulassung 
zu verständigen, sofern nicht eine Anzeige 
über das Nichtbestehen oder die Beendigung der 
vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherung erstattet worden ist (Abs. 4). 

(3) Ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, ~eil der Versicherungsnehmer 
die erste oder einmalige Prämie (§ 38 Abs. 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958) nicht recht­
zeitig gezahlt hat oder weil der Versicherungs­
nehmer nach Ablauf einer ihm gemäß § 39 Abs. 1 
des Versicherungsvertr~gsgesetzes 1958 bestimm­
ten Zahlungsfrist mit der Zahlung einer Folge­
prämie für die für das Fahrzeug vorgeschriebene 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung oder ge­
schuldeter Zinsen oder Kosten im Verzug ist, 
so hat er dies der Behörde, die' den Zulassungs­
schein für das Fahrzeug ausgestellt hat, unter An­
gabe des Kennzeichens anzuzeigen. Der Ver;.. 
sicherer hat gleichzeitig auch den Versicherungs­
nehmer von dieser Anzeige zu verständigen. Hat 
der Versicherungsnehmer die Zahlung nachgeholt, 
so hat der Versicherer die Behörde unverzüglich 
davon zu verständigen, daß die Verpflichtung zur 
Leistung wieder besteht. 

(4) Der Versicherer hat jeden Umstand, der das 
Nichtbestehen oder die Beendigung der für ein 
Fahrzeug vorgeschriebenen Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung zur Folge hat, der Behörde, 
die den Zulassungsschein für das Fahrzeug aus­
gestellt hat, unter Angabe des Kennzeichens in 
zweifacher Ausfertigung anzuzeigen;' das gleiche 
gilt, wenn die Versicherungssummen die vor­
geschriebenen Mindestsummen nicht erreichen. 
Die Anzeige ist jedoch nicht erforderlich, wenn_ 
die Behörde den Versicherer von der Abmeldung 
des Fahrzeuges oder von der Aufhebung der 
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Zulassung verständigt hat (Abs. 2). Die Ver­
ständigung des Versicherers durch die Behörde 
ersetzt die Anzeige des Versicherers hinsichtlidl 
ihrer Wirkung auf den Beginn der im § 158 c 
Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 
angeführten Frist von einem Monat. 

(5) Ist zu erwarten, daß der Versicherer' in 
Ansehung des Dritten von. der Verpflichtung zur 
Leistung frei wird (§ 158 c Abs. 2 des Ver­
siCherungsvertragsgesetzes 1958), so sind bei Ge­
fahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 lit. c über die Aufhebung der 
Zulassung, der Zulassungsschein und die Kenn­
zeichentafeln unverzüglich abzunehmen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 gelten 
für die Bewilligung zur Durchführung von Probe­
oder überstellungsfahrten (§§ 45 und 46) sinn-

. gemäß. . 

§ 62. H a f tun g für K r a f tf a h r z e u g e 
und Anhänger mit ausländischem 

Kennzeichen 
(1) Für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 

ausländischem Kennzeichen muß, wenn sie im 
Inland auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, die Haftung eines zum Be­
trieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in österreich zugelassenen Versicherers oder 
eines Verbandes solcher Versicherer im Umfang 
der §§ 59 und 60 vorliegen. Dies gilt für Mo­
torfahrräder auch dann, wenn sie im Heimat­
staat nicht als Kraftfahrzeuge gelten. oder keine 
Kennzeichen führen müssen. 

(2) Der Nachweis der im Abs. 1 angeführten 
Haftung ist beim Eintritt in das Bundesgebiet 
dem Zollamt und sonst im Bundesgebiet auf 
Verlangen den Organen des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes zu erbringen. Wird dieser Nachweis 
beim Zollamt nicht erbracht und keine Schaden­
behandlungsversicherung gemäß Abs. 3 ab­

(5) Für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen und. Schadenbehandhingsversifherungen 
(Abs. 3) können eigene Versich,erungsbedingungen 
und ein eigener Tarif durch Verordnung festge­
setzt werden, wenn sich die Versicherungen aus-. 
schließlich auf Fahrzeuge mit ausländischem Kenn­
zeichen erstrecken und wenn Besonderheiten im 
Ausländerverkehr es erfordern. 

(6) Für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen, die sich ausschließlich auf den Betrieb der im 
Abs. 1 angeführten Fahrzeuge erstrecken, können 
durch Verordnung, den Besonderheiten solcher 
Versicherungen entsprechend, auch andere als die 
auf Grund des § 59 Abs. 3 und 4 bestimmten 
Mindestversicherungssummen festgesetzt werden. 

(7) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann Fahrzeuge mit aus­
ländischem Kennzeichen, die einem ausländischen 
Staat oder bei Bundesstaaten einem seiner Länder 
gehören, von der im Abs. 1 angeführten Ver­
pflichtung befreien, wenn die Befriedigung von 
Ansprüchen geschädigter Dritter auf andere 
Weise gewährleistet ist. 

(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
sind bei Gegenseitigkeit von der im Abs. 1 ange­
führten Verpflichtung hefreit, wenn sie einem 
ausländischen Staat, bei Bundesstaaten auc.~einem 
seiner Lä~der, gehören und hierüber ,eine Beschei­
nigung der Regierung ihres Staates, bei Ländern 
von Bundesstaaten der Bundesregierung, mit­
geführt wird, in der auch die Stelle angegeben 
ist, der es obliegt, nach dem Redlt des durch­
fahrenen Staates· Schadenersatz zu leisten, und 
gegen welche vor den nach diesem Recht zustän­
digen Gerichten' Klage erhoben werden kann. 
Diese Bescheinigung ist beim Eintritt in das Bun:' 
desgebiet dem Zollamt und sonst im Bundes­
gebiet den Organen des öffentlichen Sicherheits­
dienstes auf Verlangen zur überprüfung aus­
zuhändigen. 

geschlossen, so hat dieses die Einbringung des § 63. Ans p r ü c h e g e s c h ä d i g t erD r i t-
Fahrzeuges in das Bundesgebiet zu verhindern, te r ge gen den V e r.s ich e r e r 

(3) Die Haftung für die im Abs. 1 angeführten (1) Der geschädigte Dritte kann den ihm gegen 
Fahrzeuge kann auch durch eine Versicherung einen durch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
gewährleistet werden, die. keine Kraftfahrzeug- sicherung oder eine Schadenbehandlungsversiche­
Haftpflichtversicherung ist (Schadenbehandlungs- rung Versicherten zustehenden Schadenersatz­
versicherung). Beiträge für diese Versicherungen anspruch im Rahmen des betreffenden Versiche­
sind beim Zollamt zu leisten. Dieses hat die Bei- rungsvertrages auch geg~n den Versicherer 
träge in Empfang zu nehmen und den Versiche- geltend machen. Der Versicherer und der ersatz­
rungsschein auszufolgen. Der Versidlerungsschein pflichtige Versicherte haften als Gesamtsdmldner. 

>gilt als Quittung für die Leistung des Beitrages, (2) Der Schadenersatz anspruch des geschädigten 
(4) Das Bundesministerium für Finanzen ist Dritten gegen den Versicherer unterliegt der 

ermächtigt, für den Betrieb der Sdudenbehand- gleichen Verjährung wie der Schadenersatz­
lurigsversicherung (Abs.3) die Ausfallshaftung anspruch gegen den ersatzpflichtigen Versicherten; 
des Bundes für höchstens 90 v. H. des Verlustes die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, mit 
unter der Voraussetzung zu übernehmen, daß dem die Verjährung des Schadenersatzanspruches 
der Bund mit mindestens 60 v. H.· an einem, I gegen den ersatzpflichtigen Versicherten beginnt, 
Gewinnbeteiligt wird. Verlust und,Gewinn sind 1 sie endet jedoch spätestens in zehn Jahren vom 
auf Grund der Geschäftspläne zu ermitteln. I Schadenereignis an. Ist der Schadenersatzanspruch 
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des geschädigten Dritten beim Versicherer an­
gemeldet 'worden, so ist die Verjährung bis zur 
Zustellung einer schriftlichen Erklärung des Ver­
sicherers, daß er den Schadenersatz anspruch ab­
lehnt, gehemmt. Wiederholte Anmeldungen des­
selben Schadenersatzanspruches hemniendie Ver­
jährung nicht erneut. Die Hemmung oder die 
Unterbrechung der Verjährung des Schaden­
ersatzanspruches gegen den ersatzpflichtigen Ver­
sicherten bewirkt auch die Hemmung oder die 
Unterbrechung der noch laufenden Verjährung 
des Schadenersatzansprudies gegen den Versiche­
rer und umgekehrt. 

(3) Soweit durch rechtskräftiges Urteil ein 
Schadenersatzanspnich des geschädigten Dritten 
aberkannt wird, wirkt das Urteil, wenn es zwi­
schen dem geschädigten Dritten und dem Ver~ 
sicherer ergeht, auch zugunsten des Versicherten, 
wenn es zwischen dem geschädigten Dritten und 
dem Versicherten ergeht, auch zugunsten des 
Versicherers. 

(4) Der geschädigte Dritte, der seinen Schaderi.­
ersatzanspruch gegen den ersatzpflichtigen Ver­
sicherten oder gegen den Versicherer geltend 
machen will, hat diesem das Schadensereignis 
binnen vier Wochen von dem Zeitpunkt an 
schriftlich anzuzeigen, zu dem er von der Person 
des Versicherers Kenntnis erhalten hat oder er­
halten hätte müssen; außerdem hat er, wenn er 
seinen -Schadenersatzanspruch gegen den ersatz­
pflichtigen Versicherten gerichtlich geltend macht, 
dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich an­
zuzeigen. Der Versicherer kann vom geschädigten 
Dritten Auskunft verlangen, soweit sie zur Fest­
stellung des Schadensereignisses und der HQhe 
des Schadens erforderlich und dem geschädigten 
Dritten zumutbar ist. Zur Vorlegung von Bele­
gen ist der geschädigte Dritte nur insoweit ver­
pflichtet, als ihm die Beschaffung zugemutet wer­
den kann. Verletzt der geschädigte Dritte die 
vorstehend genannten Pflichten, so beschränkt 
sich die Haftung des Versicherers auf den Betrag, 
den er auch bei gehöriger Erfüllung der Pflichten 
zu leisten gehabt hätte. Diese Rechtsfolge tritt 
bezüglich der Pflicht zur Auskunft und zur Vor­
legung von Belegen nur ein, wenn der Versiche­
rer den geschädigten Dritten vorher ausdrücklich 
und schriftlich auf die Folgen der Verletzung 
hingewiesen hat. 

(5) Im übrigen bleiben für die Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung und die Schadenbehand­
lungsversicherung die § 158 c Abs. 1 bis 4, 
§ 158 e Abs. 2 und § 158 f bis § 158 h des Ver­
sicherungsvertragsgesetzes 1958 unberührt, die 
§ 158 c Abs. 5, § 158 d und § 158 e Abs. 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958 sind nicht an­
zuwenden. Der Versicherer kann jedoch die ge­
mäß § 158 f des Versicherungsvertragsgesetzes 
1958 auf ihn übergegangene Forderung des 
Dritten nur gegen einen Versidler'ten geltend 

machen, der durch sein Verhalten die Freiheit 
des Versicherers von der Verpflichtung ZI\l.1" Lei­
stung herbeigefÜ'hrt oder an der Herbeiführung 
mitgewirkt hat. 

VII. ABSCHNITT 

Erteilung und Entziehung der Berechtigung zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen 

§ 64. A llg e m ein e s 
(1) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr ist nur auf 
Grund einer von der Behörde erteilten Lenker­
berechtigung für die Gruppe (§ 65 Ahl>. 1) zu­
lässig, in die das Kraftfahrzeug fällt; das Lenken 
eines Motorfahrrades -ist nur zulässig, wenn der 
Lenker das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die Be­
stimmungen des §, 77 über die Heereslenker­
berechtigung sowie des Abs. 5 und des § 84 über 
ausländische Lenkerberechtigungen bleiben unbe­
rührt. 

(2) Die Lenkerberechtigung darf nur Personen 
erteilt werden, die im Sinne des § 66 verkehr~­
zuverlässig, zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
der entsprechenden Gr}lppe geistig und körper­
lich geeignet und fachlich befähigt sind und die, 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 3 und '4, 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(3) Eine Lenkerberechtigung für die Gruppen D 
und H darf nur Personen erteilt werden, die das 
24. Lebensjahr vollendet haben. Berufskraft­
fahrern, die das 22. Lebensjahr vollendet haben, 
darf jedoch auch eine Lenketberechtigung für die 
Gruppe D, bis zur Vollendung des 24. Lebens­
jahres beschränkt auf den Ortslinienverkehr (§ 6 
Abs. 5 des Beförderungssteuergesetzes 1953, BGBL 
Nr. 22) oder beschränkt auf Fahrzeuge, die 
ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung 
für Feuerwehren bestimmt sind, erteilt werden, 
wenn sie im Sinne des § 120 Abs. 4 als Omnibus­
lenker für den Stadtverkehr ausgebildet sind 
oder dem Fahr- und Maschinendienst von Feuer­
wehren angehören. 

(4) Eine Lenkerberechtigung für die Gruppe F, 
beschränkt auf Fahrzeuge, die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind, darf bei 
dringender wirtschaftlicher Notwendigkeit auch 
Personen erteilt werden, die das 16. Lebens­
jahr vollendet haben, wenn sie die zum Lenken 
solcher Fahrzeuge erforderliche geistige und 
körperliche Reife besitzen und die nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit nötigen - Auflagen oder zeitlichen, 
örtlichen oder sachlichen Beschränkungen der 
Gültigkeit vorgeschrieben werden. 

(5) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 
Grund einer im· Ausland erteilten Lenkerberech­
tigung ist, unbeschadet der Bestimmungen des 
VIII. Abschnittes, zulässig, wenn ihr Besitzer in 
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österreich keinen ordentlichen Wohnsitz hat 
oder seit der Begründung seines ordentlichen 
Wohnsitzes in österreich nicht mehr als ein Jahr 
verstrichen ist. 

(6) Besitzern einer im Ausland erteilten Lenker­
berechtigung, die seit länger als sechs Monaten 
ihren ordentlichen Wohnsitz in österreich haben 
und glaubhaft machen, daß sie auf Grund dieser 
Lenkel'berechtigung seit mindestens einem Jahr 
Kraftfahrzeuge der Gruppe gelenkt ha;ben, für 
die die Lenkerberechtigung ,erteilt wurde, ist 
bei materieller Gegenseitigkeit· auf Antrag 
eine Lenkerberechtigung mit dem gleichen 
Berechtigungsumfang zu erteilen, wenn bei ihnen 
keine Bedenken hinsichtlich der Verkehrszuver­
lässigkeit (§ 66), der geistigen und körperlichen 
Eignung und der fachlichen Befähigung beste­
hen. 

(7) Besitzern einer Heereslenkerberechtigung 
(§ 77) ist unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3 auf Antrag eine Lenkerberechtigung mit 
dem gleichen Berecntigungsumfang zu erteilen. 
Dies gilt jedoch nidJ.t für Anträge, die nach Ab­
lauf eines Jahres, gerechnet vom Tage des Aus­
scheidens aus dem Bundesheer oder der Heeres­
verwaltung gestellt. werden. 

§ 65. Um fan g der L e n k erb e r e c h t i­
gung 

(1) Die Lenkerberechtigung darf nur für fol­
gende Gruppen von Kraftfahrzeugen erteilt 
werden: 

1. Mit Gültigkeit für den Verkehr in österreich 
und für den internationalen Verkehr in den 
Staaten, die dem Genfer Abkommen über den 
Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, beigetreten 
sind, und in anderen Staaten, soweit die Lenker­
berechtigung dort anerkannt wird: 

Gruppe A:' Motorräder, Motorräder mit Bei­
wagen, Invalidenkraftfahrzeuge und Kraft­
fahrzeuge mit drei Rädern und einem Eigen­
gewicht von nicht mehr als 400 kg, auch wenn 
mit ihnen ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) 
gezogen wird; 

Gruppe B: Kraftwagen zur Personenbeförderung 
mit nicht mehr als acht Plätzen außer dem 
Lenkerplatz oder Kraftwagen zur Güter­
beförderung mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
auch wenn mit ihnen ein leichter Anhänger 
(§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe C: Kraftwagen zur Güteribeförderung 
mit einem höchsten zulässigen Ges,amtgewicht 
von mehr als 3500 kg, auch wenn mit ihnen 
ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe D: Kraftwagen zur Personenbeförderung 
mit mehr als acht Plätzen außer dem Lenker­
platz, auch wenn mit ihnen ein leichter An­
hänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe E: Kraftwagen, mit denen andere als 
leichte Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen werden, 
sofern der Lenker zum Lenken dieser' Kraft­
wagen berechtigt ist. 

2. Mit Gültigkeit für den Verkehr in öster­
reich und in anderen Sta,aten, soweit die Lenker­
berechtigung dort anerkannt wird: 

Gruppe F: Zugmaschinen der Klassen I und II 
(§ 90 Abs. 2) und Motorkarren, auch wenn 
mit ihnen Anhänger gezogen werden, und 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, mit denen 
auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Wind­
stille eine Geschwindigkeit von 30 km/h nicht 
überschritten werden kann oder die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und· forst­
wirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind; 

Gruppe G: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und 
Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Z. 21 und 23), auch 
wenn mit ihnen ein leichter Anhänger '(§ 2 
Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe H: Kraftwagen zur Beförderung gefähr­
licher Güter (§ 92), auch wenn mit ihnen ein 
leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird. 

(2) Die Lenkerberechtigung ist, soweit dies auf 
Grund der Erhebungen (§ 66), auf Grund des 
ärztlich.en Gutachtens (§ 69 Abs. 1 lit.1b) oder 
wegen der Art der Lenkerberechtigung nach den 
Erfordernissen der Verkehrssicherheit nötig ist, 
unter den entsprechenden Auflagen oder zeit­
lichen, örtlichen oder sachlichen Beschränkungen 
der Gültigkeit zu erteilen. 

(3) Personen, die nach dem ärztlichen Gut­
achten, "beschränkt geeignet" sind, darf nur eine 
eingeschränkte Lenkerberechtigung erteilt wer­
den, die aussdJ.ließlich zum Lenken eines bestimm­
ten, im ärztlichen Gutachten bezeichneten Inva­
liden- oder Ausg1eichkraftfahrzeuges berechtigt 
(§ 71 Abs. 2). 

(4) Die Lenkerberechtigung für die Gruppen 
D und H umfaßt auch die für die Gruppen B, 
C, Fund G; die Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C umfaßt auch die für die Gruppen B, 
F und,G. 

(5) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe B 
berechtigt auch zum Lenken von seLbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg und 
von ausschließlich auf Rädern laufenden Sonder­
kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg. Die' 
Lenkerberechtigung für die Gruppe F berechtigt 
auch zum Lenken von Einachszugmaschinen, 
die mit einem anderen Fahrzeug oder Ge­
rät so verbunden sind, daß sie mit diesem 
ein einziges Kraftfahrzeug bilden, wenn die­
ses naCh seinem Eigengewicht und der höch­
sten mit ihm auf gerader, waagrechter Fahr-
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bahn bei Windstille erreidlbaren Gesdlwin­
digkeit einer Zugmasdline der Klasse I oder 
II (§ 90 Abs. 2) entspridlt. Das Ziehen von 
anderen als leidlten Anhängern mit Kraftfahr­
zeugen der Gruppe G mit einem hödlsten zu­
lässigen Gesamtgewidlt von nicht mehr als 
3500 kg ist nur auf Grund einer Lenkerberedl­
tigung für die Gruppen G. Bund E zulässig. 
Das Ziehen von anderen als leidlten Anhängern 
mit Kraftfahrzeugen der Gruppe G mit einem 
hödlsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3500 kg ist nur auf Grund einer Lenkerberedl­
tigung für die Gruppen C und E zulässig. Das 
Lenken eines Sattelkraftfahrzeuges mit einem 
Sattelanhänger. dessen hödlstes zulässiges Ge­
samtgewicht 750 kg überschreitet, ist entspre­
dlend dem höchsten zulässigen Gesamtgewidlt des 
Zugfahrzeuges oder der Bestimmung des Fahr­
zeuges zur Beförderung gefährlidler Güter (§ 92) 
nur auf Grund einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppen Bund E, C und E, D und E oder H 
und E zulässig. Das Ziehen von bela«;lenen An­
hängern, die zur Beförderung· gefährlicher Güter 
bestimmt sind, mit Kraftfahrzeugen, die nicht 
in die Gruppe H fallen, ist nur auf Grund einer 
Lenkerberechtigung für die GruppenH und E 
zulässig. 

(6) Das Lenken unbesetzter Kraftfahrzeuge der 
GruppeD ist audl auf Grund einer Lenkerberedl­
tigung für die Gruppe C zulässig; dies gilt auch 
dann, wenn abgesehen vom Lenker nidlt mehr 
als adlt Personen befördert werden, die mit der 
Betreuung des Fahrzeuges im Rahmen ihres Be­
triebes oder mit der Erfüllung behördlicher Auf­
gaben befaßt sind. Das Lenken von unbeladenen 
Kraftfahrzeugen der Gnippe H ist entspredlend 
dem höchsten zulässigen Gesamtgewicht des Fahr­
zeuges auf Grund einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppe B oder C zulässig. 

§ 66. Ver k ehr s z u v e rl ä s s i g k e i t 

(1) Alsverkehrszuverlässig gilt eine Person, 
wenn nidlt auf Grund erwiesener bestimmter Tat­
sadlen (Abs. 2) und ihrer Wertung (Abs. 3) an­
genommen werden muß, daß sie auf Grund 
ihrer Sinnesart beim Lenken von Kraftfahrzeugen 
der in Betracht kommenden Gruppe 

a) die Verkehrssidlerheit insbesondere durch 
rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr 
oder durch Trunkenheit gefährden wird, 
oder 

b) sidl wegen dererleidlternden Umstände, 
die beim Lenken von Kraftfahrzeugen ge­
geben sind, sonstiger schwerer strafbarer 
Handlungen sdluldig machen wird. 

(2) Als bestimmte Tatsache im Sinne des Abs. 1 
hat insbesondere zu gelten, wenn jemand 

a) häufig in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand eine straf-

bare Handlung begangen hat (§ 523 des 
StG. und Art. VIIlAbs. 1 lit. e des EGVG. 
1950), 

b) das Verbredlen der Notzudlt oder der 
Schändung begangen hat, 

e) das Verbredlen des Mordes, des Tot­
schlages oder der sdlweren körperlichen 
Beschädigung begangen hat, 

d) das Verbrechen des Raubes begangen hat, 
e) wiederholt in einem durdl Alkohol im 

Sinne des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der StVO. 
1960 beeinträdltigten Zustand ein Kraft­
fahrzeug gelenkt oder in Betrieb genommen 
hat oder in einem durch Alkohol im Sinne 
des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der StVO. 1960 
beeinträchtigten Zustand ein Kraftfahrzeug 
gelenkt oder in Betrieb genommen und 
dabei einen Verkehrsunfall verschuldet hat, 

f) als Lenker eines Kraftfahrzeuges unter be­
sonders gefährlichen Verhältnissen oder mit 
besonderer Rücksichtslosigkeit gegenüber 
anderen Straßenbenützern gegen die für das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden 
Verkehrsvorsdlriften verstoßen hat, 

g) es unterlassen hat, nadl einem durdl das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges selbst ver­
ursachten Verkehrsunfall, bei dem eine Per­
son schwer verletzt wurde, sofort anzuhal­
ten oder erforderliche Hilfe zu leisten oder 
herbeizuholen, oder 

h) bei der Erteilung seiner Lenkerberechtigung 
vorgeschriebene Auflagen nidlt eingehalten 
und dadurch wiederholt die Verkehrssidler­
heit gefährdet hat. 

(3) Für die Wertung der im Abs. 1 ange­
führten Tatsadlen sind bei strafbaren Handlun­
gen ihre Verwerflidlkeit, die Gefährlidlkeit der 
Verhältnisse, unter denen sie begangen wurden, 
die seither verstrichene Zeit und das Verhalten 
während dieser Zeit maßgebend; hiebei gelten 
jedoch strafbare Handlungen, bei denen die Strafe 
getilgt ist, als nicht begangen. 

§ 67. Ve rf a h ren bei der Er t eil u n g 
der Lenkerber.eehtigung 

(1) Die Lenkerberechtigung ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn das in den Abs. 2 bis 7 und in 
den §§ 68 bis 70 angeführte Verfahren ergibt, 
daß die Voraussetzungen für die Erteilung vor­
liegen. Auf Antrag hat die Behörde, in deren ört­
lidlem Wirkungsbereidl der Antragsteller seinen 
ordentlidlen Wohnsitz hat, die Durch- oder 
Weiterführung des Verfahrens auf die Behörde 
zu übertragen, in deren ördidlem Wirkungsbereidl 
der Ort der Besdläftigung des Antragstellers liegt, 
wenn dadurdl eine wesentliche Vereinfadlung des 
Verfahrens oder eine erheblidle Erleichterung 
für den Antragsteller erzielt wird. Ist seit der 
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Einbringung des Antrages auf Erteilung der an­
gestrebten Lenkerberechtigung mehr als ein Jahr 
verstrichen, so hat die Behörde neuerlich zu 
prüfen, ob der Antragsteller verkehrszuverlässig 
ist. 

(2) Vor der Erteilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 3, ein .ärztliches Gutachten darüber ein­
zuholen, ob der Antragsteller zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen geistig und körperlich geeignet 
ist. Das ärztliche Gutachten darf im Zeitpunkt 
der Entscheidung nicht älter als ein Jahr sein. 
Wenn das ärztliche Gutachten eine Begutachtung 
technischer Fragen voraussetzt, insbesondere hin­
sichtlich der Feststellung, ob der Bau und die 
Ausrüstung eines bestimmten Fahrzeuges die in 
einem auf "beschränkt geeignet" lautenden Gut­
achten anzuführenden körperlichen Mängel aus­
gleicht, ist ein Gutachten eines technischen, ge­
mäß § 126 bestellten Sachverständigen hierüber 
einzuholen.· Wenn das ärztliche Gutachten eine 
Beobachtung des Antragstellers beim Handhaben 
von Betätigungsvorichtungen des Kraftfahrzeuges 
erfordert, ist die Durchführung einer Beobach­
tungsfahrt (§ 69 Abs. 2) anzuordnen. Der An­
tragsteller hat die zur Erstattung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen besonderen Befunde 
oder ein insbesondere im Hinblick auf sein Le­
bensalter oder sein bisheriges Verhalten im 
Straßenverkehr erforderliches Gutachten einer 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle zu 
erbringen. 

(3) Vor der Eneilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde ein Gutachten je eines vom Lan­
deshauptmann bestimmtem rechtskundigen und 
technischen gemäß' § 126 bestellten Sachverstän­
digen darüber einzuholen, ob der Antragsteller 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen der in Betracht 
kommenden Gruppe fachlich befähigt ist; dieses 
Gutachten ist von beiden Sachverständigen auf 
Grund der Lenkerprüfung (§ 70) zu efstatten. Es 
hat nur auszusprechen, ob der Begutachtete 
zum Lenken von Fahrzeugen der in Betracht 
kommenden Gruppe fachlich befähigt ist oder 
nicht; wurde die Lenkerprüfung nicht bestanden, 
so ist auch anzugeben, wann sie frühestens wieder­
holt werden kann. Das Gutachten ist von beiden 
Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und 
darf nur "fachlich befähigt" lauten, wenn beide 
Sachverständigen dieser Ansicht sind. Die Lenker­
prüfung darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen 
wiederholt werden; wurde die Prüfung ein 
zweites Mal nicht bestanden, so sind für weitere 
Wiederholungen jeweils entsprechend längere 
Fristen festzusetzen. Wurde die Wiederholung 
beantragt, so ist die Prüfung innerhalb von drei 
Monaten abzunehmen. 

(4) Personen, denen eine Lenkerberechtigung 
gemäß § 73 Abs. 1 entzogen wurde, darf vor Ab­
lauf der bei der Entziehung festgesetzten Zeit 

keine Lenkerberechtigung eneilt werden. Bei der 
Erteilung einer Lenkerberechtigung an einen An­
tragsteller, dem eine Lenkerberechtigung entzogen 
wurde, kann die Behörde, sofern das letzte ärzt­
liche Gutachten im Zeitpunkt der Entscheidung 
nicht älter ist als ein Jahr und nicht die Ertei­
lung einer Lenkerberechtigung für die Grup­
pen D und H beantragt wurde, von der Ein­
holungeines ärztlichen Gutachtens oder eines 
Gutachtens über die fachliche Befähigung (Abs. 3) 
absehen, wenn im Hinblick' auf den Grund 
der Entziehung und vom Standpunkt der Ver­
kehrssicherheit aus keine Bedenken bestehen. 

(5) Bei einem Antrag auf gleichzeitige Erteilung 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe A und 
für weitere Gruppen hat die Behörde ein Gut­
achten über die fachliche Befähigung (Abs. 3) 
für diese Gruppen, für die Gruppe A jedoch nur 
ein Ergänzungsgutachten hiezu einzuholen. 

(6) Vor der Ausdehnung einer Lenkerberech­
tigung auf weitere der im § 65 Abs. 1 ange­
führten Gruppen hat die Behörde über die 
fachliche Befähigung nur ein Ergänzungsgut­
achten einzuholen. Ein neuerliches ärztliches 
Gutachten ist nur einzuholen, wenn das letzte 
ärztliche Gutachten im Zeitpunkt der Entschei­
dung älter als ein Jahr ist oder die Erweite­
rung einer Lenkerberechtigung auf die Grup­
pen D, E und H beantragt wurde. 

(7) Die zur Erteilung einer Lenkerberech­
tigung gemäß § 64 Abs. 7 und Ausstellung eines 
Führerscheines erforderlichen Schriften sind von 
Stempelgebühren befreit, wenn dem Antrag­
steller eine Heereslenkerberechtigung für die in 
Betrad1t kommende Gruppe erteilt wurde. 

(8) Ein Antrag auf Erteilung einer Lenker­
berechtigung darf nur gestellt werden, wenn der 
Antragsteller nicht bereits eine Lenkerberechti­
gung für die beantragte Gruppe besitzt. 

§ 68. E r t eil u n g der L e n k erb e r e c h­
t i gun g für die G r u p p enD, E u n cl H 

(1) Die Lenkerberechtigurig für die Grup­
pen D und H darf nur für fünf Jahre und nur 
Personen erteilt werden, die glaubhaft machen, 
daß sie mindestens zwei Jahre Kraftfahrzeuge der 
Gruppe C oder mindestens ein Jahr Kraftfahr­
zeuge der Gruppe B und mindestens ein weiteres 
Jahr Kraftfahrzeuge der Gruppe C gelenkt 
haben und für die Leistung Erster Hilfe -ent­
sprechend ausgebildet sind. Die Lenkerberechti­
gung für die Gruppe D darf jedoch, sofern sie 
für zwei Jahre, gerechnet von der Erteilung, auf 
den Ortslinienverkehr (§ 64 Abs. 3) oder 
auf Fahrzeuge, die ausschließlich oder vorwie­
gend zur Verwendung für Feuerwehren bestimmt 
sind, eingeschränkt wird, auch Personen erteilt 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)44 von 77

www.parlament.gv.at



576 der Beilagen 45 

werden, die eine Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C besitzen, im Sinne der Bestimmungen 
des' § 120 Ab$. 4 als Omnibuslenker für den 
Stadtverkehr ausgebildet sind oder dem Fahr­
und Maschinendienst von Feuerwehren angehören 
und glaubhaft machen, ·daß sie drei Jahre Kraft­
fahrzeuge der Gruppe B gelenkt haben. 

(2) Die Gültigkeit einer Lenkerberechtigung 
für die Gruppen D und H darf nur verlängert 
werden, wenn durch ein ärztliches Gutachten 
festgestellt wurde, daß die gei~tige und körper­
liche Eignung ihres Besitzers noch gegeben ist. 
Die zur Erlangung dieser Verlängerung und 
dieses ärztlichen Gutachtens erforderlichen Schrif­
ten sind von Stempelgebühren befreit. Bei der 
Wiedererteilung einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppen D und H innerhalb von sechs Mo­
naten nach Ablauf der Gültigkeit der bisherigen 
kann von der Einholung eines Guuchtens über 
die fachliche Befähigung (§ 67 Abs. 3) abgesehen 
werden, wenn bei der Behörde keine Bedenken 
darüber bestehen, ob der Antragsteller noch die 
erforderliche fachliche Befähigung besitzt. 

(3) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe E 
darf nur Personen' erteilt werden, die glaubhaft 
gemacht haben, daß sie mindestens ein Jahr Kraft­
fahrzeuge der-Gruppe B oder C gelenkt haben. 

§ 69. 1\ r z tl ich e s Gut ach ,t e n 

(1) Das ärztliche Gutachten hat zu lauten: 
"geeignet", "bedingt geeignet", "beschränkt ge­
eignet" oder "nicht geeignet". Ist der zu Begut­
achtende nach dem ärztlichen Befund 

a) geistig und körperlich zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen ,einer od(!r mehrerer 
Gruppen ohne Einschränkung geeignet, so 
hat das Gutachten "geeignet" für diese 
Gruppen zu lauten; 

b) zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Gruppen nur unter der 
Voraussetzung geeignet, daß er Körper­
ersatzstücke oder Behdfe (Brillen, Sitz­
polSter und dergleichen) oder daß er nur 
Fahrzeuge mit bestimmten Merkmalen ver­
wendet; so hat das Gutach·ten "bedingt 
geeignet" für die entsprechenden Gruppen 
zu lauten und Auflagen oder zeitliche, 
örtliche oder sachliche Beschränkungen 
der Gültigkeit anzuführen,' unter denen 
eine Lenkerberechtigung ohne Gefähr­
dung der Verkehrssicherheit erteilt wer­
den kann; das gleiche gilt auch für Per­
sonen, deren Eignung nur für eine be­
stimmte Zeit angenommen werden kann 
und bei denen Nachuntersuchungen er­
forderlich sind; 

c) zum Lenken nur eines bestimmten Fahr­
zeuges nach § 2Z. 18 oder 24 geeignet, so 

hat das Gutachten "beschränkt geeignet" 
zu lau~en und anzugeben, durch welche 
körperlichen Mängel die Eignung be­
schränkt ist, und das Kennzeichen und die 
Fahrgestellnummer des Fahrzeuges anzu­
führen, bei dem diese Mängel ausgeglichen 
werden können; 

cl) zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Gruppen nicht geeignet, so 
hat das Gutachten "nicht geeignet" für die 
entsprechenden Gruppen zu lauten. 

(2) Die im § 67 angeführte Beobach­
tungsfahrt darf nur auf einem Schulfahrzeug 
(§ 112 Abs. 3) der in Betracht kommenden 
Gruppe von Kraf,tfahrzeugen (§ 65 Abs. 1) vor­
genommen werden; ist jedoch angesichts beson­
derer Umstände eine Gefährdung der Verkehrs­
und Betriebssicherheit nicht zu befürchen, so kann 
die Beobachtungsfahrt, insbesondere bei Besitzern 
einer Lenkerberechtigung, auch auf einem anderen 
geeigneten Kraftfahrzeug der in Betracht kom­
menden Gruppe vorgenommen werden. Während 
der' Beobachtungsfahrt muß, wenn möglich, neben 
dem zu beobach,tenden Lenker ein technischer 
gemäß' § 126 bestellter Sachverständiger, ein 
Inhaber eines Fahrlehrerausweises gemäß § 114 
Abs. 1, ein im § 120 Abs. 1 ange­
führter Ausbildner oder ein Besitzer einer 
im § 122 Abs. 1 angeführten Bewilligung zur 
Durchführung von übungsfahrten sitzen. Der 
neben dem Lenker Sitzende hat durch entspre­
chendes Eingreifen in dessen Fahrweise Unfälbn, 
soweit es ihm möglich ist, vorzubeugen. Ist die 
Beobachtungsfahrt auch zur Beurteilung techni­
scher Fragen erforderlich, so hat der im § 67 
Abs. 2 angeführte technische Sachverständige dar­
an teilzunehmen. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
,fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der medizinischen 
Wissenschaft und der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die ärztliche Unter­
suchung und die Erstellung des ärztlichen Gut­
achtens (Abs. 1) festgesetzt werden; hiebei i~t 
auch festzusetzen, daß Personen, bei denen be­
stimmte Leiden oder Gebrechen vorliegen, als 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen nicht geeignet 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen im 
Sinne des Abs. 1 lit. b als geeignet zu 'gelten ' 
haben. 

§ 70. L e n k e r p r ü fun g 

(1) Die Lenkerprufung hat aus einer theore­
tischen und einer praktischen Prüfung zu be­
stehen. Sie kann für ein Ergänzungsgutachten 
(§ 67 Abs. 5 und 6) oder ein im Zuge eines Ent­
ziehungsverfahrens eingeholtes Gutachten (§ 75 
Abs. 2) entsprechend abgekürzt werden. 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 45 von 77

www.parlament.gv.at



46 576 der Beilagen 

(2) Die theoretische Prüfung ist mündlich und, 
sofern nicht eine Beeinträchtigung des Prüfungs­
vorganges zu erwarten ist, auf Antrag des Prü­
fungswerbers in Gegenwart' der von. ihm ange­
führten Personen abzunehmen. Personen, die 
den Prüfungsvorgang beeinträc4tigen, sind aus 
dem Raum, in dem die Prüfung abgenommen 
wird, zu entfernen. Die Prüfung ist unter Be­
dachtnahme auf die angestrebte Gruppe (§ 65 
Abs. 1) abzunehmen und' hat sich zu erstretken 

a) auf die Kenntnis der für das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrs­
vorschriften und 

b) auf die für das sichere Lenken von Kraft­
fahrzeugen und das richtige Verhalten bei 
den im Straßenverkehr zu erwartenden 
besonderen Umständen und Gefahren not­
wendigen Kenntnisse, zum Beispiel im 
Hinblitk auf die Fahrbahnbeschaffenheit, 
die Sichtverhältnisse und auf die Beein­
trächtigung anderer Straßenbenützer; bei 
Bewerbern um eine Lenkerberechtigung für 
die Gruppen C, D, E, F, G und H auch auf 
die hiefür in technischer Hinsicht und im 
Hinblitk auf die Eigenart und Bauweise 
der Kraftfahr"Zeuge und Anhänger not­
wendigen Kenntnisse. 

(3) Die praktische Prüfung hat zu umfassen: 
a) die Vorgangsweise bei den für die Fahrt 

notwendigen und möglichenüberprüfun­
gen des Zustandes des Fahrzeuges, 

b) Fahrübungen, wie insbesondere Umkehren, 
Rütkwärtsfahren, Anfahren auf Steigungen, 
Einfahren in Parklütken und Ausfahren 
aus diesen, und Bremsübungen, wie insbe­
sondere Gefahrenbremsungen, 

c) eine längere Prüfungsfahrt auch durch 
Straßen mit starkem Verkehr. 

(4) Das für die Prüfung erforderliche Fahrzeug 
hat der Prüfungswerber . beizustellen und bei 
Fahrzeugen, die nicht ihm oder einer Fahrschule 
gehören, eine schriftliche Erklärung des Zu­
lassungsbesitzers darüber vorzulegen, daß dieser 
der Verwendung des Fahrzeuges für die Prü­
fungsfahrt zustimmt. Prüfungswerber, die nach 
dem ärztlichen Gutachten "heschränkt geeignet" 
sind, haben das entsprechende Invaliden- oder 
Ausgleichkraftfahrzeug (§ 2 Z. 18 oder 24) bei­
zustellen. 

(5) Die praktische Prüfung darf erst abgenom­
men werden, wenn die theoretische Prüfung 
mit Erfolg abgelegt worden ist. Sie ist auf einem 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeug der 
Gruppe abzunehmen, für die der Prüfungswerber 
eine Lenkerberechtigung beantragt hat. Dieses 
Kraftf~hrzeug muß eine richtige Beurteilung der 
praktischen Kenntnisse des Prüfungswerbers und 
bei Fahrzeugen, die einen Platz neben dem Len-

kerplatz aufweisen, eine sichere Einflußnahme 
auf seine Fahrweise durch den neben ihm Sitzen­
den' ermöglichen. Die Prüfung von Bewerbern 
um eine Lenkerberechtigung für die Gruppen A, 
Fund G kann, sofern keine Bedenken dagegen 
bestehen, auf jedem Fahrzeug der entsprechenden 
Gruppe abgenommen werden. Die Prüfung von 
Bewerbern um eine Lenkerberechtigung für die 
Gruppen B bis E und H ist auf Kraftwagen der 
angestrebten Gruppe abzunehmen, die den Be­
stimmungen des § 112 Abs. 3 über Schulfahr­
zeuge entsprechen; sie kann jedoch bei Fahrzeu­
gen der Gruppen :0 und H und, sofern die Ver­
kehrssicherheit dadurch nicht gefährdet wird, auch 
sonst auf einem anderen Kraftwagen der ent­
sprechenden Gruppe abgenommen werden, bei 
dem eine Hilfsbremse und eine Vorrichtung zum 
Abstellen des Motors vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus betätigt werden können, insbe­
sondere bei Prüfungswerbern, die durch übungs.;. 
fahrten gemäß § 122 ausgebildet wurden. 

(6) Der während der Fahrt (Abs. 3 lit. bund c) 
neben dem Prüfungswerber Sitzende hat, soweit 
es ihm möglich ist, Unfällen durch entsprechendes 
Eingreifen in die Fahrweise des Prüfungswerbers 
vorzubeugen. 

(7) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die 
Prüfung bestanden hat. Wenn er die Prüfung 
nicht bestanden hat, haben ihm die .Prüfer die 
Begründung hiefür bekanntzugeben und :lUch 
wann die Prüfung nach ihrer Ansicht frühestens 
innerhalb des im § 67 Abs. 3 letzter Satz ange­
führten Zeitraumes wiederholt werden kann. 
Wurde die theoretische Prüfung oder der sich 
auf die Verkehrsvorschriften (Abs. 2 Ht. a) oder 
der sich auf die technischen Kenntnisse (Abs. 2 
lit. b) erstretkende Teil der theoretischen Prü­
fung bestanden, so darf die theoretische Prüfung 
oder der bereits bestandene Teil bei Wiederholun­
gen innerhalb von sechs Monaten nicht mehr ab­
genommen werden. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über den Vorgang und 
den Umfang der Prüfung festzusetzen. 

§ 71. Aus s tell u n g des F ü h re r s ehe i­
n e s (B e s t ä t i gun g übe r die L e n k e r­

b e r e c h t i gun g) 

(1) Die Behörde hat dem Bewerber über die 
von ihr erteilte Lenkerberechtigung eine Bestä­
tigung, den Führerschein, auszustellen. In diesen 
sind auch Auflagen oder zeitliche, örtliche oder 
sachliche Beschränkungen der Gültigkeit eimu­
tragen, unter denen die Lenkerberechtigung er­
teilt wurde (§ 65 Abs. 2). Weitere Führerscheine 
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für diese Lenkerberemtigung dürfen nur in den lAbs. 2, auf Grund eines gültigenausländischeri 
in den Abs. 3 und 4 angeführten Fällen ausge- I Führersmeines eine österreichisme Lenkerberech-
stellt werden. ' I tigung mit dem gleimen Berechtigungsumfang z.u 

.. .. . erteilen und der entsprechende Führerschein aus-
(2) 'WIrd emer nach dem arzthchen Gutachten zustellen sofern hinsichtlich der Verkehrs- und 

b ..L" k . "P "ß § 65 I ' " eSUlran t geeIgneten erson gema I Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen und Ab 3' . _L" k L k b _L·· , 
s: em7 eI~gesUlran .. te en ~r er~Ulngur:gl außer bei Beamten internationaler Organisatio-

erteIlt, so 1st m den Fuhrersch~m bel der .m nen, materielle Gegenseitigkeit vorliegt. 
Betracht kommenden Gruppe mIt roter Schnft ' 
der Vermerk "Restreint - Eingeschränkt" sowie (2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht 
das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer des für österreimische Staatsbürger oder Staatenlose, 
im ärztlichen Gutachten (§ 69 Abs. 1 lit. c) die vor ihrer Anstellung bei der ausländismen 
bezeimneten Fahrzeuges einzutragen. Vertretungsbehörde oder bei internationalen 

'.. .. .. . . Organisationen ihren ordentlichen Wohnsitz in 
(3) Em Fuhrerschem 1st ungulng, wenn dIe Österreich gehabt haben. 

behördlichen Eintragungen, Unterschriften oder 
Stempel unkenntlich geworden ,sind, das Licht­
bild fehlt oder den Besitzer nicht mehr einwand­
frei erkennen läßt oder Beschädigungen oder 
Merkmale seine Vollständigkeit, Einheit oder 
Echtheit in Frage stellen. Der Besitzer des un­
gültig gewordenen Führerscheines hat bei der 
Behörde, die den Führerschein ausgestellt hat, 
unverzüglich die Ausstellung eines neuen Führer­
scheines oder die Vornahme der erforderlichen 
Ergänzungen zu beantragen. 

(4) Ein neuer Führersch,ein da,rf nur. von 
der Behörde ausgestellt werden, die die be­
treffende Lenkerberemtigung erteilt hat. Dieser 
ist auszustellen, wenn der' Verlust des Führer­
smeines glaubhaft gemamt wurde oder der 
Führersmein ungültig ist und nicht mehr ergänzt 
werden kann und wenn anzunehmen ist, daß 
die Voraussetzungen für die Erteilung der in 
Betracht kommenden Lenkerberemtigung noch 
gegeben sind. Die beantragte Ergänzung eines 
Führersmeines darf nur vorgenommen werden, 
wenn anzunehmen ist, daß die Voraussetzungen 
für die Erteilung der in Betracht kommenden 
Lenkerberemtigung nom gegeben sind. Die Be­
stimmungen des § 67 Abs. 6 über die neuerliche 
überprüfung hinsimtlim der körperlimen Eig­
nung gelten sinngemäß. Mit der Ausstellung des 
neuen Führersmeines verliert der alte Führer­
smein seine Gültigkeit; er ist, sofern dies möglich 
ist, der Behörde unverzüglich abzuliefern. 

§ 72. F ü h r e r s c h ein für Dip 10m a t e n 
und A n 'g e s tell t e aus 1 ä n dis c her 
Vertretungsbehörden' und 
internationaler Organisationen 

mit dem Sitz in österreich 

(1) Personen, die eine vom Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten ausgestellte gül­
tige Legitimationskarte für Mitglieder des Diplo­
matischen Korps in Wien, für Mitglieder des 
Konsuhlrkorps in österreich, für Angestellte bei 
ausländischen diplomatischen oder konsularischen 
Vertretungsbehörden oder für Beamte internatio­
naler ,Organisationen in österreich besitzen, ist 
auf Antrag, unbeschadet der Bestimmungen des 

§ 73. E n t z i e h u n g der L e n k e r­
berechtigung 

(1). Besitzern einer Lenkerberechtigung, die 
nicht mehr im Sinne des § 66 verkehrsZtuverläs­
sig, nicht mehr geistig oder körperlidl geeignet 
oder nimtmehr fachlim befähigt sind, ein 
Kraftfahrzeug zu lenken, ist die Lenkerberechti­
gung entsprechend den Erfordernissen der Ver­
kehrssicherheit ganz oder nur hinsichtlich be­
stimmter Gruppen zu entziehen oder durch Auf­
lagen oder zeitliche, örtliche oder sachliche Be­
schränkungen der Gültigkeit einzuschränken. 

(2) Bei der Entziehung ist aum auszusprechen, 
für welme Zeit keine neue Lenkerberechtigung 
erteilt werden darf. Diese Zeit ist auf Grund der 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens festzu­
setzen und darf bei Personen, die nicht verkehrs­
zuverlässig sind, nimt kürzer sein als drei Mo-
nate. 

§ 74. Vorübergehende Entziehung 
der Le n k erbe r e c h ti g ,u n gun d A n­

drohung der Entziehung 

(1) Die Lenkerberechtigung ist vorübergehend 
zu entziehen, wenn ihr Besitzer nicht mehr im 
Sinne des § 66 verkehrszuverlässig, nicht mehr 
geistig oder körperlich geeignet oder nicht mehr 
fachlim befähigt iryt, ein Kraftfahrzeug zu len­
ken, und anzunehmen ist, daß nach Ablauf von 
nicht mehr als 18 Monaten die Gründe für die 
Entziehung nimt mehr gegeben sind. Hiebei fin­
den die Bestimmungen des § 73 sinngemäß An-
wendung. ' 

(2) Nach Ablauf der Zeit; für die die Lenker­
berechtigung vorübergehend entzogen wurde, ist 
der Führerschein dem Besitzer auf Antrag wieder 
auszufolgen, sofern nicht ein neuerliches Ermitt­
lungsverfahren zur Entziehung gemäß § 73 ein­
geleitet wurde. 

(3) Die Behörde kann von der Entziehung der 
Lenkerberechtigung absehen und die Entziehung 
androhen, wenn dadurch der Verwaltungszweck 
als gesichert angesehen werden kann. 
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§ 75. Ver f a h ren bei der E n t z i eh u n g eine Belehrung über die zur Wiedererlangung 
der L e n k erb e r e c h t i gun gdes Führerscheines erforderlichen Schritte ent­

(1) Bestehen bei der Behörde, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der . Besitzer einer Lenker­
berechtigung seinen ordentlichen Wohnsitz hat, 
Bedenken, ob die Voraussetzungen für die Er­
teilung dieser Lenkerberechtigung noch gegeben 
sind (§ 64 Abs. 2), so hat sie unverzüglich ein 
Ermittlungsverfahren einzuleiten. 

(2) Vor der Entziehung der Lenkerberechti­
gung wegen mangelnder geistiger oder körper­
licher Eignung ist ein neuerliches ärztliches Gut­
achten gemäß § 67 Abs. 2, vor der Entziehung 
wegen mangelnder fachlicher Befähigung ein Gut­
achten über die fachliche Befähigung gemäß § 67 
Abs.3 einzuholen. Leistet der Besitzer einer Len­
kerberechtigung einem rechtskräftigen Bescheid 
mit der Aufforderung, sich ärztlich unter­
suchen zu lassen, zur Erstattun~ des ärztlichen 
Gutachtens erforderliche Befunde zu erbringen 
oder die Lenkerprüfung neuerlich abzulegen, 
keine Folge, so ist ihm die Ledkerberechtigung 

. h I zu entzle en. I 

(3) Die Behörde hat die vollstreckbare Ent­
ziehung. einer Lenkerberechtigung, ohne die 
Rechtskraft des Entziehungsbbscheides abzu­
warten, dem Zulassungsbesitzer tIes zur Zeit der 
Beanstandung gelenkten Kraftfahtzeuges bekannt­
zugeben, wenn dieser nicht selbst . der Lenker 
war; bei Berufskraftfahrern ~ind auch ihre 
Dienstgeber zu verständigen, wienn diese nicht 
Zulassungsbesitzer des KraftfaHrzeuges waren. 
Die rechtskräftige Entziehung! einer Lenker­
berechtigung wegen des Mangel~ der Verkehrs­
zuverlässigkeit kann von der nehörde auch in 
geeigneter Weise verlautbart werden. 

(4) Nach Eintritt der Vollst1reckbarkeit des 
Entziehungsbescheides ist der üb~r die entzogene 
Lenkerberechtigung ausgestellt~ Führerschein, 
sofern er nicht bereits abgenr,mmen wurde, 
unverzüglich der Behörde abzuliefern. 

I 

S 76. Vor I ä u f i g e A b n ~ h m e 
Führerscheinbs 

I 

des 

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
diensteshaben: einem Kraftfahr~euglenker, aus 
dessen Verhalten deutlich zu erkdnnen ist, daß er 
insbesondere infolge eines übermllßigen Alkohol­
genusses oder eines außergewöhnlichen Er­
regungs- oder Ermüdungszustandes nicht mehr 
die volle Herrschaft über seiden Geist und 
seinen Körper besitzt, denl Führerschein 
vorläufig abzunehmen, wenn ler ein Kraft­
fahrzeug lenkt, in Betrieb nimmt oder 
versucht, es in Betrieb zu nehmen. Bei der vor­
läufigen Abnahme ist eine Bescheinigung auszu­
stellen, in der die Gründe für die Abnahme und 

halten sind. 

(2) Der vorläufig abgenommene Führerschein 
ist unverzüglich der Behörde vorzulegen, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er abgenommen 
wurde; wurde der Führerschein jedoch wegen 
eines außergewöhnlichen Erregungs- oder Er­
müdungszustandes vorläufig abgenommen, so ist 
er dem Besitzer wieder auszufolgen, wenn dieser 
die volle Herrschaft über seinen Geist und seinen 
Körper vor Ablauf von zwei Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, wieder­
erlangt hat. 

(3) Die im Abs.2 angeführte Behörde hat den 
vorläufig abgenommenen Führerschein dem Be­
sitzer auf Antrag binnen drei Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, auszufolgen, 
sofern nicht das Ermittlungsverfahren gemäß 
§ 75 Abs. 1 eingeleitet wird. 

(4) Wenn die im Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen nicht vorliegen oder der vorläufig 
abgenommene Führerschein nach Ablauf der 
dreitägigen Frist nicht ausgefolgt wurde, ist er 
unverzüglich der Behörde zu übermitteln, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich der Besitzer des 
Führerscheines seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

§ 77. Heereslenkerberechtigung 

(1) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung kann die Berechtigung zum Lenken von 
Heeresfahrzeugen erteilen und hierüber einen 
Heeresführerschein ausstellen, der als solcher zu 
bezeichnen ist. Für die Erlangung eines Heeres­
führerscheines sind keine Stempelgebühren zu 
entrichten. 

(2) Der Besitzer einer Heereslenkerberechtigung 
darf auch andere Kraftfahrzeuge als die im Abs. 1 
angeführten lenken, wenn es zur Erfüllung der 
dem Bundesheer gemäß § .2 des Wehrgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1955, obliegenden Aufgaben im 
Einzelfall erforderlich ist, wenn er eine von der 
hiefür in Betracht kommenden militärischen 
Dienststelle ausgestellte Bescheinigung über das 
Vorliegen eines derartigen Erfordernisses mit­
führt und wenn seine Heereslenkerberechtigung 
für die Gruppe gilt, in die das zu lenkende Fahr­
zeug fällt. 

(3) Vor der Erteilung der Heereslenkerberech­
tigung (Abs. 1) hat das Bundesministerium für 
Landesverteidigung zu prüfen, ob die Verkehrs­
zuverlässigkeit (§66) gegeben ist, und einärzt­
liches Gutachten über die geistige und körperliche 
Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen sowie 
ein Gutachten eines oder mehrerer Sachverstän­
diger gemäß § 52 des A VG. 1950 über die fach-
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liche Befähigung einzuholen. Für die Erteilung 
der Heereslenkerberechtigung und die Ausstel­
lung des Heeresführerscheines gelten die Be­
stimmungen der §§ 64 bis 66 und 68 bis 71 
sinngemäß; eine Heereslenkerberechtigung für 

VIII. ABSCHNITT 

Internationaler Kraftfahrverkehr 

§ 79. A 11 gern ein e s 

die Gruppen D und H darf jedoch auch Personen (1) Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und 
'erteilt werden, die das 20. Lebensjahr vollendet Anhängern mit ausländischem Kennzeichen, die 
haben. vor nicht länger als einem Jahr in -das Bundes­
. (4) Bestehen beim Bundesministerium für gebiet ein?ebracht wur~en und keinen dauernden 
Landesverteidigung Bedenken, ob die Voraus-, Standort 1m BundesgebIet haben, un~ das Le~en 
setzungen für die Erteilung der Heereslenker- v~m Kraftfahrzeugen ~uf Grund emer ausla~­
berechtigung noch gegeben sind, so hat es unver- ~lsche~ Lenkerberechtigung auf Straßen .m1t 
züglich unter sinngemäßer Anwendung der Be- offentbchem Verk~hr. vor Ablauf. emes 
stimmungen der §§ 73 bis 75 ein Verfahren zur Jahres nac:h ~em Emtntt de~ Lenkers· m das 
Entziehung der Heereslenkerberechtigung ein- BundesgebIet 1st unbes~adet m Betr~cht kom­
zuleiten und diese gegebenenfalls zu entziehen. mender gewerberechtlicher Vorschnften und 

zwischenstaatlicher Regelungen zulässig, wenn 
(5) Die Bestimmungen des § 76 über die vor­

läufige Abnahme des Führerscheines und des 
,§ 78 über den Zentralnachweis für Lenker­
berechtigungen gelten sinngemäß auch für 
Heereslenkerberechtigungen. 

(6) 'Erlangt die Behörde von Umständen 
Kenntnis, die zu Bedenken im Sinne des Abs. 4 
Anlaß geben, so hat sie hievon unverzüglich das 
Bundesministerium für Landesverteidigung zu 
'verständigen und gemäß § 76 vorläufig abgenom­
mene Heeresführerscheine an dieses weiterzu­
leiten. 

die Bestimmungen des § 62 über die Haftung 
und der §§ 82 bis 85 eingehalten werden. 

(2) Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat im Einzelfall 
auf Antrag oder allgemein das Verwenden 
von Fahrzeugen mit ausländischem Kenn­
zeichen ohne einen internationalen Zulas­
sungsschein (§ 82) oder Führerschein (§ 84) 
zu gestatten,' wenn der ·für sie vorgesehene 
Inhalt auch dem entsprechenden nationalen 
Zulassungsschein oder Führerschein leicht ent­
nommen werden kann und hinsichtlich der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit dagegen keine 

§ 78. Zen t r a I n ach w eis für L e n k e r- Bedenken bestehen. Es kann dies jedoch, 
b h' sofern hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebs-

er e c t1 gun gen sicherheit keine Bedenken bestehen, auch sonst 
(1) Die Bundespolizeidirektion Wien hat einen I gestatten, w~nn es sich um kurz dauernde Fa~r­

Zentralnachweis für Lenkerberechtigungen zu ten auf bestimmten Strecken handelt oder, hm­
führen. Die Behörde hat die Bundespolizeidirek- sichtlich des Führerscheines, wenn für das Len-
.lion Wien zu verständigen ken dieser Fahrzeuge im Heimatstaat des Len-

.. kers kein Führerschein erforderlich ist und be-
a) von der Abwe1sungemes Ansuchens um "ck'ch' .. d' U" d l' 

E 'I ' L k b 'ch' . ru SI tIgungswur Ige . mstan e vor legen. rte1 ung emer en er ere ugung, 
b) von der rechtskräftigen Entziehung einer i 

Lenkerberechtigung, 
c) von der, Wiedererteilung emer 

berechtigung und 
Lenker- § 80. U n t e r s c h eid u n g s z e ich e n für 

,d) von rechtskräftigen Bestrafungen von 
Kraftfahrzeuglenkern ohne Lenkerberechti­
gung, wenn die Bestrafung aus Gründen 
erfolgt ist, die die Entziehung einer Lenker­
berechtigung zur Folge hätten. 

(2) Vor der Entscheidung über ein Ansuchen 
um Erteilung einer Lenkerberechtigung oder um 
Ausstellung eines neuen Führerscheines gemäß 
.'§ 71 Abs. 3 ist die Bundespolizeidirektion Wien 
um Bekanntgabe der im Zentral nachweis (Abs. 1) 
festgehaltenen Aufzeichnungen über den Bewer­
ber zu ersuchen. Langt binnen drei Wochen nach 
Absendung der Anfrage bei der anfragenden 

'Stelle keine Mitteilung ein, so darf angenommen 
werden, daß im Zentralnachweis nichts über den 

~ Bewerber festgehalten ist. 

Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 
inländischem Kennzeichen 

Kraftfahrzeuge und Anhänger mit österrei­
chischem Kennz·eichen müssen beim Verlassen 
des österreichischen Bundesgebietes hinten außer 
dem Kennzeichen auf einer Tafel oder auf dem 
Fahrzeug selbst das Unterscheidungszeichen für 
österreich führen. Dieses hat aus einem minde­
stens 80 mm hohen lateinischen Buchstaben "A" 
in dauernd gut lesbarer, unverwischbarer, schwar­
zer Schrift mit mindestens 10 mm Strichstärke auf 
einer mindestens 175 mm breiten und mindestens 
115 mm hohen weißen, elliptischen Fläche zu be­
stehen. Unterscheidungszeichen müssen am Fahr­
zeug auf einer senkrecht zu dessen Längsmittel­
ebene und annähernd lotrecht liegenden Fläche 
und vollständig sichtbar angebraeht sein. 

4 

576 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 49 von 77

www.parlament.gv.at



50 576 der Beilagen 

§ 81. Aus s tell u n gin t ern at ion ale r 
Kraftfahrdokumente 

(1) Dem Besitzer eines nationalen Führer­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Füh­
rerschein gemäß Art. 24 des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr,BGBI. Nr. 222/1955, 
oder Art. 7 des Pariser übereinkommens über 
den Verkehr von Kraftfahrzeug,en, BGBI. 
Nr. 304/1930, mit dem entsprechenden Berech­
tigungsumfang auszustellen. 

(2) Dem Besitzer eines nationalen Zulassungs­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Zulas­
sungsschein gemäß Art. 4 des Pari~er überein­
kommens über den Verkehr von Kraftfahrzeu­
gen, BGBl. N r. 304/1930, auszustellen. 

(3) Die Gültigkeit des internationalen Führer­
scheines (Abs. I) und Zulassungsscheines (Abs. 2) 
erlischt ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung. 
über ihre Ausstellung sind entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen. 

(4) Für die Ausstellung der in Abs. 1 und 2 an­
geführten internationalen Kraftfahrdokumente 
ist die Behörde zuständig, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Auf­
enthalt hat. . 

(5) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann Vereine von Kraft­
fahrzeugbesitzern zur Ausstellung der in Abs. 1 
und 2 angeführten internationalen Kraftfahr­
dokumente ermächtigen. Diese Vereine unter­
liegen hinsichtlich der auf Grund dieser Er­
mächtigung zu erfüllenden Aufgaben der Auf­
sicht und den Weisungen des Bundesministeri­
ums für Handel, Gewerbe und Industrie. Die 
Aufsichtsbefugnisse der Vereinsbehörde werden 
hiedurch nicht berührt. Die Ermächtigung zur 
Ausstellung der internationalen Kraftfahrdoku­
mente ist zu widerrufen, wenn es zur Wahrung 
öffentlicher Interessen notwendig ist. 

(6) Wurde Vereinen die im Abs. 5 angeführte 
Ermächtigung erteilt, so dürfen Anträge auf 
Ausstellung d'er Dokumente nur bei solchen Ver­
einen eingebracht werden; stellt jedoch der er­
mächtigte Verein die Dokumente nicht binnen 
einer Woche nach Einlangen des Antrages aus, 
so kann der Antrag auch bei der im Abs. 4 an­
geführten Behörde eingebracht werden. 

(7) Die von den ermächtigten Vereinen aus­
gestellten Dokumente bedürfen zu ihrer Gültig­
keit der Bestätigung der Behörde, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich der ausstellende Verein 
oder eine seiner Zweigstellen ihren Sitz haben. 

§ 82. Ver wen dun g von K r a f t f a h r­
z e u gen und A n h ä n ger n mit a u s­

ländischem Kennzeichen 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger mit auslän­
dischem Kennzeichen dürfen auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr nur verwendet werden 

a) bei Staaten, die dem Genfer Abkommen 
über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/ 
1955, beigetreten sind, auf Grund des 
nationalen Zulassungsscheines oder s.einer 
von der Ausstellungsbehörde beglaubigten 
Photokopie; 

b) hei nicht in lit. a angeführten Staaten, die 
dem Pariser übereinkommen über den 
Verkehr von Kraftfahrzeugen, BGBI. 
Nr. 304/1930, beigetreten sind, auf Grund 
eines internationalen Zulassungsscheines. 

(2) Fahrzeuge mit dem Kennzeichen eines Staa­
tes, der keiner der im Abs. 1 angeführten Ver­
einbarungen beigetreten ist, dürfen nur verwen­
det werden, wenn sie gemäß § 38 vorübergehend 
zugelassen sind; ihre Verwendung ist jedoch wäh­
rend der drei unmittelbar auf ihre Einbringung 
in das Bundesgebiet folgenden Tage zulässig. Den 
Lenkern solcher Fahrzeuge ist beim Eintritt in 
das Bundesgebiet eine Bestätigung über den Tag 
der Einbringung des Fahrzeuges in das Bundes­
gebiet auszustellen und eine Belehrung in deut­
scher; französischer ·und englischer Sprache aus­
zufolgen, der zu entnehmen ist, daß die Ver­
wendung des Fahrzeuges nur während der drei 
unmittelbar auf seine Einrbringung in das Bun­
desgebiet folgenden Tage und nach Ablauf dieser 
Frist nur auf Grund einer vorübergehenden Zu-· 
Iassung gemäß § 38 zulässig ist. 

(3) Kann der Lenker eines Fahrzeuges mit dem 
Kennzeichen eines Staates, der dem im Abs. 1 
lit. a angeführten Genfer Abkommen beigetreten 
ist, keinen nationalen oder eines Staates, der dem 
im Abs. 1 lit. b angeführten Pariser überein­
kommen beigetreten ist, keinen internationalen 
Zulassungsschein vorweisen, so hat er unverzüg­
lich um vorübergehende Zulassung (§ 38) anzu­
suchen. Hievon kann jedoch in berücksichtigungs­
würdigen Fällen, wie zum Beispiel, wenn der Ver­
lust des nationalen Zulassungs scheines glaubhaft 
gemacht wird, abgesehen und ein internationaler 
Zulassungsschein (§ 81) ausgestellt werden. 

(4) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
müssen hinten das heimatliche Kennzeichen und 
das Unterscheidungszeichen des Heimatstaates 
führen; für den .ersten Anhänger eines Kraft;. 
wagenzuges mit zwei Anhängern ist jedoch kein 
Unterscheidungszeichen erforderlich. Besteht das: 
Kennzeichen nicht aus arabischen Ziffern und· 
lateinischen Buchstaben, so muß das Kennzeichen 
auch in dieseri Ziffern und Buchstaben wieder­
gegeben sein. 

(5) Abmessungen, Gesamtgewichte und Achs­
lasten von Fahrzeugen mit ausländischem Kenn­
zeichen dürfen die im § 4 Abs. 6 bis 8 festgesetz­
ten Höchstgrenzennicht überschreiten; das 
Verwenden solcher Fahrzeuge mit größeren Ab­
messungen oder höheren Gesamtgewichten oder 
Achslasten kann jedoch unter sinngemäßer An-
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wendung der Bestimmungen des § 40 Abs. 3 
und 4 über die eingeschränkte Zulassung bewil­
ligt werden, wenn nach Art der . Verwendung 
der Fahrzeuge vom Standpunkt der Verkehrs­
und BetriebS,llicherheit keine B.edenken bestehen 
und öffentliche Interessen dafür sprechen. 

(6) Aufausländische Motorfahrräder finden die 
besonderen Bestimmungen des § 85 Anwendung. 

§ 83. Z i ehe n aus I ä nd i s ehe r An h ä n­
ger mit i n I ä n dis ehe n K r a f t f a h r­

zeugen 

Anhänger mit ausländischem Kennzeichen dür­
fen mit Kraftfahrzeugen mit inländischem Kenn­
zeichen nur gezogen werden, wenn an ihnen 
hinten eine Kennzeichentafel gemäß § 49 Abs. 3 
angebracht und d'as ausländische Kennzeichen 
durch diese Kennzeichentafel verdeckt ist. Hie­
durch werden die Vorschriften des Zollgesetzes 
1955, BGBI. Nr. 129, nicht berührt. 

mungen des Abs. 3; bei Verlust des' Führer­
sch,eines ist jedoch auf Antrag' ein internatio­
naler Führerschein (§ 81) für die Gruppe auszu­
stellen, in die das vom Antragsteller zur Zeit 
des Verlu9tcs gelenkte Fahrzeug fällt. 

(5) Die Bestimmungen des § 79 Abs. 2 über 
das Absehen von der Verpflichtung, einen inter.;. 
nationalen Führerschein vorweisen zu können, 
und des § 85 über ausländische Motorfahrräder 
bleiben unberührt. 

§ 85. Ver wen den von aus I ä n dis ehe n 
Motorfahrrädern 

(1) Motorfahrräder mit dem dauernden Stand­
ort im Ausland dürfen auf Straßen mit öffent­
lichem, Verkehr nur verwendet werden, wenn 
der Lenker das 16. Lebensjahr vollendet hat und 
glaubhaft macht, daß das Fahrzeug einen Hub­
raum von nicht mehr als 50 cm3 hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 62 über die Haf­
tung für ausländische Kraftfahrzeuge bleiben 

§ 84. Le n k e n von K r a f t f a h r z e u gen unberührt. -
cl ure h Per s 0 n e n mit dem 0 r den t­

lichen Wohnsitz im Ausland 

(1) Persorien mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der dem Genfer Abkommen über 
den Straßenverkehr,BGBI. Nr. 222/1955, bei­
getreten ist, ·dürfen Kraftfahrzeuge auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr lenken, wenn sie das 
18. Lebensjahr vollendet haben und den nach 
den Bestimmungen dieses Abkommens erforder­
lichen nationalen oder vorgesehenen internatio­
nalen Führerschein vorweisen können. 

(2) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem nicht in Abs. 1 angeführten Staat, der 
dem Pariser übereinkommen über den Verkehr 
von Kraftfahrzeugen, BGBL Nr.304/1930, bei­
getreten ist, dürfen Kraftfahrzeuge auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr lenken, wenn sie den 
nach den Bestimmungen dieses übereinkom­
.mens erforderlichen oder einen im Genfer Ab­
kommen (Abs. 1) vorgesehenen internationalen 
Führerschein vorweisen können. 

(3) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der keiner der in Abs. 1 und 2 
angeführten Vereinbarungen beigetreten ist, 
dürfen Kraftfahrzeuge nur auf Grund eines nach 
dem Muster des Anhanges 10 des Genfer Abkom­
mens (Abs. 1) ausgestellten internationalen Füh­
rerscheines oder einer Lenkerberechtigung gemäß 
§ 64 Abs. 1 lenken. 

(4) Für Personen mit dem ordentlichen Wohn­
sitz in einem Staat, der einer der in Abs. 1 
und 2 angeführten Vereinbarungen beigetreten 
ist, gelten, wenn sie keinen entsprechenden 
Führerschein vorweisen können, die Bestim.: 

§ 86. A b e r k e n nun g des R e c h t e s, 
Kraftfahrzeuge und Anhänger 
auf G run d aus I ä n dis ehe r Z u I a s­
sungsscheine oder Führerscheine 

zu verwenden 

(1) Das Recht, von einem ausländischen na­
tionalen oder einem internationalen Zulassungs­
schein oder Führerschein Gebrauch zu machen 
(§§ 82 und 84), kann für eine bestimmte Zeit 
aberkannt werden, wenn die im § 44 Abs. 1 
lit. a und c angeführten Gründe für die Auf­
hebung der Zulassung oder die im § 73 angeführ­
ten Gründe für die Entziehung der Lenker­
berechtigung vorliegen. 

(2) Für die Aberkennung ist die Behörde zu­
ständig, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
der Besitzer des Zulassungsscheines oder Führer­
scheines seinen Aufenthalt hat. Sie ha.t den Zu­
lassimgssch,ein und die Kennzeicbentafeln oder 
den Führerschein nach der Aberkennung abzu­
nehmen und bis zum Ablauf der festgesetzten 
Frist oder bis zur Ausreise des Besitzers zurück­
zubehalten und die Aberkennung in den Zu­
lassungsschein oder Führerschein einzutragen. 

(3) Den Behörden der Vertragsstaaten des 
Genfer Abkommens über den Straßenverkehr, 
BGBL Nr. 222/1955, und des Pariser überein­
kommens über ,den Verkehr von Kraftfahr­
zeugen, BGBL Nr. 304/1930, sind auf Verlangen 
die notwendigen Auskünfte zur Ermittlung von 
Lenkern mit ausländischen nationalen oder 
internationalen Führerscheinen zu geben, wenn 
sich' diese Personen wegen übertretungen von 
Verkehrsvorschriften strafbar gemacht haben. 
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IX. ABSCHNITT 

Sondervorschriften für einzelne Arten von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern 

§ 87. 0 m n i bus s e, 0 m n i bus a n h ä n ger 
u n, d Las t k r a f t w a gen zur Per S 0 n e n­

beförderung 

(1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet 
und ausgestattet sein, daß ihre Verkehrs- und 
Betriebssicherheit indern für die Anzahl der zu 
befördernden Personen erforderlichen Maß ge­
währleistet ist. Ihr Aufbau muß aus für Omni­
busse geeigneten und widerstandsfähigen Bau­
stoffen bestehen, die bei Unfällen keine 
schweren körperlichen Verletzungen erwarten 
lassen. Omnibusse müssen so beschaffen sein, 
daß die Abmessungen und die Anordnung der 
Türöffnungen, der Gänge und der Sitz- und Steh­
pliLtze sowie die Höhe des Innenraumes ein 
rasches Aussteigen der beförderten Personen er­
möglichen. Das rasche Verlassen des Innen­
raumes muß auch durdl entsprechende Notaus­
stiege gewährleistet sein. Kraftstoffbehälter und 
Kraftstoffleitungen dürfen nicht im Innenraum 
liegen. Der Innenraum muß gut lüftbar und 
mit einem gleitsicheren Bodenbelag und aus­
reichenden Leumten ausgerüstet sein. Der 
Innenraum muß gegen das Eindringen von 
Staub, Rauch und Dämpfen geschützt sein; dies 
gilt jedoch nicht für Mannschaftstransportfahr­
zeuge (§ 2 Z. 29), die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes und 
der Zollwache bestimmt sind, für Heeresmann­
schaftstransportfahrzeuge sowie für Mannschafts­
transportfahrzeuge, die ausschließlich oder vor­
wiegend zur Verwendung für Feuerwehren be­
stimmt sind. 

(2) Der Lenkerplatz von Omnibussen muß 
so angeordnet sein, daß der Lenker vor Behin­
derungen durch beförderte Personen geschützt ist. 
Eine Verständigungsmöglichkeit zwischen dem 
Lenker und den zu befördernden Personen muß 
gegeben sein. Der Lenker muß vor Blendung 
durch Sonnen- und Innenlicht und vor über­
mäßiger Wärme und Kälte geschützt sein. Die 
elektrische Batterie muß vorn Lenkerplatz aus 
ausgeschaltet werden können. Die größte Breite 
des Fahrzeuges muß dem Lenker in geeigneter 
Weise erkennbar gemacht sein. 

(3) Auf Omnibusanhänger, das sind Anhänger, 
die nach ihrer Bauart und Ausrüstung ausschließ­
lich oder vorwiegend zur Beförderung von Per­
sonen bestimmt sind, finden die Bestimmungen 
d.es Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Bei Omnibus­
anhängern muß eine Verständigungsmäglichkeit 
zwischen den mit ihnen zu befördernden Perso­
nen und dem Lenker des Zugfahrzeuges gegeben 
sein. übergänge vom Omnibusanhänger zum 

Zugfahrzeug und bei Gelenkkraftfahrzeugen 
müssen bei jedem Einschlag der Lenkvorrichtung 
ohne Gefahr betreten werden können. 

(4) Lastkraftwagen, die zur Beförderung von 
mehr als acht Personen, abgesehen vom Lenker, 
verwendet werden dürfen (§ 106 Abs. 5), außer 
Heereslastkraftwagen müssen so beschaffen sein, 
daß Personen sicher ein- und aussteigen können. 
Sie müssen mit sicher angebrachten Sitzen, mit 
Vor,richtungen zum überdecken der Ladefläche 
und mit ausreichenden, für nachfahrende Straßen­
benützer nicht sichtbaren Leuchten zur Beleuch­
tung des Laderaumes ausgerüstet sein. Die Be,­
stimmungen des Abs. 1 erster Satz und des Abs. 2 
gelten sinngemäß. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter 
Bedachtnahme auf die Anzahl der Zu befördern­
den Personen die näheren Bestimmungen über 
die Beschaffenheit, Ausrüstung und Ausstattung 
der Omnibusse, Omnibusanhänger und der Last­
kraftwagen, die zur Beförderung von mehr als 
acht Personen. abgesehen vorn Lenker, verwendet 
werden dürfen, und über die Führung eines 
Wagenbuches IOder gleichwertiger Evidenzbehelfe 
für diese Fahrzeuge festzusetzen. 

(6) Auf Omnibusse, die nach ihrer Bauart und 
Ausrüstung zur Verwendung als' Arrestanten­
fahrzeug für den öffentlichen Sicherheitsdienst 
oder für die Justizverwaltung bestimmt sind, 
finden die Bestimmungen der Abs. 1, 2 und 5 
nur Anwendung, sofern es der Verwendungs­
zweck des Fahrzeuges zuläßt. 

§ 88. Kom bin: a t ion s k r a f t wage n 

(1) Bei Kombinationskraftwagen (§ 2 Z. 6) muß 
in dem Raum zur wahlweisen Beförderung von 
Personen oder Gütern nach dem Umlegen oder 
Entfernen der Sitze eine feste, unbewegliche 
Ladeflä,che zur Aufnahme von Gütern zu bilden 
sein, auf der Güter sicher aufliegen können. 

(2) Der Lenkerplatz und der Raum,· in dem 
Personen befördert werden, muß vom Raum, in 
dem Güter befördert werden, durch eine geeig­
nete Vorrichtung so zu trennen sein, daß weder 
der Lenker noch beförderte Personen durch be­
förderte Güter gefährdet werden können. 

/ (3) Bei geschlossenen Kombinationskraftwagen 
muß das Verladen von Gütern durch eine aus­
reich,end große, sicher abschließbare Türe oder 
Ladeklappe in der Rückwand oder in einer Seiten­
wand möglich sein und ,der Aufbau bis nahezu 
an das hintere Ende eine annähernd gleiche Höhe 
aufweisen. 
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§ 89. K r a f t f a h r z e u g e mit A h. tri e b 
dur ehe lek tri s ehe 0 der m e c h a­

nischgespeicherte Energie 

Für Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch elek­
trische Energie, wie Akkumulatoren-Kraftfahr­
zeuge, Oberleitungskraftfahrzeuge oder solche 
mit Verbrennungsmotoren in Verbindung' mit 
übertragung elektrischer Energie, sowie für 
Kraftfahrzeuge mit mechanisch gespeicherter 
Energie, wie Gyrokraftfahrzeuge, können durch 
Verordnung nach den Erfordernissen der Ver­
kehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik' entsprechend, unter Berück­
sichtigung ihrer Eigenart Bestimmungen über 
ihr,e Bauart, Ausrüstung und Betriebsart, ins~ 
besondere im Hinbli<k auf den Antrieb durch 
elektrische Energie, erlassen werden. 

§ 90. Zug m ase hin e n 

(1) Zugmaschinen werden nach ihrem Eigen­
gewicht und der höchsten mit ihnen erreichbaren 
Geschwindigkeit mit Hilfe von Kennziffern in die 
Klassen I, II und III eingeteilt. Die Kennziffer ist 
der zahlenmäßige Wert des Produktes aus dem 
Eigengewicht in Tonnen und dem Quadrat der 
höchsten mit ihnen erreichbaren Geschwindig­
keit in km/ho 

(2) In die Klasse I (Abs. 1) fallen Zugmaschinen, 
m.it denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
nicht überschritten werden kann und die eine 
Kennziffer bis 999 haben. In die Klasse II fallen 
Zugmaschinen, mit denen auf gerader, waagrech­
ter Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindig­
keit von 25 km/h überschritten werden kann und 
die eine Kennziffer bis 999 haben, oder Zug­
maschinen; die eine Kennziffer von 1000 bis 1999 
haben. Alle übrigen Zugmaschinen fallen in die 
Klasse m. 

(3) Die Klasse einer Zugmaschine ~uß an der 
rechten Seite des Fahrzeuges vollständig sichtbar 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar an­
geschrieben sein. 

(4) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen St~1DdderTechnik entsprechend, 
nähere Bestimmungen festzusetzen über 

a) die Bauart, Aus.rüstung und Ausstattung 
von Zugmaschinen,. 

b) Erleichterungen hinsichtlich der Bauart, 
Ausrüstung und Ausstattung von Zug­
maschinen wegen der' Art ihrer Verwen­
dungsbestimmung, insbesondere im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes, und hiezu erforderliche Ein­
schränkungen, 

c) die Voraussetzungen, unter denen Geräte, 
zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrich­
tungen zur Beförderung von Gütern mit 
dem Fahrzeug auch so verbunden werden 
dürfen, daß sie die Fahreigenschaften des 
Fahrzeuges verändern. . 

§ 91. T r ans p 0 r t kar ren u nd M 0 t 0 r­
karren 

(1) Für Transportkarren (§ 2 Z. 19), mit denen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr im Rahmen 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung nicht 
nur überquert oder nicht nur auf ganz kurze 
oder gemäß§ 50 Z. 9 der StVO. 1960 als Bau­
stelle gekennzeichnete Stre<ken befahren werden 
(§ 1 Abs. 2 lit. b), können durch Verordnung 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit und unter Be­
rücksichtigung des Eigengewichtes, der Abmessun­
gen und der höchsten mit ihnen erreichbaren Ge­
schwindigkeit Erleichterungen, insbesondere .für 
das Ziehen von Anhängern, und hiezu erforder­
liche Einschränkungen festgesetzt werden. 

(2) Für Motorkarren (§ 2 Z. 20) können durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
und unter Berü<ksichtigung des Eigengewich­
tes, der Abmessungen und der höchsten mit 
ihnen erreichbaren Geschwindigkeit Erleichterun­
gen festgesetzt werden, insbesondere für das Zie­
hen von Anhängern sowie hinsichtlich der Vor­
aussetzungen, unter denen Geräte, zusätzliche 
Aufbauten und Sitze mit dem Fahrzeug auch so 
verbunden werden dürfen, daß sie die Fahreigen­
schaften des Fahrzeuges verändern. ' 

§92. Kraftwagen und Anhänger zur 
B e f ö r der u n g g e f ä h rl i eh erG ü t e r 

(1) Kraftwagen und Anhänger, die ausschließ­
lich oder vorwiegend zur Beförderung gefähr­
licher Güter im Sinne des internationalen über­
einkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr 
(CIM), BGBl. Nr. 30/1956, bestimmt sind, müs­
sen, abgesehen von den sonst für diese Fahr­
zeuge in Betracht kommenden Bestimmungen, der 
Gefährlichkeit und der Menge der zu befördern­
den Güter entsprechend gebaut, ausgerüstet und 
ausgestattet sein. 

(2) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen für Kraftwagen und An­
hänger zur Beförderung gefährlicher, entzünd­
barer Flüssigkeiten und für den Verkehr mit 
solchen Fahrzeugen zu erlassen, und zwar über 

a) die Bauart, Ausrüstung und Ausstattung, 
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b) ihre technische Untersuchung und Begut­
achtung bei der Genehmigung nach dem 
111. Abschnitt und die Unterlagen, die 
dieser Begutachtung zugrunde zu legen 
sind, 

c) ihren Betrieb, 

d) das Ziehen von Anhängern, 

dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
mit Rücksicht auf die Eigenart solcher Fahrzeuge 
zur notwendigen Anpassung an die Körper­
behinderung Erleichterungenhinsichtli1m der 
Bauart, Ausrüstung und Ausstattung und· hiezu 
erforderliciJ.e Einschränkungen festgesetzt wer­
den. 

e) die Führung eines Wagenbuches oder gleich­
wertiger Evidenzbehelfe und 

f) die Flüssigkeiten, die nur mit solmen Fahr- § 
zeugen hefördert werden dürfen. 

95. Sonderkraftfahrzeuge 
, S o.n der a n h ä n ger 

und 

(3) Durch Verordnung können nam den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
nähere Bestimmungen für Kraftwagen ,und An­
hänger erlassen werden, die zur Beförderung 
anderer gefährlicher Güter als die im Abs. 2 
angeführten bestimmt sind. 

(4) Beschädigungen eines im Abs. 1 angeführten 
Fahrzeuges, durch die dessen Verkehrs- und 
Betriebssicherheit beeinträchtigt ist und die nicht 
sofort und ohne besondere fachliche Befähigung 
behebbar sind, hat der Zulassungsbesitzer dem 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat, anzuzeigen. Dieser hat ,das Fahrzeug unver­
züglich gemäß § 56 Abs. 1 überprüfen zu lassen. 

(5) Heeresfahrzeuge, die nicht aussmließlich 
zur Beförderung gefährlicher Güter bestimmt 
sind, sind von den Bestimmungen des Abs. .1 
bis 4 ausgenommen. 

§ 93. Sei b s t f a h ren d e 
A r bei t s m a s chi n e nun dAn h ä n g e r­

Arbeitsmaschinen 

Für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und An­
hänger-Arbeitsmaschinen, mit denen Straßen mit 
öffentlichem Verkehr im Rahmen ihrer bestim­
mungsgemäßen Verwendung nicht nur über­
quert oder nicht nur auf ganz k.urze Strecken 
oder gemäß § 50 Z. 9 der StVO. 19'60 als Bau­
stellen gekennzeichnete Strecken befahren wer­
den, können durch Verordnung unt~r Bedacht­
nahme auf. die Erfordernisse der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechend, mit, Rücksicht auf die 
Eigenart solcher Fahrzeuge zur zwingend not­
wendigen Anpassung an Bedürfnisse der Wirt­
schaft Erleichterungen hinsichtlich der Bauart, 
Ausrüstung und Ausstattung und hiezu erfor­
derliche Einschränkungen festgesetzt werden. 

§ 94. I n val i den k r a f tf a h r z e u g e 

Für Invalidenkraftfahrzeuge (Krankenfahr­
stühle und dergleichen, § 2 Z. 18) können durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 

Fü~ Sonderkraftfahrzeuge und Sonderanhänger 
(§ 2 Z. 23 und 27) können durdl Verordnung 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, nähere Bestimmungen über die 
Bauart, Ausrüstung und Ausstattung und weg,en 
der Art ihrer Verwendungsbestimmung, insbe­
sondere in land- und forstwirtschaftlichen Be­
trieben, auch Erleichterungen sowie hiezu erfor­
derliche Einschränkungen festgesetzt werden. 

§ 96. K r a f tf a h r z e u g e mit 10 km/h 
H ö c h s t g es eh w i n di g k e i t 

(1) Kraftfahrzeuge, bei denen nach ihrer Bau­
art und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, 
daß mit ihrien auf gerader, waagrechter Fahrbahn 
bei Windstille eine Geschwindigkeit von 10 km/h 
nimt übersmritten werden kann, und mit solmen 
Kraftfahrzeugen gezogene Anhänger (§ 1 Abs. 2 
lit. a) dürfen auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr nur verwendet werden, wenn durch ihre 
Bauart und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, 
daß durch ihr Betriebsgeräusch während ihrer 
Verwendung kein übermäßiger Lärm verursacht 
werden kann,'. und hinten am Fahrzeug eine 
weiße Tafel mit der dauernd gut lesbaren und 
unverwisd1baren Aufschrift ,,10 km" in schwarzer 
Farbe vollständig sichtbar angebracht ist. 

(2) Duvch Verordnung sind nach den Erforder­
nisS<en der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Bauart, Aus­
rüstung uild Ausstattung der im Abs. 1 ange­
führten Fahrzeuge sowie die höchste z).llässige 
Stärke des Betriebsgeräusches festzusetzen, das 
mit diesen Fahrzeugen verursacht werden darf. 

(3) Der Landeshauptmann hat auf Antrag für 
Typen oder für einzelne der im Abs. 1 ange­
führten Fahrzeuge eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, da,ß mit· diesen 'Fahrzeugen auf 
gerader, waagrechfer Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht über­
schritten werden kann und daß sie den Bestim­
mungen des Abs. 1 und der auf Grund des Abs. 2 
erlassenen Verordnungen entsprechen. Vor der 
Ausstellung dieser Bescheinigung ist ein Gutach-
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ten eines oder mehrerer technischer gemäß § 125 
bestellter Sachverständiger einzuholen. 

. (4) Bei Typen im Abs. 'I angeführter Fahrzeuge 
kann der Landeshauptmann für eines dieser 
Fahrzeuge eine Bescheinigung gemäß Abs. 3 aus­
stellen und den Erzeuger dieser Type, bei 
ausländischen Erzeugern Bevollmächtigte, die 
ihren Wohnsitz, ihre' Hauptniederlassung oder 
ihren Sitz in seinem örtlichen Wirkungsbereich 
haben, ermächtigen, gleiche Bescheinigungen für 
alle übrigen Fahrzeuge dieser Type auszustellen. 
Jede dieser Bescheinigungen hat die Fahrgestell­
und die Mototnummer des Fahrzeuges, für das sie 
ausgestellt wurde, zu entJhalten; Der Ermäch­
tigte hat ein Verzeichnis über die Ausstellung 

. dieser Bescheinigungen zu führen, das zehn Jahre, 
gerechnet vom Tage der Ausstellung der letzten 
darin angeführten Bescheinigung, aufzubewahren 
und den mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßten Behörden auf Verlangen vorzuweisen ist. 

(5) Die Lenker im Abs. 1 angeführter Fahr­
zeuge haben auf Fahrten die in den Abs. 3 oder 4 
angeführte Bescheinigung mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. 

die mit bestimmten Untergruppen von Kraft­
fahrzeugen (§ 3), beim Ziehen von Anhängern,· 
bei der Beförderung von Personen oder von 
bestimmten Arten von Gütern sowie beim Ab­
schleppen von Kraftfahrzeugen nicht' über­
sch'ritten werden dürfen. Bei Großviehtranspor­
ten . darf eine Geschwindigkeit von 50 km/h 
nicht überschritten werden. 

(2) Der Landeshauptmann kann für einzelne 
Kraftfahrzeuge zum Zwecke ihrer Erprobung das 
überschreiten der für solche Fahrzeuge gemäß 
Abs. 1 allgemein festgeset~ten höchsten zulässigen 
Geschwindigkeit auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 
Z. 16 der StVO. 1960) für eine bestimmte Zeit 
bewilligen, wenn dadurch' die Verkehrssicherheit 
nicht gefährdet wird. Die höchste zulässige Ge­
schwindigkeit, die für solche Fahrten bewilligt 
wurde, muß hinten am Fahrzeug vollständig 
sichtbar und dauernd gut lesbar und unverwisch­
bar angeschrieben sein. 

§ 99. Bel e u c h tun g 

(1) Während der Dämmerung, bei Dunkelheit 
oder Nebel oder wenn es die Witterung SOlliSt 
erfordert, sind unbesdudet der Bestimmungen 

§ 97. H e e res fa h r z e u g e der Abs. 3 bis 6 und des § 60 Abs. 3 letzter 
(1) Für Heeresfahrzeuge, die wegen ihres mili- Satz der StVO. 1960 die vorgeschriebenen 

tärischen Verwendungszweckes besonders gebaut Scheinwerfer und Leuchten (§§ 14 bis 17) einzu­
und ausgerüstet sind, können nach den Erforder- schalten, durch die anderen Straßenbenützern 
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem das Fahrzeug erkennbar gemacht, das richtige 
jewelligen Stand der Technik entsprechend, Er- Abschätzen seiner Breite ermöglicht und die 
leichterungen hinsichtlich der Beschaffenheit und . Straße, soweit erforderlich, insbesondere im Hin­
Ausrüstung festgesetzt werden, die wegen der blik auf die Fahrgeschwindigkeit, ausreichend be­
Art ihrer militärischen Verwendungsbestimmung leuchtet wird; dies gilt jedoch nicht bei Einsatz­
notwendig sind. übungsfahrten von Heeresfahrzeugen, sofern auf 

(2) Für Heeresfahrzeuge, die durch Bewaffnung, andere Art, insbesondere durch das Zusammen­
Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den wirken mit den Organen des öffentlichen Sicher­
unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut heitsdienstes, den Erfordernissen der Verkehrs­
und ausgerüstet und diesem Zweck gewidmet sicherheit Rechnung getragen wird. An Schnee­
sind (§ 1 Abs. 2 lit. d), können durch Verord- räumfahrzeugen .gemäß § 17 Abs. 1 lit. a zusätz­
nung nach den Erfordernissen der Verkehrs- und lich angebrachte Scheinwerfer zur Beleuchtung 
Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der der zu räumenden Fahrbahn dürfen nur bei 
Technik entsprechend, mit Rücksicht auf die Fahrten mit vorgebautem Schneeräumgerät ein­
Eigenart solcher Fahrzeuge die Bedingungen fest- geschaltet sein. 

gesetzt werden, unter denen sie auf Straßen mit (2) Läßt sich wegen der Beschaffenheit des 
öffentlichem Verkehr verweJ?det werden dürfen. Gutes, das befördert werden soll, oder aus zwin­

X. ABSCHNITT 

Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Anhängern 
und Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers und des 

Zulassungsbesitzers 

§ 98. H ö c h s t e zu 1 ~ s s i g e Fa h r-
. geschwindigkeit 

(1) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
ziffernmäßig die Geschwindigkeiten festzusetzen, 

genden anderen Gründen nicht vermeiden, d.aß 
die vorgeschriebenen Scheinwerfer, Leuchteri oder 
Rückstrahler des Fahrzeuges verdeckt werden, so 
muß eine entsprechend wirksame Ersatzvor­
richtung angebracht sein. 

(3) Im Ortsgebiet (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO. 
1960) darf außer in den im Abs. 5 angeführten 
Fällen Fernlicht nicht verwendet werden; bei un­
zureichender Beleuchtung ·der Fahrbahn ist je­
doch das Verwenden des Fernlichtes während des 
Fahrens außer in den im·Abs.4 lit. c bis fange. 
führten Fällen zulässig, sofern eine Geschwindig-
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keit von 50 km/h überschritten werden darf. 
Stadtlicht (§ 14 Abs. 3) darf nur bei ausreichen­
der Straßell'beleuchtungverwendet werden. 

(4) Auf Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 Z. 16 der 
StVO. 1960) darf während des Fahrens bei 
Dunkelheit Stadtlicht nicht verwendet werden. 
Fernlicht darf auf Freilandstraßen bei Dunkelheit 
nicht verwendet werden 

a) bei ausreichender Straßenbeleuchtung, 
. b) bei stillstehendem Fahrzeug, 
c) 'vor entgegenkommenden Fahrzeugen, 

deren Lenker durch Fernlicht geblendet 
werden würde, 

d) beim Fahren hinter Kraftfahrzeugen In 

geringem Abstand, ohne zu überholen, 
e) vor Gruppen von Fußgängern und 
f) beim Herannahen von Schienenfahrzeugen 

oder Schiffen, die sich unmittelbar neben 
der Fahrbahn bewegen. 

(5) Bei Nebel ist Abblendlicht zu verwenden. 
Bei Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall 
und dergleichen ist bei Tag Fernlicht oder Ab­
blendlicht, während der Dämmerung und bei 
Dunkelheit Abblendlicht zu verwenden; an Stelle 
der abgeblendeten Scheinwerfer oder zugleich mit 
ihnen dürfen jedoch auch Nebelscheinwerfer oder 
Breitstrahler verwendet werden.· Nebelschein­
werfer, Breitstrahler und NebelschlußleuChten 
dürfen nur bei Sichtbehinderung durch Nebel, 
Regen, S,chneefall und dergleichen, Nebelschein­
werfer und Breitstrahler auch ~uf engen oder 
kurvenreichen Strecken verwendet werden. 

(6) Suchscheinwerfer dürfen nur fallweise ver­
wendet werden und nur wenn dadurch nicht an­
dere Straßenbenützer g,eblendet werden. Leuch­
ten mit ,gelbrotem Drehlicht an den im § 20 
Abs. 1 lit. d und Abs. 6 lit. d und e angeführten 
Fahrzeugen dürfen nur bei stil1stehendem Fahr­
zeug eingeschaltet sein. 

(7) Im Ortsgebiet dürfen bei Kraftwagen ohne 
Anhänger auch Parkleuchten allein dazu ver­
wendet werden, anderen Straßenbenützern das 
Fahrzeug während des Haltens oder Parkens er­
kennbar zu machen. 

§ 100. War n z eie h e n 

(1) Als optische Warnzeichen (§ 22 Abs. 2) dür­
fen nur gut wahrnehmbare, kurze Blinkzeichen 
mit zwei symmetrisch zur Längsmittelebene des 
Fahrzeuges liegenden Scheinwerfern, bei einspuri­
gen Krafträdern, Motorrädern mit Beiwagen und 
Motordreirädern mit nur einem Vorderrad mit 
einem Scheinwerfer abgegeben werden; die Be­
stimmungen des § 99 Abs. 3 his 5 über die Ver­
wendung von Fern- und Abblendlicht bleiben 
unberührt. Blinkzeichen dürfen außer mit 
Pannenwarnvorrichtungen nicht durch längere 
Zeit abgegeben werden. 

(2) Akustische Warnzeichen mit Vorrichtun­
gen, die wegen ihrer Lautstärke nur zur Verwen-· 
dung außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 
Z. 15 der StVO.· .1960) bestimmt sind, dürfen 
innerhalb des Ortsgebietes nicht abgegeben wer-· 
den. 

§ 101. Be la dun g 

(1) Die Belidung von Kraftfahrzeugen und An­
hängern ist unbeschadet der Bestimmungen der 
Abs. 2, 3 und 5 nur zulässig, Wenn 

a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, die' 
höchsten zulässigen Achslasten und die 
größte Breite des Fahrzeuges durch die Be­
ladung nicht überschritten werden, 

b) die im § 4 Abs.·6 Z. 1 festgesetzte Höchst­
grenze für die größte Höhe von Fahr­
zeugen durch die Beladung nicht über­
schritten wird und 

c) die größte Länge des Fahrzeuges durch die 
Be1adung um nicht mehr als ein Viertel 
der Länge des Fahrzeuges überschritten 
wird. 

(2) Bei Langgutfuhren (Abs. 3), Wirtschafts­
fuhren (§ 30 der StVO. 1960), Großvieh-, Boot­
und Flugzeugtransporten und wenn mit Zug­
maschinen oder Motorkarren Geräte befördert 
werden, dürfen die Abmessungen und in Aus­
nahmefällen, wie bei unteilbaren Gütern, die Ab­
messungen, das höchste zulässige Gesamtgewicht 
und die höchsten. zulässigen Achslasten durch die 
Beladung überschritten werden, wenn die hiefür 
durch Verordnung (Abs. 6) festgesetzten Grenzen 
und Voraussetzungen eingehalten werden. 

(3) Langgutfuhren sind Beförderungen von La­
dungen, <bei denen die Länge des Kraftfahrzeuges 
samt der Ladung 14 m übersteigt, oder Beförde­
rungen von Ladungen, die um mehr als ein Viertel 
der Länge des Kraftfahrzeuges über dessen hin­
tersten Punkt hinausragen. Bei Kraftfahrzeugen 
mit Anhängern gilt die Beförderung als Lang­
gutfuhr, wenn die Länge des letzten Anhängers 
samt der Ladung 14 m übersteigt oder wenn die 
Ladung des letzten Anhängers um mehr als ein 
Viertel der Länge des Fahrzeuges über dessen 
hintersten Punkt hinausragt. Ist der letzte An­
hänger jedoch ein Nachläufer (§ 13 Abs. 4), so 
gilt die Beförderung als Langgutfuhr, wenn die 
Ladung um mehr als ein Fünftel ihrer Länge 
über den hintersten Punkt des Nachläufers hin­
ausragt. 

(4) Ragt die Ladung um mehr als 1 m über den 
vordersten oder hintersten Punkt des Kraftfahr­
zeuges, bei Kraftfahrzeugen mit Anhängern des 
letzten Anhängers, hinaus, so müssen die 
äußersten Punkte der hinausragenden Teile der 
Ladung anderen Straßenbenützern gut erkennbar 
. gemacht sein. 
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(5) Transporte, bei denen die gemäß Abs. 6 
festgesetzten Voraussetzungen nicht erfüllt wer­
den, und Langgutfuhren, bei denen die Länge 
des Fahrzeuges samt der Ladung mehr als 16 m 
beträgt, sind nur mit Bewilligung des. Landes­
hauptmannes, in dessen örtlichem Wirkungs­
bereich der Transport durchgeführt werden soll, 
zulässig. Die Bewilligurig darf nur unter Vor­
schreibung der höchsten zulässigen Fahrgeschwin­
digkeit und, soweit dies nach den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit nötig ist, 
unter den entsprechenden Auflagen oder zeit­
lichen, örtlichen oder sachlichen Einschränkungen 
der Gültigkeit erteilt werden. 

(6) Durch Verordnung ist unter Bedachtnahme 
auf die Erfordernisse der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit festzusetzen, in welchem Aus­
maß und unter welchen Voraussetzungen 
in den im Abs. 2 angeführten Fällen die 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte und Achs­
lasten und die Abmessungen von Fahrzeugen 
durch die Beladung überschritten werden dürfen. 

(7) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges hat auf 
Verlangen der Organe des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes an Ort und Stelle oder bei einer 
nicht mehr als 3 km von seinem Weg zum Fahrt­
ziel entfernten Waage prüfen zu lassen, ob das 
höchste zulässige Gesamtgewicht oder die höchsten 
zulässigen Achslasten des von ihm gelenkten 
Kraftfahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen 
Anhängers überschritten wurden. Wurde eine 
überschreitung festgestellt, so hat der Zulassungs­
besitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägen;; 
zu ersetzen. Der Landeshauptmann hat den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes die 
zur Prüfung des höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes und der höchsten zulässigen Achslasten 
an Ort und Stelle erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung zu stelle~. 

(8) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auf Heeresfahrzeuge bei Einsatzübungsfahrten 
keine Anwendung. 

§ 102. P fl ich t end e s K n f tf a h r z e u g­
lenkers 

(1) Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraft­
fahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, 
soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, 
daß das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und 
ein mit diesem zu ziehender Anhänger sowie 
deren Beladung den hiefür in Betracht kommen­
den Vorschriften entsprechen.' Berufskraftfahrer 
haben bei Lastkraftwagen, Omn~bussen oder An­
hängern unverzüglich den Zulassungsbesitzer 
nachweisbar zu verständigen-, wenn das Fahrzeug 
diesen Vorschriften nicht entspricht •. Lenker 
von Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg, von Kraftfahrzeugen zur 

Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) oder von 
Omnibussen haben dafür zu sorgen, daß der 
Fahrtschreiber und der Wegstreckenmesser auf 
Fahrten in Betrieb sind. 

(2) Der Lenker hat dafür zu sorgen, daß die 
Sicht vom Lenkerplatz aus für das sichere Lenken 
des Fahrzeuges ausreicht und daß die Kennzeichen 
des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges und 
eines mit· diesem gezogenen Anhängers 
vollständig sichtbar' sind und nicht durch 
Verschmutzung, Schneebelag, Beschädigung oder 
Verformung der Kennzeichentafel unlesbar sind. 
Er hat dafür zu sorgen, daß während der 
Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn es die 
Witterung sonst erfordert, die hintere oder die 
gemäß § 49 Abs. 6 seitlich angebrachten Kenn­
zeichentafeln beleuchtet sind; dies gilt jedoch 
nicht bei stillstehendem Fahrzeug, wenn die 
Straß-enbeleuchtung zum Ablesen des Kenn­
zeichens ausreicht, und bei Einsatzübung&fahrten 
mit Heeresfahrzeugen (§ 99 Abs. 1). Der Lenker 
darf Pannenwarnvorrichtungen nur einschalten, 
wenn das Fahrzeug stillsteht. 

(3) Der Lenker muß die Handhabung und 
Wirksamkeit der Betätigungsvorrichtungen des 
von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges kennen. Ist 
er mit ihrer Handhabung und Wirksamkeit 
noch nicht vertraut, so darf er das Fahrzeug nur 
mit besonderer Vorsicht lenken. Er muß die 
Lenkvorrichtung während des Fahrens mit min­
destens einer Hand festhalten und muß beim 
Lenken Auflagen" unter denen ihm die Lenker­
berechtigung erteilt wurde, erfüllen. Er hat sich 
im Verkehr der Eigenart des Kraftfahrzeuges 
entsprechend zu verhalten. 

(4) Der Lenker darf mit dem von ihm ge­
lenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem 
gezogenen Anhänger nicht mehr Lärm, Rauch 
oder üblen Geruch verursachen, als bei ord': 
nungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Be­
trieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist. 

(5) Der Lenker hat auf Verlangen der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes anzuhalten. 
Er hat auf Fahrten mitzuführen und den Or­
ganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen 

a) den Führerschein oder Heeresführerschein, 

b) den Zulassungsschein oder Heereszulassungs­
schein für das von ihm gelenkte Kraft­
fahrzeug und einen mit diesem gezogenen 
Anhänger, 

c) bei Probefahrten den Probefahrtschein I 

.(§ 45 Abs. 4) und auf Freilandstraßen (§ 2 
Abs. 1 Z. 16 der StVO. 1960) und an Sonn­
und Feiertagen die Bescheinigung über das 
Ziel und den Zweck der Probefahrt (§ 45 
Abs. 6). Bei Betrieben, die außerhalb des 
Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO. 
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1960) liegen, muß diese Bescheinigung nur 
an Sonn- und Feiertagen mitgeführt wer­
den, 

d) bei überstellungsfahrten den überstellungs­
fahrtschein gemäß § 46 Abs. 4 und 

e) Bescheide über kraftfahrrechtliche Bewilli­
gungen, die zur Art der Verwendung des 
Fahrzeuges auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr erforderlich sind (§ 101 Abs. 5, 
§ 104 Abs. 5 lit. d und Abs. 7). 

Die in den lit. abis e angeführten Dokumente 
werden im Falle des Verlustes bis zur Ausstellung 
des neuen Dokumentes, jedoch nicht länger als 
eine Woche, bei den in lit. a angeführten 
Dokumenten vier Wochen, gerechnet vom Tag 
des Verlustes, durch die behördliche Bestätigung 
über die Verlustanzeige ersetzt. Lenker von 
Kraftfahrzeugen ohne Führerhaus, . mit denen 
auf gerader waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 30 km/h nicht über­
schritten werden kann, müssen die in den lit. a 
bis e angeführten Dokumente auf Fahrten im 
Umkreis von nicht mehr als 10 km vom dauern­
den Standort des Fahrzeuges nicht mitführen, 
wenn die Fahrt unter Umständen durchgeführt 
werden muß, unter denen das Mitführen der 
Dokumente eine für den Lenker unzumutbare 
Erschwerung oder für die Dokumente eine Ge­
fahr des Verlustes oder der Beschädigung be­
deutet. 

(6) Entfernt sich der Lenker so weit oder so 
lange VOn seinem Kraftfahrzeug, daß er es nicht 
mehr überwachen kann, so hat er den Fahrzeug­
motor, sofern mit diesem nicht auch andere 
Maschinen betrieben werden, ahzustellen und 
dafür zu sorgen, daß das Fahrzeug von Un­
befugten nur durch überwindung eines beträcht­
lichen Hindernisses in Betrieb genommen werden 
kann. 

(7) Ein Lenker, der nicht selbst der Zulassungs­
besitzer des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges 
oder eines mit diesem gezogenen Anhängers ist, 
hat Unfälle, die mit der Benützung dieser 
Fahrzeuge in ursächlichem Zusammenhang 
stehen, unverzüglich ihrem Zulassungsbesitzer 
bekanntzugeben. 

(8) Der Lenker darf das Lenken eines ihm 
übergebenen Kraftfahrzeuges ohne Zustimmung 
des Zulassungsbesitzers nicht dritten Personen 
überlassen. . 

(9) Der Lenker darf Schneeketten und der­
gleichen (§ 7 Abs. 2) nur dann verwenden, wenn 
dies erforderlich ist, und nur, wenn sie so befestigt 
sind, daß sie die Oberfläche' der Fahrbahn nicht 
beschädigen können. 

(10) Der Lenker hat auf Fahrten Verbandzeug 
mitzuführen, das zur Wtindversorgung geeignet 

und in einem widerstandsfähigen Behälter staub­
dicht verpackt und gegen Verschmutzung ge­
schützt ist. 

§ 103. Pflichten des Zulassungs­
besitzers eines Kraftfahrzeuges 

oder Anhängers 

(1) Der Zulassungsbesitzer eines Kraftfahr­
zeuges oder Anhängers hat dafür zu sorgen, daß 
das Fahrzeug und seine Beladung den Vorschrif­
ten dieses Bundesgesetzes und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlass,enen Verordnungen 
entspricht. Er hat bei Kraftfahrzeugen dafür zu 
sorgen, daß für Fahrten das im § 102 Abs. 10 
angeführte Verbandzeug bereitgestellt ist. 

(2) Der Zulassungsbesitzer darf das Lenken 
seines Kraftfahrzeuges oder die Verwendung 
seines Anhängers nur Personen überlassen, die 
die erforderliche Lenkerberechtigung besitzen. Er 
hat der Behörde auf Verlangen Auskunft darüber 
zu erteilen, wem er jeweils das Lenken seines 
Kraftfahrzeuges oder die Verwendung seines An­
hängers überlassen hat, und entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen, wenn er ohne diese die 
verlangte Auskunft nicht erteilen kann. 

(3) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges 
hat, sofern er d~r Dienstgeber des Lenkers ist, 
dafür zu sorgen, daß eine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit des Lenkers oder der 
beim Betrieb des Fahrzeuges sonst beschäftigten 
l1nd bei ihm angestellten Personen nach Mög­
lichkeit vermieden wird. Er hat dem Lenker die 
erforderliche Kälte- und Regenschutzkleidung 
beizustellen. Er darf den Lenker nicht in einem 
Ausmaß beanspruchen, daß diesem das sichere 
Lenken des Fahrzeuges nicht mehr möglich ist. 
Durch Verordnung können nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- u.nd Betriebssicherheit die 
näheren Bestimmungen über das Ausmaß der 
Beanspruchung des Lenkers, insbesondere hin­
sichtlich der höchstzulässigen Dauer des Lenkens 
und des Mindestausmaßes der Ruhezeiten, fest­
gesetzt werden. 

(4) Der Zulassungsbesitzer eines Lastkraft­
wagens mit einem Eigengewicht von mehr als 
3500 kg, eines Kraftwagens zur Beförderung 
gefährlicher Güter (§ 92) oder eines Omnibusses 
hat dafür zu sorgen, daß der Fahrtschreiber und 
der Wegstreckenmesser für Fahrten betriebs­
bereit sind. Die Zulassungsbesitzer von Last­
kraftwagen mit einem Eigengewicht von mehr 
als 3500 kg, von Omnibussen oder von Kraft­
wagen zur Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) 
haben dafür zu sorgen, daß vor Fahrten die 
Namen der Lenker, der Tag und der Ausgangs­
punkt oder die Kursnummern der Fahrten sowie 
am Beginn und am Ende der Fahrten der Stand 
des Wegstreckenmessers in entsprechender Weise 
in die Schaublätterdes Fahrtschreibers einge-
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tragen werden. Sie haben die Schaublätter ein 
Jahr, gerechnet vom Tag der letzten Eintragung, 
aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen 
zur Einsidltnahme vorzulegen. 

.(5) Dei: Zulassungsbesitzer eines Omnibusses, 
eines Listkraftwagens, einer Zugmaschine oder 
eines Anhängers, außer Wohnanhängern, hat da­
für zu sorgen, daß an der rechten Außenseite 
des Fahrzeuges vollständig sichtbar und dauernd 
gut lesbar und unverwischbar sein Name und 
seine Anschrift, bei Unternehmungen deren 
Gegenstand und der dauernde Standort des Fahr­
zeuges (§ 40 Abs. 1) angeschrieben sind; bei Fahr­
zeugen im Besitz des Bundes, der Länder, der 
Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden und der 
von diesen Gebietskörperschaften unter ihrer 
Haftung betriebenen Unternehmungen darf je­
doch an Stelle des Namens und der Anschrift 
sowie des dauernden Standortes auch ein allge­
mein bekanntes Symbol für den Zulassungs­
besitzer angebracht sein. Die Behörde kann auf 
Antrag von der Verpflichtung, den Namen und. 
die Anschrift am Fahrzeug anzuschreiben, be­
freien, wenn diese Aufschrift im Hinblick auf die 
Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges eine 
Gefährdung der Person oder des Vermögens des 
Antragstellers zur Folge hätte. 

(6) Bei Personenkraftwagen im Besitz des 
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der 
Ortsgemeinden und der von diesen Gebietskörper­
schaften unter ihrer Haftung betriebenen Unter­
nehmungen muß hinten am Fahrzeug voll­
ständig sichtbar und dauernd gut lesbar und 
unverwischbar auf einem Hintergrund in den 
Farben der Republik österreich im weißen 
Mittelfeld das Wort "Dienstkr~ftwagen" ange­
schrieben sein; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge, 

a) die für Fahrten des Bundespräsidenten, der 
Präsidenten des Nationalrates, der Vor­
sitzenden des Bundesrates, der Mitglieder 
der Bundesregierung, der Staatssekretäre, 
der Mitglieder der Landesregierungen, der 
Präsidenten der Landtage oder der Präsi­
denten oder Vizepräsidenten des Rech­
nungshofes, des' Verfassungsgerichtshofes, 
des Verwaltungsgerichtshofes oder des 
Obersten Gerichtshofes verwendet werden, 

b) ,an deren Außenseite vollständig sichtbar 
und ,dauernd gut lesbar und unverwischbar 
der Name des Zulassungsbesitzers oder ein 
allgemein bekanntes Symbol für diesen an­
geschrieben ist, oder 

c) die ein Deckkennzeichen (§ 48 Abs. 1 
letzter Satz) führen. 

(7) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges hat 
der Behörde auf Verlangen die für einschlägige 
Statistiken und Evidenzen erforderlichen Unter­
lagen in mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung 
zu stellen. 

§ 104. Zieh e n von A n h ä n g e r'n 

(1) Mit Kraftfahrzeugen außer Motorfahr­
rädern dürfen, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 7, nur gezogen werden 

a) zum Verkehr zugelassene Anhänger, 

. b) Anhänger, mit denen behördlich bewilligte 
Probe- oder übersteIlungsfahrten durch­
geführt werden (§§ 45 und 46), und 

c) ausländische Anhänger, die das Kenn­
zeichen ihres ,inländischen Zugfahrzeuges 
führen (§ 83). 

Mit Sattelkraftfahrzeugen und Gelenkkraftfahr­
zeugen dürfen Anhänger nicht gezogen werden. 
Mit Lastkraftwagen und Zugmaschinen dürfen 
besetzte Omnibusanhänger nicht gezogen werden. 
Das Gesamtgewicht von Kraftwagen mit An­
hängern darf 38.000 kg, ihre größte Länge 18 m 
nicht überschreiten. 

(2) Anhänger dürfen mit Kraftwagen nur ge­
zogen werden, 

a) wenn sie durch die im § 13 angeführten 
Vorrichtungen mit dem Zugfahrzeug sicher 
verbunden sind und die Radsp1.lr des An­
hängers, außer bei unabhängig vom Zug­
fahrzeug zu lenkenden Anhängern, auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn von . der 
Richtung der Spur des Zugfahrzeuges nur 
geringfügig abweichen kann; jedoch dürfen 
Anhänger, die zur Verwendung im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes bestimmt sind und mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf, wenn sie mit 
Zugmaschinen gezogen werden, auch nur 
durch die Anhängerdeichsel mit dem Zug­
fahrzeug verbunden sein. Bei Langgut­
fuhren darf ferner der Anhänger auch nur 
durch das Ladegut des Zugfahrzeuges ge­
zogen werden, wenn er mit dessen Ladegut 
sicher verbunden ist; 

b) wenn die Anhängerdeichsel, sofern sie sich 
ohne den Willen des Lenkers von der An­
hängevorrichtung loslöst, nur geringfügig 
abfallen kann (§ 13 Abs. 2); 

c) bei leichten Anhängern ohne Bremse, wenn 
das Eigengewicht des Zugfahrzeuges das 

. Doppelte des höchsten zulässigen Gesamt­
gewichtes des Anhängers überschreitet; . 

d) bei Anhängern mit einem höchsten zulässi­
gen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
1500 kg, die zur Verwendung im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes bestimmt sind und die keine Bremse 
haben, wenn das Eigengewicht des Zugfahr­
zeuges nicht geringer ist als das höchste 
zulässige Gesamtgewicht des Anhängers, 
und 
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e) bei Anhängern, die breiter sind als das Zug­
fahrzeug, wenn der Anhänger vorne auf 
beiden Seiten mit je einer Begrenzungs­
leuchte ausgerüstet ist, die so am äußersten 
Rand des Fahrzeuges angebracht ist, daß 
anderen Straßenbenützern dessen größte 
Breite erkennbar gemacht werden kann. 
Dies gilt jedoch nicht für Anhänger, die 
zur Verwendung im Rahmen eines land­
und forstwirtschaftlichen Betriebes be­
stimmt sind und mit denen eine Geschwin­
digkeit von 25 km/h nicht überschritten 
werden darf. 

(3) Kann der Lenker eines Kraftfahrzeuges die 
Bremse eines mit diesem gezogenen Anhängers 
nicht oder nur unter Gefährdung der Verkehrs­
oder Betriebssicherheit unmittelbar oder mittel­
bar betätigen, so hat der Zulassungsbesitzer 
dieses Kraftfahrzeuges dafür zu sorgen, daß auf 
dem Bremsersitz des Anhängers (§ 26 Abs. 7) ein 
geeigneter Bremser mitgeführt wird. Dieser muß 
bei unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkenden 
Anhängern mit dem Lenken und der Betätigung 
der in Betracht kommenden Einrichtungen (§§ 16 
und 22 Abs. 1) vertraut sein. Der Bremser hat 
bei Bedarf die Bremse des Anhängers zu be­
tätigen. 

(4) Die Behörde hat auf Antrag von der Ver­
pflichtung, einen Bremser mitzuführen, zu ent­
heben, wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse 
1:nd die örtlichen Gegebenheiten rechtfertigen 
und die Verkehrssicherheit hiedurch nicht ge­
fährdet wird. 

(5) Mit Krafträdern dürfen nur Einachs­
anhänger gezogen werden; hiebei gelten die Be­
stimmungen des Abs. 2 lit. a erster Halbsatz und 
lit. c sinngemäß. Mit Motorrädern dürfen nur 
einspurige Anhänger gezogen werden. Mit mehr­
spurigen Krafträdern dürfen nur Anhänger ge­
zogen werden, die nicht breiter sind als das Zug­
fahrzeug. Mit Motorfahrrädern dürfen auch nicht 
zum Verkehr zugelassene Anhänger gezogen wer­
den. Anhänger dürfen jedoch mit Motorfahr­
rädern nur unter 'folgenden Voraussetzungen 
gezogen werden: 

a) der Anhänger muß mit dem Zugfahrzeug 
gelenkig und verkehrs- und betriebssicher 
verbun.den sein; 

b) der Anhänger muß vorne mit zwei weißen 
und hinten mit zwei roten Rückstrahlern 
ausgerüstet sein, die so am äußersten Rand 
des Fahrzeuges angebracht sind, daß da­
durch seine größte Breite anderen Straßen­
benützern erkennbar gemacht werden kann; , 

c) wird durch den Anhänger oder dessen La­
dung die Schlußleuchte des Zugfahrzeuges 
verdeckt, so muß am Anhänger eine ent­
sprechende Schlußleuchte angebracht sein; 

d) das Gesamtgewicht des Anhängers darf bei 
einspurigen Motorfahrrädern 50 kg, bei 
mehrspurigen 100 kg nicht überschreiten. 
Das Ziehen von Anhängern mit höherem 
Gesamtgewicht ist nur mit Bewilligung der 
Behörde zulässig, in deren örtlichem Wir-

. kungsbereich die Anhänger gezogen wer­
den sollen; die Bewilligung ist zu erteilen. 
wenn keine Bedenken hinsichtlich der Ge­
fährdung der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit bestehen, und darf, soweit dies nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit nötig ist, nur unter entspre­
chenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Einschränkungen der Gül· 
tigkeit erteilt werden; 

e) bei einspurigen Motorfahrrädern darf der 
gezogene Anhänger nicht breiter sein als 
80 cm; 

f) bei einspurigen Motorfahrrädern muß der 
Anhänger eine feststellbare Bremsanlage 
aufweisen. 

(6) Anhängeschlitten dürfen mit Kraftfahr­
zeugen nur gezogen werden, wenn die Straße 
mit einer zusammenhängenden oder nicht 
nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eis­
schichte bedeckt ist. 

(7) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger,. 
wie insbesondere Fuhrwerke und Geräte, dürfen 
mit Kraftfahrzeugen außer Motorfahrrädern nur 
gezogen werden, wenn die durch Verordnung 
(Abs. 8 lit. b) hiefür festgesetzten Voraus­
setzungen vorliegen. Liegen diese Voraussetzun­
gen nicht vbr, so dürfen nicht zum Verkehr 
zugelassene Anhänger nur mit Bewilligung des: 
Landeshauptmannes gezogen werden, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereid1 sie gezogen werden 
sollen. Die Bewilligung darf nur unter Vor­
schreibung einer . höchsten zulässigen Fahr-· 
geschwindigkeit und, soweit dies nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit nötig ist, unter den entsprechenden Auflagen 
oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Ein­
schränkungen der Gültigkeit erteilt werden. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, fest­
zusetzen: 

a) die näheren Bestimmungen für Kraftfahr­
zeuge mit Anhängern über die Art ihrer 
Bremsung, das Verhältnis der Breite und 
des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes 
des Zugfahrzeuges zu den entsprechenden 
Abmessungen und höchsten zulässigen Ge­
samtgewichten der Anhänger, das Verhält­
nis der Motorleistung zur Summe ihrer 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte, die' 
Voraussetzungen, unter denen Anhänger 
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gezogen werden dürfen, sowie die V oraus­
setzungen, unter denen der Landeshaupt­
mann Ausnahmen bewilligen darf; 

b) unter welchen Voraussetzungen nicht zum 
Verkehr zugelassene Anhänger (Abs. 7) mit 
Kraftfahrzeugen gezogen werden dürfen, 
insbesondere hinsichtlich ihrer höchsten 
zulässigen Fahrgeschwindigkeit, ihrer 
Bremsen und ihrer Erkenrrbarkeit für 
andere Straßenbenützer. 

§ 105. A b s chi e p p e nun d S chi e ben 
v o' n K r a f t f a h r z e u gen 

(1) Das Abschleppen von Kraftfahrzeugen ist 
nur zulässig, wenn ihre Lenkvorrichtung und, bei 
nicht starrer Verbindung mit dem Zugfahrzeug, 
auch mindestens eine Bremse ausreichend wirksam 
ist oder wenn das abzuschleppende Fahrzeug teil­
weise hochgehoben wird. Die Verbindung nicht 
teilweise hochgehobener Fahrzeuge mit dem Zug­
fahrzeug darf jedoch nicht länger sein als 8 m 
und muß anderen Straßenbenützern durch 
L~ppen oder dergleichen gut erkennbar gemacht 
sem. 

(2) Das Abschleppen eines Fahrzeuges mit einer 
starren Verbindung ist zulässig, wenn die Lenk­
vorrichtung dieses Fahrzeuges wirksam zu be­
tätigen ist und das Gesamtgewicht des Zugfahr­
zeuges wesentlich höher ist als das des abzu­
schleppenden. 

(3) Der Lenker des Zugfahrzeuges muß die 
zum Lenken dieses Fahrzeuges erfQ,l~der1iche 
Lenkerberechtigung besitzen. Bei abzuschleppen­
den Kraftfahrzeugen, die gelenkt werden, muß 
deren Lenker bei Krafträdern außer Motorfahr­
rädern eine Lenkerberechtigung für die 
Gruppe A, bei allen übrigen Kraftfahrzeugen 
eine Lenkerberechtigung für die Gruppe, in die 
das Fahrzeug fällt, oder für die Gruppe B be­
sitzen. 

(4) Das abzuschleppende Fahrzeug muß, soweit 
dies erforderlich ist, mit einer entsprechenden 
Notbeleuchtung ausgerüstet oder durch Beleuch­
tung vom Zugf,ahrzeug aus anderen Straßen­
benützern erkennbar gemacht sein. 

(5) Das gleichzeitige Abschleppen mehrerer 
Kraftfahrzeuge ist unzulässig. 

(6) Fahrzeuge, die nur für bestimmte Straßen­
züge zugelassen sind, dürfen nur auf diesen 
Straßenzügen abgeschleppt werden; für das Ab­
schleppen solcher Fahrzeuge auf anderen Straßen­
zügen und für das Abschleppen von nicht­
zugelaSSlenen Fahrzeugen, deren Abmessungen 
oder höchste zulässige Gesamtgewichte oder 
Achslasten. die im § 4 Abs. 6 bis 8 festgesetzten 
Höchstgrenzen überschreiten, gelten die Bestim­
mungen des § 46 Abs. 3 sinngemäß. 

(7) Kraftfahrzeuge dürfen mit Kraftfahrzeugen 
nur geschoben werden 

a) auf ganz kurze Strecken, 

b) in Schrittgeschwindigkeit, 

c) wenn zwingende Gründe vorliegen, . 

d) wenn andere Straßenbenützer dadurch nicht 
gefährdet werden und 

e) wenn die Lenker heider Fahrzeuge die er­
forderliche Lenkerberechtigung besitzen. 

(8) Beim Abschleppen von Kraftfahrzeugen 
muß der Lenker des Zugfahrzeuges unbeschadet 
der Bestimmungen des § 99 Abs. 5 Abblendlicht 
verwenden. 

§ 106. Per s 0 n e n b e f ö r der u n g 

(1) Mit Kraftfahrzeugen und Anhängern dür­
fen Personen nur befördert werden, wenn deren 
Sicherheit gewährleistet ~st. Sie dürfen nur so 
befördert werden, daß dadurch nicht die Auf­
merksamkeit oder die Bewegungsfreiheit des 
Lenkers beeinträchtigt, seine freie Sicht behin­
dert oder der Lenker oder beförderte Personen 
sonst gefährdet werden. 

(2) Auf der Ladefläche von Lastkraftwagen, 
Zugmaschinen und Kombinationskraftwagen oder 
auf ihrer Ladung dürfen Personen nur befördert 
werden, wenn sie sich am Fahrzeug oder an der 
Ladung sicller anhalten können, nicht über 
die größte Länge und Breite und die im § 4 
Abs. 6 Z. 1 festgesetzte Höchstgrenze für die 
größte Höhe von Fahrzeugen hinaus ragen und 
durch die Ladung nicht gefährdet welCden, und 
wenn die Ladung am Fahrzeug entsprechend 
befestigt ist. Mit Zugmaschinen dürfen Kinder 
unter: 12 Jahren auf den Sitzen für Mitfahrer 
(§ 26 Abs. 2) nur befördert werden, wenn sie 
das fünfte Lebensjahr vollendet haben und wenn 
diese Sitze und der Abstand der zu den Sitzen 
gehörigen Fußrasten der Körpergröße der Kinder 
entsprechen. 

(3) Bei der Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen und Anhängern darf die bei der 
Genehmigung festgesetzte größte zuHlssige An­
zahl der Personen, die mit dem Fahrzeug, und 
der Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank 
befördert werden dürfen (§ 28 Abs. 3 lit. c), 
nicht überschritten werden. Bei der Berechnung 
der Anzahl der Personen, die mit einem Fahrzeug 
befördert werden dürfen, sind zwei Kinder unter 
zwölf Jahren als eine Person und Kinder unter 
fünf Jahren nicht zu zählen, doch dürfen, unbe­
schadet der Bestimmungen des Abs. 6, außer. bei 
Omnibussen und Omnibusanhängern, abgesehen 
vom Lenker nicht mehr als acht Personen, gleich­
gültig ob Erwachsene oder Kinder, befördert 
werden. 
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(4) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf 
außer dem Lenker nur eine weitere Person be­
fördert werden; diese muß bei Motorrädern das 
z~hnte Lebensjahr vollendet haben. Mit Motor­
fahrrädern dürfen Kinder unter acht Jahren nur 
auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert 
werden, die der Größe des Kindes entsprechen. 

(5) Die Behörde kann die Beförderung von 
mehr als acht Personen, abgesehen vom Lenker, 
mit Lastkraftwagen, die den Bestimmungen des 
§ 87 Abs. 4 entsprechen, bewilligen; wenn dies 
vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt, wie 
insbesondere bei einem Verkehrsnotstand. Diese 
Bewilligung ersetzt nicht die auf Grund gewerbe­
rechtlicher Vorschriften erforderlichen Berechti­
gungen zur Beförderung von Personen mit Kraft­
fahrzeugen. 

(6) Bei Schülertransporten mit geschlossenen 
Personenkraftwagen oder Kombinationskraft­
wagen, bei denen bei der Genehmigung als 
größte zulässige Anzahl der beförderten Personen 
außer dem Lenker ach~Personen festgesetzt 
wurde, dürfen mehr als acht, jedoch nicht mehr 
als 14 Schüler befördert, werden. Als Schüler­
transportle gelten Beförderungen von Schülern 
einer allgemeinbildenden Pflichtschule oder der 
ersten bis fünften Klasse einer allgemeinbilden­
den höheren Schule (§§ 36 und 37 des Schul­
organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962) von 
und zu dieser Schule oder ihren Schulveranstal­
tungen. 

(7) Mit A~hängern außer Omnibusanhängern 
(§ 87 Abs. 3) dürfen Personen nur befördert 
werdeq, wenn die durch Verordnung (Abs. 8) 
hiefür festg,esetzten Voraussetzungen vorliegen. 
Mit mcht zum Verkehr zugelassenen Anhängern 
dürfen Personen nur hefördel1t werden, wenn 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht über­
schritten wird. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Erforder­
nisse die Voraussetzungen festzusetzen, unter 
denen Personen mit KraEtfahrzeugen, mit An­
hängern, insbesondere mit Anhängern, die zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forst­
wirtschaftlichen Betciebes oder für Möbeltrans­
porte bestimmt sind, oder bei Schü1ertransporten 
befördert werden dürfen. Zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit können als Vorraussetzun­
gen insbesondere eine höchste zulässige Fahr­
geschwindigkeit und .bestimmte Bremsanlagen 
oder eine entsprechende Wirksamkeit der Brem­
sen vorgeschrieben werden. 

. (9) Heeresfahrzeuge und die Lenker solcher 
Fahrzeuge sind von den Bestimmungen der 
Abs. 2 bis 5, 7 und 8 ausgenommen. 

§ 107. Fa h r z eu ge zur Ver wen dun g 
für dringende Einsätze 

(1) Auf Fahrten zu Orten eines dringenden 
Ein:satzes mit Fahrzeugen, die ausschließlich oder 
vorwiegend Zur Verwendung für Feuerwehren, 
für den öffentlichen Sicherheits- oder Hilfsdienst, 
für die Militärstreife oder für den Rettungsdienst 
bestimmt sind, finden die Bestimmungen über 
die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit (§ 98) 
keine Anwendung, wenn mit den im § 20 Abs. 1 
lit. d und Abs. 5 angeführten Scheinwerfern oder 
Leuchten Blaulicht ausgestrahlt wird. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für Einsatzübungsfahrten, insoweit es der Zweck 
der Einsatzübungsfahrten erfordert und sonst in 
geeigneter Weise für die Verkehrssicherheit vor-
gesorgt ist. . 

(3) Auf Rückfahrten von Orten eines dringen­
den Einsatzes mit Fahrzeugen, die aussch~eßIich 
oder vorwiegend zur Verwendung für Feuer­
wehren bestimmt sind, finden die Bestimmungen 
des § 106 Abs. 3 über die Personenbeförderung 
keine Anwendung. 

(4) Heeresfahrzeuge und der Verkehr mit 
solchen Fahrzeugen unterliegen beim Einsatz 
gemäß § 2 Abs.1des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 18111955, nicht den Bestimmungen des 1I., 
IV., V., VII. und IX. Abschnittes und der §§ 98 
bis 106. Diese Fahrzeuge unterliegen auf 
Einsatzübungsfahrten ~ nicht den Bestimmungen 
über die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit 
und die Personenbeförderung (§§ 98 und 106), 
wenn es der Zweck dieser Fahrten erfordert und 
sonst in geeigneter Weise für die Verkehrssicher-. 
heit vorgesorgt ist. 

XI. ABSCHNITT 

Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 

§ 108. Aus b i I dun gin F a h r s c h u I e n 

(1) Das Ausbilden von Bewerbern um eine 
Lenkerberechtigung und das entgeltliche Wei­
terbilden von Besitzern einer Lenkerberechtigung 
ist unbeschadet der Bestimmungen der §§ 119 
bis 122 nur im Rahmen des Betriebes einer Fahr­
schule zulässig. 

(2) Bewerber um eine Lenkerberechtigung und 
Besitzer einer Lenkerberechtigung dürfen im 
Rahmen des Betriebes einer Fahrschule nur durch 
deren Besitzer, sofern er die Voraussetzungen des 
§ 109 erfüllt, durch einen Leiter .(§ 113 Abs.2 
bis 4), durch Fahrschullehrer (§ 116) und durch 
Fahrlehrer (§ 117) ausgebildet oder weiter­
gebildet werden. Die Bewerber müssen das für 
die angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
Mindestalter erreicht haben oder in spätestens 
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drei Monaten erreimen. Wurde einem Fahrsmul­
besitzer, einem Leiter oder einem Fahrsmullehrer 
die Lenkerberemtigung wegen des Mangels der 
körperlimen Eignung entzogen, so dürfen sie, 
solange die Lenkerberemtigung entzogen ist, 
nimt praktischen Fahrunterrimt erteilen. 

(3) Die Errichtung einer Fahrsmule und die 
Verlegung ihres Standortes bedürfen der Be­
willigung des Landeshauptmannes ; die Ver­
legung des Standortes ist nur innerhalb des­
selben Bundeslandes zulässig. Der Betrieb 
der Fahrschule darf erst aufgenommen wer­
den, wenn der Landeshauptmann die Geneh­
migung hiezu erteilt hat (§ 112 Abs. 1). In der Be­
willigung zur Errichtung einer Fahrschule ist an­
zuführen, für welme Gruppen von Kraftfahr­
zeugen Lenker ausgebildet werden dürfen; § 65 
Abs. 4 gilt sinngemäß. Die Fahrschulbewilligung 
und die Betriebsgenehmigung (§ 112 Abs. 1) 
gelten bei gewerbsmäßig betriebenen Fahrschulen 
nach dem Tod ihres Besitzers auch für einen 
hinterbliebenen Ehegatten und für Namkommen 
ersten Grades bis zur Vollendung ihres 24. Le­
bensjahres. 

(4) Durm Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Temnik entspremend, 
die näheren Bestimmungen über das im Abs. 1 
angeführte Ausbilden oder entgeltliche Wei­
terbilden von Lenkern in Fahrschulen festgesetzt 
werden. 

§ 109. Per s ö n I ich e Vor aus set z u n gen 
für die E r t eil u n gei n e r F a h r s eh u 1-

bewilligung . 

(1) Eine Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) 
darf nur natürlichen Personen und nur Personen 
erteilt weI'lden, die 

a) das 24. Lebensjahr vollendet haben, 
b) vertrauenswürdig sind, 
c) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule ge­

währleisten können, 
d) aum im Hinblick auf die Lage ihres ordent­

limen Wohnsitzes die unmittelbare persön­
liche Leitung der Fahrsmule erwarten 
lassen, sofern nicht ein Leiter im Sinne des 
§ 113 Abs. 2 lit. bund c bestellt wird, 

e) das Ingenieurdiplom oder das Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektro­
technik einer österreichischen Technischen 
Hochsmule besitzen oder die Reifeprüfung 
an einer österreichischen Höheren techni­
schen Lehranstalt maschinen- oder elektro­
technischer Rimtung erfolgreich bestanden 
haben, 

f) eine Fahrschullehrerberechtigung (§ 116) für 
die in Betracht kommenden Gruppen von 
Kraftfahrzeugen besitzen, 

g) seit mindestens drei Jahren eine Lenker­
berechtigung für die Gruppe von Kraft­
fahrzeugen besitzen, für die Lenker aus­
gebildet werden sollen, und glaubhaft 
machen, daß sie innerhalb der letzten fünf 
Jahre mindestens drei Jahre lang solche 
Fahrzeuge tatsächlich gelenkt haben, und 
nicht wegen smwerer Verstöße gegen 
kraftfahrrechtlime oder straßenpolizeiliche 
Vorsmriften bestraft worden sind; bei 
Bewerbern um eine ·Fahrschulbewilligung 
für die 'Gruppen D und H ist jedoch nur 
eine Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und die Lenkerpraxis mit Fahrzeugen dieser 
Gruppe erforderlich, und die 

h) glaubhaft machen, daß sie Gelegenheit 
hatten, mindestens drei Jahre, für Besitzer 
eines in der lit. e angeführten Diploms 
oder akademischen Grades ein Jahr lang als 
Fahrsmullehrer die für das Ausbilden von 
Lenkern erforderlimen Erfahrungen auf 
dem Gebiete des Kraftfahrwesens zu er­
werben. 

(2) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann vom Erfordernis der 
Erbringung des N amweises über die erfolgreime 
Absolvierung der im Abs. 1 lit. e angeführten 
Smulen befreien, wenn der Antragsteller eine 
gleichwertige andere Schulausbildung genossen 
hat. 

(3) Der Landeshauptmann kann bei der Aus­
dehnung einer Fahrschulbewilligung auf weitere 
Gruppen von Fahrzeugen vom Erfordernis des 
im Abs. 1 lit. g angeführten Nachweises über die 
Zeiten des Besitzes der erforderlichen Lenker­
berechtigung und von der Glaubhaftmamung der 
erforderlichen Lenkerpraxis befreien, wenn aus 
anderen Gründen anzunehmen ist, daß der An­
tragsteller eine ausreichende fachliche Befähigung 
besitzt. 

(4) Die für das Ausbilden von ~nkern er­
forderlimen Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Kraftfahrwesens (Abs. 1 lit. h) können auch 
durm eine mindestens dreijährige Tätigkeit er­
worben sein als Ausbildner von 

a) Lenkern an einer landwirtschaftlimen Lehr­
oder Versumsanstalt (§ 119 Abs. 1), einer 
Höheren technismenLehranstalt masminen­
oder elektrotemnischer Rimtung oder einer 
Famschule masminen- oder elektrotemni­
smer Rimtung (§ 119 Abs. 3), 

b) Bediensteten der Dienststellen des Bundes, 
der Länder, der Gemeindeverbände oder 
Ortsgemeinden mit mehr als 50.000 Ein­
wohnern und der von diesen Gebiets­
körpersmaften unter ihrer Haftung betrie­
benen Unternehmungen zu Lenkern (§ 120 
Abs. 2) oder 
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c) Lenkern 
(§ 121). 

von Heereskraftfahrzeugen 

(5) Erlischt eine Fahrschulbewilligung durch Zu­
rücklegung, so sind bei gewerbsmäßig betriebenen 
Fahrschulen ein Ehegatte und Nachkommen 
ersten Grades, auch wenn sie die im Abs. 1 
lit. a und c bis h angeführten Voraus­
setzungen nicht erfüllen, bei der Bewerbung um 
eine neue FahrschulbewilIigung vor anderen Be­
werbern zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, 
wenn bei einer gewerbsmäßig betriebenen Fahr~ 
schule die Fahrschulbewilligung nach dem Tod 
ihres Besitzers für dessen Nachkommen ersten 
Grades weitergegolten hat und diese sich nach 
Vollendung ihres 24. Lebensjahres um eine neue· 
Fahrschulbewilligung bewerben. . 

§ 110. S ach I ich e Vor aus set z u n gen 
für die E r t eil u n gei n e r F a h r s c h u 1-
bewilligung und für die B e will i-

gung einer Standortverlegung 

(1) Die FahrschulbewilIigung (§ 108 Abs. 3) 
darf nur erteilt werden, wenn 

a) die für die theoretische und praktische Aus­
bildung von Fahrschülern erforderlichen 
Räume und die Mittel für Lehrpersonen, 
Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge sicher­
gestellt sind, 

b) an dem in Aussicht genommenen Standort 
ein Bedarf nach einer Fahrschule der be­
antragten Art besteht. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 lit, bist 
jedoch bei der Erteilung einer neuen Fahrschul­
bewilligung für denselben Standort an einen Ehe­
gatten oder an Nachkommen ersten Grades 
gemäß § 109 Abs. 5 nicht erforderlich. 

(3) Für die Bewilligung der Verlegung des 
Standortes einer Fahrschule gelten die Bestim­
mungen des Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
und der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über die Anzahl der 
erforderlichen Lehrpersonen und über die Art, 
die Anzahl, den Umfang und die Ausstattung der 
erforderlichen Räume, Lehrbehelfe und Schul­
fahrzeuge festgesetzt werden. 

§ 111. Ve rf a h ren bei der Er t eil u n g 
einer Fahrschulbewilligung und 
bei der B e will i gun g e in e r S t a n d-

ortverlegung 

(1) Vor der Erteilung der Fahrschulbewilligung 
(§ 108 Abs. 3) oder ihrer Ausdehnung auf weitere 
Gruppen von Fahrzeugen hat der Landeshaupt­
mann von der zuständigen gesetzlichen Inter-

essenvertretung eine Stellungnahme zu der Frage 
des gemäß § 110 Abs. 1 lit. b zu prüfenden Be­
darfes einzuholen; dieser steht das Recht der 
Berufung zu, wenn die Fahrschulbewilligung ent­
gegen ihrer Stellungnahme erteilt wurde. 

(2) Im Bescheid über die Fahrschulbewilligung 
ist anzuführen, an welchem Standort die Fahr­
schule errichtet werden darf. 

(3) Für die Bewilligung der Verlegung des 
Standortes einer Fahrschule gelten die Bestim­
mungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

I 

§ 112. Genehmigung des Betrieb'es 
einer Fahrschule 

(1) Der Landeshauptmann hat die Genehmi­
gung für den Betrieb einer Fahrschule zu erteilen, 
wenn die erforderlichen Räume, Lehrbehelfe und 
Schulfahrzeuge vorhanden sind und diese und die 
Bezeichnung der Fahrschule den Bestimmungen 
der Abs. 2 und 3 entsprechen. Vor der Erteilung 
dieser Betriebsgenehmigung sind die Schulräume, 
Schulfahrzeuge und Lehrhehelfe zu überprüfen. 

(2) Die Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge 
einer Fahrschule müssen für die theoretische und 
praktische Ausbildung der Fahrschüler geeignet 
sein. Bei gewerbsmäßig betriebenen Fahrschulen 
muß in den Schulräuinen für den theoretischen 
Unterricht der vollständige Fahrschultarif ange­
schlagen sein. Die Bezeichnung der Fahrschule 
muß ihrer Bestimmung entsprechen. 

(3) Sch~Ifahrzeuge müssen hinsichtlich ihrer 
Bauart, ihrer Gewichte und Abmessungen und 
ihrer Ausrüstung den allgemein im Verkehr ver­
wendeten Fahrzeugen der in Betracht kommen­
den Gruppe (§ 65) entsprechen. Bei Schulkraft­
wagen muß es vom Platz neben dem Lenkerplatz 
aus, bei Motorrädern mit Beiwagen vom Bei­
wagen aus, möglich sein, auf die Fahrweise des 
Fahrschülers hinreichendEinfluß zu nehmen und 
die Betriebs- und Hilfsbremse sowie die Vor­
richtung zum Abgeben von akustischen Warn­
zeichen und die Vorrichtung zum Abgeben von 
optischen Warnzeichen zu betätigen und die 
Scheinwerfer abzublenden. 

(4) Anderungen hinsichtlich der Schulräume 
und Schulfahrzeuge eines genehmigten Fahrschul­
betriebes sind nur mit Zustimmung des Landes­
hauptmannes zulässig; wird über das Ansuchen 
um Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach 
dessen Einbringung entschieden, so darf der Fahr­
schulbesitzer die beabsichtigte Anderung vorläufig 
vornehmen. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 
von Schulfahrzeugen festzusetzen. 
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§ 113. Lei tun g der F a h r. s c h u I e 

(1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner 
Fahrschule außer in den im Abs. 2 angeführten 
Fällen selbst zu führen und darf nur aus zwin­
genden in seiner Person gelegenen Gründen einen 
verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, be­
stellen. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist zu bestellen, wenn 

a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger-
. dauernde Krankheit daran gehindert ist, 

den Betrieb seiner Fahrschule selbst zu 
führen, oder wenn ihm dies vom Landes­
hauptmann untersagt wurde (§ 115 Abs. 3), 

b) eine gewerbsmäßig betriebene Fahrschule 
nach dem Tod ihres Besitzers vom hinter­
bliebenen Ehegatten oder von Nachkommen 
ersten Grades weitergeführt wird (§ 108 
Abs. 3), die .die Voraussetzungen des § 109 
Abs. 1 nicht erfüllen, oder . 

c) die Fahrschulbewilligung für eine gewerbs­
mäßig betriebene Fahrschule durch Zurück­
legung erloschen ist und einem Ehegatten 
oder Nachkommen gemäß § 109 Abs. 5 
eine neue Fa·hrschulbewilligung erteilt 
wurde, obwohl sie die Voraussetzungen 
des § 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

(3) Zum Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine 
Person bestellt werden, bei der die im § 109 
Abs. 1 angeführten Voraussetzungen gegeben 
sind oder die bereits berechtigt ist, eine Fahr­
schule zu leiten. 

(4) Die Bestellung zum Fahrschulleiter bedarf 
der Bewilligung des Landeshauptmannes; diese 
ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 1 bis 3 
angeführten Voraussetzungen hiefür gegeben 
sind. Die Bewilligung ist zu entziehen, wenn 
diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 114. B e tri e b der Fa h r s c h u leu n d 
Fahrschulkurse außerhalb des 

Standortes 

(1) Der Fahrschulbesitzer hat dem Landes­
hauptmann die in seiner Fahrschule verwendeten 
Lehrpersonen und 1\nderungen im Stande seines 
Lehrpersonals anzuzeigen und um Ausstellung 
eines Fahrlehrerausweises für sich, sofern er selbst 
praktischen Fahrunterricht erteilt, und für jede 
zum praktischen Fahrunterricht verwendete 
Lehrperson anzusuchen. Der Landeshauptmann 
hat dem Fahrschulbesitzer die beantragten Aus­
weise auszustellen, wenn die betreffenden Lehr­
personen den in den §§ 116 und 117 angeführten 
Voraussetzungen entsprechen. Dem Fahrlehrer­
ausweis muß zu entnehmen sein, für welche 
Gruppen von Fahrzeugen sein Besitzer Unterricht 
erteilen darf. 

(2) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrer­
ausweis beim Erteilen des praktischen Unter­
richtes auf Schulfahrten mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Nach 
Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses oder 
nach Einstellung des Fahrschulbetriebes ist der 
Fahrlehrerausweis unverzüglich dem Landes­
hauptmann abzuliefern. 

(3) Schulfahrzeuge müssen durch am Fahrzeug· 
angebrachte Tafeln mit dem Buchstaben "L" in 
vollständig sichtbarer und dauernd gut lesbarer 
und unverwischbarer weißer Schrift auf hell­
blauem Grund sowie. durch am Fahrzeug ange­
brachte Tafeln mit der vollständig sichtbaren 
und dauernd gut lesbaren und unverwischbaren 
Aufschrift "Fahrschule" in schwarzer Schrift auf 
gelbem Grund aus beiden Fahrtrichtungen ande­
ren Straßenbenützern als Schulfahrzeuge erkenn­
bar sein; die Aufschrift "Fahrschule" darf durch 
zusätzliche Angaben über die Fahrschule ergänzt 
sein. Die Bezeichnung der Fahrschule muß dem 
gemäß § 112 Abs. 1 genehmigten Wortlaut 
entsprechen. 

(4) Auf Schulfahrten hat der Lehrende, wenn 
möglich, neben dem Fahrschüler zu sitzen und 
dafür zu sorgen, daß dieser die Verkehrsvor­
schriften genau beachtet. Er darf den Fahrschüler 
nicht in Verkehrsverhältnisse bringen, denen 
dieser nicht gewachsen ist, und hat, wenn nötig, 
durch rechtzeitige Einflußnahme auf die Fahr­
weise des Fahrschülers Unfällen vorzubeugen. 

(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außer­
halb des Standortes der Fahrschule ist nur mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig. Die 
Bewilligung darf nur für einen Fahrschulkurs von 
bestimmter Dauer und nur dann erteilt werden, 
wenn 

a) der Fahrschulkurs im selben Bundesland 
abgehalten werden soll, 

b) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
lichen Voraussetzungen für den Fahrschul­
betrieb auch für den abzuhaltenden Fahr­
schulkurs gegeben sind, 

c) die unmittelbare persönliche Leitung des 
abzuhaltenden Fahrschulkurses durch den 
Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter zu 
erwarten ist und 

d) an dem in Aussicht genommenen Ort ein 
Bedarf für den abzuhaltenden Fahrschul­
kurs besteht. 

(6) Vor der Bewilligung zur Abhaltung eines 
Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der 
Fahrschule hat der Landeshauptmann von der 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung eine 
Stellungnahme zur Frage des Bedarfes einzuholen; 
dieser steht das Recht der Berufung zu, wenn 
die Bewilligung entgegen ihrer Stellungnahme 
erteilt wurde. 

5 
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(7) Der Landeshauptmann hat die Leistung der 
Fahrschule und den ordnungsgemäßen Zustand 
ihrer Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob 
beim Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Fahr­
schulbewilligung und bei den Fah,rschullehrern 
und Fahrlehrern die Voraussetzungen für die Er­
teilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrer­
berechtigung noch gegeben sind; Er kann anord­
nen daß in den Schulräumen bestimmte Bekannt­
madlUngen anzuschlagen sind. 

§ 115. E n t z i e h u n g. der F a h r s c h u 1-
b e w i lli gun gun d Ver bot des F a h r­

schulbetriebes 

(1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) ist 
zu entziehen, wenn 

a) der Fahrschulbetrieb aus Verschulden ihres 
Besitzers mehr als sechs Monate nach der 
Erteilung der Fahrschulbewilligung nicht 
begonnen oder mehr als sechs Monate un­
unterbrochen geruht hat oder 

b) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule nicht 
mehr für einen ordnungsgemäßen Fahr­
schulbetrieb ausreicht. 

(2) Die Fahrschulbewilligung kann entzogen 
werden, wenn 

a) ein dringender Bedarf nach einer Fahrschule 
besteht und der Fahrschulbetrieb auch ohne 
Verschulden des Besitzers mehr als sechs 
Monate nach der Erteilung der Fahrschul­
bewilligung nicht begonnen oder mehr als 
sechs Monate ununterbrochen geruht hat, 

b) ihr Besitzer die im § 109 angeführten per­
sönlichen Voraussetzugen für die Erteilung 
der Fahrschulbewilligung nicht mehr er­
füllt; die Entziehung seiner Lenkerberechti­
gung wegen eines körperlichen Gebrechens 
ist jedoch allein nicht als Grund für die 
Entziehung der Fahrschulbewilligung aus­
reichend, oder 

c) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
lichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind. 

(3) Der Landeshauptmann kann dem Fahrschul­
besitzer in den im Abs. 2 lit. bund c angeführ­
ten Fällen auch nur untersagen, den Fahrschul­
betrieb während einer bestimmten Zeit selbst zu 
führen wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden 
Vorau;setzungen innerhalb einer absehbaren Zeit 
wieder gegeben sein werden. 

(4) Nach der Entziehung einer Fahrschulbewil­
ligung können bereits begonnene Kurse bis zu 
ihrem ordnungsgemäßen Abschluß weitergeführt 
w~rden, wenn hiefür ein geeigneter Leiter be­
stellt und die Bestellung bewilligt wurde. 

§ 116. Fa h r s c h u 11 ehr e r 

(1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an 
einer .Fahrschule theoretischen und praktischen 
Unterricht zu erteilen, darf unbeschadet der Be­
stimmungen des Abs. 2 nur Personen erteilt 
werden bei denen die im § 109 Abs. 1 Ht. b 
und g' angeführten Voraussetzungen vorliegen 
und die ein in österreich gültiges Reifeprüfungs­
zeugnis besitzen. § 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
Bei der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung 
sind die Bestimmungen des § 109 über die Gleich­
wertigkeit der Ausbildung und die Ausdehnung 
auf weitere Gruppen von Fahrzeugen sinngemäß 
anzuwenden~ 

(2) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann auf Antrag vom Erfor­
dernis des Besitzes eines in österreich gültigen 
Reifezeugnisses befreien, wenn der Antrag­
steller während der letzten fünf Jahre vor 
der Einbringung des Antrages als Fahrlehrer tätig 
war und einen guten Erfolg nachweisen kann 
und wenn im örtlichen Wirkungsbereich des Lan­
deshauptmannes, bei dem er um die Erteilung 
der Fahrschullehrerberechtigung angesucht hat, 
ein Mangel an Fahrschullehrern besteht. Eine 
auf Grund dieser Befreiung erteilte Fahrschul­
lehrerberechtigung gilt nur für das Bundesland, 
dessen Landeshauptmann sie erteilt hat. 

(3) Vor der Erteilung der Fahrschullehrer­
berechtigung (Abs. 1) hat der Landeshauptmann 
ein Gutachten eines rechtskundigen und eines 
technischen gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten 
Sachverständigen darüber einzuholen, ob der 
Antragsteller die Lehrbefähigung für die in Be- ' 
tracht kommenden Gruppen von Fahrzeugen 
besitzt. Dieses Gutachten ist auf Grund der Lehr­
befähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat 
nur auszusprechen, ob der Begutachtete die Lehr­
befähigung für Fahrschullehrer für die in Be­
tracht kommenden Gruppen von Fahrzeugen be­
sitzt oder nicht; wurde die Prüfung nicht bestan­
den, so ist auch auszusprechen, wann sie frühe­
stens wiederholt werden kann. Das Gutachten 
ist von beiden Sachverständigen gemeinsam zu 
erstatten und darf nur "fachlich befähigt" lauten, 
wenn beide Sachverständigen dieser Ansicht sind. 

(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrer­
berechtigung auf weitere Gruppen von Fahr-:­
zeugen hat der Landeshauptmann nur ein Er­
gänzungsgutachten im Sinne des Abs. 3 über das 
Vorliegen der für die angestrebte Ausdehnung 
erforderlichen Voraussetzungen einzuholen. 

(5) Die Fahrschullehrerberechtigung ist zu ent­
ziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre. Er­
teilung nicht mehr gegeben sind; dies gilt jedoch 
nicht 

a) bei der Entziehung der Lenkerberechtigung 
wegen eines körperlichen Gebrechens, 
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b) in den im Abs. 2 angeführten Fällen, wenn um eine Fahrschullehrerberechtigung ist hiezu 
der Mangel an Fahrschullehrern nicht mehr auch ein Vortrag über ein im Fahrschulunterricht 
besteht. in Betracht kommendes Thema erforderlich. 

(6) Der Landeshauptmann kann auf Antrag 
Personen, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b, 
e und g angeführten Voraussetzungen gegeben 
sind, für nicht mehr als drei Monate die Be­
rechtigung erteilen, in einer bestimmten Fahr­
schule als Probefahrschullehrer theoretischen und 
praktischen Unterricht zu erteilen, wenn bei der 
Fahrschule noch kein Probefahrschullehrer ver­
wendet wird (§ 114 Abs. 1) oder wenn die An­
zahl der Fahrschullehrer mindestens das Dreifache 
der Anzahl der Probefahrschullehrer beträgt. 
Diese Berechtigung darf nur in besonderen Aus­
nahmefällen, nur einmal und nur um drei 
Monate verlängert werden. 

(7) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die. näheren Bestimmungen über die Ausbildung 
von Fahrschullehrern festgesetzt werden. 

§ 117. Fa h r1 ehr e r 

(1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer 
Fahrschule praktischen Fahrunterricht zu erteilen, 
darf nur Personen erteilt werden, die die im 
§ 109 Abs. 1 lit. bund g angeführten Voraus­
setzungen erfüllen; § 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
Die Bestimmungen des § 116 Abs. 3, 4 und 6 
sind auf Fahrlehrer sinngemäß anzuwenden. Die 
Fahrlehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht 
mehr gegeben sind. ' 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend,· die näheren Bestimmungen über die 
Ausbildung von Fahrlehrern festgesetzt werden. 

(3) Die praktische Prüfung darf erst abge­
nommen werden, wenn die theoretische Prüfung 
mit Erfolg abgelegt worden ist. Bei der prakti­
schen Prüfung ist eine Prüfungsfahrt vorzu­
nehmen, bei der der Prüfungswerber auch 
in den schwierigsten' Verkehrslagen seme 
Fahrsicherheit und seine Fähigkeit zu er­
weisen hat, Fahrschülern in geeigneter Weise die 
Fertigkeit zu vermitteln, ein Kraftfahrzeug sach­
gemäß und vorschriftsmäßig zu lenken, und bei 
Gefahren und Fehlern eines Fahrschülers recht­
zeitig auf dessen Fahrweise entsprechend Einfluß' 
zu nehmen. 

(4) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die Prü­
fung bestanden hat. Wenn er die Prüfung nicht 
bestanden hat, haben ihm die Prüfer die Begrün­
dung hiefür bekanntzugeben und auch wann die 
Prüfung nach ihrer Ansicht frühestens wiederholt 
werden kann. Die Lehrbefähigungsprüfung darf 
nicht vor Ablauf von zwei Monaten und nicht 
mehr als zweimal wiederholt werden; wurde die 
Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden, so sind 
für weitere Wiederholungen jeweils entsprechend 
längere Fristen festzusetzen. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit und 
der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Lehrbefähi­
gungsprüfung für Fahrschullehrer und Fahr­
lehrer festzusetzen. 

§ 119. L e n k e rau s b i I dun gIn la n d­
und f 0 r s t wir t s c h a f t1 ich e n L e h r­
anstalten und i nb e ruf s b i I de n den ' 

höheren und mittleren Schulen 

(1) Land- und forstwirtschaftliche Lehr- oder 
Versuchsanstalten sind befugt, ihre Schüler im 

§ 118. L ehr b ef ä h i gun g s p r ü fun g für Lenken von Zugmaschinen, Motorkarren und 
Fahrschullehrer und Fahrlehrer selbstfahrenden Arbeitsmaschinen auszubilden, 

(1) Die Lehrbefähigungsprüfung für Fahr- wenn diese Ausbildung erforderlich ist, um das 
schullehrer und Fahrlehrer hat aus einer theore- . durch den Lehrplan vorgeschriebene Lehrziel zu 
tischen und 'einer praktischen Prüfung zu beste- erreichen. 
hen. Sie kann für ein Ergänzungsgutachten den (2) Das Abhalten von Fahrkursen außerhalb des 
Ergebnissen bereits bestandener Lehrbefähigungs- ,Sitzes der Anstalt ist nur in einer anderen land­
prüfungen entsprechend abgekürzt werden. wirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt und 

(2) Die theoretische Prüfung ist bei Bewerbern nur für die Schüler dieser Anstalt zulässig. Hie­
um . eine Fahrschullehrerberechtigung schriftlich für ist die Bewilligung des Landeshauptmannes 
und mündlich, bei Bewerbern um eine Fahr- erforderlich, in dessen örtlichem Wirkungsbereich 
lehrerberechtigung nur mündlich abzunehmen. der Fahrkurs abgehalten werden soll; diese, Be-
D P "f b h . Z d "dl'ch willigung gilt jeweils nur für einen Fahrkurs. er ru ungswer er at 1m uge er mun 1 en 
Prüfung auch seine Fähigkeit zu erweisen, die (3) Höhere technische Lehranstalten maschinen­
zum Lenken von Fahrzeugen der in Betracht oder elektrotechnischer Richtung, höhere Lehr­
kommenden Gruppen notwendigen Kenntnisse anstalten für Landtechnik im Sinne des § 11 
in geeigneter Weise zu vermitteln. Bei Bewerbern Abs. 1 lit. e des Land- und forstwirtschaftlichen 
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BundeSsd1Ulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, und 
Fachschulen maschinen- oder elektrotechnischer 
Richtung sind befugt, ihre Schüler im Lenken 
von Kraftfahrzeugen auszubilden, wenn diese 
Ausbildung erforderlich ist, um das durch den 
Lehrplan vorgeschriebene Lehrziel zu erreichen; 
dies gilt jedoch bei einer höheren Lehranstalt 
nur für die Schüler des vierten und fünften Jahr­
ganges und bei einer Fachschule nur für die Schü­
ler der dritten und vierten Klasse. 

(4) Die in den Abs. 1 und 3 angeführten An­
stalten haben für die Ausbildung von Fahr­
schülern einen Leiter, bei dem die Voraussetzun­
gen des § 109 Abs. 1 lit. a, bund d bis g gegeben 
sind, und die erforderlichen Ausbildner zu bestel­
len. 

(5) Für die in den Abs. 1,3 und 4 angeführten 
Anstalten, Leiter und Ausbildner gelten die Be­
stimmungen der §§ 112 bis 114 und der §§ 116 
und 117 sinngemäß. 

(3) Der Ausbildner hat auf Schulfahrten eine 
Bescheinigung seiner Dienststelle über seine Be­
stellung zum Ausbildner mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Die 
Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die Er­
teilung des praktischen Unterrichtes gelten sinn­
gemäß. 

(4) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit,· dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die im Abs. 1 an­
geführte Ausbildung, insbesondere hinsichtlich 
der Omnibuslenker für den Stadtverkehr, fest­
zusetzen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
für die Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 
der Feuerwehr in Landesfeuerwehrschulen und 
der Kraftfahrlinien-U1:1ternehmungen, die mit 
durchschnittlich mehr als 50 Omnibussen Orts­
linienverkehr oder Stadtrundfahrten betreiben, 
sinngemäß. 

§ 120. Aus b i I dun g von K r a f tf a h r ern § 121. Aus b i I dun g von L e n k ern von 
öffentlicher Dienststellen Heereskraftfahrzeugen 

~1) Die Dienststellen des Bundes, der Länder, 
der Gemeindeverbände oder der Ortgemeinden 
mit, mehr als 50.000 Einwohnern und der von 
diesen Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung 
betriebenen Unternehmungen dürfen für öffent­
lich Bedienstete, für die zur Erfüllung ihrer 
dienstlichen Aufgaben der Besitz einer Lenker­
berechtigung von Bedeutung ist und das für die 
angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
Mindestalter erreicht haben oder in spätestens 
drei Monaten erreichen, Lehrgänge zur Ausbil­
dung im Lenken von Kraftfahrzeugen abhalten. 
Die Lehrgänge dürfen nur von Ausbildnern ab­
gehalten werden, die dem Personalstand dieser 
Dienststellen angehören und die auf Grund ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse zur Verwendung 
.als Ausbildner geeignet sind. 

{2) Für Schulfahrten mit Kraftwagen dürfen, 
soweit nicht besondere Umstä:1de vorliegen, nur 
Fahrzeuge verwendet werden, bei denen es mög­
lich ist, vom platz neben dem Lenkerplatz aus 
auf die Fahrweise des Fahrschülers hinreichend 
Einfluß zu nehmen. Diese Fahrzeuge. müssen 
durch am Fahrzeug angebrachte Tafeln mit dem 
Buchstaben "L" in vollständig sichtbarer und 
dauernd gut lesbarer und unverwischb:uer weißer 
Schrift auf hellblauem Grund sowie durch am 
Fahrzeug ang~brachte Tafeln mit einer voll­
ständig sichtbaren und dauernd gut lesbaren 
und unverwischbaren Aufschrift aus beiden 
Fahrtrichtungen anderen Straßenbenützern als 
Fahrzeuge für Schulfahrten erkennbar sein. Eine 
'solcheKenntlichmachung von Fahrzeugen, die 
'nicht zur Ausbildung von Lenkern verwendet 
werden, ist unzulässig. 

(1) Das Ausbilden von Lenkern von Heeres~ 
kraftfahrzeugen obliegt dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung. Als Heeresfahrschul­
lehrer und Heeresfahrlehrer dürfen nur Personen 
verwendet werden, die hiezu auf Grund ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse geeignet sind. Hier­
über ist den Heeresfahrschullehrern und Heeres­
fahrlehrern ein Heeresfahrlehrerausweis auszu­
stellen, aus dem zu entnehmen ist, für welche 
Gruppen von Fahrzeugen sie Unterricht erteilen 
dUrfen. 

(2) Für Schulfahrten mit Kraftwagen dür­
fen, soweit nicht besondere Umstände vor­
liegen, nur Fahrzeuge verwendet werden, bei 
denen es möglich ist, vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus auf die Fahrweise des Fahr­
schülers hinreichend Einfluß zu nehmen. Die 
Bestimmungen des § 120 Abs. 2 über die Kennt­
lichmachung der Schulfahrzeuge gelten sinn­
gemäß. Eine solche Kenntlichmachung von Fahr­
zeugen, die nicht zur Ausbildung von Lenkern 
verwendet werden, ist unzulässig. 

(3) Die Heeresfahrschullehrer und Heeresfahr­
lehrer haben auf Schulfahrten den Heeresfahr­
lehrerausweis (Abs. 1) mitzuführen und den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf 
Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. Die 
Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die Ertei­
lung des praktischen Unterrichtes gelten sinn­
gemäß. 

§ 122. ü b u n g s f a h r t e n 

(1) übungsfahrten zur unentgeltlichen, nicht 
gewerbsmäßig betriebenen Ausbildung eines Be­
werbers um eine Lenkerberechtigung dürfen 
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unbeschadet der Bestimmungen der §§ 120 und 
121 nur mit Bewilligung der Behörde durch­
geführt werden, in deren örtlichem Wirkungs­
bereich der' Lehrende seinen ordentlichen Wohn­
sitz hat, und nur, wenn der Bewerber das er­
forderliche Mindestaltel' erreicht hat oder in: 
spätestens drei Monaten erreichen wird. 

(2) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung ist 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 3 zu 
erteilen, wenn der Lehrende während der der 
Einbringung des Antrages um diese Bewilligung 
unmittelbar vorangehenden drei Jahre Kraftfahr­
zeuge der Gruppe gelenkt hat, in die das für 
die Ubungsfahrten zu verwendende Kraftfahr­
zeug fällt, und nicht wegen schwerer Verstöße 
gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpolizeiliche 
Vorschriften bestraft wurde. 

in zweiter Instanz der Landeshauptmann und in 
dritter Instanz das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie zuständig. 

(2) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
durch die Bezirksverwaltungsbehörden und den 
Landeshauptmann hat die Bundesgendarmerie 
mitzuwirken. Die Bundesgendarmerie hat 

a) die Einhaltung der kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften auf den Straßen mit öffent­
lichem Verkehr zu überwachen, 

b) Verfolgungshandlungen bei Verdacht von 
Verwaltungsübertretungen vorzunehmen 
und 

c) in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich 
vorgesehenen Fällen einzuschreiten. 

124. Sachverständige 
Typenprüfung 

für die (3) Demselben Antragsteller darf jedoch inner- § 
halb eines Jahres nur zweimal eine Bewilligung 
zur Vornahme von Ubungsfahrten (Abs: 1) er­
teilt werden und nur zur Ausbildung bestimm­
ter, im Bew'illigungsbescheid namentlich an­
geführter Personen. 

(1) Das Bundesministerium fUr Handel, Ge­
werbe und Industrie hat zur Begutachtung 
von Typen von Kraftfahrzeugen oder Anhän­
gern, von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge oder 
Teilen oder Ausrüsrongsgegenständen solcher 
Fahrzeuge (§ 29 Abs. 4) technische Sachverständige 
zu bestellen. Die Sachverständigen müssen für 
diese Begutachtung besonders geeignet sein. Ein 
Verzeichnis der bestellten Sachverständigen ist im 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Dieses Verzeichnis muß mindestens je einen Sach­
verständigen aus dem Personalstand des Bundes­
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen, des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft und des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung sowie ,minde­
stens zwei aus dem Personalstand eines, jeden 
Bundeslandes enthalten, sofern ein Vorschlag 
seines Landeshauptmannes vorliegt. 

(4) Der Lehrende hat auf übungsfahrten den 
Bewilligungsbescheid (Abs. 1) mitzuführen und 
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
auf Verlangen zur überprüfung auszuhändigen. 
Die Bestimmungen des § 114 Abs. 4 über die 
Erteilung des praktischen Unterrichtes gelten 
sinngemäß. 

(5) Bei übungsfahrten mit mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen muß vorne und hinten am 
Fahrzeug eine Tafel mit dem Buchstaben ,;L" in 
vollständig sichtbarer und gut lesbarer und un­
verwischbarer 'weißer Schrift auf hellblauem 
Grund sowie eine Tafel mit der vollständig sicht­
baren und dauernd gut lesbaren und unverwisch­
baren Aufschrift "übungsfahrt" angebracht sein. 
Das Verwenden dieser Tafel bei anderen als 
übungsfahrten ist unzulässig. Für übungsfahrten 
mit Kraftwagen dürfen nur Fahrzeuge verwendet 
werden, bei denen eine Hilfsbremse und eine 
Vorrichtung zum Abstellen des, Motors vom 
Platz neben dem Lenkerplatz aus leicht betätigt 
werden können. Fahrzeuge zur Beförderung ge­
fährlicher Güter (§ 92) dürfen nicht für übungs­
fahrten verwendet werden. 

XII. ABSCHNITT 

Zuständigkeit, Sachverständige, Vergütungen 

§ 123. Zu s t ä n d i g k ei t 

(1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehe­
nen Amtshandlungen ist, sofern darin nichts 
anderes bestimmt ist, in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen Wir­
kungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese, 

(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 sind zu 
bestellen: 

1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
an einer osterreichischen Technischen Hoch­
s'chule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des Aus­
maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim­
mung w.erden die Verpflichtungen des Be-
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diensteten gegenüber semer Dienstbehörde 
nicht berührt; 

2. nicht dem Personalstand einer Gebiets­
körperschaft angehörende Personen, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind:. 

a) österreich ische Staatsbürgerschaft, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten' zu seiner Heranziehung als 

. Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
. AusmaKes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

b) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen. Technischen Hoch­
schule, unbeschadet zwischenstaatlicher Ver­
einbarungen über die gegenseitige Anerken­
nung akademischer Grade, 

2. nicht dem Per~onalstand einer Gebiets­
körperschaft angehörende Personen, bei denen 

1m folgende Voraussetzungen gegeben sind: c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung fü'r die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C. 

(3) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann auch Besitzer anderer 
als der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b an­
geführten Diplome und akademischen Grade zu 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn 
sie eine der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Ausbildung gleichwertige Ausbildung 
genossen haben und bei ihnen die übrigen im 
Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorliegen. 

§ 125. S ach ver s t ä n d i g e für die _E i n­
zelprüfung 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach­
tung einzelner Kraftfahrzeuge oder Anhänger 
oder Fahrgestelle solcher Fahrzeuge (§ 31 Abs. 2) 
technische Sachverständige zu bestellen. Die Sach­
verständigen müssen für diese Begutachtung be­
sonders geeignet sein. Ein Verzeichnis der für 
das Bundesland bestellten Sachverständigen ist 
beim Landeshauptmann zur allgemeinen Einsicht 
aufzulegen. 

(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 sind zu 
bestellen: 

1. mit Angelegeriheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte B.edienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder, wenn die Anzahl der Personen, 
bei denen diese Voraussetzungen gegeben 
sind, nicht ausreicht, erfolgreich bestandene 
Reifeprüfung an einer österreichischen 
Höheren technischen Lehranstalt maschi­
nen- oder elektrotechnischer Richtung, 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 

b) Ingenieurdiplom oder D9ktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder, wenn die Anzahl der Personen, 
bei' denen diese Voraussetzungen gegeben 
sind, nicht ausreicht, erfolgreich bestandene 
Reifeprüfung an einer österreichischen 
Höheren technischen Lehranstalt maschi­
nen- oder elektrotechnischer Richtung, un­
beschadet zwischenstaatlicher Vereinbarun­
gen über die gegenseitige Anerkennung 
akademischer Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren 
sowie einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C. 

(3) Der Landeshauptmann kann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Diplome, akademischen Grade und 
Reifezeugnisse zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 
bestellen, wenn das Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie festgestellt hat, daß 
sie eine der im Abs. 2 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Ausbildung gleichwertige Ausbildung 
genossen haben und bei ihnen die übrigen im 
Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorliege!].; 

§ 126. S ach ver s t ä n d i g e für die L e n­
kerprüfung 

(1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach­
tung der fachlichen Befähigung von Personen, 
Kraftfahrzeuge zu lenken (§ 67 Abs. 3), rechts­
kundige und technische Sachverständige zu be­
stellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutach~ung besonders geeignet sein. Ein Ver­
zeichnis der bestellten Sachverständigen ist bei 
der Behörde zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
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(2) Zu rechtskundigen Sachverständigen dürfen angehörende Personen; bei denen folg~nde Vor-
nur bestellt werden: aussetzungen gegeben sind: 

t rechtskundige Bedienstete aus dem Perso­
nalstand einer Gebietskörperschaft, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Besitz einer' Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren, 

b) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten, Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten g.egenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreidlt, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft an­
gehörende Personen, bei denen folgende V or-
aussetzungen gegeben sind: . 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 

b) Vollendung der rechts- und staatswissen­
schaftlichen Studien an einer österreichi­
schen Universität und 

c) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
. Gruppe B seit mindestens drei Jahren. 

(3) Zu technischen Sachverständigen dürfen nur 
bestellt werden: 

1. mit :Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 

a) österreichische Staatsbürgerscfiaft, 

b) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule oder, wenn die Anzahl der. Personen, 
bei denen diese Voraussetzungen gegeben 
sind, nicht ausreicht, erfolgreich bestandene 
Reifeprüfung an einer österreichischen Hö­
heren technischen Lehranstalt maschinen­
oder elektrotechnischer Richtung, unbescha­
det zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
über die gegenseitige Anerkennung akade­
mischer Grade, 

c) eine mindestens dteijährige Tätigkeit. 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C. 

(4) Der Landeshauptmann kann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 3 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. b 
angeführten Diplome, akademischen Grade und 
Reifezeugnisse zu technischen Sachverständigen 
gemäß Abs. 1. bestellen, wenn das Bundesministe­
rium für Handel,. Gewerbe und Industrie fest­
gestellt hat, daß sie eine der im Abs. 3 Z. 1 lit. a 
und Z. 2 lit. b angeführten Ausbildung gleichwer­
tige Ausbildung genossen haben und bei ihnen 
die übrigen im Abs. 3 angeführten Voraussetzun­
gen vorliegen. 

Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus- § 127. S ach ver s t ä n d i g e für die L eh r-
setzungen gegeben sind: be f ä h i g U TI g S P r ü fun g' für Fa h r-

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul- s eh u 11 ehr er und Fa h r I e h 'r e r 
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch- (1) Der Landeshauptmann hat zur Begutach-

schule oder, wenn die Anzahl der Personen, ::~g ;:~rl;h~;::fär~l~~:u:~i~e F~:~~~~~:fs~~ 
bei denen diese Voraussetzungen gegeben Sachverständige zu bestellen. Die Sachverständi­
sind, nicht ausreicht, erfolgreich bestandene 

f ch ch gen mu··ssen fu··r dl·ese Begutachtung besonders Reifeprü ung an einer österrei is en Hö-
heren tedmischen Lehranstalt maschinen- geeignet sein. Ein Verzeichnis der für das Bundes-
oder elektrotechnischer Richtung, land bestellten Sachverständigen ist beim Landes-

hauptmann zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 

Gruppe B seit mindestens drei Jahren und. (2). Zu rechtskundigen Sachverständigen dürfen 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C nur rechtskundig.e Bedienstete aus dem Personal­
und stan~ einer Gebietskörperschaft bestellt werden, 

bei denen folgende Voraussetzungen gegeben 
c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be- sind: 

diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des a) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu- Gruppe B seit mindestens drei Jahren, 
stimmung werden die Verpflichtungen des b) Zustimmung der Dienstbehörde d.es Be-
Bediensteten gegenüber semer Dienst- diensteten zu seiner Heranziehung als 
behörde nicht berührt; Sachverständiger, auch hinsichtlich des Aus­

maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim-
2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in der Z. 1 mung werden die Verpflichtungen des Be-

angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht diensteten gegenüber seiner Dienstbehörde 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft nicht berührt. 
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(3) Zu. technischen Sachverständigen dürfen 
nur mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft bestellt werden, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Ingenieurdiplom oder Doktorat der Fakul­
tät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hoch­
schule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren sowie 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten gegenüber seiner Dienst:­
behörde nicht berührt. 

(4) Der Landeshauptmannkann auch Besitzer 
anderer als der im Abs. 3 lit. a angeführten 
Diplome und akademischen Grade zu technischen 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie festgestellt hat, daß sie eine der im 
Abs. 3 lit. a angeführten Ausbildung gleichwer­
tige Ausbildung genossen haben und bei ihnen 
die übrigen im Abs. 3 angeführten Voraus­
setzungen vorliegen. 

§ 128. P f I ich t e nun dEn t heb u n g der 
Sachverständigen 

Die in den §§ 124 bis 127 angeführten Sachver­
ständigen sind verpflichtet, die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes von ihnen verlangten Gutachten 
zu dem von der Behörde bestimmten Zeitpunkt 
zu erstatten. Sie sind von ihrer Funktion 
zu entheben, wenn sie ihre Enthebung selbst 
beantragt haben, ihre hesondere Eignung nicht 
mehr gegeben ist oder ihre Dienstbehörde die 
Zustimmung zu ihrer Heranziehung als Sachver­
ständige widerruft. Sie können enthoben werden, 
wenn sie ohne berücksichtigungswürdige Gründe 
die Erstattung eines Gutachtens abgelehnt haben. 

§ 129. Ver g ü tun g für Gut ach t e n 

(1) Für die Gutachtertätigkeit zur Erstattung 
der von der Behörde nach dem III., V., VII., IX. 
und XI. Abschnitt eingeholten Gutachten 
gebührt eine Vergütung für die Zeitversäumnis, 
die Mühewaltung und den Aufwand (Abs. 4): 

a) den gemäß § 124 bis § 127 bestellten Sach­
verständigen, 

b) den zur Abgabe eines im § 69 Abs. 1 an-
geführten Gutachtens herangezogenen 
lhzten und 

c) den vom Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie gemäß § 57 Abs. 4 
zur Abgabe von Gutachten für die über­
prüfung von Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern ermächtigten Vereinen. 

Sachverständigen, die dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft angehören, gebührt jedoch, 
sofern sie sich nicht bereits im Ruhestand befin­
den, keine Vergütung für Zeitversäumnis. 

(2) Die im Abs. 1 angeführte Vergütung ist 
von der Gebietskörperschaft zu leisten, die den 
Amtsaufwand der das Gutachten einholenden 
Behörde zu tragen hat, und von dieser Behörde 
auszuzahlen. 

(3) Die im Abs. 2 angeführte Gebietskörper­
sduft hat bei Sachverständigen, die dem Per­
sonalstand einer anderen Gebietskörperschaft 
angehören, dieser eine Vergütung für den Aus­
fall an Dienstleistungen des Sachverständigen 
während seiner Gutachtertätigkeit zu leisten. 

(4) Durch Verordnung sind unter Berücksichti­
gung der Art der Typen, Fahrzeuge, Teile oder 
Ausrüstungsgegenstände, der Art der für die Be­
gutachtung erforderlichen Prüfungen und Unter­
suchungen und der Angemessenheit im Hinblick 
auf die Leistungen und die jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse die näheren Be­
stimmungen über das Ausmaß der in den Abs. 1 
und 3 angeführten Vergütungen festzusetzen. 

§ 130. K r a f tf a h r bei rat 

(1) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat zur sachverständigen 
Beratung in Kraftfahrangelegenheiten und ins­
besondere zur Begutachtung der Entwürfe von 
Gesetzen und Verordnungen, .die das Kraftfahr­
wesen betreffen, den Kraftfahrbeirat zu bestellen. 
Der Kraftfahrbeirat hat aus 24 Mitgliedern zu 
bestehen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmit­
glied zu bestellen. 

(2) Der Kraftfahrbeirat muß zusammengesetzt 
sein 

I. aus je einem Vertreter des Interessenkreises 
1. Kraftfahrzeugbauindustrie, 
2. Kraftfahrzeughilfsindustrie, 
3. Karosseriebauindustrie, 
4. Kraftfahrzeugmechanikergewerbe, 
5. Kraftfahrzeughandel, . 
6. Versicherungsunternehmungen, 
7. Lastfuhrwerksgewerbe, 
8. Personenfuhrwerksgewerbe, 
9. Omnibusunternehmungen, 

10. Berufskraftfahrer des Lastfuhrwerks-
gewerbes, . 

11. Berufskraftfahrer des Personenfuhr-
werksgewerbes, 
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12. Berufskraftfahrer im Privatdienstverhält-:­
nis, 

13. Werkverkehr, 
14. Privatunternehmungen des' öffentlichen 

Eisenbahnverkehrs, 
15. Fahrschulen, 
16. Fahrschullehrer und Fahrlehrer; 

11. aus je zwei Vertretern des Interes!>enkreises 
1. Land- und Forstwirtschaft, 

. 2. Sozialversicherung, 

abzugeben und über alle ihnen ausschließlich aus 
ihrer Tätigkeit als Mitglied des Beirates bekannt 
gewordenenTatsachen Verschwiegenheit zu be­
wahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt je­
doch nicht für die Beridtterstattung eines öffent­
lich Bediensteten an seine Dienststelle. Das· 
Amt eines Mitgliedes des Beirates ist ein unent­
geltliches Ehrenamt; seine Ausübung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung für Reise­
kosten ~er Zeitversäumms . 

3. Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern, (6) Der Vorsitzende des Kraftfahrbeirates ist 
4. Vereine zur Förderung der Verkehrs- der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

sicherheit. Industrie. Er kann einen Beamten mit seiner 
(3) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt- Vertretung als Vorsitzenden betrauen und fall­

schaft hat für die Bestellung der Vertreter der weise auch Sachverständige, die nicht Mitglieder 
im Abs. 2 Z. I Z. 1 bis 9 uoo 13 bis 15 ange- des Beirates sind, zur Mitarbeit heranziehen oder 
führten Interessenkreise, der österreichische besondere Arbeitsausschüsse bilden. Er hat bei der 
Arbeiterkammertag für die Bestellung der Ver- Abstimmung über Beratungsbeschlüsse dafür zu 
treter der im Abs. 2 Z. I Z. 10 bis 12 und 16 sorgen, daß die Meinung jedes Mitgliedes, das sich 
angeführten Interessenkreise, die Präsidenten- nicht der Meinung der Mehrheit angeschlossen 
konferenz der Landwirtschaftskammern öster- hat, in der Niederschrif.t über die Sitzung fest­
reichs für die Bestellung der Vertreter des im gehalten wird. Die Sitzungen des Beirates sind 
Abs. 2 Z. 11 Z. 1 angeführten Interessenkreises nicht öffentlich. Durch Verordnung kann eine 
und der Hauptverband der österreichischen So- Geschäftsordnung erlassen werden, die nähere 
zialversicherungsträger für die Bestellung der Bestimmungen, insbesondere über die Einberu­
Vertreter des im Abs. 2 Z. 11 Z. 2 angeführten fung des Kraftfahrbeirates und über die Bildung 
Interessenkreises Vorschläge zu erstatten. Das von Arbeitsausschüssen, enthält. 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und. 
Industrie hat, sofern eine vorgeschlagene Person (7) Die Bundesministerien und die .Amter der 
wegen des Fehlens einer der im Abs. 4 erster Satz Landesregierungen sind von den Sitzungen des 
angeführten. Voraussetzungen nicht bestellt wer- Kraftfahl'beirates samt der,en Tagesordnung 
den kann, für die Erstattung eines neuerlichen rechtzeitig zu verständigen; sie sind berechtigt, 
Vorschlages eine bestimmte Frist festzusetzen. zu diesen Sitzungen Vertr,eter zu entsenden. 
Wird bis zum Ablauf dieser Frist kein neuer- Diese dürfen in der Sitzung das Wort ergreifen, 
licher Vorschlag erstattet, so ist für ,die in Be- aber an Abstimmungen nicht teilnehmen. 
tracht kommende Interessenvertretung ohne 
Vorschlag ein Vertreter zu bestellen. 

(4) Zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des 
Kraftfahrheirates dürten nur östel'reichische 
Staatsbürger bestellt werden, die vertrauenswür­
dig und für die im Abs. 1 angeführte Begutach­
tung besonders geeignet sind. Die Bestellung ist 
auf die Dauer von fünf Jahren zu beschränken 
und kann jederzeit widerrufen werden. Sie ist 
zu widerrufen, wenn es die Interessenvertretung, 
von der der Bestellte vorgeschlagen wurde 
(Abs. 3), beantragt oder wenn 

a) der Bestellte wegen eines Verbrechens, eines 
Vergehens oder einer aus Gewinnsucht be­
gangenen übertretung rechtskräftig' ver­
urteilt wuroe, 

b) der Bestellte voll oder beschränkt entmün-
digt wurde, ' 

c) über das Vermö:g~n des Be~tel1ten der Kon­
kurs oder ein Ausgleichsverfahren eröffnet 
oder ein Konkurs mange16 hinreichenden 
Vermögens nicht eröffnet wurde. 

(5) Die Mitglieder des Beirates und ihre Ersatz­
mitglieder sind mit Handschlag zu verpflichten, 
ihre Gutachten nach bestein Wissen und Gewissen 

§ 131. B und e s p r ü fan s tal t für 
Kraftfahrzeuge 

(1) Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
mit dem Sitz in Wien ist zur Bearbeitung, 
Lösung und Begutachtung kraftfahrtechnischer 
lind verkehrstechnischer Fragen und zur Prü­
fung und Begutachtung von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern und von Teilen und Ausrüstungs­
gegenständen solcher Fahrzeuge berechtigt. Sie 
hat dem Bund als kraftfahrtechnische Prüfanstalt 
zu dienen und Gutachten zu erstatten. Sie ist 
berechtigt, Zeugnisse auszustellen; diese sind 
öffentliche Urkunden. 

(2) Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
untersteht als Anstalt ohne Rechtspersönlichkeit 
dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie. Das Anstaltspersonal ist unbe" 
schadet der dienstrechtlichen und disziplinären 
Unterordnung unter das Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie in Angelegen­
heiten der Anstalt einem Leiter unmittelbar 
unterstellt und an dessen Weisungen gebunden. 
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(3) Hat die Anstalt als begutachtende Stelle 
aufzutreten, so ist der Leiter befugt, Bedienstete 
abzuordnen. Bei der Auswahl ist auf deren fach­
liche Eignung Bedacht zu nehmen und nach 
Möglichkeit auch Wünschen der anfordernden 
Stelle Rechnung zu tragen. 

(4) Der Leiter hat dem Buooesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie bis Ende Februar 
jedes. Kalenderjahres einen ausführlichen Tätig­
keitsbericht über das vergangene Jahr vor­
zulegen. 

(5) Leistungen, die nicht für den Bund er­
bracht werden, sind diesem nach einem fest­
gesetzen Tarif (Abs. 6) zu vergüten. 

(6) Der im Abs. 5 angeführte Tarif ist unter 
Bedachtnahme auf den mit dieser Tätigkeit ver­
bundenen Aufwand durch Verordnung fest­
zusetzen. 

XIII. ABSCHNITT 

übergangs-, Straf- und Vollzugsbestimmungen 

§ 132. übe r g a n g s b e s tim m u n gen 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zum Verkehr 
zugelassen worden sind und die zwar den bisheri-

. gen Vorschriften, aber nicht ~en Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechen, dürfen, soweit 
in den Abs. 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist, 
bis 31. Dezember 1971 in diesem Zustand auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wer­
den; sie müssen jedoch ab 1. Jänner 1969 den 
Bestimmungen des § 4 Abs. 2 zweiter Satz über 
das Verbot vorspringender Teile, Kanten oder 
V orrichtungen, sofern sich diese vorne am Fahr­
zeug befinden, und den Bestimmungen des § 14 
Abs. 5 und des § 16 Abs. 2 über die seitlichen 
Rüdmrahler, ab 1. Jänner 1970 den Bestimmun­
gen des § 4 Abs. 3 über die Funkentstörung ent­
sprechen. Fahrzeuge, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes zum Verkehr zugelassen 
worden sind, dürfen auch dann bis 31. Dezember 
1972 verwendet werden, wenn bei ihnen Brems­
licht (§ 18 Abs. 1) und Blinklicht (§ 19 Abs. 2) 
mit derselben Leuchte ausgestrahlt werden kann 
und heim gleichzeitigen Betätigen der Betriebs­
bremse und des Fahrtrichtungsanzeigers nur die 
Leuchte auf der Seite des Fahrzeuges Bremslicht 
ausstrahlt, auf der nicht geblinkt wird. 

(2) Fahrzeuge, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zum Verkehr zugelassen worden 
sind, sind. von den Bestimmungen ausgenommen 

a) des § 4 Abs.5 über Sicherheitsgurte, 

b) des § 8 Abs. 2 über die Lenkhilfe, 

c) des § 10 Abs. 1 über die Sicht bei Bruch 
von· Windschutz- und KlarsidltScheiben, 

d) des § 13 Abs. 3 über die selbsttätig 
schließende Anhängevorrichtung, . 

e) bei Zugmaschinen, die zur Verwendung im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaft­
lichen Betriebes bestimmt sind, des § 18 
Ahs. 1 über die Ausrüstung mit einer zwei­
ten Bremsleuchte, 

f) bei Zugmaschinen und Anhängern, die zur 
Verwendung im Rahmen eines Iand- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes bestimmt 
sind, des § 19 Abs. 1 und 3 über die Aus­
rüstung mit Fahrtrichtungsanzeigern, 

g) des § 2~ über Scheibenwaschvorrichtungen 
und Vorrichtungen gegen das Beschl~gen 
und Vereisen, 

h) bei Zugmaschinen der Klassen I und H, die 
zur Verwendung im Rahmen eines land­
und forstwirtschaftlichen Betriebes be­
stimmt sind, des § 22 Ahs. 2 über die Aus­
rüstung mit einer Vorrichtung zum Ab­
geben von optischen Warnzeichen und 

i) des § 24 über die Geschwindigkeitsmesser, 
FahrtSchreiber und Wegstreckenmesser bei 
Kraftfahrzeugen außer Kraftwagen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (§ 92) und 
Omnibussen. 

(3) Motorfahrräder, die vor dem Tag des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bei der 
Behörde gemäß § 79 Abs. 3 des Kraft­
fahrgesetzes 1955 angemeldet worden sind, gel­
ten als von diesem Tag an zum Verkehr zuge­
lassen im Sinne der Bestimmungen des IV. Ab­
schnittes. Sie dürfen bis 30. Juni 1971 auf Stra­
ßen mit öffentlichem Verkehr verwendet 
werden, wenn sie den bisherigen Vorsduiften 
entsprechen. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann die Genehmigung er­
teilen, daß im Abs. 1 angeführte Fahrzeuge auch 
weiterhin in ihrem bisherigen Zustand auf Stra­
ßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wer­
den, wenn sie nur unter Aufwendung wirtschaft­
lich nicht vertretbar hoher Kosten in einen den 
Vorschriften entsprechenden Zustand gebracht 
werden können und wenn die Verkehrs- und 
Betriebssicherheit hiedurch nicht gefährdet wird. 

(5) Das Bundesministerium für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann den Landeshaupt­
mann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der 
Antragsteller seinen ordentlichen Wohnsitz, seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat, mit der 
Durchführung des im Abs. 4 angeführten Ver­
fahrens betrauen und ihn ermächtigen,· in seinem 
Namen zu entsche~den. 

(6) Zulassungsbesitzer von Motorrädern und 
Motorrädern mit Beiwagen haben die vorderen 
Kennzeichentafeln der Behörde, die den Zulas­
sungsschein ausgestellt hat, oder der Behörde, in 
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deren örtlichem Wirkungsbereich sie ihren Auf­
enthalt haben, abzuliefern. Kommen sie dieser 
Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, so 
sind die Tafeln abzunehmen. Die Ablieferung und 
die Abnahme der Kennzeichentafeln begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

§ 133. Bis h e 'r e r w 0 r ben e R e c h t e U'fi d 
Führerscheinaustausch 

(1) Berechtigungen, die auf Grund der vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Geltung 
gewesenen Bestimmungen erteilt worden sind, 
und die hierüber ausgestellten Bescheinigungen 
sowie Ermächtigungen bleiben, sofern nichts 
anderes bestimmt ist, unberührt; wurde jedoch 
ein Führerschein gemäß Abs.2 ausgetauscht, so 
gilt die mit dem neuen Führerschein bezeichnete 
Lenkerberechtigung als erteilt. Lenkerberechti­
gungen, die gemäß § 61 Abs. 1 oder § 110 
Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 1955 für die Grup­
pen C, F oder G erteilt oder ausgetauscht wur­
den, gelten jeweils für die im § 65 Abs. 1 ange­
führten Gruppen C, F oder G. Die Mitglieder 
der in den §§ 103 bis 106 des Kraftfahrgesetzes 
1955 angeführten Komissionen gelten als ent­
sprechende Sadwerständige gemäß §§ 124 bis 
127. 

(2) Dem Besitzer eines gültigen, auf Grund des 
§ 65 Abs. 2 der Kraftfahrverordnung 1947 aus­
gestellten Führerscheines hat die Behörde, in 
deren örtlichem Wirkungsbel"'eich er seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, auf Antrag auszu­
tauschen: 
einen Führerschein für die Gruppe a gegen einen 

Führerschein jeweils mit dem entsprechen­
den Vermerk "ber,echtigt, Motorräder mit 
einem Hubraum von nicht mehr als 
125 ems zu lenken" oder "berechtigt, 
Motorräder mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 250 ems zu lenken", 

einen Führerschein für die Gruppe b gegen einen 
Führerschein für die Gruppe A, 

einen Führerschein für die Gruppe e 1 gegen 
einen Führerschein für die Gruppe B, 

einen Führerschein für die Gruppen e 2, d oder 
d 1 gegen einen Führerschein für die 
Gruppe C, 

einen Führerschein für die Gruppe d 2 gegen 
einen Führerschein für die Gruppe D,. 

~inen Führerschein für die.Gruppe e gegen einen 
Führerschein für die Gruppen A, B, C, D 

. oder F. eingeschränkt auf ein bestimmtes 
Fahrzeug (§ 65 Abs. 3), 

einen Führerschein für die Gruppen f 1 oder f 2 
gegen einen Führerschein für die Gruppe F. 

(3) Macht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
mit Kraftwagen andere als leichte Anhänger ge­
zogen hat, so hat die Behörde auszutauschen 
einen Führerschein für die Gruppe c 1 gegen 

einen Führerschein für die Gruppen Bund E, 

einen Führerschein für die Gruppen c 2, doper 
d 1 gegen einen Führerschein für die 
Gruppen C und E, 

einen Führerschein für die Gruppe d 2 gegen 
einen Führerschein für die Gruppen D 
und E. 

(4) Macht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
Kraftwagen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(§ 92) gelenkt hat, so hat ihm die Behörde, 
sofern er seit mindestens zwei Jahren eine Len­
kerberechtigung für die Gruppe C oder seit 
mindestens einem Jahr ,eine Lenkerberechtigung 
für die Gruppe C l.md ein weiteres Jahr eine 
Lenkerberechtigung für die Gruppe B besitzt, in 
seinen Führerschein den Vermerk mit der Gültig­
keit für fünf Jahre einzutragen: "berechtigt, 
Kraftfahrzeuge der Gruppe H zu lenken". Die 
Bestimmung,en des § 68 Abs. 2 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Beim AustausCh. (Abs. 2 und 3) sind der Tag 
und die Geschäftszahl der Ausstellung des alten 
Führerscheines, sein Berechtigungsumfang und die 
Behörde, die ihn ausgestellt hat, in den neuen 
Führerschein einzutr,agen. Diese Angaben sind 
auf Antrag auch hinsichtlich weiterer vorher aus­
gestellter Führerscheine einzutragen. 

(6) Zulassungsbesitzer von Pahrzeugen, bei 
denen dem Kennzeichen gemäß § 48 Abs. 4 der 
saeMiche Bereich, für den das Fahrzeug zur Ver­
wendung bestimmt ist, zu entnehmen sein muß, 
müssen bis 31. Dezember 1968 bei der Behörde, 
die den Zulassungsschein für das Fahrzeug aus­
gestellt hat, um Zuweisung eines neuen Kenn­
zeichens ansuchen. 

(7) Für Besitzer einer österreichischen Heeres­
lenkerberechtigung, die aus dem Bundesheer oder 
der Heeresverwaltung ausgeschieden sind, beginnt 
die im § 64 Abs. 7 angeführte Frist zur Antrag­
st.ellung mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes zu laufen. 

§ 134. S t r a f ob e s tim m u n gen 
Wer den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 

oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geld­
strafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen. Liegen erschwerende 
Umstände vor, so können Geld- und Arrest­
strafen auch' nebeneinander verhängt werden. 
Auch der Versuch ist strafbar. 

§ 135. I n k r a f t t r e ,t e nun d Auf heb u n g 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der 

im Abs. 2 angeführten Bestimmungen mit 
1. Jänner 1968 in Kraft. 

(2) In Kraft treten die Bestimmungen über 
a) das Verbot vermeidbarer vorspringender 

Teile, Kanten oder zusätzlicher Vor­
richtungen, die bei Verkehrsunfällen 
schwere VerIetzungen erwarten lassen (§ 4 
Abs. 2 zweiter Satz), am 1. Juli 1968, 
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b) die Pflicht zur Ausstattung mit einer drit­
ten Bremsanlage (§ 6 Abs. 6) am 1. Jän­
ner 1970, 

c) die Pflicht zur Ausstattung mit einer Zwei­
kreisbremse (§ 6 Abs. 7), außer für Omni­
busse, am 1. Jänner 1970, 

d) die Sicht bei Bruch von Windschutzschei­
ben und Klarsichtscheiben (§ 10 Abs. 1) 
am 1. Jänner 1970, 

e) die seitlichen Rückstrahler (§ 14 Abs. 5 
und § 16 Abs. 2) am 1. Jänner 1969, 

f) die ausschließliche Zulässigkeit von rotem 
Bremslicht (§ 18 Abs. 1) am 1. Jänner 
1973, 

g) die ausschließliche Zulässigkeit von Blink­
leuchten für Fahrtrichtungsanzeiger ($ 19 
Abs. 2) am 1. Jänner 1970, 

h) die ausschließliche Zulässigkeit von gelb­
rotem Blinklicht für Fahrtrichtungsanzeiger 
(§ 19 Abs. 2) am 1. Jänner 1973, 

i) die Anbringung von Nebelscheinwerfern 
und Breitstrahlern (§ 20 Abs. 2 erster 
Satz) am 1. Jänner 1969, 

j) Geschwindigkeitsmesser, Fahrtschrei:ber und 
Wegstreckenmesser (§ 24), außer für Omni­
busse und Kraftwagen zur Beförderung 
gefährlicher Güter, am 1. Jänner 1969, 

k) die höchstzulässige Stärke des Betriebs­
geräusches von Kraftfahrzeugen, mit den~n 
auf gerader, waagrecht,er Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 
10 km/h nicht überschritten werden kann 
(§ 96), am 1. Jänner 1969, 

I) die Schülertransporte mit geschlossenen 
Personenkraftwagen oder Kombinations­
kraftwagen (§ 106 Abs. 6) am 1. Septem­
ber 1967. 

(3) Das Kraftfahrgesetz 1955, BGBl. Nr. 223, 
tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 1967 
außer Kraft. Die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 
zweiter Satz und Abs. 2 lit. a über die Zulässio-­
keit von Zeigern für Fahrtrichtungsanzeiger tret:n 
jedoch mit dem Ablauf des 31. Dezember 1969, 
die Bestimmung des § 19 erster Satz über die 
Zulässigkeit von orangefarbenem Bremslicht und 
die Bestimmungen des $ 20 Abs. 2 lit. b über 
die Zulässigkeit von weißem und rotem Blink­
licht für Fahrtrichtungsanzeiger mit dem Ablauf 
des 31. Dezember 1972 außer Kraft. 

(4) Artikel I des Heereskraftfahrgesetzes 1958, 
BGBl. Nr. 52, tritt mit dem Ablauf des 31. De­
zember 1967 außer Kraft. 

§ 136. Voll zug s b e s tim m u n gen 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
mit Ausnahme des § 60, des $ 62 Abs. 2 bis 5 
und des §63 ist das Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie betraut, hin­
sichtlich des § 1 Abs. 2 lit. d, des $ 14 Abs. 9, 
des § 24 Abs. 2, des § 29 Abs. 6, des § 30 Abs. 7, 
des § 31 Abs. 5, des $ 40 Abs. 1 und 5, 
des § 41 Abs. 6, des $ 45 Abs. 8, des § 46 Abs. 6, 
des § 47 Abs. 3, des § 77, des $ 87 Abs. 1 und 4, 
des $ 92 Abs. 5, d'es § 97, des $ 99 Abs. 1, des 
§ 101 Abs. 8, des $ 102 Abs. 2 und 5, des § 104 
Abs. 8, des § 106 Abs. 9, des § 107 Abs. 4, des 
§ 121 und des § 124 Abs. 1 bezüglich der Ange­
legenheiten des Bundesheeres und der Heeres­
verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für 'Landesverteidigung, hinsichtlich 
des $ 1 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Justiz, hinsichtlich des § 59 
und des § 62 Abs.l, 6, 7 und 8 im Einvernehmen 
mit den Bundesministerien für Justiz und für 
Finanzen, hinsichtlich des § 55 Abs. 3 und 4, des 
§ 56 Abs. 4, des § 61, des § 129 und des § 131 
Abs. 5 und 6 im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen, hinsichtlich des § 69 
und des § 103 Abs. 3 bezüglich des Ausmaßes 
der Beanspruchung von Kraftfahrzeuglenkern im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung, hinsichtlich des $ 109 Abs.2, 
des § 124 Abs. 3,des $ 125 Abs. 3, des § 126 
Abs. 4 und des § 127 Abs. 4 bezüglich der Frage 
der Gleichwertigkeit der Ausbildung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Unterricht, hinsichtlich des § 48 Abs.l zweiter Satz 
und des § 54 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Inneres, hinsichtlich des 
§ 26 Abs. 8 bezüglich der Anbringung der Sitze 
und zusätzlichen Schutzvorrichtungen an Zug­
maschinen und des' § 124 Abs. 1 im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaf.t und hinsichtlich. des § 87, des 
§ 89 und des § 124 Abs. 1 im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen. 

(2) Mit der Vollziehung des § 57 Abs. 6 zwei­
ter Satz, des § 60, des § 62 Abs. 2 bis 5, des § 67 
Abs. 7, des § 68 Abs. 2 zweiter Satz und des § 77 
Abs. 1 zweiter Satz ist das Bundesministerium für 
Finanzen betraut, hinsichtlich des § 60 und des 
§ 62 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3 erster Satz und 
Abs. 5 im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Handel, Gewerbe u"ud Industrie und 
hinsichtlich des § 60 Abs.·1 bis 3 und des § 62 
Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 je mit Ausnahme 
der Festsetzung des Tarifes im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Justiz. 

(3) Mit der Vollziehung des § 63 ist das Bun­
desministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
den Bundesministerien für Finanzen und für 
Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 

(4) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dies'es Bundesgesetzes können von dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
T~g an erlassen werden; sie treten frühestens 
mit den betreffenden Bestimmungen in Kraft. 
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Entschließung 

Der Nationalrat ersumt den Bundesminister kontrollen erhöhte Beamtung zu widmen und 
für Handel, Gewerbe und Industrie, die zustän- im Interesse der Simerheit des Verkehrs auf die 
digen Organe des Bundes in Zusammenarbeit mit Einhaltung der entspremenden gesetzlimen Vor­
den Landesbehörden anzuweisen, den Reifen- smriften stengstens zu amten. 
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